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VO(EG) NR. 1828/2006   
ANHANG XII 

BESCHREIBUNG DER VERWALTUNGS- UND KONTROLLSYSTEME 

1. ALLGEMEINE ANGABEN 

1.1 Informationen vorgelegt von: 

• Bundesrepublik Deutschland, Land Berlin BE 

• Operationelles Programm des Landes Berlin 
für den Europäischen Sozialfonds 2007 – 2013 
Code: CCI: 2007 DE 052 PO 003 
Description: Berlin 

• Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
Referat III C „Europäische Strukturfondsförderung“ 
Dr. Klaus-Peter Schmidt – III C 4 -  
Martin-Luther-Str. 105 
10825 Berlin 
Tel.: +49 30 - 9013  8322 Fax: +49 30 - 9013  7520 
E-Mail: klaus-peter.schmidt@senwtf.berlin.de  

 
1.2 Die Angaben entsprechen dem Stand vom: 01.07.2011 

1.3 Struktur des Systems  
Die Umsetzung der ESF-Förderung ist in Berlin traditionell dezentral organisiert. Der Einbe-
zug einer Vielzahl von Akteuren dient dem Ziel, die inhaltliche Reichweite des ESF zu ver-
größern, dessen Zugang an die Beteiligung der jeweils fachlich zuständigen Senatsverwal-
tung gebunden ist. Dies eröffnet die Chance nicht nur einer thematischen Diversifizierung, 
sondern auch der Nutzung unterschiedlicher Instrumente für die Verfolgung definierter Ziele 
bzw. Erreichung von Zielgruppen. Während einer Systemprüfung durch die Europäische 
Kommission (GD EMPL) im Dezember 2005 wurde diese Dezentralität als potenziell prob-
lematisch bewertet. Es wurde eine Straffung sowie eine verstärkte Steuerungsfunktion der 
Verwaltungsbehörde empfohlen. Dem wird entsprochen durch detailliertere inhaltliche und 
Verfahrensvorgaben durch die Verwaltungsbehörde ESF, die zwingend im Workflow des IT-
Begleitsystems inklusive Arbeitsanleitungen, Checklisten etc. abgebildet sind und deren 
Befolgung in einem strukturierten Monitoring kontinuierlich überprüft wird, wobei im Fall von 
Abweichungen Korrekturen durchgeführt und in problematischen Fällen auch sanktioniert 
werden sollen. Zur Erhöhung der Verbindlichkeit der inhaltlichen und Verfahrensvorgaben 
der Verwaltungsbehörde wurde zur Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
einschließlich des zugehörenden Begleitdokuments ein Senatsbeschluss gefasst (Nr. S-
2062/2009 vom 12.05.2009, aktualisiert durch Nr. S-2605/2010 vom 19.01.2010). Es ist im 
Übrigen zu berücksichtigen, dass bereits durch das IT-Begleitsystem eine stark zentrale 
Dimension in die grundsätzlich dezentrale Struktur integriert wurde, die aufgrund der damit 
gegebenen Möglichkeiten eines äußerst differenzierten Monitoring Steuerungsmöglichkeiten 
und -erfordernisse erkennbar werden lässt.  

Gemäß der von der Kommission empfohlenen guten Praxis haben alle Beteiligten (Verwal-
tungsbehörde, Zwischengeschaltete Stellen –ZGS-, Bescheinigungsbehörde, Prüfbebörde 
und Begünstigte) Zugriff auf die für sie relevanten Daten des IT-Begleitsystems, in dem alle 
wichtigen Angaben zur Verwaltung des Operationellen Programmes des Landes Berlin und 
der Finanzwege abgedeckt sind. 
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Es ist für das Verständnis des Systems wesentlich, dass es sich ungeachtet der vergleichs-
weise großen Zahl von Subsystemen (Zwischengeschalteten Stellen) und dem deshalb 
möglicherweise entstehenden Eindruck eines heterogenen und uneinheitlichen Systems 
ganz im Gegenteil um eines handelt, das in hohem Maß von Zentralität und Einheitlichkeit 
geprägt ist. Diese Zentralität und Einheitlichkeit werden gewährleistet durch a) die mit ent-
sprechender Steuerungskompetenz ausgestattete Verwaltungsbehörde und b) das IT-
Begleitsystem, in dem die inhaltlichen und Verfahrensvorgaben der Verwaltungsbehörde 
hinterlegt sind und das verbindlich und unumgänglich sowohl Datenerfassung und –
verarbeitung als auch einen Workflow erzwingt, und das mit den inhärenten Controllingfunk-
tionen der Verwaltungsbehörde jederzeit ein detailtiefes Monitoring ermöglicht, das steue-
rungsrelevante Informationen erkennbar werden lässt.  

Das IT-Begleitsystem ist nicht nur aufgrund der dadurch gegebenen Steuerungsmöglichkei-
ten ein zentraler Teil des Verwaltungs- und Kontrollsystems, sondern es gewährleistet zu-
dem ein hohes Maß an Systemsicherheit. Es dokumentiert sowohl den Prüfpfad als auch die 
Kontrollen, die nach den Qualitätsmaßstäben der VO vor Abgabe der Ausgabenerklärung 
durchzuführen sind. 

Der Prüfpfad wird mit Hilfe des IT-Begleitsystems eingehalten. Alle Endbegünstigen haben 
einen Systemzugang und sind verpflichtet, ihre Förderdaten dort einzugeben. Dazu gehören 
die Ausgaben und Einnahmen auf Belegebene mit Angaben/Beweisstücken zu den konkre-
ten Aus- und Einzahlungen.  
 
Damit sind im System alle Projektausgaben und –einnahmen gespeichert, die für eine Er-
stattung aus dem ESF – nach umfangreicher Prüfung ihrer Förderfähigkeit (im integrierten 
Workflow müssen diese Prüfungen zwangsläufig stattfinden und dokumentiert werden) – in 
Frage kommen. Nur diese Angaben können in die der Kommission zu bescheinigenden 
Ausgaben aufgenommen werden. 

Mathematische und Plausibilitätsprüfungen werden durch das System sichergestellt, so 
dass sich die durchzuführenden Prüfungen – auch im Sinne effizienter Umsetzungsverfah-
ren – hauptsächlich auf die Förderfähigkeit und Angemessenheit sowie die inhaltliche Pro-
jektumsetzung konzentrieren können. 

Die Erfassung aller Ausgaben ist für alle Förderebenen einsehbar und kontrollierbar (seitens 
der Prüfbehörde, der Bescheinigungsbehörde, der Verwaltungsbehörde, den Zwischenge-
schalteten Stellen und den Begünstigten), so dass die Ausgaben auf allen, bis auf die un-
tersten Ebenen sofort nachvollzogen werden können. Damit werden die Absätze a) und b) 
des Artikels 15 der VO (EG) 1828/2006 (Durchführungs-VO) abgedeckt. 

Die Überprüfung der Anwendung der vom Begleitausschuss für das Operationelle Pro-
gramm festgelegten Auswahlkriterien (ebd., Absatz c) erfolgt im Antragsverfahren. Hier wird 
der Antrag inhaltlich überprüft, zu dem die Anwendung der genannten Auswahlkriterien ge-
hört (wird im IT-Begleitsystem dokumentiert). Das gesamte Antragsverfahren wird im IT-
Begleitsystem mit einem integrierten Workflow abgebildet, gesteuert und dokumentiert. Nur 
die Anträge, die den Auswahlkriterien nach Beurteilung durch den Antragsprüfenden ent-
sprechen, erhalten den Status der Bewilligung und damit ESF- Mittel. 

Die Bedingungen laut Absatz d) des Artikels 15 der VO (EG) 1828/2006  werden ebenfalls 
mit Hilfe des IT-Begleitsystems sichergestellt, indem im Antrags- und Berichtsverfahren die 
technische Projektbeschreibung und der Finanzierungsplan in ihrer Form und ihrem Inhalt 
vorgeschrieben sind und überwacht werden. Sonstige Unterlagen (das öffentliche Vergabe-
verfahren, Fortschrittsberichte sowie Berichte über die durchgeführten Kontrollen und Prü-
fungen) werden ebenfalls projektbezogen in der Datenbank gespeichert, so dass hier jeder-
zeit eine umfassende und ausreichende Dokumentation vorhanden ist, die auch eine umge-
hende Berichterstattung und Kontrolle ermöglicht. 
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Die Erstellung der Ausgabenbescheinigung basiert auf den vorgenannten Datenerhebungen 
und integrierten Kontrollen. Erst nachdem die Ausgaben  

• vom Begünstigten eingegeben und für richtig befunden,  
• von der ZGS geprüft und für richtig befunden,  
• von der VB/TH ESF kontrolliert und für richtig befunden  

in den Bearbeitungsstatus „endgeprüft“ gelangen, werden diese – und auch nur diese – über 
eine im Modul Monitoring & Controlling enthaltenen Liste `Ausgabenerklärung´ aufgenom-
men und an die Bescheinigungsbehörde weitergeleitet. Mit diesem Verfahren wird also sys-
tematisch eine Vielzahl von folgenden Prüfvorschriften umgesetzt: 

Die Prüfungen im Antrags- und Berichtsverfahren stellen sicher, dass die gemeldeten Aus-
gaben mit den einschlägigen gemeinschaftlichen und nationalen Rechtsvorschriften im Ein-
klang stehen und im Zusammenhang mit den Vorhaben getätigt wurden, diese nach den im 
OP festgelegten Kriterien und den einschlägigen gemeinschaftlichen und nationalen 
Rechtsvorschriften zur Finanzierung ausgewählt wurden, insbesondere: 

• Vorschriften über staatliche Beihilfen. 
• Vorschriften über die öffentliche Auftragsvergabe. 
• Vorschriften über die Genehmigung von Vorauszahlungen im Rahmen der staatli-

chen Beihilfen gemäß Art. 87 EG-Vertrag nach den von den Begünstigten getätigten 
Ausgaben innerhalb einer Frist von drei Jahren. 

• Die Ausgabenerklärung richtig ist und auf Buchführungssystemen beruht, die sich 
wiederum auf überprüfbare Belege stützen (die Erstellung der Ausgabenerklärung ist 
im System integriert und damit sind Fehler ausgeschlossen). 

• Die zugrunde liegenden Vorgänge recht- und ordnungsgemäß sind und die Verfah-
ren zufriedenstellend angewandt werden (wird im Berichtsverfahren von den ZGS 
und der VB/TH ESF geprüft und dokumentiert). 

• In der Ausgabenerklärung und im Zahlungsantrag alle wiedereingezogenen Beträge 
sowie Zinserträge und Einnahmen aus den im Rahmen des OP finanzierten Vorha-
ben berücksichtigt sind (im Berichtsverfahren ist sichergestellt, dass bei Nichtakzep-
tanz einzelner Kostenpositionen diese Berichte nicht in der Ausgabenerklärung auf-
genommen werden können). 

• Detaillierte Angaben der zugrunde liegenden Vorgänge in elektronischen Dateien er-
fasst wurden, die auf Anfrage den zuständigen Dienststellen der Kommission zur 
Verfügung gestellt werden. 

• Die der Kommission übermittelten Finanzübersichten (und Indikatorenauswertungen) 
ebenfalls direkt dem System entnommen werden. 

In diesem Verfahren ist bereits ein Vier-Augen-Prinzip integriert: Begünstigter – ZGS – 
VB/TH ESF. Für jeden Bericht trifft dieses Vier- bzw. Sechs-Augen-Prinzip zu. Zusätzlich 
wird innerhalb der ZGS ein Vier-Augen-Prinzip eingerichtet, so dass die Person, die die An-
tragsprüfung und Bewilligung vorgenommen hat, nicht gleichzeitig auch die Projektabrech-
nungen kontrollieren und die weiteren Projektprüfungen (u.a. Vor-Ort-Kontrollen) umsetzen 
kann.  

Zweifellos auch im Ergebnis dieser Verfahrensvorgaben wies das Fördersystem in der För-
derperiode 2000 – 2006 eine sehr niedrige Fehlerquote auf (unter 2%).  

Eine technisch modernisierte Version des IT-Begleitsystems wurde am 13.01.2010 in Be-
trieb genommen.  
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Verwaltungsbehörde 

Die Verwaltungsbehörde befindet sich im Referat III C der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen und trägt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung des Operati-
onellen Programms. Die Verwaltungsbehörde trägt die Verantwortung dafür, dass das Pro-
gramm im Einklang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung umgesetzt 
wird. Sie erfüllt die in Art. 60 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rats vom 11.Juli 2006 
i.V.m. Art. 13 VO 1828/2006 aufgeführten Aufgaben. Die Verwaltungsbehörde hat die Durch-
führung der Förderung an Zwischengeschaltete Stellen (Fachreferate in Fachressorts) dele-
giert, wobei Struktur-, Verfahrens- und inhaltliche Aspekte von der Verwaltungsbehörde ver-
bindlich vorgegeben werden.  
 
Technische Hilfe der Verwaltungsbehörde  

Die zentrale elektronische Erfassung der ESF-Förderung, d.h. das IT-Begleitsystem, die pro-
jektbezogene Antrags- und Berichtserfassung und die Bereitstellung von Daten zum Mittel-
controlling, Monitoring und für die Berichterstattung wurden an einen externen Dienstleister 
delegiert, www.ecg.eu GmbH (im Folgenden als  ECG oder als Technische Hilfe (TH) ESF 
bezeichnet). ECG ist seit 1999 ISO - zertifiziert und besitzt seitdem permanent erneuerte 
Zertifikate. Zertifiziert sind alle relevanten Bereiche des Unternehmens, dabei gelten die Pro-
zesse Projektbegleitung und Software-Entwicklung (EDV-Bereich) als Primärprozesse. Es 
gibt für alle relevanten Tätigkeiten und Abläufe bei ECG Verfahrensrichtlinien, die sich an der 
Norm der DIN EN ISO 9001:2008 ausrichten und danach auch bewertet und überprüft wer-
den. Grundlage für diese Verfahrensrichtlinie in der Informationstechnik ist die ISO Norm 
9000, Teil 3 (Leitfaden für die Anwendung von ISO 9001 auf die Entwicklung, Lieferung und 
Wartung von Software). 

Auf vertraglicher Grundlage wurden Dienstleistungen zur Förderperiode 2000 – 2006 bis 
zum 30.06.2009 erbracht. Im Wege einer Zwischenlösung für die Förderperiode 2007 – 2013 
wurden Leistungen (zum IT-Begleitsystem und als Dienstleistung) bis zum 31.12.2008 er-
bracht. Für die technische Modernisierung und teilweise Anpassung des IT-Begleitsystems 
der Förderperiode 2007 – 2013 erging der Zuschlag nach europaweiter Ausschreibung an 
ECG. Eine weitere europaweite Ausschreibung zur Ermittlung des Trägers der Dienstleistung 
Technische Hilfe in der neuen Förderperiode endete am 21.07.2008 mit Zuschlagserteilung 
zum Angebot von ECG.  
 

Die Bescheinigungsbehörde 

Die Bescheinigungsbehörde ESF ist eine Stabsstelle beim Staatssekretär der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (eingerichtet durch Organisationsverfügung vom 
15.05.2009 mit Wirkung zum 01.05.2009).  

Die Bescheinigungsbehörde ist unabhängig von allen Bewilligungs- und Zahlungsvorgängen 
auf Projektebene, die in anderen Abteilungen der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Techno-
logie und Frauen sowie in anderen Senatsverwaltungen des Landes Berlin erfolgen. Die 
funktionale Unabhängigkeit der Mitarbeiter/innen der Bescheinigungsbehörde gegenüber der 
Leitungshierarchie ist durch eine hausinterne Verfügung sichergestellt. Somit wird im Sinne 
von Art. 59 Abs. 4 i.V.m. Art. 58 Abs. b VO 1083/2006 der Grundsatz der Aufgabentrennung 
gewährleistet. Die Bescheinigungsbehörde erhält von der Verwaltungsbehörde alle benötig-
ten Informationengemäß Art. 60 Abs. g VO 1083/2006. Sie hat jederzeit lesenden Zugriff auf 
sämliche Daten (bis auf die Ebene der Einzelbelege eines Projektes) des gemeinsamen IT-
Begleitsystems. 

Die Aufgaben der BB werden in Kapitel 4 ausführlich beschrieben. 
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Die Prüfbehörde 

Die AG EU-Finanzkontrolle nimmt die Aufgaben der Prüfbehörde gemäß Art. 62 der Allge-
meinen VO(EG) Nr. 1083/2006 i.V.m. Art. 16 – 28 der VO 1828/2006 wahr und ist als eigen-
ständige Organisationseinheit unmittelbar dem Staatssekretär unterstellt und somit organisa-
torisch und funktionell unabhängig von der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehör-
de sowie allen anderen am Einsatz der ESF-Mittel beteiligten Stellen. Durch eine Organisati-
onsverfügung ist sichergestellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AG EU-
Finanzkontrolle Zugang zu allen relevanten Informationen erhalten und hinsichtlich ihrer Prü-
fungstätigkeiten und Schlussfolgerungen weisungsunabhängig sind. Die Prüfbehörde hat 
jederzeit lesenden Zugriff auf sämliche Daten (bis auf die Ebene der Einzelbelege eines Pro-
jektes) des gemeinsamen IT-Begleitsystems. 

Die Aufgaben der PB werden in Kapitel 5 ausführlich beschrieben. 
 
1.3.1 Verwaltungsbehörde 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
Referat III C „Europäische Strukturfondsförderung“ 

 
Dr. Klaus-Peter Schmidt – III C 4 – 
Martin-Luther-Str. 105 
10825 Berlin 
Tel.: +49 30 - 9013  8388  
Fax: +49 30 - 9013  7520 
E-Mail: klaus-peter.schmidt@senwtf.berlin.de 

 
1.3.2 Zwischengeschaltete Stellen 
Die Delegierung der Durchführung der Förderung an die fachlich jeweils zuständigen Res-
sorts/Fachreferate im Land Berlin einschließlich Stellenzeichen und Anschrift der jeweiligen 
Hauptverwaltung sind in Kapitel 3 dargestellt. 

Innerhalb der Zwischengeschalteten Stellen sind ESF-Beauftragte als zentrale Ansprech-
partner der Verwaltungsbehörde und ressortinterne Koordinatoren benannt:  
 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
Oranienstr. 106; 10969 Berlin 

 
 Referat II A – Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik 
 Karin Reichert – II A 4 – 
 Tel: 030./ 9028 1434  oder 030 / 9028 1436 Herr Both 
 karin.reichert@senias.berlin.de 
 
 Referat II C – Beschäftigungsförderung von Zielgruppen 
 Dr. Sibylle Fitzner – II A 32 – 
 Tel : 030 / 9028 1431 
 sibylle.fitzner@senias.berlin.de 

 
 Referat II D – Berufliche Qualifizierung 
 Margit Zauner – II D – 
 Tel: 030 / 9028 1481 
 margit.zauner@senias.berlin.de 
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 Referat II C – Beschäftigungsförderung von Zielgruppen 
 Uwe Tolksdorf – II C 3 – 
 Tel: 030 / 9028 1474 
 uwe.tolksdorf@senias.berlin.de 

Referat I B – Behindertenpolitik einschl. Eingliederungshilfe 
Referat I E – Soziale Pflegeversicherung, Landespflegegeldgesetz, Landespflege-

planung, Pflege- und Altenhilfestrukturen 
Referat I SL 1 – Büroleitung, IT-Koordination, Öffentlichkeitsarbeit 
Referat I SL 2 – Haushalt, EU-Förderung 
Koordinatorinnen: 

 Anke Reitemeier – I SL 23 – 
 Tel: 030 / 9028 2761 
 Fax: 030 / 9028 2063 
 anke.reitemeier@senias.berlin.de   
 und 
 Anneli Ernst – I SL 22 – 
 Tel: 030 / 9028 2835 
 Fax: 030 / 9028 2063 
 anneli.ernst.@senias.berlin.de 

 
IntMig – Der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration 

 Andreas Germershausen – IntMig B – 
 Tel: 030 / 90172383 
 andreas.germershausen@IntMig.berlin.de 

 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft, und Forschung 
Otto-Braun-Str. 27; 10178 Berlin 

 
 Referat ZS EU – Europaangelegenheiten und EU-Strukturfonds 
 Dr. Andrea Rohde – ZS EU – 
 Tel: 030 / 90227 5987 
 andrea.rohde@senbwf.berlin.de 

 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
Martin-Luther-Str. 105;  
 
 Referat III E – Betriebliche Arbeitsförderung 
 Heinz-Josef Brouwers – III E – 
 Tel: 030 / 9013 8630 
 heinz-josef.brouwers@senwtf.berlin.de 

 
 Referat IV B – Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt 
 Gabriele Fischer – IV B 6 – 
 Tel: 030 / 901 8916 
 gabriele.fischer@senwtf.berlin.de 

 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei 
Berliner Rathaus; 10871 Berlin 
 
 Abteilung Politische Koordination 
 Referat III A  
 Marion Schmialek – 311b – 
 Tel: 030 / 9026 2340 
 Fax: 030 / 9026 2327 
 marion.schmialek@sklz.berlin.de 
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 Abteilung Kulturelle Angelegenheiten  
 Referat VA 
 Reiner Schmock-Bathe – V A 2 SBa – 
 Brunnenstraße 188 – 190 
 10119 Berlin 
 Tel: 030 / 90228 558 
 Fax: 030 / 90228 456 
 reiner.schmock-bathe@kultur.berlin.de 

 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 
Brückenstr. 6; 10179 Berlin bzw. 
Oranienstr. 106, 10969 Berlin 
 

Referat I B  – Psychiatrie, Sucht und Gesundheitsvorsorge 
Bereich Drogen und Sucht 
Karin Eckloff – I B 43 – 
Tel.: 030 / 9028 1712 
Fax: 030 / 9028 2089 
Karin.eckloff@senguv.berlin.de 
und 
Anna Pittlik  – I B 44 – 
Tel: 030 / 9028 1839 
Fax: 030 / 9028 2089 
Anna.pittlik@senguv.berlin.de 

Referat III A - Klimaschutz und Umweltpolitik, Umweltförderung, EU- und  
überregionale Angelegenheiten 

 Ines Rothe – III A 32 – FÖJ 
 Tel: 030 / 9025 2023 
 ines.rothe@senguv.berlin.de 

 
Senatsverwaltung für Justiz 
Salzburger Str. 21-25; 10825 Berlin 

 
 Abteilung III – Justizvollzug, Gnadenwesen, Soziale Dienste  
 Ulrike Franz – III B 7 – EU-Fördermaßnahmen im Berliner Justizvollzug- 
 Tel. 030 / 9013 3150 
 Fax:030 / 9013 2011 
 Ulrike.Franz@senjust.berlin.de 

 
1.3.3 Bescheinigungsbehörde 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
Stabsstelle „Bescheinigungsbehörde des Landes Berlin für die EU-Strukturfonds“ 
 

Petra Dittmeyer – BB L – 
Martin-Luther-Str. 105 
10825 Berlin 
Tel.: +49 30 - 9013  8157  
Fax: +49 30 - 9013  7520 
E-Mail: petra.dittmeyer@senwtf.berlin 

 
Die Aufgaben der BB werden in Kapitel 4 ausführlich beschrieben. 
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1.3.4 Prüfbehörde und Prüforgane 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
Stabsstelle „Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption“ 
 

Barbara Krull – PA L – 
Martin-Luther-Str. 105 
10825 Berlin 
Tel.: +49 30 - 9013  8142  
Fax: +49 30 - 9013  7609 
E-Mail: barbara.krull@senwtf.berlin.de 
 

Die AG EU-Finanzkontrolle nimmt die Aufgaben der Prüfbehörde gem. Art. 62 der 
VO(EG) Nr. 1083/2006 wahr und ist als eigenständige Organisationseinheit unmittel-
bar dem Staatssekretär unterstellt und damit organisatorisch und funktionell unab-
hängig von der Verwaltungsbehörde. Weitere der Prüfbehörde unterstellten Prüforga-
ne bestehen nicht. Die Aufgaben der PB werden in Kapitel 5 ausführlich beschrieben. 
 

1.4 Welche Anleitung erhielten die Verwaltungs- und Bescheinigungsbehör-
den sowie die Zwischengeschalteten Stellen im Hinblick auf eine wirt-
schaftliche Verwaltung der Strukturfondsmittel? 

Grundlagen für die ESF-Förderung sind: 

1. Die Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft über die Strukturfonds, insbesonde-
re Leitlinien der Gemeinschaft, besonders die Strategischen Kohäsionsleitlinien vom 
6.Oktober 2006 und die aufgrund des EG-Vertrags erlassenen Rechtsakte, insbesonde-
re die jeweils aktuell gültigen EG-Verordnungen [insbesondere Verordnung (EG) Nr. 
1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Ko-
häsionsfonds; Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Sozialfonds; Verordnung (EG) Nr. 
1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur Festlegung von Durchführungs-
vorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006]. Auf der Website der VB sind die Ver-
ordnungen hinterlegt. Mit Schreiben der Verwaltungsbehörde vom 19.07.2007 wurden 
die genannten Stellen und Behörden schriftlich informiert. Weitere relevante Informatio-
nen sind enthalten in den entsprechenden Leitlinien der Europäischen Kommission (u.a. 
zu den Verwaltungskontrollen, Programmbegleitung, Umsetzung der Aufgaben der BB 
usw.), veröffentlicht von COCOF und über CIRCA. Diese werden von der VB analysiert 
und an alle relevanten Ebenen weitergegeben.  

2. Des Weiteren wurden die früher getrennten Referenzdokumente zur ESF-Förderung in 
Berlin (Umsetzungs-Leitlinie, Förderfibel, Leitfaden zur Behandlung von Unregelmäßig-
keiten und Leitlinien der Bescheinigungsbehörde) in einem einheitlichen `Handbuch für 
die Umsetzung des Operationellen Programms ESF in Berlin 2007 – 2013´ zusammen-
geführt. Aktualisierungen werden wenigstens halbjährlich vorgenommen (zuletzt zum 
01.07.2011) in Abstimmung zwischen VB und Dienstleistern und in den ESF-
Beauftragtensitzungen vorgestellt; die Veröffentlichung erfolgt im Internet sowie durch 
Übermittlung per E-Mail an alle Komponenten des Verwaltungs- und Kontrollsystems. 
Alle relevanten EU-Verordnungen einschließlich Kommentare stehen allen Nutzern auf 
der Website http://www.berlin.de/sen/strukturfonds/ab2007/strukturfonds_berlin.html so-
wie unter www.ecg.de zur Verfügung. 
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3. Der E-Mail-/Online-Service über die Technische Hilfe, ECG, ist so ausgerichtet, dass 
Informationen in Bezug auf die Umsetzung, Informationen bezüglich Veränderung oder 
Ergänzung zeitnah die betreffenden Mitarbeiter/innen der Behörden/Stellen erreichen. 

4. Im Rahmen der Maßnahmen zur Information und Publizität werden Fort- und Weiterbil-
dungsangebote und Beratungsleistungen aller in die Verfahren involvierten Akteure 
durchgeführt. 

5. Die Teilnahme an den regelmäßig (halbjährlich) stattfindenden Besprechungen der ESF-
Beauftragten ist ebenfalls ein Instrument zur Vermittlung von Informationen und Anlei-
tungen durch die VB.  

Mit BB und PB steht die VB in ständiger Abstimmung. Beiden Institutionen steht die Teil-
nahme an den monatlichen Controlling-Besprechungen offen, ebenso die gleichfalls monat-
lich durchgeführten, internen Besprechungen der VB, zudem an den Besprechungen der VB 
mit den ESF-Beauftragten der ZGS. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle werden solche 
Teilnahmen auch realisiert. In Verbindung mit den uneingeschränkten Leserechten von BB 
und PB im IT-Begleitsystem ist so eine umfassende Information gewährleistet.  
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2. VERWALTUNGSBEHÖRDE 

Die Verwaltungsbehörde gestaltet und steuert die Umsetzung des Operationellen Pro-
gramms. Es ist gerade bei der Vielzahl beteiligter Institutionen im Land Berlin von zentraler 
Bedeutung, dass das Verwaltungs- und Kontrollsystem ein hohes Maß von Zentralität und 
Einheitlichkeit beinhaltet. Diese Zentralität und Einheitlichkeit werden gewährleistet durch a) 
die mit entsprechender Steuerungskompetenz ausgestattete Verwaltungsbehörde und b) das 
IT-Begleitsystem, in dem die inhaltlichen und Verfahrensvorgaben der Verwaltungsbehörde 
hinterlegt sind und das verbindlich und unumgänglich sowohl Datenerfassung und –
verarbeitung als auch einen Workflow erzwingt, und das mit den inhärenten Controllingfunk-
tionen der Verwaltungsbehörde jederzeit ein detailtiefes Monitoring ermöglicht, das steue-
rungsrelevante Informationen erkennbar werden lässt.  
 
2.1 Die Verwaltungsbehörde und ihre wesentlichen Aufgaben  

2.1.1 Datum und Form der förmlichen Benennung, mit der der Verwaltungsbe-
hörde die Befugnis erteilt wurde, ihre Aufgaben wahrzunehmen 

Die Organisationsverfügung durch den Staatssekretär der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen – Herrn Strauch - vom 03. August 2007 definiert die Aufgaben der 
Verwaltungsbehörde gemäß VO (EG) 1083/2006 Art. 60. 
 
2.1.2 Beschreibung der direkt von der Verwaltungsbehörde wahrgenommenen 

Aufgaben 
Die Verwaltungsbehörde trägt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung des Operationel-
len Programms. Sie trägt ebenfalls die Verantwortung dafür, dass das Programm im Ein-
klang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung umgesetzt wird und erfüllt 
die in Art. 60 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rats vom 11. Juli 2006 aufgeführte 
Aufgaben. Die Aufgaben der Verwaltungsbehörde werden wie folgt definiert: 

- Verwaltung und Umsetzung des operationellen Programms im Einklang mit dem 
Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung, 

- die Durchführung von Programmänderungsverfahren mit Begleitausschuss, Bundes-
behörden und Europäischer Kommission, 

- die Durchführung bzw. Delegation der Evaluierungen und Begleitforschung an exter-
ne Einrichtungen, 

- die fachliche Kontrolle und Anleitung der Zwischengeschalteten Stellen in den Se-
natsverwaltungen und in Fällen, in denen die Ausführung von Tätigkeiten anderen 
Stellen übertragen wird, wird ein System für die Berichterstattung und Begleitung 
etabliert, 

- Organisation der Beteiligung von Sozialpartnern und Nichtregierungsorganisationen 
an Programmentwicklung und -umsetzung, 

- die Berichterstattung gegenüber dem Land (Beantwortung parlamentarischer Anfra-
gen), dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium der 
Finanzen und der Europäischen Kommission, 

- die Vertretung des Landes in regionalen und überregionalen Gremien und bei Kon-
trollen des Bundes und der EU, 

- die Einhaltung der Vorgaben zu Information und Publizität; zur Unterstützung der 
Verwaltungsbehörde bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe informieren die Zwi-
schengeschalteten Stellen die Verwaltungsbehörde rechtzeitig über geplante Maß-
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nahmen der Information und Publizität; dies betrifft auch die Vorab-Übermittlung ge-
planter Pressemitteilungen,  

- Weiterentwicklung und Betrieb eines zuverlässigen computergestützten Systems für 
die Buchführung, Begleitung und Finanzberichterstattung, 

- die Betreuung der EDV-gestützten Vernetzung der ESF-Förderung im Land Berlin in 
Kooperation mit einem externen Dienstleister, mit dem Bund und der Europäischen 
Kommission, zentrales Monitoring- und Controlling-System zur Überwachung der 
ESF-Mittel (Online-Verfahren), 

- Entwicklung und Prüfung des Funktionierens der Umsetzungssysteme, Verfolgung 
von Systemfehlern und die Festlegung von entsprechenden Abhilfemaßnahmen, 

- Durchführung von Überprüfungen gemäß Art. 60 Buchstabe b der VO (EG) 
1083/2006, 

- die Überwachung der Programmfortschritte ( n+2 Regelung) und 
- die Überwachung und Übermittlung von meldepflichtigen Unregelmäßigkeiten. 
- In der Förderperiode 2007 – 2013 wird für die ESF-Förderung in Berlin ein im Ver-

gleich zur Förderperiode 2000 – 2006 um mehr als 40% reduziertes Mittelvolumen 
zur Verfügung stehen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die – über Zieldefi-
nition und Indikatorenbestimmung messbaren – Qualität der Förderaktivitäten. Dar-
aus resultiert für die Verwaltungsbehörde eine erhöhte Verantwortung für die Errei-
chung qualitativ guter Ergebnisse des Ressourceneinsatzes. Diese Steuerungsauf-
gabe kann implizieren, dass im Programmvollzug auch inhaltliche und den Umfang 
der Finanzkontingente der einzelnen Zwischengeschalteten Stellen betreffende Modi-
fizierungen vorgenommen werden müssen. Zugleich ist es Aufgabe der Verwaltungs-
behörde, die n+2 – konforme Programmumsetzung zu gewährleisten. Ein kritischer 
Aspekt hierbei war in der Vergangenheit die häufig verzögerte Berichterstattung 
durch Zwischengeschaltete Stellen, aufgrund derer in Erstattungsanträgen berück-
sichtigungsfähige (geprüfte) Ausgaben zeitlich überfällig waren. Um die Priorität die-
ser Komponente der Aufgaben der Zwischengeschalteten Stellen zu erhöhen, wird 
die Verwaltungsbehörde in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Finanzen Mit-
telsperren in jenen Titeln und bei jenen Zwischengeschalteten Stellen herbeiführen 
können, bei denen sich die Problematik der verzögerten Berichterstattung in einem so 
besonderen Umfang manifestiert, dass dadurch die Umsetzung des Gesamtpro-
gramms gefährdet wird.  

- Die VB selbst kontrolliert wenigstens 5% aller Zwischenberichte der Projekte und de-
ren  gemeldeten Ausgaben vor Ort, gleichmäßig über die Programmjahre, die ZGS 
und deren Begünstigte verteilt, sofern nicht Risikokumulationen ein anderes Vorge-
hen nahelegen. Gleichfalls prüfen die ZGS wenigstens 5% der von ihnen gemeldeten 
Zwischenberichte der Projekte und deren Ausgaben bei Vor-Ort-Kontrollen. Dabei 
wird ebenfalls der Gleichverteilung über Jahre und Endbegünstigte Rechnung getra-
gen. Die Auswahl der zu prüfenden Projektabrechnungen erfolgt anhand einer Risi-
koanalyse. Es werden also in einem  sicheren System wenigstens 10% der Projekt-
abrechnungen, die zudem wenigstens 10% der Fördermittel repräsentieren, auch im 
Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen geprüft.  

- Prüfung der von ZGS verwendeten Mittel der Technischen Hilfe durch Einbezug in 
Antragsverfahren sowie Prüfung sämtlicher der so finanzierten Projekte im Rahmen 
der genannten Vor-Ort-Kontrollen der VB.  
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Nach Art. 60 der VO 1083/2006 ist die Verwaltungsbehörde dafür verantwortlich, dass das 
operationelle Programm im Einklang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsfüh-
rung verwaltet und durchgeführt wird; sie hat insbesondere 

• sicherzustellen, dass die zu finanzierenden Vorhaben nach den für das Operationelle 
Programm geltenden Kriterien ausgewählt werden und während ihrer Durchführung 
stets den geltenden gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ent-
sprechen; 

• sich zu vergewissern, dass die kofinanzierten Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen 
geliefert bzw. erbracht und die im Zusammenhang mit Vorhaben von den Begünstig-
ten geltend gemachten Ausgaben tatsächlich und im Einklang mit den gemeinschaft-
lichen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften getätigt wurden; Prüfungen von ein-
zelnen Vorhaben vor Ort können stichprobenweise gemäß den von der Kommission 
nach dem Verfahren gemäß Artikel 103 Absatz 3 festzulegenden Durchführungsbe-
stimmungen vorgenommen werden; 

• die elektronische Aufzeichnung und Erfassung von Buchführungsdaten zu jedem im 
Rahmen eines Operationellen Programms durchgeführten Vorhaben sowie die Erfas-



 
Verwaltungsbehörde 
 

 
 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 16 von 206 

 

sung der erforderlichen Durchführungsdaten für Finanzverwaltung, Begleitung, Über-
prüfungen, Prüfungen und Bewertung zu gewährleisten; 

• sicherzustellen, dass die Begünstigten und die sonstigen an der Durchführung der 
Vorhaben beteiligten Stellen unbeschadet der einzelstaatlichen Buchführungsvor-
schriften entweder gesondert über alle Finanzvorgänge der Vorhaben Buch führen 
oder für diese einen geeigneten Buchführungscode verwenden; 

• sicherzustellen, dass die Bewertungen der operationellen Programme nach Artikel 48 
Absatz 3 gemäß Artikel 47 durchgeführt werden; 

• Verfahren einzuführen, die gewährleisten, dass alle für einen hinreichenden Prüfpfad 
erforderlichen Ausgabenbelege und Kontrollunterlagen gemäß Artikel 90 aufbewahrt 
werden;  

• sicherzustellen, dass die Bescheinigungsbehörde in Bezug auf die Ausgaben alle für 
die Bescheinigung notwendigen Auskünfte über angewandte Verfahren und durchge-
führte Überprüfungen erhält; 

• den Begleitausschuss bei seiner Arbeit zu beraten und ihm die Unterlagen zu über-
mitteln, die für eine Begleitung erforderlich sind, bei der die Qualität der Durchführung 
des operationellen Programms an der Verwirklichung der spezifischen Programmzie-
le gemessen wird; 

• den jährlichen und den abschließenden Durchführungsbericht zu erstellen und ihn 
nach Billigung durch den Begleitausschuss der Kommission vorzulegen; 

• sicherzustellen, dass die Informations- und Publizitätsverpflichtungen nach Artikel 69 
eingehalten werden. 

• Eine wesentliche Aufgabe der VB besteht in der Partizipation an jenen Verfahren, in 
denen ZGS Mittel der Technischen Hilfe verwenden und demnach selbst Begünstigte 
sind. In diesen Fällen sind die ZGS gehalten, die internen Zuständigkeiten in An-
tragsprüfungs-, Bewilligungs- und Prüf-/Kontrollphasen separat von den ansonsten 
bei der Adminstration ihrer jeweiligen, fachspezifischen Förderoperationen zu organi-
sieren und im Regelfall Ausschreibungsverfahren durchzuführen. Es erfolgt zusätzlich 
ein Einbezug der VB/TH in die Antragsprüfungsphase (obligatorischer Antragsprüf-
vermerk der TH; die Datenerfassung im IT-Begleitsystem ist identisch mit jener bei 
sonstigen Förderprojekten), zudem eine Prüfung der Berichte im Rahmen des IT-
Verfahrens; und schließlich werden ausnahmslos alle aus Mitteln der Technischen 
Hilfe finanzierten Projekte der ZGS durch die VB im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen 
geprüft.  

Im Einzelnen zu den Aufgaben der Verwaltungsbehörde (einschließlich der projektbezogen 
an ZGS übertragenen Aufgaben): 

Allgemeine Aufgaben: 

1. Allgemeine Koordination der ESF-Förderung im Land Berlin 

2. Kontaktstelle zu Bundesregierung und Europäischer Kommission 

3. Information und Publizität; Vorstellung der Zielsetzung und Maßnahmen des Europäi-
schen Sozialfonds bei allen interessierten Einrichtungen, sowie in der allgemeinen Öf-
fentlichkeit 
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Umsetzungsaufgaben bezogen auf die geförderten Projekte und Begünstigten: 

Hinweis: Die Projektförderung ist an die ZGS delegiert. Trotzdem ist die Verwaltungsbehör-
de, vertreten durch die dazu beauftragte Technische Hilfe ESF, regelmäßig und also in 100% 
aller Fälle, einbezogen in: 

- die Antragsprüfung (nach Antragsprüfung der ZGS und vor Bewilligung durch die 
ZGS); 

- die Prüfung der Zwischenberichte (nach erfolgter Beleg- und Berichtsprüfung durch 
die ZGS und vor Aufnahme in eine Ausgabeerklärung); 

-  stichprobenweise Vor-Ort-Kontrollen. 
1. Hilfestellungen bei der konkreten Antragstellung  

o Überprüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Plausibilität der Kalkulation und Einhal-
tung der ESF- und Landesrichtlinien 

o Erstellen der Antragsprüfungsvermerke 
o projektbezogene Beratung und Information der zuständigen öffentlich-rechtlichen Ein-

richtungen und der Begünstigten 

2. Sicherstellung, dass die zu finanzierenden Vorhaben nach den für das OP geltenden 
Kriterien ausgewählt werden und während ihrer Durchführung stets den geltenden ge-
meinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften entsprechen  

3. Vergewissern  (auch durch Vor-Ort-Kontrollen), dass die kofinanzierten Wirtschaftsgüter 
und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht und die im Zusammenhang mit Vorhaben 
von den Begünstigten geltend gemachten Ausgaben tatsächlich und im Einklang mit den 
gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften getätigt wurden  

4. Gewährleisten der elektronischen Aufzeichnung und Erfassung von Buchführungsdaten 
zu jedem im Rahmen des OP durchgeführten Vorhaben sowie die Gewährleistung der 
Erfassung der erforderlichen Durchführungsdaten für Finanzverwaltung, Begleitung, 
Überprüfungen, Prüfungen und Bewertung  

5. Sicherstellung, dass die Begünstigten und die sonstigen an der Durchführung der Vor-
haben beteiligten Stellen unbeschadet der einzelstaatlichen Buchführungsvorschriften 
entweder gesondert über alle Finanzvorgänge der Vorhaben Buch führen, oder für diese 
einen geeigneten Buchführungscode verwenden  

6. Gewährleisten, dass jegliche Form der öffentlichen Förderung, die durch dieses Pro-
gramm veranlasst wird, die bestehenden Regeln im Bereich der Staatsbeihilfen und alle 
diesbezüglichen Verfahren, die zum Zeitpunkt der Gewährung der Mittel Gültigkeit ha-
ben, berücksichtigen. Die Verwaltungsbehörde trägt dafür Sorge, dass betroffene Pro-
jektpartner entsprechend informiert sind und überprüft die Einhaltung der relevanten Be-
stimmungen  

7. Berichtsbearbeitung (Prüfung der finanziellen Abrechnung und der beantragten Finan-
zierung – ohne Belegprüfung) 
a. Standardisierung des Bearbeitungsfortganges der Projektabrechnungen 
b. Fortgangskontrollen; Registrierung des Bearbeitungsstatus (unvollständig und voll-

ständig) 
c. Standardisierung und Speicherung aller im Abrechnungsformular erwähnten Daten 

als Grundlage für die Bewirtschaftung der Fördermittel 
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8. Berichtsprüfung im 4-Augen-Prinzip  

a. Prüfung Finanzierungsdarstellung gemäß Bewilligung 
b. Prüfung kumulativer Kofinanzierungsdarstellung und –erbringung 
c. Einhaltung Interventionssatz 
d. Fortgangskontrollen der Berichterstattung 
e. Bestätigung von akzeptierten Berichten an die Fördermittelempfänger 
f. Mitarbeit bei der Erstellung der Ausgabenerklärung und des Verfahrens 
g. Prüfung von Umwidmungs- und Änderungsanträgen 
h. Bearbeitung der Prüfungsfeststellungen der 2. Prüfebene (Prüfbehörde) 

9. Belegprüfung bei Vor-Ort-Kontrollen der Abrechnungen von Begünstigten 

a. Kontrolle Kofinanzierungsbelege  
b. Berücksichtigung Korrekturbuchungen 
c. korrekte Belegzuordnung zu den Kostenarten 
d. Wahrheit der Belegangaben 
e. Die Erfassung der Prüfungsergebnisse (soweit erforderlich) 

10. Sicherstellung, dass die Bewertungen der Operationellen Programme nach Art. 48 Ab-
satz 3 gemäß Art. 47 VO 1083/2006 durchgeführt werden  

11. Verfahren einführen, die gewährleisten, dass alle für einen hinreichenden Prüfpfad er-
forderlichen Ausgabenbelege und Kontrollunterlagen gemäß Art. 90 VO 1083/2006 auf-
bewahrt werden  

12. Sicherstellung, dass die Bescheinigungsbehörde in Bezug auf die Ausgaben alle für die 
Bescheinigung notwendigen Auskünfte über angewandte Verfahren und durchgeführten 
Überprüfungen erhält  

13. Beratung des Begleitausschusses bei seiner Arbeit und ihm die Unterlagen zu übermit-
teln, die für eine Begleitung erforderlich sind, bei der die Qualität der Durchführung des 
OP an der Verwirklichung der spezifischen Programmziele gemessen wird  

14. Erstellung der jährlichen und den abschließenden Durchführungsberichte und Vorlage - 
nach Billigung durch den Begleitausschuss – bei der Europäischen Kommission  

15. Sicherstellung, dass die Informations- und Publizitätsverpflichtungen nach Art. 69 VO 
1083/2006 eingehalten werden  

16. Pflege von Kooperation auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene 

17. Mitarbeit bei der Organisation von Seminaren, Studientagen, Kolloquien für ESF–
Teilnehmer und/oder Projektverantwortliche  

18. Berichterstattungen an die Kommission, gemäß VO (EG) Nr. 1828/2006, Art. 42, Absatz 
3 und der Anhänge II, III, XII, XVI, XVII, XVIII und XXIII, sowie Meldungen hinsichtlich 
Unregelmäßigkeiten (Art. 28, 29 und 30 der VO (EG) Nr. 1828/2006) und das Informie-
ren der Bescheinigungsbehörde. 

 
Die Erfüllung der Berichterstattungspflichten ist eine zentrale Aufgabe der Verwaltungs-
behörde.  

Berichtserfordernisse der einzelnen Stellen (VB, ZGS, BB, PB) zur EU-KOM 
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Art. 71 Abs. 1 iVm. Art. 70 Abs. 1 b) iVm Art. 58 e), h) iVm Art. 60 g), i), k) VO (EG) Nr. 
1083/2006 iVm Art. 61 a), c) iVm Art. 62 d), e) VO (EG) Nr. 1083/2006 iVm Art. 14 Abs. 2 
iVm Art. 18 iVm Art. 20 iVm Art. 21 Abs. 1 iVm Art. 25 iVm Art. 28 bis 31 VO (EG) Nr. 
1828/2006. 

Die Berichte, auf den oben genannten Rechtsgrundlagen basierend, betreffen: 

1. Den Jahresdurchführungsbericht und den Schlussbericht. 

2. Verfahren zur (elektronischen (Art. 31)) Berichterstattung und Begleitung bei Unregel-
mäßigkeiten und bei der Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge gemäß Art. 
28 der VO 1828/2006 unter Berücksichtigung dringender Fälle (Art. 29) und der Meldung 
des Follow up (Art. 30).  

3. Sicherstellung, dass die Bescheinigungsbehörde bezüglich der Ausgaben alle für die 
Bescheinigung notwendigen Auskünfte über angewandte Verfahren und durchgeführte 
Überprüfungen erhält. 

4. Die von der Bescheinigungsbehörde bescheinigte Ausgabenerklärung in der Form nach 
Anhang X der VO 1828/2006 und die von der Prüfbehörde zu erstellende Abschlusser-
klärung inklusive der abschließenden Ausgabenerklärung. 

5. Die von der Bescheinigungsbehörde einzureichende Erklärung gemäß Anhang XI der 
VO 1828/2006. 

6. Den von der Prüfbehörde vorzulegenden jährlichen Kontrollbericht nach den Anhängen 
VI und VII der VO 1828/2006. 

7. Die von der Prüfbehörde vorzunehmende Stellungnahme zur Wirksamkeit der VKS ge-
mäß Anhang XIII der VO 1828/2006. 

8. Die rechtzeitige Bereitstellung von Buchführungsunterlagen nach Anhang III der VO 
1828/2006. 

9. Die Prüfstrategie nach Anhang V der VO 1828/2006. 

 
1. Jahresdurchführungs- und der Schlussberichte werden in Verantwortung der Verwal-

tungsbehörde mit Hilfe zweier Dienstleister erstellt. Die notwendigen Daten für den Jah-
resdurchführungs- und den Schlussbericht werden dem IT-Begleitsystem entnommen. 
Diese Daten werden im Rahmen der Prüfverfahren, insbesondere auf der 1. Prüfebene, 
erhoben und geprüft. Die Daten aus dem Begleitsystem werden dem beauftragten wis-
senschaftlichen Evaluator mittels Schnittstelle übergeben und bilden die Basis für die 
wissenschaftliche Begleitung des Programms und den vom Evaluator zu erstellenden 
Teil des Jahresberichtes. Die Beiträge der verschiedenen Beteiligten werden rechtzeitig 
gebündelt und abgestimmt.  
Ablauf: 
�  Datenerhebung und Prüfung bis 29.03. (=N); Übermittlung der Daten mittels Schnitt-

stelle an das wissenschaftliche Begleitinstitut 

�  N+3 Wochen; Berichtsteile der ECG, SMC und VB an ECG zur Endredaktion 

�  N+4 Wochen; Konzept Jahres- und Schlussbericht an alle betroffenen Akteure (VB, 
ECG, SMC) 

�  N+5 Wochen; Fertigstellung des Berichts 
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2. Die Berichterstattung im Rahmen der Unregelmäßigkeitsmeldung basiert auf den in IT-
Begleitsystem vorhanden Daten, die durchgeführten und dokumentierten Prüfungen im  
Prüfmodul betreffend. Die Unregelmäßigkeiten werden in Rahmen der durchgeführten 
Prüfungen als Teil der festgestellten Mängel bzw. finanziellen Abweichungen im Prüf-
modul erfasst und dokumentiert.  
Über die im Prüfmodul integrierten Abläufe ist die Berichterstattung, das Follow up, die 
Meldung dringender Fälle und die elektronische Übermittlung laut Art. 28 bis 31 der VO 
1828/2006 organisiert. Zur Anleitung aller ESF-umsetzenden Stellen im Land Berlin 
wurde von der Verwaltungsbehörde eine gesonderte Richtlinie erstellt (Leitlinie zur Be-
handlung von Unregelmäßigkeiten). Mit Hilfe der im Programm vorhandenen Auswer-
tungsmöglichkeiten, sowohl betreffend der durchgeführten Überprüfungen als auch hin-
sichtlich einer Vielzahl anderer steuerungsrelevanter Informationen, können Maßnah-
men ergriffen werden zur Vorbeugung, Aufdeckung und Korrektur von Unregelmäßigkei-
ten (Art. 70, Absatz 1 b) der VO 1083/2006). 

3. Die Bescheinigungsbehörde ist über die Umsetzungsverfahren im Land Berlin informiert. 
Das IT-Begleitsystem bildet die Grundlage für: 
�  die Datenerhebung (Online-Eingabemasken bzw. Schnittstellen) 

�  die Umsetzung der Prüfverfahren (integrierte Workflows in einem QM-System, das 
die Richtigkeit und Förderfähigkeit der Ausgaben sichert) und  

�  die Erstellung der Ausgabenerklärung in einem integrierten Auswertungsmodul.  

Die Bescheinigungsbehörde hat einen direkten Zugang zum Programm und kann alle 
Umsetzungsbereiche bis auf Projektebene und, wenn gewollt auf Einzelbelegebene, 
kontrollieren, bevor sie die Ausgabenerklärung direkt aus dem Programm erstellt und 
bescheinigt. Das Programm liefert der Bescheinigungsbehörde historische Übersichten 
von allen durchgeführten Kontrollen, so dass sie zur Beurteilung der Systemqualität die 
allgemeine Kontrollqualität und Prüfsicherheit einschätzen kann. 

4. Die von der Bescheinigungsbehörde zu erstellende Ausgabenerklärung gemäß Anhang 
X der VO 1828/2006, wird von der Bescheinigungsbehörde direkt aus dem IT-
Begleitsystem erstellt, nachdem sie sich vergewissert hat, dass alle notwendigen Prü-
fungen durchgeführt wurden und diese eine hinreichende Sicherheit bieten. Die Be-
scheinigungsbehörde kann, wenn sie Zweifel hat an der Richtigkeit der abgerechneten 
Ausgaben, die Ausgabenerklärung entsprechend anpassen. Die zu erstellende Ab-
schlusserklärung und die abschließende Ausgabenerklärung werden analog aller vor-
hergehenden erstellt. 

5. Die Erklärung gemäß Anhang XI der VO 1828/2006 erstellt die Bescheinigungsbehörde 
mit Hilfe des IT-Begleitsystems. Wiedereinziehungen werden im derzeit sich in Entwick-
lung befindenden Modul für die Bescheinigungsbehörde nach Vorgabe des Anhangs XI 
programmiert. 

6. Der jährliche Kontrollbericht wird von der Prüfbehörde selbstständig erstellt. Sie berück-
sichtigt dabei die erstellte Prüfstrategie. Auch die Prüfbehörde erhält - wie die Beschei-
nigungsbehörde - einen kompletten Zugang zum IT-Begleitsystem und kann aufgrund 
dessen die darin enthaltenen Ausgaben und Einnahmen bis auf Belegebene einsehen. 
Weiterhin kann sie sich von den in der 1. Prüfebene durchgeführten Prüfaktivitäten jedes 
eingebundenen Akteurs (Begünstigter – ZGS  bzw. deren Dienstleister – Verwaltungs-
behörde bzw. der Dienstleister ECG) für jeden Vorgang vergewissern, da diese im 
Workflow organisiert sind und die Ergebnisse jeden Arbeitsschritts archiviert und doku-
mentiert werden. Mit Hilfe des Prüfmoduls hat die Prüfbehörde auch einen direkten Ein-
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blick in alle durchgeführten Prüfungen (inklusive der eigenen). Die Prüfbehörde kann 
deshalb auf der Basis der gespeicherten Prüfergebnisse der beiden Ebenen die jährli-
chen Kontrollberichte erstellen. Des Weiteren ist im Prüfmodul eine Klassifizierung der 
Fehlerursachen im Rahmen der durchgeführten Prüfungen enthalten, so dass die Zu-
ordnung der Fehler nach deren Ursachen programmunterstützt erfolgt. 

7. Auf der Basis der unter 6. beschriebenen Kontrollberichte, der festgelegten Prüfstrate-
gie, der im IT-Begleitsystem enthaltenen Angaben und eigener durchgeführter Prüfun-
gen, erstellt die Prüfbehörde ihre Stellungnahme zur Wirksamkeit der VKS gemäß An-
hang XIII der VO 1828/2006. 

8. Die rechtzeitig bereitzustellenden Buchführungsunterlagen sind alle im IT-Begleitsystem 
erfasst und können damit per Knopfdruck, auch innerhalb der 15 Tage-Frist, erstellt 
werden. 

9. Die Prüfstrategie gemäß Anhang V der VO 1828/2006 wurde von einem externen 
Dienstleister (Ernst & Young AG) erstellt. 

 
Information und Beratung durch die Verwaltungsbehörde 

In der dezentralen Umsetzungsstruktur der ESF-Förderung in Berlin ist es von besonderer 
Bedeutung, alle Beteiligten mit hinreichender Information zu versorgen und sicherzustellen, 
dass Interpretationserfordernisse gleichgerichtet wahrgenommen werden. Insofern gelten 
der Verwaltungsbehörde Aufgaben der Information und Beratung gegenüber ZGS etc. als 
solche mit hoher Priorität.  

Einheitlichkeit des Systems und der Verfahren der ESF-Förderung in Berlin werden gewähr-
leistet durch die Verwaltungsbehörde und das von ihr vorgegebene IT-Begleitsystem, das die 
Einhaltung der inhaltlichen und Verfahrensvorgaben erzwingt. Es ist deshalb gerade in Berlin 
von besonderer Bedeutung, die Nutzer dieses Systems in besonders intensiver Form in des-
sen Bedienung einzuweisen und vorhandene Nutzerkenntnisse immer wieder zu aktualisie-
ren. Es haben deshalb Maßnahmen der Information und Beratung eine besondere Priorität.  

Inhalte der Beratung 

Die von der VB organisierte und mit Hilfe externer Dienstleister umgesetzten Informations- 
und Beratungsinitiativen orientieren sich an den verschiedenen Umsetzungsebenen in Berlin 
und betreffen insbesondere die folgenden Informations- und Beratungsleistungen: 

In den Schulungen der Technischen Hilfe werden sowohl die Begünstigten als auch die Zwi-
schengeschalteten Stellen umfangreich über alle Facetten der Antragstellung, insbesondere 
auch die Regeln der Förderfähigkeit informiert. Damit sollen gemeinsame Informations- und 
Interpretationsstände hergestellt und zudem erreicht werden, dass: 

• Die Begünstigten die Antragsbestimmungen und insbesondere die der Förderfähig-
keit berücksichtigen 

• Die Zwischengeschalteten Stellen eine gute Antragsqualität vorgelegt bekommen und 
unter Nutzung ihres Ermessensspielraumes die Projekte und deren Förderfähigkeit 
schnell und reibungslos bearbeiten können 

• VB/ECG die Anträge der Zwischengeschalteten Stellen mit einer entsprechend hohen 
Qualität schnell abschließend prüft 

Die Schulungen und Beratungsaktivitäten haben auch das Ziel, eine Verbesserung der An-
tragstellung durch die Begünstigten und ZGS zu erreichen und die Förderkonformität zu ge-
währleisten (z.B. Prüfpfad nach VO 1828, Art 15. a bis d. Förderfähigkeit, Kontroll- und Aus-
wahlverfahren). Ziel ist, dass alle Beteiligten möglichst ohne Überarbeitungsverzögerung, 
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schnell (online), ohne Beanstandungen und unter Gewährleistung von Qualität ihre Vorha-
ben kalkulieren, beantragen, bewilligen und abrechnen können. Die über eine Kennzahl ver-
folgte Qualität der Anträge (sogenannte „X. Versionen, die überarbeitet werden müssen) 
zeigt eine starke Verbesserung und hier ist eine deutliche Korrelation zu den in der Vergan-
genheit durchgeführten Schulungen und Beratungen (z.B. Runde Tische mit den Dienststel-
len, Schulungen für neue Begünstigte, Arbeitstreffen mit den SG etc.) zu erkennen. 

Für die Ebene der Verwaltungsbehörde und der Prüf- und Bescheinigungsbehörde erbringt 
die Technische Hilfe ESF Unterstützung bei: 

• der Steuerung und EU-konforme Umsetzung der Förderung 
• den Qualitätsansätzen in der Förderung 
• der Umsetzung und Einhaltung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
• dem kontinuierlichen ständigen Verbesserungsprozess (KVP) hinsichtlich der Umset-

zung der ESF-Förderung (Verbesserungs- und Vorschlagswesen) 
• der Kennzahlenüberwachung (N+2, Umsetzungsbarometer, Kostenerstattungen, Prü-

fungsergebnisse) 
• Stammblattverfahren und Indikatorenauswertung  
• der Vorbereitung der neuen Förderperiode ab 2014 
• Abstimmungen und Unterstützung bei Berichtsaufgaben (KOM, Bund, Senat) 
• der Mitarbeit zur Abwicklung des Operationellen Programms, Vorschlagserarbeitung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentenentwicklung 
• Finanz- und Teilnehmerplanung, Mittelausschöpfung und Zielerreichung 
• Begleitung und Kontrolle der Förderprogramme, VOK 

Für die Ebene der Zwischengeschalteten Stellen (Bewilligungsbehörden in den Senatsver-
waltungen, nachgeordneten Einrichtungen und deren Dienstleister) erbringt die Technische 
Hilfe Unterstützung bei: 

• Verfahrensabwicklung (Projektprüfungen zur Förderfähigkeit) im 4-Augen-Prinzip, 
Organisation der 1. Prüfebene 

• Verfahrenssicherheit (Erstellung von Antragsprüfungsvermerken als Grundlage für 
die Bewilligung von ESF-Mitteln) 

• Organisation zeitnaher und qualitätsgerechter Abrechnungen 
• Berichtskontrolle und –bestätigung zur Einbeziehung der Projektausgaben in das 

Kostenerstattungsverfahren des Landes Berlin  
• Ausgabenerklärungen „per Knopfdruck“ auf Ebene des Instrumentes 
• Monitoring & Controlling, Selbststeuerung der Aufgaben 
• Beratung in Bezug auf mögliche Arten der Kofinanzierung 
• Workshops, runde Tische (pro aktiv), Schulungen; Arbeitstreffen 
• Bereitstellung allgemeiner ESF-Regularien, PR-Vorschriften, inhaltliche Aspekte 
• Qualitätsmanagement bei der Umsetzung der Verwaltung- und Kontrollsysteme, 

Funktionstrennung und organisatorischer Aspekte 
• EDV-Anwenderschulungen der geprüften und zertifizierten Internetanwendung 
• Helpdesk-Hotline 
• Kontrollaufgaben zur Umsetzung von Prüfergebnissen, begleitende Projektprüfungen 

mit der VB 
• Umgang mit Unregelmäßigkeiten 
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• Finanz- und Teilnehmerplanung 
• E-Mail-Service zu relevanten Themen (abgestimmt mit der VB) 

Für die Ebene der Begünstigten wird angeboten: 
• Helpdesk-Hotline 
• Verfahrenssicherheit für die gesamte Projektabwicklung mit Hilfe der zur Unterstüt-

zung der Förderumsetzung entwickelten EDV  
• Zusätzlich zum Fördermittelgeber (Behörde; Dienstleister) projektbezogener An-

sprechpartner bei ECG (Fachberater und Projektbearbeiter) über die gesamte Lauf-
zeit 

• Entwicklung und Bereitstellung allgemeiner ESF-Regularien, PR-Vorschriften, inhaltli-
che Aspekte 

• Entwicklung und Bereitstellung von Informationsmaterialien; Merkblätter; E-Mail-
Service; FAQ  

• Anwenderschulungen, ESF-Fachtagungen 
• Prüfung der Antragstellung (Förderfähigkeit der beantragten Ausgaben und Finanzie-

rung) 
• Prüfung der Berichterstattung zur Aufbereitung für eine Kostenerstattung (keine Be-

legprüfung) 
• In Abstimmung mit der Verwaltungsbehörde und ggf. der Zwischengeschalteten Stel-

le begünstigtenbezogene Individualberatung für die Projektplanung und -umsetzung 

Alle Beratungsangebote werden auf der Website des Trägers der Technischen Hilfe 
(www.ecg.eu GmbH) veröffentlicht. Hier werden Informationen bereitgestellt über:  

• den ESF im Allgemeinen  
• das Operationelle Programm  
• Rechtsgrundlagen 
• Verfahren zur Antragstellung, Berichterstellung und Evaluierung  
• Projektkontrollen (mit Kontrollfragen)  
• die zum Einsatz kommende EDV  
• die in der Förderung Beteiligten und deren Zuständigkeiten 
• durchgeführte Schulungen und Workshops, Rechtsgrundlagen  
• Links zu anderen Websites  
• Präsentationsmaterialien  

• FAQ und E-Mail-Service 

Form der Beratungsleistung (für alle Umsetzungsebenen): 
• persönliche Beratung, Beratungsgespräche, Präsentationen, etc. 
• Telefon 
• Mobile Telefondienste 
• Internet 
• Verfügbarkeit (24 Stunden) 
• Erreichbarkeit (24 Stunden) 
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Helpdesk 
Zur Ermittlung und Unterstützung der Bedürfnisse und Erwartungen der Antragsteller, der 
Senatsverwaltungen, deren nachgeordneten Einrichtungen und externen Dienstleister wurde 
eine Helpdesk-Funktion (Telefon-Hotline) geschaffen.. 

Schriftliche Beratungsdokumente 
Für die gesamte ESF-Förderung entwickelt die Technische Hilfe Informationsmaterial hin-
sichtlich der (finanziell-technischen) Umsetzung. Eine Vielzahl vom grundlegenden Doku-
mente ist jederzeit über die Internetseiten für alle Interessierten zugänglich. Es handelt sich 
dabei z.B. um: 

• EU-Verordnungen 
• EU-Merkblätter, Arbeitsdokumente, Auslegungsdokumente, Leitlinien und relevante 

Artikel 
• Operationelles Programm 
• Berliner Gesamtstrategie 
• Handbuch zur Umsetzung der ESF-Förderung 
• Informationsblätter der Kommission, Fachliteratur 
• Dokumente zur Programmdurchführung  
• Nationale Richtlinien, LHO, Zuwendungsrechtliche Bestimmungen,  
• Checklisten für Prüfungen 
• Nutzerdokumentation für alle Funktionalitäten des IT-Begleitsystems in Form von 

Selbstlern-Tutorials 
• Hilfetexte 
• Merkblätter u.ä. 

Mit Hilfe dieser Dokumente können sich Nutzer alle wesentlichen Informationen in Bezug auf 
den ESF und die bestehenden Umsetzungsmodalitäten im Land Berlin aneignen. 

Programm-integrierte Beratungsleistungen bzw. Unterstützungsangebote 
Über die komplette im Rahmen der Projektarbeit zu erbringende Leistung werden Schu-
lungs- und Beratungsangebote sowie ausführliche Beschreibungen entwickelt. Für den größ-
ten Teil der Arbeit in Bezug auf die Umsetzung des ESF und das IT-Begleitsystem sind im 
Programm konkrete Hilfestellungen integriert, die Unterstützung geben für ein selbsterklä-
rendes, reibungsloses Arbeiten. 

Zusätzlich werden Hinweise erarbeitet und im Programm eingebunden, die den Nutzern in-
formieren über (drohende) Probleme wie z.B.: 

• Interventionssatzüberschreitung 
• Kontingentüberschreitung 
• Terminliche Probleme (Fristüberschreitung) 
• etc. 

Zielgruppenbezogenener E-Mail-Service dient der Information bestimmter Nutzergruppen 
über neue Programmfunktionalitäten, Interventionssatzänderungen, bevorstehende Ausga-
benerklärungen, Umgang mit säumigen Berichten usw.  

Schulungen 
Schulungen werden nach Absprache mit den ZGS und deren Begünstigten geplant und in 
unterschiedlicher Form für unterschiedliche Themen und Zielgruppen angeboten. Sie bezie-
hen sich wesentlich auf die Umsetzung des ESF (Grundregeln, Verordnungsbestimmungen, 
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VKS, Förderfähigkeit, Antrags- und Berichtswesen, etc.) und die Anwendung des IT-
Begleitsystems (EDV-Anwenderschulungen). Die Form variiert von Informationsveranstal-
tungen, Schulungen, Training in Computerkabinetten, bis hin zu Workshops, Beratungsrun-
den und Präsentationen. 

Alle durchgeführten Schulungen werden im Internet veröffentlicht. 

Beratung, Workshops 
Die Entwicklung von Beratungsangeboten undWorkshops  basiert auf qualitätsverbessern-
den Maßnahmen (Qualitätsmanagementsystem). Hiermit werden auch die Erwartungshal-
tung der ZGS hinsichtlich ihrer Unterstützungsbedarfe angesprochen, so dass diese in den 
Beratungskontakten berücksichtigen werden können.  

Fachtagungen und Großveranstaltungen 
Im Auftrag der VB werden Fachtagungen und Großveranstaltungen organisiert und mit dem 
Ziel durchgeführt, allgemeine Informationen zum ESF und dessen Umsetzungspraxis im 
Land Berlin zu übermitteln.  

E-Mail-Service 
In regelmäßigen Abständen wird über die im Begleitsystem gespeicherten Adressaten ein E-
Mail-Service angeboten, mit dem in sehr kurzer Zeit alle ausgewählten Adressaten über re-
levante Aspekte der Förderung informiert werden. Die Inhalte der Informationen werden ent-
wickelt, vorbereitet und in den monatlichen Controllingrunden zwischen VB und ECG ange-
sprochen und entschieden. Über den E-Mail-Service werden diese Informationen schnell, 
sicher und ohne großen Aufwand allen ausgewählten Beteiligten zugestellt. 

FAQ 
Auf der Basis von Auswertungen der „Kundenfeedbackdatei“, in der alle Reaktionen der Pro-
grammnutzer und in der ESF-Umsetzung eingebundenen Akteure erfasst werden, werden 
die Probleme und Fragen systematisch analysiert. Die häufigsten und die konkret mit dem 
Umgang des Programms in Verbindung stehenden Fragen werden so aufbereitet, dass diese 
als FAQ im IT-Begleitsystem eingebunden werden können.  
 

2.1.3 Förmlich von der Verwaltungsbehörde delegierte Aufgaben (Aufgaben, 
Zwischengeschaltete Stellen, Form der Delegierung) 

Die Verwaltungsbehörde hat die Durchführung der Förderung an das jeweils zuständige 
Fachressort und Fachreferat delegiert (zur Benennung der übertragenen Aufgaben vgl. Ein-
leitung zu Kap. 3 / Zwischengeschaltete Stellen). Die Fachreferate sind vom Referat III C 
unabhängig und bedienen sich zur organisatorisch-administrativen Umsetzung der Förde-
rung teilweise externer Dienstleister.   

Die nach Art. 12 VO (EG) Nr. 1828/2006 erforderlichen, formalen Vereinbarungen zwischen 
Verwaltungsbehörde und Zwischengeschalteten Stellen wurden für den ESF in Berlin nicht in 
Form bilateraler Verwaltungsvereinbarungen begründet, sondern als multilaterale Vereinba-
rung in Form eines Senatsbeschlusses (Nr. S-2062/2009 vom 12.05.2009, aktualisiert durch 
Nr. S-2605/2010 vom 19.01.2010). Auf diese Weise wurde insbesondere auch die Verbind-
lichkeit des ESF-Verfahrens erhöht. Dem Senatsbeschluss waren als Anlage die Beschrei-
bung des Verwaltungs- und Kontrollsystems sowie das Handbuch zur Umsetzung beigefügt.  
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Aufgabendelegation – Zwischengeschaltete Stellen 

Die ESF-Verwaltungsbehörde hat die tatsächliche Durchführung der Förderung an die fach-
lich jeweils zuständigen Ressorts/Fachreferate im Land Berlin delegiert. Diese fungieren als 
Zwischengeschaltete Stellen. Dabei übernehmen sie die Aufgabe, aus fachlicher Sicht Maß-
nahmen in Auftrag zu geben bzw. zu bewilligen. In allen Zwischengeschalteten Stellen ein-
schließlich der Fachreferate wurden ESF-Beauftragte benannt. In regelmäßig stattfindenden 
ESF-Beauftragtensitzungen werden Grundsatzthemen, Veränderungen, Ergänzungen, die 
Auswertung von Kontrollen und Informationen jeglicher Art im ESF-Kontext behandelt, um 
den zusätzlichen Informationsaustausch innerhalb aller Behörden auch untereinander zu 
gewährleisten. 

Bei Beauftragung der comovis GbR (dem Nachfolgeinstitut der früheren Servicegesellschaf-
ten) als Treuhänder ist diese Funktionstrennung (Prüfung getrennt von Bescheiderteilung 
und Auszahlung) durch die für die Fachaufsicht zuständige Zwischengeschaltete Stelle vor-
gegeben. Alle relevanten Belange der ESF-Förderung werden in den Treuhandverträgen 
erfasst und auf Einhaltung durch die Fachaufsicht kontrolliert. Die Einhaltung des 4-Augen-
Prinzips innerhalb und zwischen den Dienststellen wird mittels des integrierten Workflows im 
IT-Begleitsystem sichergestellt.  

Die Delegierung der Durchführung der Förderung nach Prioritätsachsen und Instrumenten an 
die fachlich jeweils zuständigen Ressorts/Fachreferate im Land Berlin einschließlich Stellen-
zeichen und Anschrift der jeweiligen Hauptverwaltung sind im Kapitel 3 dargestellt. Die Fach-
referate der Zwischengeschalteten Stellen setzen die jeweiligen Instrumente um. Die bin-
dende Anwendung des IT-Begleitsystems stellt die einheitliche Verfahrensweise aller Akteu-
re im Land Berlin bezüglich der ESF-Umsetzung in Gänze sicher. Dieses formgebundene 
Antrags- und Berichtssystem ist allen ESF-Mittel umsetzenden Bereichen, von der Zwi-
schengeschalteten Stelle bis zum Begünstigten vor Ort, zwingend vorgeschrieben. Prozess-
abläufe und die im IT-System integrierten Zahlen ermöglichen eine tägliche Steuerung der 
Förderung auf allen Umsetzungsebenen. Somit ist bei der dezentralen Umsetzung im Land 
Berlin die zentrale Steuerung der Förderung gegeben. Unerwünschte Entwicklungen sind 
zeitnah erkennbar, womit entsprechende Reaktionen ermöglicht werden.  

Das Berichts- und Kontrollsystem zwischen VB und ZGS wird in den Punkten 2.2.3 bis 2.2.5 
und in Kapitel 6 beschrieben. 

Mit der zentralen elektronischen Erfassung der ESF-Förderung im IT-Begleitsystem, die 
EDV-Antragserfassung und der Bereitstellung von Daten zum Mittelcontrolling, Monitoring 
und für die Berichterstattung wurde ein Auftrag zur Technischen Hilfe ESF vergeben (Auf-
tragnehmer ist www.ecg.eu GmbH).  

Für die Vergabe des Auftrags in der Förderperiode 2007 – 2013 nach Auslaufen der beste-
henden Verträge (für die alte Förderperiode zum 30.06.2009) wurde eine europaweite Aus-
schreibung durchgeführt; Zuschlags- und Bindefrist des Verfahrens war der 21.07.2008. Den 
Zuschlag erhielt www.ecg.eu GmbH. 
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2.2 Aufbau der Verwaltungsbehörde 

2.2.1 Stellenplan und Beschreibung der Aufgaben der Referate (einschließlich 
unverbindliche Angabe der Zahl der zugewiesenen Posten) 

Der Geschäftsverteilungsplan III C datiert aktuell vom 01.03.2008. 

Organigramm des Referats III C (`Europäische Strukturfondsförderung´):  

 

 
 
Die Leitung der Verwaltungsbehörde obliegt III C 4. Die interne Struktur differenziert zwi-
schen den Arbeitsgebieten III C 5 (zuständig für Planung und Begleitung, insbesondere: 
Programmentwicklung und ggf. –anpassung, Finanzplanung und Kontingentüberwachung 
der Zwischengeschalteten Stellen, wissenschaftlische Begleitforschung und Evaluierung) 
sowie III C 6 (Umsetzung, insbesondere: Monitoring und Controlling, n+2-Überwachung, Prü-
fungen und Kontrollen, Information und Publizität). Die Feinstruktur der Aufgabenverteilung 
sowie die Vertretungsregelungen sind im Geschäftsverteilungsplan der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Frauen sowie in den Anforderungsprofilen der einzelnen Be-
schäftigungspositionen enthalten. Dies entspricht – in Verbindung mit den in GGO I und II 
enthaltenen Verfahrensregelungen - den in öffentlichen Verwaltungen üblichen Gegebenhei-
ten, weshalb ein weiterer Bedarf für über diese allgemeingültigen Regelungen hinausgehen-
de oder gar abweichende Arbeits- und/Verfahrensanweisungen in Form von Handbüchern 
o.ä. nicht besteht.  

 

 

III C   „Europäische Strukturfondsförderung“ 
Herr Walch 

�  8334 

 
EFRE Verwaltungsbehörde 

 
ESF Verwaltungsbehörde 
 

 

III C 1  Fr. Sternberg  ����  8277 

 

III C 2   Fr. Wadewitz ����  8319  
III C 21 Fr. Abendroth    �  8161 
III C 22 Hr. Bernatzki     �  8256 
III C 23 Fr. Fischer        �  8365  
 

 

III C 3   Fr. Dr. Ulle       ����  8494 
III C 31 Fr. Drost �  8245 
III C 32 Fr. Zerbin          �  7436 
III C 34 Fr. Stangel         �  7543 
III C 36 Fr. Chapman    �  8399 
III C 37 Hr. Peter           �  8040 
III C 97 Fr. Kraus          �  8186 

III C 4 Hr.Dr.Schmidt  ����  8322 

 

III C 5   Hr. Gut         ����  7219 
III C 51 Fr. Lauff   �  8935 
III C 52 Fr. Engel      �  8147 

 

III C 6   Hr. Kuhlmann ����  8145 
III C 61 Fr. Dummer �  8539 
III C 62 Fr. Böttcher  �  8259 
III C 63 Fr. Meißner   �  8285  
III C 95 Hr. Hehl   �  7027 

Geschäftsstelle 
III C 53   Frau Schmitz   �  8356 
Haushalt 
III C 64   Frau Stollberg  �  8349 
 
 

Referat III C  Stand:Juni 2011 aktuell? 
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Beschäftigungsposition Aufgabengebiet Vertretung  

III C 4 Leitung Verwaltungsbehörde ESF III C 5 

III C 5 Planung, Bewertung, Evaluierung III C 51 

III C 51 Sachbearbeitung Strategie, Evaluierung, 
Publizität 

III C 5 

III C 52 Sachbearbeitung Finanzplanung, Control-
ling 

III C 5 / III C 51 

III C 6 ESF-Umsetzung, Publizität, Prüfung III C 61 

III C 61 Sachbearbeitung Prüfung, Kontrolle III C 62 

III C 62 Sachbearbeitung Publizität III C 61 

III C 63 Mitarbeit Zahlungsanträge, Begleitaus-
schüsse, Berichterstattung 

III C 53 

III C 95 VKS, Sachbearbeitung Prüfung, Kontrolle III C 61 
 
 
2.2.2 Welche schriftlichen Verfahren wurden dem Personal der Verwaltungs-

behörde / Zwischengeschalteten Stellen vorgegeben (Datum und Akten-
zeichen)? 

Die Verfahren zur verordnungsgemäßen ESF-Förderung durch die einzelnen Systeme sind 
insbesondere vorgegeben durch:  

• Senatsbeschluss Nr. S-2062/2009 vom 12.05.2009 zur Beschreibung des Verwal-
tungs- und Kontrollsystems, aktualisiert durch Nr. S-2605/2010 vom 19.01.2010 

• IT-Begleitsystem (EurekaPlus) 

• Handbuch für die Umsetzung des Operationellen Programms des ESF 2007 - 2013 in 
Berlin, das beinhaltet 
- Umsetzungs-Leitlinie 
- Förderfibel 
- Leitfaden zur Behandlung von Unregelmäßigkeiten 
- Leitlinien der Bescheinigungsbehörde ESF 

Die inhaltlichen und Verfahrensvorgaben sind im Handbuch enthalten (Stand 01.07.2011). 
Diese Vorgaben sind insbesondere hinterlegt im IT-Begleitsystem, das aufgrund fehlender 
Abweichungsmöglichkeiten ein gleichgerichtetes Handeln aller Akteure erzwingt. Informatio-
nen zu aktualisierten inhaltlichen oder Verfahrensvorgaben erfolgen im Rahmen der regel-
mäßigen Besprechungen der ESF-Beauftragten sowie anlassbezogen per E-Mail-Verteiler.  

Ergänzend wird – in einem eher technischen Sinn von Anweisung - verwiesen auf erstens 
die im IT-System hinterlegte Kalkulationshilfe (Anleitungshilfe zur Berechnung der maximal 
möglichen Fördersumme für einzelne Kostenelemente, plus Formelsammlung) sowie zwei-
tens diverse Merkblätter (Nutzerverwaltung und Legitimation; Antragstellung; Teilnehmerre-
gistratursystem TRS; Verwendungsnachweis; Funktionsweise des IT-Begleitsystems; Moni-
toring & Controlling; Prüfmodul; Anleitung zur Erstellung der Ausgabenerklärung u.a.). 
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Es ist eine Besonderheit des Berliner Verwaltungs- und Kontrollsystems, dass die Einhaltung 
der inhaltlichen und Verfahrensvorgaben der Verwaltungsbehörde nicht nur auf korrekte In-
terpretation und entsprechendes Handeln der adressierten Akteure angewiesen ist, sondern 
dass die im obligatorisch zu nutzenden IT-Verfahren vorgegebenen Handlungen und Abläufe 
eben diese Einhaltung erzwingen, da ansonsten Förderoperationen schlichtweg nicht durch-
geführt werden können.  

Über die Einführung, Änderung oder Abschaffung von Verfahrensanweisungen werden die 
beteiligten Institutionen (Zwischengeschaltete Stellen, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde) 
anlassbezogen (also zeitnah, unabhängig von einem fixierten Rhythmus) und in geeigneter 
Form (Besprechung, Formbrief, E-Mail individuell oder Verteiler, Website) informiert. Solche 
Veränderungen werden regelmäßig in die Tagesordnung der zweimal jährlich stattfindenden 
Besprechungen der ESF-Beauftragten aufgenommen (ex-post-Information) bzw., bei ausrei-
chend verbleibender Zeit für einen Abstimmungsvorlauf, dort zur Diskussion gestellt.  
 

2.2.3 Beschreibung der Verfahren für die Auswahl und Genehmigung von 
Vorhaben und die Gewährleistung ihrer Vereinbarkeit mit den geltenden 
gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften während 
des gesamten Durchführungszeitraums (Artikel 60 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1083/2006).  

Im Handbuch zur Umsetzung des ESF ist vorgegeben, dass zur Einhaltung der wettbewerbs-
rechtlichen Vorgaben vor der Beauftragung von Begünstigten ein nachvollziehbares Aus-
wahlverfahren (Markterkundung, Interessenbekundung, Ausschreibung u. Ä.) durchzuführen 
und transparent zu dokumentieren ist. Im Rahmen des Verfahrens sind Mindestanforderun-
gen, Qualitätskriterien und entsprechende Begründungen für die Nachvollziehbarkeit der 
Auswahlentscheidung darzustellen. Die Fördervorhaben müssen mit den inhaltlichen Vorga-
ben und insbesondere auch den vom Begleitausschuss gebilligten Kriterien für die Auswahl 
der Vorhaben in der jeweils aktuellen Fassung übereinstimmen und den Intentionen des ESF 
in den einzelnen Prioritätsachsen entsprechen. Das heißt, dass die inhaltliche Zielstellung 
der Projekte mit den Vorgaben der KOM übereinstimmen muss. 

Das ESF- IT-Begleitsystem ist zwingend von allen Zwischengeschalteten Stellen und deren 
Begünstigten anzuwenden. ECG ist mit der Prüfung der Antrags- und Berichtsdaten von der 
Verwaltungsbehörde ESF nach Ausschreibung beauftragt worden. Mit dem Hosting des IT-
Begleitsystems wurde die Babiel GmbH ebenfalls nach Ausschreibung beauftragt. 

Die Funktionalitäten des Begleitsystems werden im Punkt IT-Begleitsystem ausführlich be-
schrieben. Das IT-Begleitsystem bietet eine integrierte Lösung für die Umsetzung der Struk-
turfondsmittel des Europäischen Sozialfonds. Die daraus generierten Daten auf Einzel-
Projektebene bilden die Grundlage für das Programmcontrolling. Mit Hilfe des IT-
Begleitsystems wird die Strukturfondsumsetzung als Webapplikation komplett über das In-
ternet abwickelt. 

Es hat folgende Programmfunktionalitäten: 

• Ebene der Begünstigten: Kostenkalkulation und -nachweis, Stammdaten der Teil-
nehmer, Projekte und Begünstigten, Berichterstattung, Jahresabrechnung etc. 

• Programmebene (für Verwaltungsbehörde und Zwischengeschaltete Stellen): Einsicht 
in alle Begünstigten- und Projektdaten; Controlling & Monitoring ; Auswertungen zur 
Steuerung der Förderung, inklusive vom Programm erstellter Abrechnungsunterlagen 

• Wissenschaftliche Begleitung und Bewertung: das Programm liefert alle Daten, die für 
die Programmevaluierung notwendig sind. 
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Alle Ebenen - Begünstigte, Zwischengeschaltete Stellen, Bescheinigungsbehörde, Prüfbe-
hörde einschließlich Prüfinstanzen der beteiligten Verwaltungen und die ESF-
Verwaltungsbehörde - sind mit umfangreichen Nutzerfunktionalitäten und den anhand ihrer 
vorgegebenen Rollen erforderlichen, differenzierten Lese- und Schreibrechten ausgestattet. 

Das System generiert im Übrigen eindeutige Projektnummern, die unbeschadet der Gege-
benheiten in einzelnen Verwaltungen als einheitliches Aktenzeichensystem für die Verwal-
tung des ESF in Berlin gesehen werden.  
 
Verfahren der Antragstellung 

Der im IT-Begleitsystem integrierte Workflow sichert die Beziehung zwischen den Behörden 
in der ersten Prüfebene, die im Rahmen der Antragsprüfung und Berichterstattung einge-
bunden werden. 

Die vorgesehenen Kriterien und Verfahrensweisen, nach denen die Prüfung der Förderfähig-
keit der beantragten Kosten und Finanzierungen erfolgt, sind im Folgenden anhand der im 
IT-System vorgesehenen Bearbeitungsschritte dargestellt. Dabei ist der Antrag der Aus-
gangspunkt des Verfahrens, in das die Prüfungsarbeiten entsprechend den Prüfkriterien ein-
gebettet sind. 

Eine ESF-Antragstellung besteht aus folgenden Komponenten: 

• eigentliches Antragsformular mit Angaben zu Allgemeinem, Zielgruppe, Projektaus-
künfte, Begünstigte, Finanzplan mit Kalkulationshilfen, Finanzierung, Kurzbeschrei-
bungen, Indikatoren, Outputzielen; Erklärungen, Querschnittszielen etc. 

• dem Antrag beizufügende Anlagen wie Projektbeschreibung, Begründung der Ziele 
und Zielgruppen, Inhalte, Erläuterungen zum zeitlichen Ablauf, Erläuterungen zur 
Projektverwaltung und –kontrolle, Erläuterung zur Kostenkalkulation, Erläuterungen 
zum Nachweis zusätzlicher Finanzierung; Grundsatzdokumente etc. 

 
Antrags- und Bewilligungsverfahren 

Zuständig für das Antrags- und Bewilligungsverfahren sind die ZGS. Die VB, vertreten durch 
die von ihr beauftragte Technische Hilfe, prüft - nachdem die Begünstigten und die ZGS ihre 
Prüfaufgaben erledigt haben - bei der Antragsbearbeitung die Einhaltung der formellen und 
materiellen Förderbestimmungen, wie z.B.: 

• EU-Regularien und Förderbestimmungen 
• ESF-Förderfähigkeit 
• Landeshaushaltsordnung (Besserstellungsverbot, Angemessenheit der Kosten, etc.) 

sowie  
• geltende Umsetzungs- und Förderleitlinien 

und stellt diese sowohl auf System- als auch auf Projektebene sicher und sorgt dafür, dass 
die entsprechenden Projektauswahlverfahren beachtet werden. Die Vollständigkeit der Un-
terlagen wird zum Teil vom EDV-Programm gesichert (alle Förderprimärdaten) und zum Teil 
von Projektberater/-innen überwacht ( förderungsrelevante Nachweise). 

Das Antragsverfahren setzt an bei der ersten Erstellung eines Antrages durch den Umsetzer 
/ Begünstigten (B) eines aus ESF-Mitteln zu kofinanzierenden Projektes. In dem im IT-
Begleitsystem hinterlegten Workflow werden alle Zuständigkeiten berücksichtigt bis hin zur 
Bewilligung, die komplette Aufgabenverteilung und Qualitätsüberwachung wie sie in den Ber-
liner Verwaltungs- und Kontrollsystemen (VKS) festgelegt sind. Die einzelnen Bearbeitungs-
phasen und ihre Abfolge sind in der Abbildung dargestellt.  
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Abbildung: Workflow Antragsbearbeitung 
 
Die Prüfung der Anträge und als Teil davon die Prüfung der Förderfähigkeit im formgebun-
denen Antragsverfahren ist im Workflow des IT-Begleitsystems organisiert, in dem allen Be-
teiligten ihre Aufgaben zugewiesen werden. Die Entgegennahme eines formgebundenen 
Antrages und die Erstabstimmung mit dem potenziellen Begünstigten erfolgt durch die ent-
sprechende Dienststelle, die Mittel für diese Art des Vorhabens im Haushaltsplan eingestellt 
haben muss. 

Ein ESF-Antrag durchläuft immer verschiedene Bearbeitungsphasen bei allen Beteiligten, 
wobei auch mehrmalige Bearbeitungsschleifen (in so genannten Qualitätskreisen) entstehen 
können. Im IT-Begleitsystem wird der jeweilige Bearbeitungszustand durch einen Status ge-
kennzeichnet, gleichzeitig werden die von allen Beteiligten vorgenommenen Prüftätigkeiten 
dokumentiert.  

Die ausgewählten Antragsteller/innen reichen ihren formgebundenen ESF-Antrag mit allen 
vom Programm vorgegebenen relevanten Angaben online ein. Es sind Stammdaten, die sich 
sowohl auf das Projekt, eventuell noch hinzu kommende Indikatoren als auch die Finanzie-
rung (Finanzplan mit Kosten und Finanzierung) des Projektes beziehen. Sie werden von den 
Begünstigten für das jeweilige Projekt insgesamt angegeben. Anträge beinhalten - für weite-
re Auswertungs- und Steuerungszwecke auf Instrument- und Programmebene - die inhaltli-
che Zuordnung zu Instrument, Prioritätsachse und  bewilligende Stelle, sowie Angaben zur 
Etatisierung im Haushalt, Angaben zu den Querschnittzielen, den Lissabonkategorien und 
entsprechende Erklärungen und Anlagen. 
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Abbildung: Workflow zur Antragsbearbeitung mit Statussetzung in EurekaPlus 

 

Die Prüfung der Förderwürdigkeit, -fähigkeit und Angemessenheit der beantragten Kosten in 
einem Projekt und der Abgleich mit den Inhalten der jeweils arbeitsmarktpolitischen Ziele ist 
die Aufgabe der Zwischengeschalteten Stelle (1. Ebene), die nach Aufforderung zur formge-
bundenen Antragstellung auch den Antrag entgegennimmt. Nach deren (positiver) Prüfung 
übernimmt ECG im 4-Augen-Prinzip und als Dienstleister der Verwaltungsbehörde, die damit 
in der Vorhabenprüfung in der 1. Prüfebene strukturell eingebunden ist, nochmals eine inten-
sive Antragsprüfung, damit nur tatsächlich als förderfähig anerkannte Projektkosten von der 
Behörde bewilligt (und dann bei antragskonformer Berichterstattung auch abgerechnet) wer-
den. Das Prüfergebnis dokumentiert die Technische Hilfe ESF mit einem Vermerk (Antrags-
prüfungsvermerk) und formuliert ggf. Vorschläge/Hinweise, die  von der Zwischengeschalte-
ten Stelle in den Bewilligungsbescheid aufgenommen werden sollten.  

Kann aufgrund des Prüfergebnisses und ggf. nicht abgestellter Anmerkungen die Förderung 
von der Technischen Hilfe nicht bestätigt werden, liegt die Verantwortung für eine Förderung 
dieses unbestätigten Projektes bei der Zwischengeschalteten Stelle. In diesem Fall erstellt 
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die Technische Hilfe keinen Antragsprüfungsvermerk (APV), sondern registriert das Projekt 
lediglich und die  ZGS entscheidet, ob sie es trotzdem bewilligen kann. Die Anzahl solcher 
Projektregistrierungsvermerke (PRV) ist generell auf ein Minimum begrenzt. Wo sie vorhan-
den sind, liefern sie der VB einen Input für die Kontrollen der Systeme, sie sind ein Frühindi-
kator für ein erhöhtes Antragsrisiko und werden in den monatlichen Controllingsitzungen 
zwischen VB und ECG so aufbereitet, dass eventuelle von der Verwaltungsbehörde als not-
wendig angesehene Maßnahmen ergriffen werden können. Projektregistrierungsvermerke 
werden nach Verfügbarwerden neuer Programmfunktionalitäten im Rahmen des laufenden 
IT-Optimierungsprozesses obsolet, d.h. für entsprechende Projekte wird keine ESF-
kofinanzierte Förderung durch die Zwischengeschalteten Stellen mehr akzeptiert werden 
(noch nicht realisiert).  

Durch die Anforderung von begünstigten- und projektspezifischen Unterlagen vergewissert 
sich die ZGS/VB von der Fähigkeit des Begünstigten, seinen Verpflichtungen nachzukom-
men [VO 1828, Art 13 (1)]. 

Für die gesamte Antragsbearbeitung und Qualitätssicherung im Fördermanagement bietet 
die EDV eine Vielzahl von Programmfunktionalitäten. Die im Antrag anzugebenden Kos-
ten/Ausgaben werden mit Hilfe einer hinterlegten Kalkulationshilfe nutzungsanteilig ermittelt 
und helfen so nicht nur dem ungeübten Antragsteller, sondern auch den bewilligenden 
Dienststellen bei der Kalkulation der Projektmaßnahme, und sichern gleichzeitig eine ver-
gleichbare, einheitliche und förderkonforme Berechnung von förderfähigen Kosten und un-
terstützen damit die effiziente Prüfung (Vergleichswerte). Ein dem Antrag hinterlegter Fehler-
check steuert die möglichst fehlerfreie oder –arme Einreichung eines Antrages auf Förde-
rung bei der bewilligenden Institution. 

Die Dokumentation der Aufgabenerledigung durch alle zuständigen Beteiligten sichert das 
IT-Begleitsystem, so dass somit auch die Qualität der Antragsprüfung (in Berlin nach dem 4-
Augen Prinzip; Zwischengeschaltete Stelle – ECG) sichergestellt ist. Die so in einer Pro-
zesskette festgelegten Abläufe lassen auch rückwirkende Auswertungen zu. Hiermit können 
eventuelle zukünftige präventive Maßnahmen zur weiteren Qualitätsverbesserung ergriffen 
werden. 

Das Programm steuert und protokolliert den weiteren Prozessablauf.  

Das gesamte Antragsverfahren ist im Rahmen sogenannter Verfahrensrichtlinien ausführlich 
beschrieben und festgelegt und wird mit einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem 
umgesetzt. Damit ist gleichzeitig systematisch die Kontroll- und Prüftätigkeit im Antragsver-
fahren auf 1. Prüfebene konform der Verordnungen 1083/2006 und 1828/2006 geregelt und 
dokumentiert. 

 
Eine grafische Darstellung des Prozesses Antragsverfahren: 
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Abbildung: Prozessablauf Antragsverfahren 
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Die Antragsprüfung durch Mitarbeiter einer ZGS ist strikt getrennt von den nach der Bewilli-
gung zu erfolgenden Prüfungen der Projektausgaben. Bei Angabe einer zweiten Kontaktper-
son im IT-Workflow (Status 20 und Status 21) wird erzwungen, dass eine andere Person 
(Systemidentifikation; Name und Passwort) die Prüfungen der Projektausgaben übernimmt 
(siehe Kapitel 3 - ZGS; Tabelle Projektzuständigkeiten). 

 

Abbildung: Ebenen im Antrags- und Berichtsverfahren 
 

Im Berliner Umsetzungssystem existieren folgende Ebenen auf der 1. Ebene: 

A. Begünstigte (B) 
B. ZGS (Zwischengeschaltete Stelle) oder deren Dienstleister 
C. VB (Verwaltungsbehörde) oder deren Dienstleister (TH) 

Der Begünstigte gibt seine Anträge und Berichte im IT-Begleitsystem wahrheitsgemäß ein. 
Das Programm bietet eine Vielzahl von Plausibilitätsprüfungen und nutzerfreundlichen Funk-
tionen, die ein einfaches und fehlerfreies Arbeiten unterstützen. Nachdem der Begünstigte 
seine Daten eingegeben und kontrolliert hat, wird der Antrag bzw. der Bericht automatisch 
zum nächstfolgenden Akteur freigegeben. Nachdem dieser seine Arbeit erledigt hat, prüft 
auch die Verwaltungsbehörde/TH jeden Vorgang bevor eine Berichterstattung an die nächst-
höhere Ebene erfolgen kann (BMAS bzw. Kommission).  

Die Prüfbehörde und Bescheinigungsbehörde erhalten einen direkten Programmzugang und 
können somit alle Aktionen auf allen Ebenen verfolgen bzw. kontrollieren. Im Rahmen ihrer 
Prüftätigkeiten können sie anhand eigener Überlegungen oder mit Hilfe des Programms 
identifizierte Risikobereiche näher untersuchen.  
 
Änderungen an Bewilligungsdaten/Änderungsbescheiden 
Für finanzielle Änderungen an einem bewilligten Projekt während der Projektlaufzeit ist eine 
Antragstellung des Begünstigten bei der zuständigen Zwischengeschalteten Stelle notwen-
dig. Ein Änderungsantrag ist auch zu stellen, wenn grundsätzliche inhaltliche Änderungen 
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vorgenommen werden. Es liegt in der Verantwortung der Zwischengeschalteten Stelle, auch 
effiziente Umsetzungsmöglichkeiten von Änderungen an bewilligten Projekten anzustreben 
(Ermessensentscheidung gem. VwVfG; LHO).  
Erfolgt aber eine Änderungsantragstellung wird auch hier eine Systemunterstützung angebo-
ten. Nach Entscheidung durch die Behörde über eine Zustimmung der Änderung kann im IT-
Begleitsystem eine entsprechende Funktionalität genutzt werden: „Erstellung eines Ände-
rungsantrages“. Dabei wird, wie bei der Antragstellung, die Erstellung eines Änderungsan-
trages vom System unterstützt, der bestimmte Plausibilitätschecks (z.B. Berücksichtigung 
bereits vorliegender Abrechnungen vergangener Jahre) enthält. 
Die Bearbeitung eines Änderungsantrages erfolgt analog den Abläufen und der Prüfaufga-
benverteilung der Erstantragsbearbeitung. Die Änderungen finden dann Berücksichtigung bei 
aktuellen Bewilligungsdaten, Mittelabforderungen, Auszahlungen etc.  
 
2.2.4 Überprüfung der Vorhaben (Artikel 60 Buchstabe b der Verordnung (EG) 

Nr. 1083/2006 des Rates) 
Zuständigkeitsmatrix 
   VB ZGS Beide 

im 4-
Augen-
Prinzip 

A  Allgemeine Aufgaben    
1  Allgemeine Koordination der ESF-Förderung im Land Berlin X   
2  Kontaktstelle zu Bundesregierung und Europäischer Kommission X   
3  Information und Publizität; Vorstellung der Zielsetzung und Maßnahmen des Europäischen 

Sozialfonds bei allen interessierten Einrichtungen, sowie in der allgemeinen Öffentlichkeit 
X X  

B  Umsetzungsaufgaben bezogen auf die geförderten Projekte und Begünstigten    
  Hinweis: Die Projektförderung ist an die ZGS delegiert. Trotzdem ist die Verwaltungsbehörde, 

vertreten durch die dazu beauftragte Technische Hilfe ESF, regelmäßig und also in 100% aller 
Fälle, einbezogen in 

   

1  die Antragsprüfung (nach Antragsprüfung der ZGS und vor Bewilligung durch die ZGS)   X 
2  die Prüfung der Zwischenberichte;   X 
3  bei stichprobenweisen Vor-Ort-Kontrollen X X  
4  Hilfestellungen bei der konkreten Antragstellung X X  
 a Überprüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Plausibilität der Kalkulation und Einhaltung der 

ESF- und Landesrichtlinien (Checkliste zur Antragsprüfung) 
  X 

 b Erstellen der Antragsprüfungsvermerke X   
 c projektbezogene Beratung und Information der zuständigen öffentlich-rechtlichen Einrichtun-

gen und der Begünstigten 
X X  

5  Sicherstellung, dass die zu finanzierenden Vorhaben nach den für das OP geltenden Kriterien 
ausgewählt werden und während ihrer Durchführung stets den geltenden gemeinschaftlichen 
und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften entsprechen 

  X 

6  Vergewissern (auch durch Vor-Ort-Kontrollen), dass die kofinanzierten Wirtschaftsgüter und 
Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht und die im Zusammenhang mit Vorhaben von den 
Begünstigten geltend gemachten Ausgaben tatsächlich und im Einklang mit den gemein-
schaftlichen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften getätigt wurden 

  X 

7  Gewährlseisten der elektronischen Aufzeichnung und Erfassung von Buchführungsdaten zu 
jedem im Rahmen des OP durchgeführten Vorhaben sowie die Gewährleistung der Erfassung 
der erforderlichen Durchführungsdaten für Finanzverwaltung, Begleitung, Überprüfungen, 
Prüfungen und Bewertung 

  X 

8  Sicherstellung, dass die Begünstigten und die sonstigen an der Durchführung der Vorhaben 
beteiligten Stellen unbeschadet der einzelstaatlichen Buchführungsvorschriften entweder 
gesondert über alle Finanzvorgänge der Vorhaben Buch führen, oder für diese einen geeigne-
ten Buchführungscode verwenden 

  X 

9  Gewährleisten, dass jegliche Form der öffentlichen Förderung, die durch dieses Programm 
veranlasst wird, die bestehenden Regeln im Bereich der Staatsbeihilfen und alle diesbezügli-
chen Verfahren, die zum Zeitpunkt der Gewährung der Mittel Gültigkeit haben, berücksichti-
gen. Die Verwaltungsbehörde trägt dafür Sorge, dass betroffene Projektpartner entsprechend 
informiert sind und überprüft die Einhaltung der relevanten Bestimmungen 

X X  
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   VB ZGS Beide 
im 4-

Augen-
Prinzip 

10  Berichtsbearbeitung (Prüfung der finanziellen Abrechnung und der beantragten Finanzierung 
– ohne Belegprüfung) 

  X 

 a Standardisierung des Bearbeitungsfortganges der Projektabrechnungen X   
 b Fortgangskontrollen; Registrierung des Bearbeitungsstatus (unvollständig und vollständig) X   
 c Standardisierung und Speicherung aller im Abrechnungsformular erwähnten Daten als Grund-

lage für die Bewirtschaftung der Fördermittel 
X   

11  Berichts- und Verwendungsnachweisprüfung im 4-Augen-Prinzip   X 
 a Prüfung Finanzierungsdarstellung gemäß Bewilligung   X 
 b Prüfung kumulativer Kofinanzierungsdarstellung und –erbringung   X 
 c Einhaltung Interventionssatz   X 
 d Abgleich angegebener Einnahmen des Trägers mit Auszahlung an Träger  X  
 e Fortgangskontrollen der Berichterstattung   X 
 f Bestätigung von akzeptierten Berichten an die Fördermittelempfänger   X 
 g Vorbereitung der Zahlbarmachung (sachliche/rechnerische Richtigkeit)   X  
 h Mitarbeit bei der Erstellung der Ausgabenerklärung und des Verfahrens   X 
 i Prüfung von Umwidmungs- und Änderungsanträgen   X 
 j Erstellung von Änderungsbescheiden  X  
 k Bearbeitung der Prüfungsfeststellungen der 2. Prüfebene (Prüfbehörde)   X 
 l Einleitung von Anhörungsverfahren mit den Begünstigten und Dokumentation der Entschei-

dungen 
 X  

12  Begleitende Belegprüfung (Checkliste für Verwaltungsprüfungen ZB)  X 
 

 

 a Kursorische Prüfung der Belegangaben der Belegliste hinsichtlich der Übereinstimmung mit 
dem genehmigten Finanzplan, dem inhaltlichen und sachlichen Projektzusammenhang, prüf-
barer Berechnungsgrundlagen sowie den ESF- und Landesrichtlinien 

 X  

 b Zusätzlich Prüfung von mind. 10 % hinterlegter Belege (Belegupload) bzw. 25% bei Status 
50P-Projekten (PRV) 

 X  

13  Belegprüfung bei Vor-Ort-Kontrollen (Checkliste Prüfmodul)  X  
 a Belegprüfung und Vor-Ort-Kontrollen der Begünstigten (gesonderte Befugnis des Sachgebiets 

ohne Zuständigkeit für die Antragsprüfung, Bewilligung und Berichtsbestätigung) 
X X  

 b Kontrolle Kofinanzierungsbelege   X 
 c Überwachung notwendiger Korrekturbuchungen   X 
 d korrekte Belegzuordnung zu den Kostenarten   X 
 e Wahrheit der Belegangaben   X 
 f Förderfähigkeitsprüfungen X X  
 g Die Erfassung der Prüfungsergebnisse (soweit erforderlich) X X  

14  Sicherstellung, dass die Bewertungen der Operationellen Programme nach Art. 48 Absatz 3 
gemäß Art. 47 VO 1083/2006 durchgeführt werden 

X   

 a Verfahren einführen, die gewährleisten, dass alle für einen hinreichenden Prüfpfad erforderli-
chen Ausgabenbelege und Kontrollunterlagen gemäß Art. 90 VO 1083/2006 aufbewahrt wer-
den 

X X  

 b Sicherstellung, dass die Bescheinigungsbehörde in Bezug auf die Ausgaben alle für die Be-
scheinigung notwendigen Auskünfte über angewandte Verfahren und durchgeführten Über-
prüfungen erhält 

X   

 c Beratung des Begleitausschusses bei seiner Arbeit und ihm die Unterlagen zu übermitteln, die 
für eine Begleitung erforderlich sind, bei der die Qualität der Durchführung des OP an der 
Verwirklichung der spezifischen Programmziele gemessen wird 

X   

 d Erstellung der jährlichen und den abschließenden Durchführungsberichte und Vorlage - nach 
Billigung durch den Begleitausschuss – bei der Europäischen Kommission 

X   

 e Sicherstellung, dass die Informations- und Publizitätsverpflichtungen nach Art. 69 VO 
1083/2006 eingehalten werden 

X X  

 f Pflege von Kooperation auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene X   
 g Mitarbeit bei der Organisation von Seminaren, Studientagen, Kolloquien für ESF–Teilnehmer 

und/oder Projektverantwortliche 
X X  
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   VB ZGS Beide 
im 4-

Augen-
Prinzip 

 h Berichterstattungen an die Kommission, gemäß VO (EG) Nr. 1828/2006, Art. 42, Absatz 3 und 
der Anhänge II, III, XII, XVI, XVII, XVIII und XXIII, sowie Meldungen hinsichtlich Unregelmä-
ßigkeiten (Art. 28, 29 und 30 der VO (EG) Nr. 1828/2006) und das Informieren der Bescheini-
gungsbehörde 

X   

 
Jährlicher Prüfplan und Risikoanalyse 

Die Verwaltungsbehörde legt den Umfang der begleitenden Belegprüfungen durch die ZGS 
(Verwaltungskontrollen) sowie die im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen zu überprüfenden 
Ausgaben der Vorhaben fest und gibt den ZGS halbjährliche Prüfpläne vor.  
 
Vorgabe für den Umfang der Belegprüfungen bei begleitenden Prüfungen 

Neben den inhaltlichen Vorgaben der begleitenden Prüfungen (im IT-Begleitsystem hinter-
legte Checkliste) legt die VB mindestens einmal jährlich den Umfang der Belegprüfungen 
fest. Aktuell besteht die Vorgabe, dass jährlich mindestens 10% der Belege eines Quartals-
berichtes zu prüfen sind (im Falle eines erstellten PRV erhöht sich dies auf 25%). Die Belege 
ermittelt das IT-Begleitsystem per Zufallsauswahl. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
eine Beschränkung der Belegprüfung auf wenige, Großpositionen enthaltende Belege ver-
hindert wird. 

Die Prüfungen werden im IT-Begleitsystem dokumentiert (Prüfbelege der ZGS), so dass eine 
quantitative Analyse möglich ist. Es ist damit ausgeschlossen, dass eine ZGS strukturell zu 
wenige Belegprüfungen durchführt. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse können a) ZGS-
spezifisch die Vorgaben für den Umfang der Belegprüfungen erhöht werden, werden b) die 
Ergebnisse der Analyse in die Risikoanalysen erstens der VB für die Auswahl von Vor-Ort-
Kontrollen und zweitens von Bescheinigungs- und Prüfbehörde für die Gestaltung von deren 
jeweils eigener Prüftätigkeit berücksichtigt, und können c) die entsprechenden Projektab-
rechnungen – bis zur Nachholung von Prüfungen – in Zahlungsanträgen unberücksichtigt 
bleiben, mit einem n+2 – oder programmabschlussindizerten Risiko von Nicht-Förderung; 
zudem kann für betroffene Projekte eine Stornierung durch die VB vorgenommen werden.  
 
Risikoanalyse und Selektionskriterien für die im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen zu überprü-
fenden Abrechnungen von Fördervorhaben 

Die VO(EG) Nr. 1828/2006 fordert unter anderem, dass die Mitgliedstaaten Kontrollen der 
von den Strukturfonds kofinanzierten Projekten durchführen, die so konzipiert sind, dass se-
lektiv, aufgrund von Risikoanalysen, die auf den verschiedenen Ebenen ausgestellten Aus-
gabenerklärungen nachgeprüft werden können. Eine solche Risikoanalyse soll die Gewähr 
bieten, dass sich die Prüfung auf die Bereiche erstreckt, in denen das Verlustrisiko am 
höchsten ist, gleichzeitig aber auch alle sonstigen Auflagen der Verordnung hinsichtlich der 
Tragweite der Prüfungen erfüllt werden. Es werden deshalb in Berlin: 

a) Die Kontrollen, die vor Abschluss jeder Interventionsform durchgeführt werden und 
die, unter Berücksichtigung der Risikoanalyse und der nachgewiesenen Fehlerquoten 
– sowohl auf Instrumenten- als auch auf ZGS-Ebene - mindestens zehn Prozent aller 
Projektabrechnungen und gleichzeitig mindestens 10% der gesamten zuschussfähi-
gen Ausgaben betreffen. Davon werden 5% von der VB übernommen (jene mit den 
höchsten Fehlerquoten sowie alle TH-finanzierten Projekte der ZGS) und 5% von den 
ZGS (die zu prüfenden Projekte  und deren Abrechnungen werden von der VB be-
stimmt und den ZGS vorgegeben). 

b)  In angemessenem Verhältnis Maßnahmen und Projekte verschiedener Typen und 
Größen geprüft. 
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c)  Die wichtigsten mit der Durchführung betrauten Stellen oder Endempfänger vor Ab-
schluss jeder Interventionsform mindestens einmal kontrolliert. 

d)  Die Kontrollen gleichmäßig über den Programmzeitraum verteilt. 

Mit der von der VB für eine Prüfung verbindlich festgelegten Auswahl der Projektabrechnun-
gen, Begünstigten sowie der ZGS soll gewährleistet werden, dass die Prüfungen auf die Be-
reiche ausgerichtet werden, in denen das Risiko am größten sein dürfte. Gleichzeitig muss 
jedoch dafür gesorgt werden, dass die Bereiche mit geringerem Risiko in angemessener 
Weise erfasst werden. Die Ermittlung der zu prüfenden Abrechnungen erfolgt im Stichpro-
benverfahren, die Stichprobe ist einer Vollprüfung zu unterziehen.. Es ist darauf zu achten, 
dass genügend Untersuchungen durchgeführt werden, um ein ausreichendes Maß an Si-
cherheit zu bieten, so dass das Verwaltungs- und Kontrollsystem Fehler und Unregelmäßig-
keiten wirksam verhindern kann. Die Auswahl der zu prüfenden Behörden, Maßnahmen, 
Begünstigten und Projektabrechnungen zwingt zu einer Prioritätensetzung unter Berücksich-
tigung einer vollständigen Risikoanalyse, bei der einschlägige frühere Prüfungen (durch das 
Land sowie Dienststellen der EU) Berücksichtigung finden .  

Bei der Auswahl/Risikoanalyse werden zumindest die folgenden Faktoren  berücksichtigt:  

• Informationen über das Kontrollumfeld und spezifische Kontrollrisiken innerhalb der 
zu prüfenden Stelle; 

• Art der zu prüfenden Stelle und deren Erfahrungen in Bezug auf die Strukturfonds-
tätigkeiten; 

• Prüfung der Frage, ob die von der Stelle verwalteten Maßnahmen mit einem beson-
ders hohen inhärenten Risiko verbunden sind; 

• Informationen aus sonstigen Quellen über spezifische Risikofaktoren; dazu gehören 
Auswertungen aus dem IT-Begleitsystem (Fehleranalysen der Berichtsbearbeitungen 
und eine Analyse der Überarbeitungsschleifen der Berichte); 

• Informationen über die Qualität der Verwaltungs- und Kontrollsysteme der zu prüfen-
den Stellen, insbesondere Ergebnisse früherer Kontrollen der betreffenden Behörde 
oder Maßnahmenart durch die Europäischen Kommissionsdienststellen oder sonstige 
Prüfer sowie Informationen aus den Jahresberichten und Kontrollübersichten der Mit-
gliedstaaten; 

• die Notwendigkeit der Weiterverfolgung einer Auswahl früherer Prüfungen, um si-
cherzustellen, dass die erforderlichen Verbesserungen an den Systemen vorgenom-
men worden sind; 

• Von anderen Prüfern geplante Kontrollprogramme, insbesondere um Doppelarbeit zu 
vermeiden und festgestellte Erfassungslücken zu schließen; 

• Der Grad, der mit den verschiedenen finanzierten Maßnahmen verbundenen Risiken, 
dazu zählen auch sog. “problematische Maßnahmen” und solche, bei denen erhebli-
che Probleme festgestellt wurden oder zu erwarten sind;. 

• neu am ESF partizipierende Institutionen; 
• neue Maßnahmen bereits bekannter Institutionen; 
• Transnationale Maßnahmen; 
•  Qualität der Berichte/Nachweise bzw. Ausgabenerklärungen auf Projekt-, Instrument- 

und ZGS-Ebene( erhöhter Überarbeitungsbedarf der Nachweise führt zu einer erhöh-
ten Risiko-Einstufung);  

•  Analyse der Unregelmäßigkeiten und deren Behandlung durch die ZGS; 
•  Berichtssäumigkeit (organisatorische Defizite?). 
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TH Projekte werden zu 100% in der Auswahl des Prüfplanes der VB berücksichtigt. 
 

Alle Prüfungen werden im System gespeichert und monatlich werden die Prüfergebnisse in 
internen Controllingsitzungen kontrolliert. Fehlerquoten über 2% können sofort zu einer er-
höhten Risikoeinstufung des betreffenden Bereichs führen, verbunden mit der sofortigen 
Auflage eines höheren Prozentsatzes für die Belegprüfungen und VOK. Diese Auswertungen 
werden begünstigtenbezogen, instrumentenbezogen und ZGS-bezogen erstellt, so dass sehr 
genau analysiert werden kann (inklusive der Art der Beanstandungen), wo eventuelle Prob-
leme auftreten, um diese danach abstellen zu können.  
 
Vorgabe für den Umfang der VOK 

Von der VB wird als Mindestvorgabe eine Stichprobe für VOK von 10% vorgegeben. Diese 
Zielgröße ist größer als die in der Vergangenheit durchgeführten VOK und bedeutet somit 
eine Ausweitung der Prüftätigkeit.  

Die Entwicklung der Fehlerquote wird kontinuierlich in institutionalisierten, monatlichen Cont-
rolling-Besprechungen, an denen VB sowie fallweise Bescheinigungs- und Prüfbehörde teil-
nehmen, überprüft. Werden auf der Grundlage der tagesaktuellen Daten Abweichungen 
i.S.v. Verschlechterungen der Fehlerquote erkennbar, bezogen auf einzelne Begünstigte 
oder einzelne Instrumente oder einzelne Zwischengeschaltete Stellen, werden steuernde 
Gegenmaßnahmen eingeleitet. In jedem Fall gehen solche Beobachtungen in die Risikoana-
lyse ein. Aufgrund dieser nimmt die Verwaltungsbehörde die Auswahl der im Rahmen von 
Vor-Ort-Kontrollen zu überprüfenden Projektabrechnungen vor. Dies ist eine Abweichung 
von früher geübter Praxis, bei der den ZGS überlassen blieb, die im Rahmen von VOK zu 
prüfenden Projekte aufgrund eigener Risikoanalyse (deren Kriterien einheitlich vorgegeben 
waren) zu identifizieren, halbjährlich Prüfpläne zu erstellen und entsprechende Berichterstat-
tung gegenüber der VB zu tätigen. Die Auswahl der Projektabrechnungen für VOK erfolgt 
nunmehr zentral durch die VB unter Berücksichtigung aller für eine Ausgabeerklärung vorlie-
genden geprüften Abrechnungen (Grundgesamtheit)  und zusätzlich der instrumenten- und 
ZGS-spezifischen Fehlerquoten. 2009 werden bei der Projektauswahl alle ZGS berücksich-
tigt. Im ersten Folgejahr werden die Ergebnisse der VOK des Jahres 2009 ein weiteres Ele-
ment der Risikoanalyse sein. Nach zwei Jahren zunächst allgemeiner, dann fokussierter 
VOK durch die ZGS sowie parallel der VOK der VB ist für den weiteren Zeitverlauf zu prüfen, 
ob a) der Ansatz ZGS- und instrumentenbezogener, ergebnisbasierter Risikoanalyse weiter 
verfolgt (mit sich daraus ergebenden, wechselnden Gewichtungen) oder b) für eine Stichpro-
benziehung das in der Prüfstrategie der Prüfbehörde verwendete statistisch-mathematische 
Modell modifiziert angewendet werden soll. Im Ergebnis wird die auf Variante a) gestützte 
Praxis fortgesetzt. 

Bei Nichterfüllung der Prüfvorgaben hinsichtlich der geforderten VOK durch die ZGS (die im 
IT-Begleitsystem dokumentiert und damit analysierbar sind) werden die  betreffenden Aus-
gaben bis zu einer ggf. nachgeholten Prüfung nicht berücksichtigt. Auch hier besteht also 
(analog zu unzureichenden Belegprüfungen) ein n+2 – oder programmabschlussindizertes 
Risiko von Nicht-Förderung; zudem kann für betroffene Projekte eine Stornierung durch die 
VB vorgenommen werden. 

Auch Bescheinigungs- und Prüfbehörde berücksichtigen die Informationen zu VOK der ZGS 
bei ihrer jeweils eigenen Planung der Prüf- und Kontrollaktivitäten. 

Bei auffälligen Plan-Ist Abweichungen und bei einer nachgewiesenen hohen Fehlerquote in 
der Vergangenheit für das Projekt, bzw. den Begünstigten, wird eine vollständige Belegprü-
fung durchgeführt. Bei anderen Vorhaben werden zunächst stichprobenweise (Zufallsaus-
wahl) Belege überprüft, in Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Erstprüfung wird vor Ort ent-
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schieden, den Umfang der zu prüfenden Belege evtl. zu erweitern, ggf. bis hin zu einer Voll-
prüfung.  

Die hier beschriebenen Maßnahmen dienen zur Festlegung des quantitativen Umfangs der 
durchzuführenden Prüfungen. Welche Projekte, welche Instrumente und welche ZGS geprüft 
werden sollen, erfolgt auf der Basis der oben beschriebenen Risikoanalyse, unter besonde-
rer Berücksichtigung der nachgewiesenen Fehlerquote (in der sich eine Vielzahl projekt-, 
instrumenten- und systemrelevanter Entscheidungen, Maßnahmen, Verfahren und Aktivitä-
ten niederschlägt), die ein zentral wichtiger Indikator für Steuerungsmaßnahmen ist.  
 
Risikobewertung 

Auf der Grundlage der genannten Risikofaktoren erfolgt eine Risikobewertung der Umset-
zungsebenen (weitere Unterteilungen dieser Ebenen liegen vor, so dass auf der Ebene der 
Instrumente und Begünstigten gesteuert werden kann): 
 

 
 
Es wird davon ausgegangen, dass das benötigte Konfidenzniveau bei einer Risikozahl von 
80 liegt. Darüber hinaus können von der VB höhere Forderungen an den Umfang und die 
Qualität der Prüfungen gestellt werden. Diese Risikobewertung wird jedes Jahr auf der Basis 
der Erfahrungen und der Kenntnisse aus der Umsetzungspraxis analysiert. Daraus resultie-
rende Änderungen werden dokumentiert und sofort eingeführt. Die quantitative Überwa-
chung der durchgeführten Änderungen erfolgt im IT-Begleitsystem. Verfehlungen dieser 
quantitativen Vorgaben haben die bereits beschriebenen Konsequenzen zur Folge, dann 
aber auf der Basis des geänderten Prüfungsumfangs. 
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Begleitende Verwaltungsprüfungen/Berichtskontrollen 

Verfahren 

Verwaltungsprüfungen sind gem. COCOF-Leitlinien der KOM Pkt. 2.4 durchzuführen, bevor 
die entsprechenden Ausgaben der nächst höheren Stelle gegenüber geltend gemacht wer-
den. 

Die Kontrolle der Mittelverwendung auf Projektebene erfolgt in der Umsetzungssystematik im 
Land Berlin auf der 1. Ebene durch die eingebundenen Akteure (Begünstigte, ZGS, VB/TH) 
und dies wird mit den im IT-Workflow organisierten Verfahren zur Aufgabenerledigung zwin-
gend vorgegeben. Es wird dieses Verfahren deshalb einleitend dargestellt, um den Kontext 
zu erläutern, innerhalb dessen die Überprüfung der Vorhaben stattfindet und so zu verdeutli-
chen erstens den obligatorischen, nicht umgehbaren Charakter der Verfahrensvorgaben so-
wie zweitens die bereits durch das IT-System inhärent produzierten Sicherheitsaspekte. 

Die quartalsweise Berichterstattung besteht aus einer formgebundenen Datenerhebung (z.B. 
Finanzen, Teilnehmer, Unternehmen).  

Für einen vom Begünstigten erstellten Bericht ermittelt das System per Zufallsauswahl 10% 
der dazugehörigen Ausgabebelege, die vom Begünstigten als Belegbild zu hinterlegen sind 
(Upload). Erst wenn dies erfolgt ist, kann der Bericht zur Kontrolle und Abnahme an die Zwi-
schengeschaltete Stelle bzw. Fachverwaltung gesendet werden. Im Status 10 hat der Be-
günstigte Schreibrechte; er bearbeitet seine finanzielle Abrechnung und seinen Sachbericht.  

Die Prüfung der Belegangaben auf Korrektheit und Übereinstimmung mit der bewilligten Kal-
kulation (und parallel dazu die Überprüfung der Belege und deren Förderfähigkeit) obliegt im 
Verfahren den ZGS (bewilligenden Dienststellen). Ist die Zwischengeschaltete Stelle mit den 
Kosten oder anderen Angaben im Bericht nicht einverstanden, dann muss sie eine nochma-
lige Überarbeitung bzw. Korrektur verlangen, indem sie den Bericht zurücksendet unter Nut-
zung vorgegebener Standardfehlerformulierungen, die ergänzt werden können. Dieser Vor-
gang muss so lange wiederholt werden, bis dem Bericht und den darin enthaltenen Angaben 
und den textlichen Erläuterungen entsprechend den Prüffragen der Prüfcheckliste seitens 
der Zwischengeschalteten Stelle zugestimmt werden kann. Erst wenn für alle vom IT-
Begleitsystem zum upload ermittelten Belege die Prüfung dokumentiert ist (Prüfbeleg anle-
gen) und die Prüfcheckliste bestätigt wurde, kann ein Bericht an die Verwaltungsbehörde/TH 
weitergeleitet werden. Zeitgleich mit der Weiterleitung und dem Statuswechsel der Mittelab-
rechnung wird durch die Zwischengeschaltete Stelle die erfolgte abschließende und positive 
Prüfung an die Verwaltungsbehörde/TH bestätigt.  

Die Prüfchecklisten , die Standardfehler bzw. Anleitungen zu den Prüfungen der ZGS sind im 
IT-Begleitsystem hinterlegt bzw. im Handbuch zur Umsetzung enthalten. Der Ablauf im IT-
Begleitsystem bietet auch innerhalb der eingebundenden Akteursebenen ein 4-Augen-
Prinzip. Nachdem die Zwischengeschaltete Stelle dem Bericht zugestimmt hat, wird er  an 
die VB/TH weitergeleitet (Status 40). TH prüft die Anträge im Auftrag der VB nach Art. 60 der 
VO 1083/2006 i.V.m. Art.13 der VO 1828/2006 abschließend. Die von der VB/TH erstellten 
Monita müssen so lange überarbeitet werden, bis dem Bericht zugestimmt werden kann. Erst 
dann wird der Vorgang in den Bearbeitungsstatus „endgeprüft“ gesetzt (Status 50). Nur die 
Ausgaben, die sich in dieser Bearbeitungs- und Prüfungsqualität befinden, werden in der 
Ausgabenerklärung aufgenommen. Hiermit stellt die Verwaltungsbehörde ihre Kontrollaufga-
ben, gemäß Verordnung (EG) 1083/2006, Art. 60 und Verordnung (EG) 1828/2006, Art. 13, 
sicher. 

Auf Berichtsebene sind, wie auf der Antragsebene, Fehlerchecks integriert, mit denen nur 
plausible Berichte zugelassen werden und letztlich die Effektivität der Prüfungsaktivitäten 
verbessert wird. Eine Analyse der Hinweise und Fehler bietet relevante Informationen hin-
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sichtlich der Defizite und eventueller Schulungsbedarfe der Fördermittelempfänger/innen und 
der ZGS. 

Über diesen organisierten Ablauf können auch die Kontrollanforderungen der Europäischen 
Kommission erfüllt werden, so dass es möglich ist, die Ausgabenerklärung, basierend auf 
allen „endgeprüften“ Berichten, direkt aus dem System zu erstellen. Nachdem ein Bericht auf 
Status 50 gesetzt wurde, können keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Alle dann 
noch erforderlichen Änderungen der Finanzdaten können nur über eine Korrekturbuchung im 
nächsten Bericht oder über einen Korrekturbericht erfolgen. Der Antrag kann auch in diesem 
Zustand storniert bzw. ein Projekt kann aus der Förderung herausgenommen werden. Die 
Projektabrechnungen werden dann vom Programm automatisch nicht mehr berücksichtigt. 
Jeder Statuswechsel wird vom Programm mit einer E-Mail und einer Speicherung des Vor-
gangs in der Projekthistorie transparent dokumentiert. 

Eine Trennung der Aufgaben im Sinne der Projektbewilligung und Zahlbarmachung der För-
dermittel wird von der VB gefordert und mittels eines im Workflow zwangsläufig hinterlegten 
Personenwechsels sichergestellt (Aufgabentrennung gemäß VO 1083/2006, Art. 58 b). Die 
im Programm integrierten Bearbeitungsphasen werden durch einen Status gekennzeichnet 
und regeln auch die rollenbezogenen Zugriffsrechte und die damit verbundenen Arbeitsauf-
gaben. Die Verwaltungsbehörde (VB), Bescheinigungsbehörde (BB) und Prüfbehörde (PB) 
haben jederzeit einen lesenden Zugriff auf die Berichterstattung und die dazugehörigen Be-
legangaben. 

 

 
 
Abbildung: Maske Belegerfassung  
 
 

In der Berichterstattung wird eine projektbezogene Belegliste geführt, in der die bewilligten 
und nur tatsächlich getätigten Einnahmen und Ausgaben auf Belegebene von dem Projekt-
verantwortlichen beim Zuwendungsempfänger wahrheitsgemäß erfasst wurden. Zu jeder 
digitalen Belegmaske kann ein Belegbild (Kopie des Buchungsbeleges) für die Prüfung durch 
die ZGS hochgeladen werden.  

Die Erfassung von Indikatoren erfolgt ebenfalls durch den Fördermittelempfänger (Begüns-
tigten) im sogenannten Teilnehmerregistratursystem. Ist eine Erfassung von Unternehmens-
daten notwendig, erfolgt dies im Unternehmensregistratursystem.  
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Die automatische Zusammenstellung eines Berichtsformulars aus dem Verwendungsnach-
weis mit den geprüften Belegen der Abrechnungsperiode und den Angaben im Teilnehmer- 
und ggf. Unternehmensregistratursystem liefert aggregiert – zusammen mit dem integrierten 
Sachbericht - alle Angaben für einen bestimmten Zeitraum (einzelner Berichtszeitraum, Jah-
resbericht, Endbericht).  

Bei der Erstellung dieses Berichtsformulares erfolgt eine automatische Übernahme aller auf-
grund des Zahlungsdatums erfassten relevanten Belege aus der Belegliste, so dass Über-
tragungsfehler generell ausgeschlossen sind.  

In diesem Berichtsformular wird neben den tatsächlichen Ausgaben und den Korrekturbele-
gen (zu korrigierende bereits gemeldete Ausgaben) auch die dafür einzusetzenden Finanzie-
rungsquellen und daraus ableitend der Anspruch bzw. die Mittelabforderung aus ESF-Mitteln 
integriert. 
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Abbildung: Projektbezogene Belegliste 
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Abbildung: Ablauf der Berichterstattung im IT-Begleitsystem 
 
In der Abbildung „Ablauf der Berichterstattung im IT-Begleitsystem“ wird dargestellt, dass der 
Begünstigte seine Einnahmen und Ausgaben, wie auch die materiellen Indikatoren kontinu-
ierlich  erfassen kann. Die Jahres- und Endberichte werden für die notwendigen Berichter-
stattungszeiträume vom System automatisch erstellt. 

Der Ablauf auf Projekteebene soll die angemessene Überprüfung aller Vorgänge nach 
VO 1083, Art 60, b sowie VO 1828, Art 13, Absatz 2 bis 5 sicherstellen. 
 
Inhalte 

Berichtsprüfung durch ZGS 
Alle Förderoperationen durchführende Verwaltungseinheiten bzw. von diesen beauftragte 
Dienstleister (ZGS) sind zur Beachtung der einschlägigen landesrechtlichen Vorgaben ver-
pflichtet (Art. 44 LHO). Danach erfolgt nach der kursorischen Prüfung jedes Verwendungs-
nachweises in einem zweiten Schritt die vertiefte Prüfung. Bei dieser sind die für die Prüfung 
erforderlichen Belege nach den Vorgaben der Nr. 11.4 AV § 44 LHO in den dort genannten 
Fällen zu prüfen. 

Zu Zwischenberichten im ESF-Verfahren werden ebenfalls Belegprüfungen durch die Zwi-
schengeschalteten Stellen durchgeführt. Diese erfolgen zunächst stichprobenweise (Zu-
fallsauswahl) direkt durch das IT-Begleitsystem. In Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Erst-
prüfung wird entschieden, den Umfang der zu prüfenden Belege evtl. zu erweitern, ggf. bis 
hin zu einer Vollprüfung. Jede ZGS berücksichtigt bei den projektbegleitenden Prüfungen die 
im IT-Begleitsystem vorgegebenen Prüfungschecklisten und den im jährlichen Prüfplan der 
VB vorgeschriebenen Umfang der Belegprüfungen.  
 
Eine grafische Vorstellung der Prüfungsinhalte der ZGS sieht folgendermaßen aus: 
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Abbildung: Prüfungsinhalte der ZGS 
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Berichtsprüfung bei VB/TH 
Nach Bestätigung der Beleg- und Verwendungsnachweisprüfung durch die ZGS prüft VB/TH 
die Berichte insbesondere nach finanztechnischen Kriterien: 

• Finanzierungsdarstellung ist korrekt und entspricht der Bewilligung 
• (kumulative) Realisierung der Kofinanzierung entspricht der Bewilligung bzw. den ak-

tuell gültigen Festlegungen 
• Die ESF-Mittel sind korrekt dargestellt und entsprechen der (jahresbezogenen) Bewil-

ligungssumme 
• Korrekte Belegzuordnung zu den Kostenarten 
• Übereinstimmung von Ausgaben/Einnahmen, wenn es sich um Kofinanzierung handelt 
• Übereinstimmung mit den geprüften Antragsdaten 
• Zuordnung der Maßnahmekosten und Einkommen zur korrekten Finanzierungsquelle 
• Gesamte Finanzierungsdarstellung  
• Korrekte Berichterstattung anhand der erforderlichen Indikatoren 
• Stundenkontrolle hinsichtlich der Gewährleistung der Anteiligkeit von Ausgaben 
• 20%-Überschreitungen von Ausgaben 
• Im Einzelfall an Hand der zahlenmäßigen Verwendungsnachweise (Belegliste) Prü-

fung der Förderfähigkeit der einzelnen Ausgabenpositionen 

Bei Korrektheit der finanziellen und indikatorbezogenen Berichterstattung erhält der Bericht 
durch die 

 VB/TH einen Status, der einer Endprüfung entspricht und mit dem dieser Bericht in die Aus-
gabenerklärung der relevanten Berichtsperiode einfließt. (Status 50) . Damit sind über die 
Form der Datenerhebung die integrierten Prozessabläufe, die Projektprüfungen und die ver-
bundenen Statussetzungen gewährleistet. Dies entspricht den Anforderungen an die Ausga-
benerklärung (nur tatsächlich gezahlte und geprüfte Ausgaben, basierend auf  vorhandene 
Buchungssysteme beim Zuwendungsempfänger) – i.V.m. der Sicherstellung der durchge-
führten Prüfungen im Fördersystem.  

Die Ausgabenerklärung/Kostenerstattung kann zu jeder Zeit mit Unterstützung des Systems 
erstellt werden und ist somit unabhängig von den terminlichen Vorgaben der Bescheini-
gungsbehörde. Diese kann aber im Umkehrschluss problemlos und ohne Mehraufwand 
(weil, wie beschrieben, die Prüftätigkeit schon während der Projektbearbeitung mit hinrei-
chender Qualität und Sicherheit durchgeführt wird) zu den für die Zahlungsanträge relevan-
ten Zeitpunkten ad hoc erzeugt und vorgelegt werden. 
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Abbildung: Ausgabenerklärung direkt aus dem IT-Begleitsystem  
 
Die Ausgabenerklärung ist im System so programmiert, dass nur 

• tatsächlich getätigte Ausgaben (Zahldatum der einzelnen Belege), 
• geprüfte Ausgaben, basierend auf den vorhandenen Buchungssystemen beim Zu-

wendungsempfänger, 
in das Dokument der Ausgabenerklärung bzw. die hinterlegte Projektliste mit aufgenommen 
werden.  

Vor-Ort-Kontrollen 

Prüfinstanzen sind: 

1. die Prüfbehörde und von ihr beauftragter Wirtschaftsprüfer  
Verifizierung der Berichtsdaten früherer Ausgabenerklärungen durch die Prüfbehörde 
auf der Basis repräsentativer Stichprobenkontrollen mit dem Ergebnis einer Korrektur 
der Berichtsdaten, falls erforderlich 

2. Verwaltungsbehörde als eigenständiges Kontrollsystem 
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Verifizierung der Berichtsdaten auf der Basis von Stichprobenkontrollen mit dem Ergeb-
nis einer Korrektur der Berichtsdaten, bevor sie in eine Ausgabenerklärung einfließen; 
Prüfung des Funktionierens der Umsetzungssysteme der ZGS, Verfolgung von System-
fehlern und die Festlegung von entsprechenden Abhilfemaßnahmen, Einhaltung der 
Publizitätsvorschriften gemäß VO (EG) 1083/2006 Art. 69 – Sicherstellung des Funktio-
nierens der eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

3. Prüfpflichten der Begünstigten 
Prüfungen erfolgen auf der Grundlage der LHO.  

4. Prüfpflichten der Zwischengeschalteten Stellen 
Belegprüfungen; Durchführung von begleitenden Verwaltungsprüfungen und Vor-Ort-
Kontrollen (zeitnah, lückenlos und wirtschaftlich) unter Anwendung des Prüfmoduls im 
IT-Begleitsystems; einheitliche, formgebundene Erfassung der Kontrollergebnisse; 
Durchführung von Selbstkontrollen der eigenen Verwaltung (Personal, Organisation, Ab-
läufe); Umsetzung der Prüfergebnisse aus dem Prüfmodul des IT-Begleitsystems (be-
treffend Prüfbehörde, VB/TH); Meldung von Unregelmäßigkeiten bzw. Fehlmeldung pro 
Quartal lt. EU-VO 

5. Prüfpflichten der Verwaltungsbehörde (Auftrag der Technischen Hilfe ESF)  
Antragsprüfung, Erstellung Antragsprüfungsvermerke; Überprüfung der Förderfähigkeit 
der Kosten; Vollständigkeit und ESF-Kompatibilität der Projektangaben; einheitliche 
Speicherung; Prüfung des Bearbeitungsverfahrens; Endkontrolle der Berichte; Planung 
und Durchführung von begleitenden Vor-Ort-Kontrollen unter Anwendung des Prüfmo-
duls. 

Prüfbeanstandungen werden in Prüfberichten anhand von Checklisten erfasst auf der Grund-
lage der Module Allgemeines, Finanzen, Inhalt, Teilnehmer und Belegprüfung. Die Nutzung 
des Prüfmoduls durch die Bewilligungsstellen ist zwingend vorgeschrieben.  

Vorgehen bei VOK 

Die Verwaltungsbehörde erarbeitet einen halbjährlichen Prüfplan, der für alle in der 1. Prüf-
ebene eingebundenen Akteure – auch hinsichtlich des Umfangs der VOK und Belegprüfun-
gen - verbindlich umzusetzen ist. An den Kontrollen nehmen teil: 

1. Prüfer und Kontrolleure der VB und der Technischen Hilfe ESF  
2. Prüfer und Kontrolleure der ZGS 

Die PB und BB erstellen einen eigenen Prüfplan, nutzen aber ebenfalls das IT-Begleitsystem 
zur Dokumentation der Prüfergebnisse. 

IT-Begleitsystem/Prüfmodul 

Um die Einhaltung von Mindeststandards für Prüfungen administrativer, finanzieller, techni-
scher und physischer Aspekte zu gewährleisten, wird durch die VB vorgegeben, dass für die 
Ankündigung der Kontrollen , mindestens aber für die Dokumentation der Durchführung von 
VOK das Prüfmodul des IT-Begleitsystems obligatorisch von allen Prüfern (der ZGS, BB, PB 
und der VB selbst) genutzt werden muss.  

Es wird in der Systematik des Prüfmoduls, der Prüfungen und im Standardfragenkatalog 
strikt nach Prüfinstanzen und Prüfebene unterschieden. Alle Akteure sollten die volle Funkti-
onalität des Prüfmoduls incl. der darin enthaltenen Prüfcheckliste für definierte Prüfziele für 
ihre VOK nutzen.  

Das Prüfmodul kann durch den passwortgeschützten Zugang erkennen, ob es sich um eine 
Prüfung der 1.  Ebene ( Zwischengeschaltete Stelle) oder der 2. Ebene handelt. Entspre-
chende Berichterstattungen und Auswertungen sind dann möglich. Hiermit ist die Abgren-
zung der 1. und 2 Prüfebene gesichert. Die Prüfraster sind nicht auf den einzelnen Prüfer 
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zugeschnitten. Es wird davon ausgegangen, dass die im Prüfmodul enthaltenen Fragen, ein 
für alle anwendbares Prüfraster darstellen, mit dem auch über die einzelnen Prüfer und Prüf-
instanzen hinaus sachbezogen evaluiert und berichterstattet werden kann. Hiermit lassen 
sich die Ergebnisse für alle durchgeführten Prüfungen einheitlich auswerten, so dass sich 
zum präventiven oder korrektivem Handeln auch strukturelle Fehler und Problembereiche 
identifizieren lassen. Zur Vorbereitung seiner Prüfung bereitet der Prüfer seinen „Prüfcock-
tail“ aus den vorhandenen 46-seitigen Fragenkatalog vor und trägt anschließend (oder wäh-
rend) der Prüfung seine Prüffeststellungen ein. Der Prüfkatalog ist im IT-Begleitsystem hin-
terlegt. 

Das Prüfungswesen nach VO 1083/2006 Art. 60, 61 und 62 und VO 1828/2006 Art. 13-17  

Entsprechend den Vorgaben der EU sind Vor-Ort-Kontrollen bei den Begünstigten durchzu-
führen. Neben den Kontrollen der Verwaltungsbehörde (sowie der Technischen Hilfe ESF) 
und der Prüfbehörde (sowie deren Dienstleister) haben die ZGS ebenfalls im Rahmen ihrer 
Kontroll- und Prüfpflichten Vor-Ort-Kontrollen durchzuführen, entweder begleitend oder spä-
testens nach dem Endverwendungsnachweis. Nach Umsetzungshandbuch sind vorrangig 
begleitende Kontrollen durchzuführen, da hier bei Prüfungsfeststellungen für die weitere Um-
setzung noch steuernde Hinweise gegeben oder Auflagen erteilt werden können. Die VOK 
der ZGS werden konform der im halbjährlichen Prüfplan der VB festgelegten Vorgaben um-
gesetzt. Die Vor-Ort-Kontrollen erfolgen anhand der im IT-System hinterlegten Fra-
gen/Checklisten bzw. des Prüfmoduls des IT-Begleitsystems.   

Zusätzlich führt die VB eigene Vor-Ort-Kontrollen in Zusammenarbeit mit der Technischen 
Hilfe ESF durch. Die Begünstigten werden über die geplanten Prüfungen unterrichtet. Im 
Rahmen der Gesamtverantwortung können die Fachbereiche an diesen Kontrollen teilneh-
men und selbst entsprechende Kontrollen durchführen. Bei VOK, die durch Stichprobenzie-
hung von Zwischenberichten (die für eine Ausgabenerklärung vorliegen) ermittelt werden, 
sind alle zu diesem Zwischenbericht gehörende Originalbelege zu prüfen (Vollprüfung). Bei 
zusätzlichen VOK sind Originalbelege zu prüfen, die mindestens 10% der zuschussfähigen 
Kosten je Projekt repräsentieren. 

Bei der Umsetzung von Vor-Ort-Kontrollen werden die Bestimmungen der VO (EG) 
1083/2006 und 1828/2006 beachtet. In der Förderperiode 2007-2013 sind die Anforderungen 
an die Verwaltungs- und Kontrollsysteme in der VO 1828/2006 zur Festlegung von Durchfüh-
rungsvorschriften zur VO 1083/2006 mit den allgemeinen Bestimmungen über die Struktur-
fonds vor allem in Art. 13, Pkt. 4 und in den Art. 15-17 verankert und enthalten weitergehen-
de Anforderungen an die Begleitmechanismen zur Leistungs- und Qualitätsverbesserung in 
der Strukturfondsförderung. Die Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde haben 
gem. Artikel 24 der VO 1828/2006 Zugang zu den Angaben der Endbegünstigten.  
Mit Hilfe des im IT-Begleitsystems integrierten Prüfmoduls wird eine effiziente und einheitli-
che Herangehensweise und Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen aller Kon-
trollinstanzen im Rahmen der verordneten Kontrollaufgaben bei der Umsetzung der Europäi-
schen Strukturfonds ermöglicht. Das dient dazu, die Qualität der Prüfungen zu steigern und 
sorgt dafür, eine einheitliche Auswertung und Berichterstattung aufzubereiten. Im Rahmen 
der Prüfungen ist implizit über eventuelle Unregelmäßigkeiten zu berichten bzw. soll eine 
Entscheidung über den Umgang damit getroffen werden. Das Prüfmodul ermöglicht eine 
Einsicht in die Prüfqualität aller Verantwortlichen und Beteiligten. Diese Ergebnisse können 
als Input für präventive Verbesserungsmaßnahmen wichtige Impulse zu einer Qualitätsstei-
gerung der Umsetzung der Förderung beitragen. In diesem Sinne wird die Durchführung von 
Vor-Ort-Kontrollen gemäß den Vorgaben der Verwaltungsbehörde bei ausgewählten Projek-
ten im Rahmen der geltenden Anforderungen (LHO und EU) sowie den Bestimmungen nach  
Art. 13 (2) b der Durchführungsverordnung insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Er-
bringung bzw. Lieferung der Leistungen: 
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• der Projektauswahl 
• der Projektabwicklung 
• der Finanzierung  
• der Publizitätsvorschriften  
• der Buchführung und  
• der Einhaltung aller relevanter EU-Vorschriften  

in unterschiedlichen Fortschrittsphasen der Projekte (Beginn, Verlauf und Abschluss) durch-
geführt.  

In der jeweils ersten Controllingbesprechung  der VB und TH ( ggf. unter Teilnahme der BB 
und PB) eines Kalenderjahres wird auf der Grundlage statistischer Auswertungen aus dem 
Begleitsystem, insbesondere hinsichtlich die Ergebnisse der VOK und Analyse der Projekt-
begleitung, eine Stärke-Schwäche Analyse vorgenommen, aufgrund derer ggf. Schlussfolge-
rungen für eventuelle Änderungen in der Umsetzung der VOK gezogen werden. 

Mit dem Prüfmodul und der Prüfcheckliste für die Prüfung von Projekten wird das Prüfvorge-
hen EDV-technisch unterstützt, damit einheitliche Prüffragen und Prüfergebnisse dokumen-
tiert und damit rückverfolgbar und auswertbar gemacht werden.  

Es gibt die Module bzw. Prüfziele „Allgemeines“, „Finanzen“, „Inhalt“,  „Teilnehmer“, „Verga-
beart Vertrag“ und „Projektleistung TH“ in denen inhaltliche Fragen enthalten sind: 

• zu den Begünstigten, 
• zum Projektinhalt, 
• zur Projektverwaltung und –kontrolle, 
• zu den Projektteilnehmern (soweit erforderlich)  
• zu Vergaberechtlichen Fragen (soweit erforderlich) und 
• zu den TH-Mitteln verwaltenden Stellen und projektbezogenen Anforderungen 

 

Die Dokumentation erfolgt in Form von ja/nein-Fragen mit textlichen Ergänzungen.  

In den weiteren Modulen „Belegprüfung Ausgaben“ und „Belegprüfung Einnahmen“ werden 
die abgerechneten und bereits von den Verantwortlichen in der systematischen Prüfkette 
auch als geprüft gemeldeten Ausgaben und Einnahmen aus der im IT-Begleitsystem pro 
Projekt gespeicherten Verwendungsnachweis (Liste der Belege) bewertet und die Prüfer-
gebnisse werden in einem sogenannten Prüfvermerk zusammengefasst. 

Alle Daten und Entscheidungen, die in einem projektbezogenen Prüfvermerk im Prüfmodul 
dokumentiert sind, stehen für diverse Auswertungen im Modul Monitoring & Controlling zur 
Verfügung und diese können in einem gängigen Format für weitere Auswertungen exportiert 
werden. Weil die Ergebnisse direkt im Programm eingetragen und gespeichert werden, sind 
diese zeitnah von der Verwaltungsbehörde (und den betroffenen ZGS) tagesaktuell bzw. in 
Echtzeit einsehbar. Die Bearbeitung der Prüfergebnisse im Prüfmodul ist ebenfalls als Ver-
fahrensablauf im Programm integriert. Damit wird auch die Reaktion auf die ggf. im Rahmen 
der vorgenannten Prüfungen festgestellten Mängel, der Veranlassung, Dokumentation und 
Überwachung der weiteren Schritte zur Klärung bzw. der Rückforderungsvorgänge vom Pro-
gramm gesteuert und dokumentiert.  

Die Nutzung des Prüfmoduls ist für alle Prüfinstanzen und für alle unterschiedlichen Prüfan-
lässe obligatorisch:  

1. Prüfebene: VB (mit Dienstleistern); Zwischengeschaltete Stellen (mit Dienstleistern) 
2. Prüfebene: Bescheinigungsbehörde; Prüfbehörde (mit Dienstleistern) 
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Das Prüfmodul liefert nicht nur der Bescheinigungsbehörde die geforderten Auskünfte über 
angewandte Verfahren und durchgeführte Kontrollen sondern der Verwaltungs- und der 
Prüfbehörde ein zuverlässiges, computergestütztes System. Mit diesem System werden um-
fassende Kenntnisse hinsichtlich der täglichen Kontrollpraxis und deren Ergebnisse transpa-
rent dargestellt und alle involvierten Beteiligten erhalten (entsprechend ihrer Zugriffsrechte) 
wichtige Informationen, so dass hier steuernd aufgetreten, risikovolle Bereiche erkannt und 
vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden können.  

Um zu vermeiden, dass eine unterschiedliche Herangehensweise (an die Durchführung von 
Prüfungen bzw. unterschiedliche Verfahren von unterschiedlichen Akteuren) die von der 
Kommission vierteljährlich verlangten einheitlichen Aussagen und Empfehlungen erschwert, 
ist der Einsatz des Prüfmoduls nicht nur ein Hilfsmittel sondern auch ein Instrument zur Qua-
litätssicherung und einheitlichen Berichterstattung. Die Festlegung von Verfahren für Über-
prüfungen gem. Art. 13 Abs. 2 der VO 1828/2006 und die qualitätsgerechte einheitliche Do-
kumentation von Aufzeichnungen der Prüfungsergebnisse sowie die Darlegung von Maß-
nahmen, die in Zusammenhang mit festgestellten Unregelmäßigkeiten zu treffen sind, wer-
den durch das Prüfmodul durchgängig und nachhaltig umgesetzt.  

Die Prüfbehörde und externe Prüfinstanzen sind eingebunden und greifen ebenfalls auf die 
im Prüfmodul dokumentierten  Prüfergebnisse zurück (auch Zeiteinsparung für Kontrollen).. 

 

Ergänzende Festlegungen zu Vor-Ort-Kontrollen der ESF-VB 

Durch die Verwaltungsbehörde werden – wie bereits ausgeführt - im Programmzeitraum 5% 
aller Zwischenberichte der Projekte (entsprechend auch wenigstens 5% aller zuschussfähi-
gen Ausgaben) im Rahmen von VOK überprüft. Bei der Identifizierung der zu prüfenden Ab-
rechnungen von Projekten werden  

a) alle aus Mitteln der Technischen Hilfe finanzierten Projekte der ZGS vollständig berück-
sichtigt.  

Weitere Kriterien (neben den auch für die VB gültigen Selektionskriterien) bei der Bestim-
mung der Stichprobe sind u.a.:  

b) neu am ESF partizipierende Institutionen;  

c) neue Maßnahmen bereits bekannter Institutionen;  

d) in – auch transnationalen – Netzwerken durchgeführte Vorhaben;  

e) Vorhaben mit dezidiertem Bezug zu den Querschnittszielen des OP; sowie  

f) Vorhaben, die aufgrund von Auffälligkeiten im Controlling (z.B. ungewöhnliche Verände-
rungen der Finanz- oder Teilnehmerplanung, Defizite im Berichterstattungsverfahren) Anlass 
für Überprüfungen bieten;  

g) Prüfdefizite von ZGS bei Belegprüfungen und/oder VOK.  

Die VB verwendet bei den von ihr durchgeführten VOK die im Prüfmodul des IT-
Begleitsystems hinterlegte Prüfcheckliste. Bei aufgrund der o.g. Ziffer –f- ausgewählten Vor-
haben wird eine vollständige Belegprüfung durchgeführt. Bei anderen Vorhaben werden zu-
nächst stichprobenweise (Zufallsauswahl) Belege im Umfang von wenigstens 10% überprüft, 
in Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Erstprüfung wird vor Ort entschieden, den Umfang der 
zu prüfenden Belege evtl. zu erweitern bis ggf. hin zu einer Vollprüfung.  

Seitens der Verwaltungsbehörde wird im Fall von Abweichungen einzelner Begünstigter (Zif-
fer –f-) den zuständigen Zwischengeschalteten Stellen zur Auflage gemacht, begünstigten- 
oder projektbezogene Untersuchungen durch Wirtschaftsprüfer einzuholen. Im letztgenann-
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ten Fall ist von den Wirtschaftsprüfern ein einheitliches, von der Verwaltungsbehörde vorge-
gebenes Formular für Bericht und Erklärung zu verwenden. 

Zusammenfassend 

In die Kontrolle der Mittelverwendung auf Projektebene sind alle Umsetzungsebenen invol-
viert (Begünstigte/Fördermittelempfänger, Zwischengeschaltete Stelle/ZGS, VB/Technische 
Hilfe). Jede der Ebenen führt die ihr vom System zugeordneten Aufgaben durch und die Er-
ledigung wird im System protokolliert. Hiermit wird ein Teil (insbesondere die erste Prüfebe-
ne) der Durchführung der im VKS beschriebenen Prüf- und Kontrollsysteme dokumentiert. 
Erst nach der Bestätigung durch die VB/ECG können die Ausgaben in den an die Europäi-
sche Kommission zu stellenden Zahlungsantrag aufgenommen werden.  

Ergänzend zu diesen Verfahren auf 1. Prüfebene werden die Prüfungen der 2. Prüfebene, 
die insbesondere dazu dienen, festzustellen, ob das System auf 1. Ebene hinreichend funk-
tioniert, auch mit Hilfe des IT-Begleitsystems  protokolliert und dokumentiert. Werden gravie-
rende Abweichungen festgestellt, dann werden von der VB und BB sofort entsprechende 
Maßnahmen ergriffen. 

Die Kombination zwischen der Umsetzung der Prüf- und Kontrollvorschriften im Rahmen des 
IT-Workflows stellt sicher, dass nur geprüfte Ausgaben in den Zahlungsanträgen berücksich-
tigt werden. Die Anwendung dieses Verfahrens bei den vom Programm erstellten Ausgaben-
erklärungen, es wird nur auf sogenannte „endgeprüfte“ Verwendungsnachweise (Status-50-
Berichte) zurückgegriffen, und die Organisation von Prüfungen auf 2. Ebene mit Hilfe des 
Prüfmoduls sowie die Gewährleistung, dass auf 2. Ebene monierte Berichte nicht in die Aus-
gabenerklärung aufgenommen werden, gibt die notwendige Verfahrenssicherheit. Die Ent-
wicklung und Umsetzung einer Systematik für ein Kontrollsystem zur regelmäßigen Prüfung 
der Belege und Zahlungsvorgänge bei laufenden Projekten ist somit im IT-Begleitsystem 
integriert:  

• während der berichtsbegleitenden Prüfung durch im Programm integrierte komplette 
Verwendungsnachweise incl. Belegupload, die zur Prüfung durch die ZGS einsehbar 
und damit jederzeit verfügbar sind und alle Finanzdaten, bis auf Belegebene, inklusi-
ve notwendiger Erklärungen aufweist und damit eine absolute Transparenz des Prüf-
pfades sicherstellt; 

• durch ein integriertes Prüfmodul, das die VOK der 1. und 2. Prüfebene fachlich unter-
stützt und protokolliert.  

 
2.2.5 Bearbeitung von Erstattungsanträgen 
Erstattungsanträge an die Europäische Kommission werden ausschließlich durch die Be-
scheinigungsbehörde erstellt, siehe hierzu Kapitel 4 der Beschreibung.  
 
2.2.6 Wie gibt die Verwaltungsbehörde Informationen an die Bescheinigungs-

behörde weiter? 

• Teilnahme der Leitung der Bescheinigungsbehörde an den monatlich stattfindenden 
Controllingsitzungen der Verwaltungsbehörde. 

• Teilnahme der Leiterin der Bescheinigungsbehörde an den monatlich stattfindenden 
internen Beratungen der Verwaltungsbehörde. 

• Einladung der Vertreter der Bescheinigungsbehörde zu den ESF-Beauftragten-
sitzungen mit dem Angebot, diese als Darstellungs- und Informationsplattform für ihre 
Anliegen zu nutzen. 

• Zugang zum IT-Begleitsystem mit dem Ziel des Abgleichs der Daten in den Zah-
lungsanträgen mit den Berichtsdaten. 
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• Die Bescheinigungsbehörde ist im Online-Service von www.ecg.eu GmbH integriert 
bezüglich zeitnaher Informationen zu Ergänzungen/Veränderungen/Hinweisen bei der 
Umsetzung zu Fördermodalitäten. 

• Die verschriftlichten Prüfvermerke aller System- und Projektkontrollen der Prüfbehör-
de einschließlich des beauftragten WP-Büros werden der Bescheinigungsbehörde 
zeitnah zur weiteren Verwendung übergeben. Der zusätzliche Zugang zum Prüfmodul 
ist ebenfalls gesichert. 

• Nutzung der IT-Daten für eigene Prüfungs- und Kontrollzwecke. 

Eine zentral bedeutsame Information der Verwaltungsbehörde an die Bescheinigungsbehör-
de besteht in der Bereitstellung der für die Erstellung von Erstattungsanträgen erforderlichen 
Daten.  
 
2.2.7 Welche Förderfähigkeitsbestimmungen hat der Mitgliedstaat für das 

Operationelle Programm erlassen? 
Das Handbuch zur Umsetzung des Operationellen Programms ESF Berlin 2007 – 2013 ent-
hält alle relevanten Vorgaben. Zur Erhöhung der Verbindlichkeit der Vorgaben und Verfahren 
wurde ein Senatsbeschluss gefasst (Nr. S-2062/2009 vom 12.05.2009, aktualisiert durch Nr. 
S-2605/2010 vom 19.01.2010). 

Vorgaben des Bundes zur Förderfähigkeit bestehen keine. Die Ziel-2-Programme innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland sind Monofonds, programmtechnische Verbindungen wie 
ehemals im EPPD Ziel 3 existieren nicht mehr.  
 
2.3 Falls die Verwaltungsbehörde und die Bescheinigungsbehörde Teil der-

selben Einrichtung sind: Wodurch wird die Trennung der Funktionen von 
Verwaltungsbehörde und Bescheinigungsbehörde gewährleistet? 

Die Bescheinigungsbehörde ESF ist organisatorisch von der Verwaltungsbehörde ESF ge-
trennt. Die Verwaltungsbehörde befindet sich im Referat `Europäische Strukturfondsförde-
rung´ innerhalb der Abteilung III, die Bescheinigungsbehörde ist eine Stabsstelle beim 
Staatssekretär der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Durch die or-
ganisatorische Trennung ist gewährleistet, dass es keinerlei Dienst- oder Fachaufsicht zwi-
schen beiden Institutionen gibt.  
 
2.4 Öffentliches Auftragswesen, staatliche Beihilfen, Chancengleichheit und 

Umweltschutz  

2.4.1 Anweisungen/Anleitungen betreffend der geltenden Regeln (Datum und 
Aktenzeichen) 

Zur Einhaltung der wettbewerbsrechtlichen Vorgaben ist vor der Beauftragung von Begüns-
tigten durch die ZGS ein nachvollziehbares Auswahlverfahren (Markterkundung, Interessen-
bekundung, Ausschreibung u. Ä.) durchzuführen und transparent zu dokumentieren. Im 
Rahmen des Verfahrens sind Mindestanforderungen, Qualitätskriterien und entsprechende 
Begründungen für die Nachvollziehbarkeit der Auswahlentscheidung darzustellen. Nur die 
besten Begünstigten werden ausgewählt. Die Fördervorhaben müssen übereinstimmen mit 
den inhaltlichen Vorgaben und den Intentionen des ESF in den einzelnen Prioritätsachsen 
und Förderinstrumenten.  

Anweisungen und Anleitungen 

Informationen und Vorschriften hinsichtlich des öffentlichen Auftragswesens und staatlicher 
Beihilfen, sowie zu Chancengleichheit, Umweltschutz und Datenschutz sind enthalten im 
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ESF-Handbuch, das ständig aktualisiert und fortgeschrieben wird als Bestandteil des IT-
Begleitsystems.  

Desweiteren werden der Online-Service der Technischen Hilfe ESF, die ESF-
Beauftragtensitzungen, die zusätzlichen Vor-Ort-Kontrollen durch Verwaltungsbehörde/TH 
genutzt für Informationsvermittlung zum Thema.  

Der Berliner Begleitausschuss hat 2008 Unterausschüsse zu den Querschnittszielen des OP 
eingesetzt (Chancengleichheit, Integration, Nachhaltigkeit). Aufgabe dieser Unterausschüsse 
war die Erarbeitung von Vorschlägen für Indikatoren und Monitoringsysteme, bezogen auf 
die Querschnittsziele. Die Arbeitsergebnisse wurden vom Begleitausschuss im Juni 2009 
gebilligt und im Anschluss im IT-Begleitsystem implementiert.  
 
2.4.2 Welche Maßnahmen stellen die Einhaltung geltender Bestimmungen si-

cher (z.B. Verwaltungskontrollen, Inspektionen, Prüfungen)? 

• Die Überprüfung der Einhaltung der geltende Bestimmungen ist impliziter Bestandteil 
der begleitenden Projektprüfungen (Verwaltungskontrollen) und der VOK, so wie be-
schrieben unter Punkt 2.2.4. 

• Den Zwischengeschalteten Stellen werden durch die Verwaltungsbehörde jene Pro-
jekte und deren Abrechnungen benannt, die zusätzlich im Rahmen von Vor-Ort-
Kontrollen zu überprüfen sind (vgl. Abschnitt 2.2.4.). Die durch die ZGS durchzufüh-
renden Vor-Ort-Kontrollen erfolgen anhand der im Prüfmodul des IT-Begleitsystems 
zusammengestellten Fragen bzw. anhand einer einheitlichen Checkliste im Prüfmo-
dul, die eine angemessene und nachvollziehbare Prüfung der Belege beim Begüns-
tigten vorgibt. Die Ergebnisse der Prüfungen werden im Prüfmodul schriftlich doku-
mentiert. 

• Die Prüfungen durch die Prüfbehörde des Landes Berlin (2. Prüfebene) sowie die Er-
gebnisse der Kontrollen der Projektverwaltung durch die Verwaltungsbehörde ESF 
sind im Prüfmodul des IT-Begleitsystems dokumentiert,  auch die begleitenden Kon-
trollen durch die Zwischengeschalteten Stellen. Somit ist eine einheitliche Datenaus-
wertung möglich. 

• Für die Umsetzung der Beanstandungen in den Prüfberichten ist die Zwischenge-
schaltete Stelle verantwortlich. Stellungnahmen, Rückforderungsverfahren etc. sind 
gegenüber der Verwaltungsbehörde, der Prüfbehörde und der Bescheinigungsbehör-
de zu dokumentieren. Die Zwischengeschaltete Stelle ist verantwortlich für die Aus-
führung der Korrekturen in den ESF-Endberichten im IT-Begleitsystem, die infolge 
von Prüfungen oder Kontrollen aller Prüfebenen erforderlich werden. Aus den Prü-
fungsfeststellungen werden durch die Verwaltungsbehörde Schlussfolgerungen zur 
Erhöhung der Wirksamkeit der einzelnen Systeme gezogen. 

• Für Projekte können nach Projektende Wirtschaftsprüfererklärungen vorgelegt wer-
den. Die landesrechtlich bestimmten Prüfpflichten durch die Zwischengeschalteten 
Stellen bleiben davon unberührt. Bei im Monitoring erkennbaren Auffälligkeiten auf 
Ebene der Begünstigten kann die Verwaltungsbehörde Zwischengeschaltete Stellen 
anweisen, projektbezogene Wirtschaftsprüfungen in Auftrag zu geben.  

Ziel: 
• Die Fördermittel im Einklang mit den Bestimmungen zur Einhaltung des Öffentlichen 

Auftragswesens, staatlicher Beihilfen, Chancengleichheit und Umweltschutz einzu-
setzen. 
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• Alle Kontrollen so durchzuführen, um die Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zu-
schussfähigkeit von Ausgaben nachgewiesen ist und die Anträge an die KOM allen 
Förderregularien entsprechen. 

 
2.5 Prüfpfad 
Zentraler Teil des Verwaltungs- und Kontrollsystems ist das IT-Begleitsystem, das nicht nur 
Art, Umfang und Zeitpunkt von Datenerfassungen bestimmt, sondern auch einen einheitli-
chen Workflow für die ESF-relevanten Förderverfahren erzwingt. Dieses einheitliche IT-
Fördersystem erhöht die Systemsicherheit erheblich. Es dokumentiert sowohl den Prüfpfad 
als auch die Kontrollen, die nach den Qualitätsmaßstäben der VO vor Abgabe der Ausga-
benerklärung durchzuführen sind. 
 
2.5.1 Wie kommen die Vorschriften von Artikel 15 der VO(EG) 1828/2006 im 

Rahmen des Programms und/oder einzelner Prioritätsachsen zur An-
wendung? 

Ein Prüfpfad gilt als hinreichend gem. Art. 15 der VO 1828/2006, wenn er für das betreffende 
operationelle Programm Kriterien enthält, die mit dem zentralen IT-Begleitsystem  gewähr-
leistet werden: 

• Abgleich zwischen den der Kommission bescheinigten Gesamtbeträgen und den de-
taillierten Belegen und Buchführungsunterlagen 

• Überprüfung der Auszahlung des öffentlichen Betrages an den Begünstigten (Ver-
wendungsnachweis Einnahmen) 

• Überprüfung der Anwendung der festgelegten Auswahlkriterien für die Maßnahmen 
• Dokumentation, Spezifikation, Finanzierungsplan, Bewilligungsunterlagen, Vergabe-

verfahren, Fortschrittsberichte sowie Berichte über durchgeführte Kontrollen und Prü-
fungen 

Der Prüfpfad wird mit Hilfe des IT-Begleitsystems eingehalten. Alle Endbegünstigen haben 
einen Systemzugang und sind verpflichtet, ihre Förderdaten dort einzugeben. Dazu gehören 
die Ausgaben und Einnahmen auf Belegebene mit Angaben/Beweisstücken zu den konkre-
ten Aus- und Einzahlungen. Damit sind im System alle Projektausgaben und –einnahmen 
gespeichert, die für eine Erstattung aus dem ESF – nach umfangreicher Prüfung ihrer För-
derfähigkeit (im integrierten Workflow müssen diese Prüfungen zwangsläufig stattfinden und 
dokumentiert werden) – in Frage kommen. Nur diese Angaben können in die der Kommissi-
on zu bescheinigenden Ausgaben aufgenommen werden. 

Mathematische und Plausibilitätsprüfungen werden durch das System sichergestellt, so dass 
sich die durchzuführenden Prüfungen – auch im Sinne effizienter Umsetzungsverfahren – 
hauptsächlich auf die Förderfähigkeit und Angemessenheit sowie die inhaltliche Projektum-
setzung konzentrieren können. 

Die Erfassung aller Ausgaben ist für alle Förderebenen einsehbar und kontrollierbar (seitens 
der Prüfbehörde, der Bescheinigungsbehörde, der Verwaltungsbehörde, den Zwischenge-
schalteten Stellen und den Begünstigten), so dass die Ausgaben auf allen, bis auf die unters-
ten Ebenen sofort nachvollzogen werden können. Damit werden die Absätze a) und b) des 
Artikels 15 der VO (EG) 1828/2006 (Durchführungs-VO) abgedeckt. 

Die Überprüfung der Anwendung der vom Begleitausschuss für das Operationelle Programm 
festgelegten Auswahlkriterien (ebd., Absatz c) erfolgt im Antragsverfahren. Hier wird der An-
trag inhaltlich überprüft, zu dem die Anwendung der genannten Auswahlkriterien gehört (wird 
im IT-Begleitsystems dokumentiert). Das gesamte Antragsverfahren wird im IT-Begleit-
system mit einem integrierten Workflow abgebildet, gesteuert und dokumentiert. Nur die An-
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träge, die den Auswahlkriterien nach Beurteilung durch den Antragsprüfenden entsprechen, 
erhalten den Status der Bewilligung und damit ESF- Mittel. 

Die Bedingungen laut Absatz d)  Art. 15 der VO (EG) 1828/2006 (D-VO) werden ebenfalls 
mit Hilfe des IT-Begleitsystems sichergestellt, indem im Antrags- und Berichtsverfahren die 
technische Projektbeschreibung und der Finanzierungsplan in ihrer Form und ihrem Inhalt 
vorgeschrieben sind und überwacht werden. Sonstige Unterlagen (das öffentliche Vergabe-
verfahren, Fortschrittsberichte sowie Berichte über die durchgeführten Kontrollen und Prü-
fungen) werden ebenfalls projektbezogen in der Datenbank gespeichert, so dass hier jeder-
zeit eine umfassende und ausreichende Dokumentation vorhanden ist, die auch eine umge-
hende Berichterstattung und Kontrolle ermöglicht. 
 
2.5.2 Welche Anweisungen wurden in Bezug auf die Aufbewahrung von Bele-

gen durch die Begünstigten erteilt (Datum und Aktenzeichen)? 
Die Angabe des Aufbewahrungszeitraums ist im Art. 19 der VO (EG) 1828/2006 geregelt und 
wurde in das Handbuch zur Umsetzung der ESF-Förderung aufgenommen.  

Die Aufbewahrungsfristen sind in den Bescheiden der Zwischengeschalteten Stellen an die 
jeweiligen Begünstigten festgeschrieben und sind Bestanteil von Systemprüfungen und der 
projektbegleitenden Kontrollen nach Art. 13 und 16 VO 1828/2006 und Art. 60 und 61 VO 
1083/2006. Es wird darauf geachtet, dass Aufbewahrungsfristen von Belegen Bestandteil der 
jeweiligen Zuwendungsbescheide oder Förderverträge sind (Mindeststandards zu Prüfcheck-
liste und  Antragsprüfvermerk). 

Nach Art. 19 VO 1828/2006 sind alle Unterlagen mindestens drei Jahre nach der letzten, 
durch die Europäische Kommission zu einem Programm getätigten Zahlung aufzuwahren. 
Für das Programm Ziel 2 ESF Berlin in der Förderperiode 2007 – 2013 sind Unterlagen zu-
mindest bis 2023 aufzubewahren. Über eine Veränderung dieser Frist wird durch die Verwal-
tungsbehörde informiert.  

Die Regelungen sind auch im Handbuch zur Umsetzung des ESF enthalten.  
 
2.5.3 Verfügbare Aufzeichnungen hinsichtlich die Einrichtungen – und deren 

Standorte – die die Belege für Ausgaben und Prüfungen, inklusive die er-
forderliche Unterlagen, führen. 

Die VB stellt sicher, dass alle notwendigen Angaben zu den geförderten Einrichtungen und 
deren Projekte im IT-Begleitsystem gespeichert sind. Wenn die Belege und deren Unterla-
gen in einen anderen Standort geführt werden, wird dieser Standort, zusätzlich zu dem Pro-
jektdurchführungsort im System erfasst und gespeichert, so dass sofortige Auswertungen 
gefahren werden können. 
 
2.5.4 Aufbewahrung der Unterlagen in geeigneter Form 
Gemäß der Durchführungs-Verordnung (EG) 1828/2006; Artikel 19 „Aufbewahrung von Un-
terlagen“ gehören zu den allgemein anerkannten Datenträgern gemäß Artikel 90 der Verord-
nung (EG) Nr. 1083/2006 zumindest: 
a) Fotokopien von Originalen; 
b) Mikrofiches von Originalen; 
c) elektronische Fassungen von Originalen; 
d) nur in elektronischer Form vorliegende Unterlagen. 
Das Verfahren für die Bescheinigung der Übereinstimmung von auf allgemein anerkannten 
Datenträgern gespeicherten Dokumenten mit den Originalen wird von den nationalen Behör-
den festgelegt und muss mit den nationalen Rechtsvorschriften übereinstimmen und hinrei-
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chende Gewähr für die Glaubwürdigkeit der aufbewahrten Fassungen zu Rechnungsprü-
fungszwecken bieten.  
Mit dem Belgupload bestätigt die Stelle, die die Belege einscannt und speichert (also die 
Begünstigten) die Übereinstimmung von Original und Kopie/Bilddatei. 
 
Die `IT-Standards der Berliner Verwaltung´ in ihrer jeweils gültigen Fassung sind zu berück-
sichtigen.  
 

2.6 Unregelmäßigkeiten und Rückforderungen  

2.6.1 Welche Anweisungen wurden in Bezug auf die Meldung von Unregelmä-
ßigkeiten, die Berichtigung von Fehlern, die Aufzeichnung von Schulden 
und die Einziehung von rechtsgrundlos gezahlten Beträgen erteilt (Da-
tum und Aktenzeichen)? 

Zum Umgang mit und der Meldung von Unregelmäßigkeiten wurde von der VB ein Leitfaden 
entwickelt und veröffentlicht (Bestandteil des Handbuchs zur Umsetzung), dessen Inhalte 
verbindlich von allen Beteiligten anzuwenden sind. Jede Unregelmäßigkeit muss im Prüfmo-
dul erfasst werden; damit wird die Berichtigung von Fehlern, die Aufzeichnung von Schulden 
und die Einziehung von rechtsgrundlos gezahlten Beträgen einheitlich dokumentiert, über-
wacht und sichergestellt. 
 
2.6.2 Nach welchem Verfahren wird der Verpflichtung gemäß Artikel 28 nach-

gekommen, Unregelmäßigkeiten zu melden (einschließlich Flussdia-
gramm)? 

• Das Handbuch zur ESF-Umsetzung  regelt die Meldungen von Unregelmäßigkeiten.  
• „Unregelmäßigkeiten“ sind Thema jeder ESF-Beauftragtensitzung sowie der monatli-

chen Controlling-Besprechungen der VB.  
• Kontinuierliche Anleitungen und Nachfragen von Seiten der Verwaltungsbehörde be-

züglich der Einhaltung der vorgegebenen Fristen durch die Zwischengeschalteten 
Stellen in Bezug auf die Meldung/Fehlmeldung von Unregelmäßigkeiten. 

• In Vorbereitung (aktuell laufende Anpassungsarbeiten des IT-Begleitsystems) ist eine 
automatische Generierung der Unregelmäßigkeitenmeldung über das Prüfmodul. 
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Ist dadurch ein Schaden bzw. ein möglicher Scha-
den für den Gemeinschaftshaushalt gegeben?  

ja 

nein 

Ist dieser Verstoß Folge eines 
Handelns oder Unterlassens 
einer Zwischengeschalteten 
Stelle oder Fachaufsicht in 
Ausübung einer Tätigkeit? 

Einberufung eines Anhörungsverfahrens (Pro-
jektträger, Zwischengeschaltete Stelle und 
Prüfinstanz evtl. Verwaltungsbehörde) 

Liegt eine der folgenden Ausnahmen vor: 
- Insolvenz als einziges Element der Unregelmäßigkeit; 
- Mitteilung des Endbegünstigten/Endempfänger vor Aufdeckung durch die Behörde; 
- Irrtum der Verwaltungsbehörde, Fachaufsicht, Zwischengeschalteten Stelle hinsichtlich 
  der Förderungsfähigkeit des Projektes und Berichtigung noch vor der Mittelauszahlung; 
- höhere Gewalt. 

nein 

Es wurde ein Verstoß gegen Gemeinschaftsbestimmungen oder gegen nationale Bestimmun-
gen (Landeshaushaltsordnung, Vergabevorschriften, Projektauflagen) festgestellt. 

Meldepflichtige 
Unregelmäßigkeit, 
Meldebogen ausfül-
len an III C 61  

Formlose Meldung 
an III C 61 

ja 

Ist dieser Verstoß die 
Folge eines Handelns 
oder Unterlassens 
eines Projektträgers? 

nein 

ja 

ja 

nein 

ja 

Liegt der (mögliche) Schaden bei mindestens 
10.000 € Gemeinschaftsanteil (EU-Anteil)? 

ja 

Auswertung der Prüffeststellungen in Anwesenheit des Projektträgers, der Zwischengeschalteten Stelle, 
der Prüfinstanz und evtl. der Verwaltungsbehörde. Bei Feststellung der Bestätigung eines Verstoßes 
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften erfolgt die Erstellung eines 
Rückforderungsbescheides (1. amtliche Feststellung). Die Meldung der Unregelmäßigkeit erfolgt auf der  
Grundlage der Umsetzungsvorschrift zur Meldung von Unregelmäßigkeiten in Verbindung mit der 
VO(EG) 1083/2006. 

nein 

nein 
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2.7 Verfahren der Verwaltungsbehörde dort, wo sie im Fall der Inanspruchnah-
me von Technischer Hilfe zugleich Begünstigte ist [Art. 58 b) VO (EG) Nr. 
1083/2006 i. V. m. Art. 13 Abs. 5 VO (EG) Nr. 1828/2006] 
Die in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen angesiedelte Verwal-
tungsbehörde ESF schafft die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Umsetzung der 
ESF-kofinanzierten Förderprogramme der Zwischengeschalteten Stellen (ZGS). Dies betrifft 
insbesondere zentralisierte, IT-gestützte Antrags- und Berichtsverfahren, Begleitforschung 
und Evaluierung, Information und Publizität. Es werden Aufträge an externe Dritte vergeben, 
die entsprechende Systeme entwickeln und/oder betreiben. Zur Finanzierung dieser Aufträge 
werden Mittel der Technischen Hilfe genutzt. In diesen Fällen ist also die Verwaltungsbehör-
de ESF (III C 4; zur internen Struktur vgl. Abschnitt 2) selbst projektdurchführende Stelle. Im 
Einzelnen werden die folgenden Projekte verfolgt: 

• Bewertung/Evaluierung 
• Maßnahmen der Information und Publizität I (technische Betreuung und Produktion 

des Magazin PUNKT) 
• Maßnahmen der Information und Publizität II (umfassende Dienstleistung) 
• Maßnahmen der Information und Publizität III (Veranstaltungen) 
• Entwicklung eines IT-Begleitsystems (Anpassung und Modernisierung des vorhande-

nen Systems) 
• Dienstleistungsauftrag Technische Hilfe (Information, Beratung, Prüfung, Kontrolle, 

Fortentwicklung IT-Begleitsystem)  
• Europäischer Austausch  
• Personalkosten  
• Dienstreisen  

In Bezug auf europäischen Austausch (transnationale Projekte) wird projektbezogen über 
Beteiligungen der Verwaltungsbehörde zu entscheiden sein. Personalkostenfinanzierungen 
erfolgen zu Stellenbesetzungen, denen Ausschreibungsverfahren vorausgehen. Die Finan-
zierung von Dienstreisen erfolgt anlassbezogen. Für die planbaren und kontinuierlich von der 
Verwaltungsbehörde bzw. den ZGS benötigten Dienstleistungen werden Aufträge (Verträge) 
nach vorausgegangener Ausschreibung (nach VOL/A) vergeben, aktuell: 
 

Leistung Vergabe Auftragnehmer Vertrags-
laufzeit 

Technische Hilfe  
2008 – 2015 

Auftragsvergabe nach 
Ausschreibung 

www.ecg.eu GmbH 21.07.2008 – 
30.06.2016 

Entwicklung eines IT-
Begleitsystems 
ESF/EFRE für die  
Förderperiode  
2007 – 2013 

Systempflege und  

Weiterentwicklung 

Auftragsvergabe nach 
Ausschreibung 

www.ecg.eu GmbH / 
Steria Mummert 
Consulting AG 

60 Wochen  
ab dem 
28.04.2008; 
Inbetriebnahme 
ESF am 
13.01.2010 
(2016) 

Layout und Druck des  
Magazins PUNKT 

Auftragsvergabe nach 
Ausschreibung 

SPREE PR Berlin 
GmbH 

01.01.2008 –
31.12.2011 
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Leistung Vergabe Auftragnehmer Vertrags-
laufzeit 

Maßnahmen zur  
Information und Publizität  

Auftragsvergabe nach 
Ausschreibung 

CONVIS Consult & 
Marketing GmbH 

22.12.2008 – 
31.12.2010 

Wissenschaftliche  
Begleitforschung  

Auftragsvergabe nach 
Ausschreibung 

Steria Mummert 
Consulting AG 

01.01.2008 –
31.05.2016 

Hosting des IT-
Begleitsystems 

Auftragsvergabe nach 
Ausschreibung 

Babiel GmbH 29.06.2009 – 
28.06.2011 
(2013) 

 
Für die Förderperiode 2007 - 2013 stehen dem Land Berlin bis Ende 2015 insgesamt 
335.976.031,48 EUR zur Verfügung. Gem. Art. 46 Abs. 1 a) der Allgemeinen VO (EG) Nr. 
1083/2006 stehen bis zu 4% des Mittelbudgets für Ausgaben zur Umsetzung des Struktur-
fondseinsatzes bereit. Demnach beträgt das TH-Budget des Landes Berlin in der neuen För-
derperiode 13.439.041,26 EUR. 

In der Förderperiode 2007 – 2013 wurden den Zwischengeschalteten Stellen erstmals Mittel 
der Technischen Hilfe zur besseren Umsetzung oder inhaltlichen Optimierung ihrer eigenen 
Förderinstrumente überlassen. Die ZGS dürfen demnach bis zu einem Prozent des für sie 
vorgesehenen ESF-Mittelvolumens zusätzlich im TH-Bereich in Anspruch nehmen. Die fol-
gende Übersicht zeigt die Verteilung der TH-Mittel auf die verschiedenen ZGS: 

SenVerwaltg.: Programmittel: Prozent: Anteil 1% TH: 

SenBildWiss 64.132.867,99 € 19,88% 641.203,54 € 

SenGesUmV 7.532.174,07 € 2,34% 75.473,66 € 

SenIntArbSoz 180.665.259,20 € 56,01% 1.806.529,68 € 

SenJust 2.156.514,57 € 0,67% 21.609,98 € 

SenWTF (ohne III C) 59.475.960,37 € 18,44% 594.758,21 € 

SKzl 8.574.214,02 € 2,66% 85.794,84 € 

 322.536.990,22 € 100,00% 3.225.369,90 € 

TH 13.439.041,26 € für VB: 10.213.671,36 € 

GESAMT: 335.976.031,48 €  13.439.041,26 € 
 

Innerhalb der Zwischengeschalteten Stellen sind die dort jeweils benannten ESF-
Beauftragten für die Verwendung und Verwaltung auch der Mittel der Technischen Hilfe zu-
ständig (Verzeichnis der ESF-Beauftragten in Kap. 1.3).  

Im Prozess der Finanzplanung und unter Anwendung der Lissabon-Kriterien wurde das indi-
viduelle TH-Budget, insgesamt als auch auf die einzelnen ZGS bezogen, in die Ausgabenka-
tegorien 85 und 86 unterteilt: 

- 85: Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und Kontrolle 

- 86: Evaluierung und Studien; Information und Kommunikation 

Die Verteilung des jeweiligen TH-Budgets auf die beiden Kategorien 85 oder 86 ist jedoch im 
Gegensatz zur Höhe nicht festgelegt. Den ZGS steht es frei, wie sie die ihnen zur Verfügung 
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stehenden TH-Mittel ausgeben wollen. Es müssen jedoch Vorhaben, die aus Mitteln der 
Technischen Hilfe ESF finanziert werden, einen direkten Bezug zu den Inhalten und/oder 
den Verfahren der ESF-Programmförderung aufweisen.  Für die detaillierte Finanzplanung 
und die eindeutigere Zuordnung der Ausgaben bei Beantragung wurden alle TH-Budgets in 
berlinspezifische, sog. 5-Steller unterteilt: 

- 85XXX Administrative Begleitung, Beratung u. Kontrolle 

- 85XXX Dienstreisen 

- 86XXX Fachspezifische Gutachten u. Evaluierungen 

- 86XXX Fachspezifische Öffentlichkeitsarbeit u. Publizität 

Für die TH-Mittel der Verwaltungsbehörde wurden in Anbetracht der o.g., umfangreicheren 
Aufgaben zusätzliche 5-Steller und Instrumente geschaffen: 

- 85100 Personalkosten 

- 85101 Dienstreisen 

- 85102 Kontrollen 

- 85103 IT-Begleitsystem (zukünftig differenziert nach IT-Begleitsystem bzw. der Dienst-
leistung Technischer Hilfe) 

- 86200 Veranstaltungen III C 4 

- 86201 Europäischer Austausch 

- 86202 Punkt 

- 86203 Publizität und Information 

- 86205 Bewertung (Begleitung, Evaluierung) 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend und jederzeit anlass- und bedarfsbezogen modifi-
zierbar. 
 
Dem Personal der Zwischengeschalteten Stellen vorgegebene schriftliche Verfahren  

Die von der Verwaltungsbehörde für alle am ESF-Verfahren beteiligten Institutionen vorge-
gebenen Regelungen gelten auch für die Verwaltungsbehörde selbst, wenn sie als projekt-
durchführende Stelle agiert und Begünstigter ist. Es werden insbesondere alle projektrele-
vanten Daten im IT-Begleitsystem erfasst, um – auch im Hinblick auf Erstattungsanträge der 
Bescheinigungsbehörde - die Kohärenz der dortigen Datenbasis für die Gesamtheit des 
ESF-Programmes zu gewährleisten.  
 
Verfahren zur Einführung, Änderung oder Aufgabe solcher Verfahren 

Weitergehende Verfahren gibt es nicht.  
 
Beschreibung der Verfahren für die Auswahl und Genehmigung von Vorhaben 
Definierte Kriterien und Verfahren für die Projektauswahl 

Die Auswahl der Vorhaben erfolgt in der Regel nach offenen Ausschreibungsverfahren. Ent-
scheidungen werden von Vergabeausschüssen getroffen. Die Leistungserbringung erfolgt 
auf der Grundlage von Verträgen (keine Zuwendungen).  

Entscheidungen in Ausschreibungsverfahren werden regelmäßig in einem zum jeweiligen 
Verfahren konstituierten Vergabeausschuss getroffen. In einem solchen Ausschuss ist immer 
die Verwaltungsbehörde mit zumindest einem Vertreter präsent; zusätzlich werden Vertre-
tungen der Verwaltungsbehörde EFRE und der Bescheinigungsbehörde realisiert, nach Mög-
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lichkeit auch Vertretungen anderer Senatsverwaltungen, um unterschiedliche Erfahrungen, 
Perspektiven und Erwartungen im Entscheidungsverfahren zu repräsentieren. In zwei Fällen 
komplexer Ausschreibungen wurde das IT-Dienstleistungszentrum Berlin mit der Funktion 
der Vergabestelle beauftragt, um die Verfahren prozessual und vergaberechtlich abzusi-
chern. Die Besetzung solcher Ausschüsse wird jeweils einzelfallbezogen geregelt nach den 
Kriterien a) Repräsentanz unterschiedlicher Institutionen, b) fachlich-inhaltliche Nä-
he/Kompetenz zum/in Bezug auf den Gegenstand der jeweiligen Ausschreibung, c) Verfüg-
barkeit von Ressourcen in den jeweiligen Institutionen, die eine angemessene Mitwirkung im 
Gesamtverfahren über den Zeitablauf hinweg gewährleisten können.  

Angebote werden zunächst auf formale Zulässigkeit geprüft (III C 63), anschließend wird die 
Eignung der Anbieter der formal zulässigen Angebote geprüft, abschließend erfolgt die in-
haltliche Prüfung. Mit der Eignungsprüfung sowie der inhaltlichen Prüfung sind die Mitglieder 
der jeweils konstituierten Vergabegremien befasst. Diese beiden Prüfschritte erfolgen an-
hand von jeweils für die Verfahren individuell entwickelten Kriterien; diese Kriterien sind mit 
Antworterwartungen hinterlegt, es erfolgen punktmäßige Bewertungen anhand des Umfangs, 
in dem die Daten/Antworten zu den einzelnen Kriterien den Antworterwartungen entspre-
chen. Diese Bewertungen nimmt jedes Mitglied eines Vergabegremiums individuell vor. Bei 
gemeinsamen Besprechungen werden anfangs die vergebenen Punktzahlen tabellarisch 
erfasst. Sind die Bewertungen aller Mitglieder bei einem einzelnen Kriterium bezogen auf 
einen Bieter identisch, ist dies das Punktergebnis für dieses Kriterium dieses Bieters. Sind 
die Bewertungen unterschiedlich, aber nahe beieinanderliegend, bildet der mathematische 
Durchschnitt der Einzelwertungen das Punktergebnis. Sind die Bewertungen deutlich diver-
gierend, werden die Einschätzungen, die für die Bewertungen der einzelnen Mitglieder ur-
sächlich waren, diskutiert und es wird dann, ggf. nach Anpassungen einzelner Bewertungen, 
wiederum ein mathematischer Durchschnitt als Punktergebnis gebildet. Die Summe der ein-
zelnen Punktwertungen ergibt das Gesamtergebnis eines Bieters. Bei der Eignungsprüfung 
muss dieses einen vorher bestimmten (und veröffentlichten) Schwellenwert überschreiten, 
um zu inhaltlichen Prüfung zugelassen zu werden. Bei der inhaltlichen Prüfung gehen die 
Gesamtergebnisse in eine Gesamtbeurteilung ein, in der dann auch die durch den Preis der 
Angebote repräsentierten Kostenpunkte berücksichtigt werden. Aus den via Angebotspreis 
bzw. inhaltlicher Bewertung erreichten Ergebnissen werden nach vorher festgelegter und 
veröffentlichter Gewichtung (z.B. Preis 70%, Inhalt 30%) die Endergebnisse und damit die 
Rangfolgen der einzelnen Angebote ermittelt. Das wirtschaftlichste Angebot mit der nach 
Gewichtung höchsten Punktzahl erhält zum Datum des Ablaufs der Zuschlags- und Binde-
frist den Zuschlag (durch III C oder III AbtL, die in die vorherigen Prüfungen nicht einbezogen 
sind). Die nicht zu berücksichtigenden Angebote erhielten 15 Tage vor Ablauf der Zuschlags- 
und Bindefrist schriftliche Mitteilungen, dass eine Zuschlagserteilung an einen anderen (be-
nannten) Bieter beabsichtigt ist.  

In jenen Fällen, in denen die Zwischengeschalteten Stellen aufgrund der ihnen zugeteilten 
Kontingente von Mitteln der Technischen Hilfe selbst Begünstigte sind, wurden sie in der 
Umsetzungsleitlinie zur Sicherstellung der generell von ihnen im Rahmen der ESF-
Förderung praktizierten Verfahrensweisen bei Antragsprüfung, Projektbegleitung, Prüfungen 
und Kontrollen verpflichtet (sofern die Begünstigten der Vorhaben nicht ohnehin im Rahmen 
von Ausschreibungsverfahren ermittelt werden, was die grundsätzlich seitens der VB emp-
fohlene Vorgehensweise ist); es ist dabei auch insbesondere die Wahrung des 4-Augen-
Prinzips in den einzelnen Stadien der Projektbearbeitung sicherzustellen. Vorhaben, die aus 
Mitteln der Technischen Hilfe ESF finanziert werden, müssen immer einen direkten Bezug zu 
den Inhalten und/oder den Verfahren der ESF-Programmförderung aufweisen.  
Konsistenz dieser Verfahren mit EU-, bundes- und landesrechtlichen Regelungen 

Die Verfahren sind konsistent mit EU-, bundes- und landesrechtlichen Regelungen, es wird 
insbesondere auch den wettbewerbsrechtlichen Vorgaben entsprochen. 
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Überprüfung der Vorhaben (Artikel 60 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des 
Rates) 

Kriterien und Verfahren der Überprüfung sowie daran beteiligte Institutionen 

Die Überprüfung der Vorhaben erfolgt auf der Grundlage der Prüfung, ob die vertraglich ver-
einbarten Leistungen erbracht wurden.  

Da die Auftragsvergabe im Anschluss an Ausschreibungsverfahren erfolgt, sind die durch 
VOL/A vorgegebenen Formen der Dokumentation und Schriftlichkeit für alle Beteiligten ver-
bindlich. Für die Projektbegleitung entfallen die ansonsten aus dem Zuwendungsrecht resul-
tierenden Erfordernisse, bewertet wird bei Rechnungsstellungen lediglich, ob die vertraglich 
vereinbarte Leistung in dem für den Zahlungszeitraum erforderlichen Umfang erbracht wur-
de. Diese Prüfung (durch den primär für das Projekt zuständigen Bearbeiter sowie Vertre-
tung, s. u.) erfolgt nicht anhand von Checklisten o. Ä., sondern anhand erstens der vertragli-
chen Vereinbarung und zweitens dem Abgleich der Leitungserbringung mit der regelmäßig 
vereinbarten, kalenderjahrmäßig zu erbringenden – und vom Auftraggeber zu genehmigen-
den – Arbeitsplanung (in der Vertragsvereinbarungen zeitlich und inhaltlich für ein Kalender-
jahr konkretisiert werden) sowie darauf bezogener Berichterstattung. Ist die Leistung er-
bracht, wird die Vergütung mit Verweis auf den Vertrag als zahlungsbegründende Unterlage 
gezahlt. Abweichungen in Bezug auf Umfang oder Zeitpunkt der Leistungserbringung wer-
den vermerkmäßig dokumentiert und führen zu Veränderungen von Höhe und Zeitpunkt der 
Zahlung der Vergütung. Die Festlegung der Zahlung erfolgt durch III C 63, die Anordnung 
durch III C 4, im Vertretungsfall oder im Fall eines Einbezugs von III C 4 in die Prüfung durch 
das Haushaltsreferat der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Wie 
schon im Auswahlverfahren, wird auch hier das Vieraugenprinzip in jedem Abschnitt des 
Verfahrens gewahrt. Die vertraglichen Vereinbarungen enthalten neben den o.g. kalender-
jährlichen Arbeitsplanungen und -berichten regelmäßig Klauseln, denen zufolge weitere Be-
richte ad hoc vom Auftraggeber angefordert werden können, zudem ebenso regelmäßig um-
fassende Informationspflichten der Auftragnehmer, denen im Prozess der Leistungserbrin-
gung, die immer in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgt, zu entsprechen ist.  

Innerhalb der Verwaltungsbehörde ist die Betreuung einzelner Maßnahmen in Anlehnung an 
den sachlichen Bezug den Arbeitsgebieten III C 5 oder III C 6 zugeordnet (zu den Vertre-
tungsregelungen vgl. die Darstellung zur Verwaltungsbehörde in Kap. 2.2.1). 

Begleitung und Bewertung  III C 5 

Europäischer Austausch III C 5 

Magazin Punkt III C 5 

Personalkosten III C 6 

Dienstreisen III C 6 

Kontrollen III C 6 

IT-Begleitsystem III C 6 

Veranstaltungen III C 6 

Publizität und Information  III C 6 
 
Die Anordnungsbefugnis für nach Prüfung sachlicher und rechnerischer Richtigkeit – i.d.R. 
also nach Prüfung, ob die vertraglich vereinbarten Leistungen erbracht wurden – zu tätigen-
den Zahlungen obliegt III C 4 (bzw. in Vertretung dem Haushaltsreferat der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, I B).  
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Bei den Projekten, in denen die VB selbst Endbegünstigte ist, werden VOK zudem von der 
BB durchgeführt [um insbesondere Art. 58 Buchstabe b der VO (EG) Nr. 1083/2006 zu ent-
sprechen].  

Vor-Ort-Kontrollen 

Vor-Ort-Kontrollen im zuwendungsrechtlichen Sinn werden in Bezug auf die durch die Ver-
waltungsbehörde selbst beauftragten Dienstleistungen nicht durchgeführt; durchgeführt wer-
den Vor-Ort-Besuche, um durch Kenntnis von personeller und materieller Ausstattung die 
Leistungsfähigkeit des Vertragspartners einschätzen zu können. Vorhaben, die Zwischenge-
schaltete Stellen aus ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der Technischen Hilfe finanzie-
ren, werden durch die Verwaltungsbehörde auch im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen über-
prüft (III C 61, thematisch zuständige Bearbeiter sowie Vertreter der Technischen Hilfe im 
Auftrag der VB).  

Die VB wird im Programmzeitraum insgesamt wenigstens 5% aller Förderprojekte im Rah-
men von VOK prüfen. Die TH-finanzierten Projekte werden zu 100% bei der Auswahl be-
rücksichtigt. Geprüft werden bei vertraglich gebundenen Auftragnehmern insbesondere ad-
ministrative, physische und technische Aspekte, bei Zuwendungsempfängern zusätzlich fi-
nanzielle Aspekte. Bei der Identifizierung der zu prüfenden Projekte werden Vorhaben der 
ZGS, die aus ihnen in der Förderperiode 2007 – 2013 erstmals zur Verfügung stehenden 
Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden, vollständig berücksichtigt werden.  

Ergebnisdokumentation der Überprüfungen 

Die Ergebnisse der Überprüfungen werden im Prüfmodul dokumentiert. Sie werden den ZGS 
mitgeteilt. Ggf. wird die ZGS aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Die Umsetzung eventu-
ell notwendiger Maßnahmen seitens der ZGS wird überwacht. 

Verfolgung von Unregelmäßigkeiten 

Im Kontext des Vertragsrechts sind Unregelmäßigkeiten in der bilateralen Beziehung der 
Vertragspartner vor allem als Minderleistung oder als Schlechtleistung möglich. In solchen 
Fällen wäre die Zahlung der vereinbarten Vergütung anzupassen, darüber hinaus zu prüfen, 
ob bei dadurch entstandenem Schaden zivilrechtliche Ansprüche (Schadensersatz) geltend 
zu machen wären. Wenn eine Unregelmäßigkeit festgestellt wird, wird diese der Europäi-
schen Kommission über das Bundesfinanzministerium gemeldet. In einem solchen Fall wer-
den alle Zahlungen für das Vorhaben bis zur Klärung der Sachverhalte gestoppt. Auch in 
diesen Fällen würde das Vier-Augen-Prinzip eingehalten (Dokumentation der Prüfungsfest-
stellungen und Handlungsempfehlungen durch den jeweiligen Sachbearbeiter, Gegenzeich-
nung durch Referats- oder Gruppenleitung.  
 
Beschreibung der Verfahren für die Zuarbeit zu den von der Bescheinigungsbehörde zu er-
stellenden Erstattungsanträgen  

Die erforderlichen Daten werden von der Bescheinigungsbehörde direkt dem IT-
Begleitsystem entnommen. Aus zentral diesem Grund hat die VB ihre eigenen TH-
finanzierten Vorhaben in das Mainstream-Verfahren integriert.  
 
Wenn Zwischengeschaltete Stellen Mittel der Technischen Hilfe verwenden und in sol-
chen Fällen also selbst Begünstigte sind, werden Ausschreibungsverfahren durchgeführt. 
Innerhalb eines Quartals nach Vertragsabschluss ist der ESF-Antrag im IT-Begleitsystem zu 
stellen. 
Grundsätzlich sind die internen Zuständigkeiten in Antragsprüfungs-, Bewilligungs- und Prüf-
/Kontrollphasen separat von den ansonsten bei der Adminstration der jeweiligen, fachspezifi-
schen Förderoperationen zu organisieren. Alle aus TH-Mitteln finanzierten Aktivitäten der 
ZGS werden durch die VB im Rahmen von deren Vor-Ort-Kontrollen geprüft. 
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Hinweis auf mögliche, zukünftige Veränderungen 

Das oben (insbesondere in den Abschnitten 2.2.3., 2.2.4. und 2.5.1.) dargestellte Verwal-
tungs- und Kontrollsystem des ESF in Berlin dient dem Zweck, Verfahren und Kontrollen 
unter der Maßgabe des geltenden Realkostenprinzips zu organisieren. Durch die Änderung 
der ESF-Verordnung durch die Verordnung (EG) Nr. 396/2009 vom 06. Mai 2009 (Abl. L 126 
vom 26.05.2009, S. 1f.) wurde die Möglichkeit eröffnet, über die bereits bestehende Option 
einer Pauschalierung indirekter Kosten („indirect costs“) hinaus Pauschalen in Form von 
Standardeinheitskosten („standard scales of unit costs“) und von Maßnahmekosten („lump 
sums“) bzw. durch Kombinationen der drei Optionen einzusetzen. In Berlin prüft eine res-
sortübergreifende Arbeitsgruppe, ob und ggf. in welcher Form und bezogen auf welche In-
strumente von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden soll oder kann. In Abhängig-
keit vom derzeit noch nicht abschätzbaren Ergebnis des Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozesses kann es zu Veränderungen der in den genannten Abschnitten dargestellten 
Verfahren kommen. Sichergestellt würde in jedem Fall, dass auch etwaige Veränderungen 
zwingend im dann entsprechend angepassten IT-Begleitsystem abgebildet würden.  
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3. ZWISCHENGESCHALTETE STELLEN 

Die folgenden Aufgaben wurden gemäß Art. 59 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1083/2006 und Art. 12 
VO (EG) Nr. 1828/2006 durch Senatsbeschluss Nr. S-2062/2009 vom 12.05.2009, aktuali-
siert durch Nr. S-2605/2010 vom 19.01.2010, von der Verwaltungsbehörde an die Zwischen-
geschalteten Stellen übertragen (wobei die VB die Kontrolle ordnungsgemäßer Durchführung 
sicherstellt): 

1. Hilfestellungen bei der konkreten Antragstellung. 

2. Sicherstellung, dass die zu finanzierenden Vorhaben nach den für das Operationelle 
Programm geltenden Kriterien ausgewählt werden und während ihrer Durchführung je-
derzeit den geltenden gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ent-
sprechen.  

3. Sicherstellung, dass die kofinanzierten Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen geliefert 
bzw. erbracht und die im Zusammenhang mit Vorhaben von den Begünstigten geltend 
gemachten Ausgaben tatsächlich und im Einklang mit den gemeinschaftlichen oder ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften getätigt wurden. 

4. Sicherstellung, dass die Begünstigten unbeschadet der einzelstaatlichen Buchführungs-
vorschriften entweder gesondert über alle Finanzvorgänge der Vorhaben Buch führen, 
oder für diese einen geeigneten Buchführungscode verwenden. 

5. Gewährleisten, dass jegliche Form der öffentlichen Förderung, die durch dieses Pro-
gramm veranlasst wird, die bestehenden Regeln im Bereich der Staatsbeihilfen und alle 
diesbezüglichen Verfahren, die zum Zeitpunkt der Gewährung der Mittel Gültigkeit ha-
ben, berücksichtigen.  

6. Gewährleisten der elektronischen Aufzeichnung und Erfassung von Buchführungsdaten 
zu jedem im Rahmen des OP durchgeführten Vorhaben sowie die Gewährleistung der 
Erfassung der erforderlichen Durchführungsdaten für Finanzverwaltung, Begleitung, 
Überprüfungen, Prüfungen und Bewertung.  

7. Berichtsbearbeitung (Prüfung der finanziellen Abrechnung und der beantragten Finan-
zierung). 

8. Berichts- und Verwendungsnachweisprüfung im 4-Augenprinzip  

a. Prüfung Finanzierungsdarstellung gemäß Bewilligung 
b. Prüfung kumulative Kofinanzierungsdarstellung und –erbringung 
c. Einhaltung Interventionssatz 
d. Abgleich angegebener Einnahmen des Begünstigten mit Auszahlung an den Begüns-

tigten 
e. Fortgangskontrollen der Berichterstattung 
f. Bestätigung von akzeptierten Berichten an die Fördermittelempfänger 
g. Vorbereitung der Zahlbarmachung (sachliche/rechnerische Richtigkeit) 
h. Mitarbeit bei der Erstellung der Ausgabenerklärung und des Verfahrens 
i. Prüfung von Umwidmungs- und Änderungsanträgen 
j. Erstellung von Änderungsbescheiden  
k. Bearbeitung der Prüfungsfeststellungen der 2. Prüfebene  
l. Einleitung von Anhörungsverfahren mit den Begünstigten und Dokumentation der 

Entscheidungen  
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9. Belegprüfung: 

a. Belegprüfung und Vor-Ort-Kontrollen der Begünstigten  
b. Kontrolle Kofinanzierungsbelege  
c. Überwachung notwendiger Korrekturbuchungen 
d. korrekte Belegzuordnung zu den Kostenarten 
e. Wahrheit der Belegangaben 
f. Die Erfassung der Prüfungsergebnisse (soweit erforderlich) 

10. Informationsarbeit, insbesondere mit Bezug auf Begünstigte und Teilnehmer geförderter 
Maßnahmen.  

11. Sicherzustellen, dass die Erstellung eigener oder Modifizierung vorhandener Arbeitsan-
weisungen, Merkblätter, Leitfäden, Checklisten, Richtlinien o. Ä. mit der Verwaltungsbe-
hörde abgestimmt wird.  

12. Zu gewährleisten, dass bei vertieften Prüfungen die für die Prüfung erforderlichen Bele-
ge nach den Vorgaben der Nr. 11.4 AV § 44 LHO in den dort genannten Fällen geprüft 
werden.  

13. In jenen Fällen, in denen sie bei der Verwendung von Mitteln der Technischen Hilfe 
selbst Begünstigte sind, sicherzustellen, dass Antragsprüfungen, Bewilligungen und Prü-
fungen der Leistungserbringung funktional und personell separater Administration unter-
liegen; d.h. wenn die ZGS selbst Begünstigter von TH-Mitteln ist, müssen innerhalb der 
ZGS - wie in der VB auch - Beschäftigte mit dem Rechte-Set der Rolle Begünstigter und 
andere Beschäftigte mit der Rolle ZGS ausgestattet werden. 

Die nach Art. 12 VO (EG) Nr. 1828/2006 erforderlichen, formalen Vereinbarungen zwischen 
Verwaltungsbehörde und Zwischengeschalteten Stellen wurden für den ESF in Berlin nicht in 
Form bilateraler Verwaltungsvereinbarungen begründet, sondern als multilaterale Vereinba-
rung in Form eines Senatsbeschlusses (Nr. S-2062/2009 vom 12.05.2009, aktualisiert durch 
Nr. S-2605/2010 vom 19.01.2010). Auf diese Weise wurde insbesondere auch die Verbind-
lichkeit des ESF-Verfahrens erhöht. Dem Senatsbeschluss war als Anlage die Beschreibung 
des Verwaltungs- und Kontrollsystems sowie als Anlage dazu das Handbuch zur Umsetzung 
beigefügt.  

Die Zwischengeschalteten Stellen im Verwaltungs- und Kontrollsystem des ESF in Berlin 
sind:  

ESF-
Verfahren 

ZGS Instrument 

Nr. 1 SenIAS, Beauftragter für 
Integration und Migration 
des Senats von Berlin 

Nr. 50: „Qualifizierungsbezogene Beratung von -
jungen Migranten/-innen“ 
Nr. 51: „Berufliche Orientierung / Sprachunterricht 
von jungen Migranten/-innen“ 

Nr. 2 SenBWF, ZS EU i.V.m. 
den Fachreferaten der 
SenBWF 

Nr. 6: „Existenzgründung / Unternehmertum im  
Hochschulbereich“ 
Nr. 28: „Weiterbildungsmaßnahmen an Hochschulen“ 
Nr. 29: „Aufbaustudiengänge“ 
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Nr. 3 SenBWF, ZS EU i.V.m. 
den Fachreferaten der 
SenBWF 

Nr. 30: „Erstausbildung für benachteiligte Jugend-
liche“  
Nr. 31: „Lebensbegleitendes Lernen für Benach-
teiligte (Ältere und Frauen)“  
Nr. 32: „Integrationsangebote für Benachteiligte -
Jugendliche (Übergang Schule – Beruf)“  
Nr. 33: „Fortbildung im sozialen und schulischen Be-
reich (Sozialraum)“ 

Nr. 4 SenGUV, Referat I B: 
Psychiatrie, Sucht und 
Gesundheitsvorsorge 

Nr. 55: „Qualifizierung, Beschäftigung, Beratung von 
Drogenabhängigen / Suchtmittelgefährdeten“ 

Nr. 5 SenGUV, Referat III A Nr. 34: „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ 

Nr. 6 SenIAS 
Koordinierungsstelle: 
Referat I SL 2 
Planung und Umsetzung: 
I SL 22, I B 31 

Nr. 44: „Bürgerschaftliches Engagement“ 
Nr. 49: „Qualifizierung von Menschen mit Behinde-
rungen und Fachkräften zu ihrer Begleitung“ 

Nr. 7 SenIAS 
Koordinierungsstelle: 
Referat I SL 2 
Planung und Umsetzung: 
I B 31, I B 38, I E 22 

Nr. 45: „Integrationshilfe und Betreuungsdienste“  
Nr. 46: „Mobilitätshilfedienste“ 
Nr. 47: „Qualifizierung von Sozialarbeitern in der  
ambulanten Altenhilfe“ 

Nr. 8 SenIAS 
Koordinierungsstelle: 
Referat I SL 2 
Planung und Umsetzung: 
I SL 13 

Nr. 48: „Soziale Infrastruktur Berlin“ 
 

Nr. 9 SenIAS, Referat II C 
 

Nr. 52: “Mikroprojekte/Lokales Soziales Kapital 
(LSK)“ 
Nr. 53: „Innovative Pilotprojekte und Maßnahmen“ 
Nr. 54: „Innovative lokale Modellprojekte zur  
Beschäftigungsförderung von Benachteiligten“ 

Nr. 10 SenIAS, Referat II A  Nr. 22: “Europaagentur für Beratung internationaler 
Maßnahmen“ 

Nr. 11 SenIAS, Referat II C Nr. 40: „Modell- und Beratungsprojekte für  
(Langzeit-)Arbeitslose“ 
Nr. 41: „Weiterbildungsmaßnahmen für  
(Langzeit-)Arbeitslose“ 
Nr. 43: „Bildung bei Arbeitsgelegenheiten mit MAE 
(Zusatzjobs & Bildung)“ 

Nr. 12 SenIAS, Referat II C Nr. 42: „Bildung bei Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt 
(Stelle statt Stütze)“ 
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Nr. 13 SenIAS, Referat II D Nr. 17: „Modell- und Pilotprojekte zur beruflichen 
Weiterbildung“ 
Nr. 20: „Weiterbildungsdatenbank“ 
Nr. 21: „Weiterbildungsberatungsstellen einschließ-
lich Lernläden“ 

Nr. 14 SenIAS, Referat II D Nr. 18 „Transnationale Weiterbildungsmaßnahmen“ 

Nr. 15 SenIAS, Referat II D Nr. 23: „Außerbetriebliche Aus bildung im Rahmen 
des Ausbildungsprogramms Ost (APP)“ 

Nr. 16 SenIAS, Referat II D Nr. 24: „Modulare-Duale-Qualifizierungsmaßnahme 
(MDQM)“ 
Nr. 25: „Berufsorientierung von Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund“ 
Nr. 26: „Netzwerke regionale Ausbildungsverbünde“ 
Nr. 27: „Internationale berufliche Erstausbildung in 
der Gastronomie“ 

Nr. 17 SenJust, Referat III B Nr. 56: „Entlassungstraining für Strafentlassene und 
Vermittlung von Schlüsselkompetenzen“ 

Nr. 18 SenWTF 
Verwaltungsbehörde und 
jeweilige Fachreferate 

Nr. 18: „Technische Hilfe EDV-System“, Sonstige 

Nr. 19 SenWTF, Referat III E Nr. 1: „Allgemeine betriebliche Weiterbildung“ 
Nr. 2: „Coaching von Unternehmen“ 
Nr. 10: „Forschungsassistent“  
Nr. 11: „Kompetenzentwicklung / Innovations-
kompetenz“ 

Nr. 20 SenWTF, Referat III E Nr. 3: „Gründerwerkstatt“ 

Nr. 21 SenWTF, Referat IV B Nr. 4: „Beratung von Existenzgründerinnen und  
Unternehmerinnen“ 
Nr. 5: „Durchführung von Existenzgründungskursen 
für Frauen“ 
Nr. 12: „Frauenspezifische Qualifizierung“ 
Nr. 13: „Weiterbildungsberatung von Frauen“ 
Nr. 14: „Maßnahmen zur beruflichen Orientierung für 
Frauen“ 

Nr. 22 Senatskanzlei des  
Landes Berlin,  
Referat III A 

Nr. 57: „Bürgerschaftliches Engagement – Strategie“ 

Nr. 23 Senatskanzlei des 
Landes Berlin,  
Referat V A 

Nr. 15: „Qualifizierung – Kulturwirtschaft“ 
Nr. 16: „Lernort Kultur“ 

 
Einzelne ZGS bedienen sich externer Dienstleister für die Umsetzung ihrer jeweiligen För-
derprogramme. Auch für diese Einrichtungen sind jeweils die durch die Verwaltungsbehörde 
definierten Vorgaben zum Verwaltungs- und Kontrollsystem verbindlich.  
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Die fachpolitischen Aufgaben der ZGS bzw. die mit ihren Instrumenten verfolgten fachpoliti-
schen Zielsetzungen können der nachfolgenden Darstellung der Auswahlkriterien entnom-
men werden (Spalte 2), (Stand: 24.06.20111). 
 
 

                                                
 
1  Die in der Tabelle noch enthaltenen Hinweise auf die früheren Referenzdokumente der ESF-Förderung (Umsetzungs-
Leitlinie, Förderfibel, Leitfaden zur Behandlung von Unregelmäßigkeiten, Leitlinien der Bescheinigungsbehörde) sind mittlerwei-
le – seit der letzten Befassung des Begleitausschusses mit den Auswahlkriterien – obsolet geworden, die einzelnen Dokumente 
sind nun zusammengefasst im `Handbuch zur Umsetzung der ESF-Förderung´. 
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Förderinstrument 
 

 
Gegenstand  
 

 
Zuwendungsempfänger 
 

 
Fachliche Auswahlkriterien 
 

 
Prioritätsachse A: Steigerung der Anpassungs- und W ettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehm en 

 

1 Allgemeine  
betriebliche  
Weiterbildung 
 

Anpassungsqualifizierung für 
SV-Beschäftigte in Betrieben 
zur Sicherung der Beschäfti-
gungsfähigkeit im Zuge des 
strukturellen Wandels. 
Unterstützung von Investoren 
bei der Personalvorauswahl. 

Betriebe mit Sitz in Berlin 
bzw. Berliner Betriebsteile 
auswärtiger Unternehmen, 
jeweils für SV-Beschäftigte 
mit Wohnsitz in der Region. 
 
Nicht antragsberechtigt sind 
Unternehmen, die überwie-
gend über öffentliche Zu-
schüsse, über Leistungsge-
setze oder parafiskalisch 
finanziert sind oder deren 
überwiegender Geschäfts-
zweck Weiterbildung ist. 
 
Berufsakademien / staatli-
che, staatlich anerkannte 
Hochschulen mit berufsbe-
gleitenden Weiterbildungs-
schwerpunkten; Kammern 
entsprechend deren Entgelt-
/gebührenstruktur 
 
Betriebe, die im Zuge einer 
Betriebsverlagerung nach 
Berlin aus anderen EU-
Staaten gegründet werden, 
sind nicht förderfähig / an-
tragsberechtigt. 

a)Anpassungsqualifizierung für SV-Beschäftigte in Unternehmen in folgenden betrieblichen 
Funktionsbereichen: 
- Produktion 
- Beschaffung 
- Rechnungswesen 
- Personalwesen 
- Forschung und Entwicklung 
- Ressourcenschonung / Energieeffizienz 
sowie 
Verbesserung der Kenntnisse im Projekt- und Innovationsmanagement jeweils im Zusammen-
hang mit betrieblichen Veränderungsprozessen entsprechend Förderrichtlinien / Verwaltungs-
vorschriften 
b) Personalvorauswahl 
Auswärtige Investoren, die erstmalig in Berlin eine Betriebsstätte eröffnen, und auswärtige Un-
ternehmen, die in Berlin vertreten sind und im Kontext nachgewiesenen Standortwettbewerbs in 
Berlin eine weitere Betriebsstätte errichten oder eine Berliner Betriebsstätte erweitern, können 
bei der Personalvorauswahl unterstützt werden, sofern sie Erwerbslose oder von Erwerbslosig-
keit Bedrohte (Zeitvertrag, Aufhebungsvertrag, Insolvenzunternehmen, Outsourcing Betroffene) 
einstellen. 
Gleiches gilt für Bestandsunternehmen, die mindestens 10 Mitarbeiter/innen im Rahmen eines 
innovativen isolierbaren Entwicklungsvorhabens des Unternehmens einstellen wollen. Die Stel-
lenprofile müssen mindestens Stufe 5 des EQR entsprechen. 
c) Subsidiarität 
Die Förderung wird grundsätzlich nachrangig zu Instrumenten des Bundes, des Landes 
und tarifvertraglichen Regelungen eingesetzt. 
d) Qualifizierungen im Hochschulzusammenhang: 
Akkreditierte Studiengänge / mit credit points belegte Module 
e) Qualifizierung in Verbundprojekten Betriebe/Hochschulen: 
Einbezug von Nachwuchswissenschaftlern und / oder erfolgreichen Absolventen zum Transfer 
der Ergebnisse angewandter Forschung oder aktueller akademischer Lehrinhalte in betriebliche 
Qualifizierungsvorhaben . 
f) Bezug zur V0 1081/2006 
Art. 3 Abs. 1 lit. a), b), d), Abs. 2 lit. a)iii) 
g) Verfahrensaspekte 
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Förderinstrument 
 

 
Gegenstand  
 

 
Zuwendungsempfänger 
 

 
Fachliche Auswahlkriterien 
 

Beihilferechtlich entsprechend der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (VO 800/2008 
der KOM); in geeigneten Fällen entsprechend De-minimis (VO 1998/2006 der KOM) bzw. ent-
sprechend Gemeinschaftsrahmen für Forschung, Entwicklung und Innovation 
h) Qualitätskriterien 
Die für die Durchführung von Bildungsmaßnahmen eingesetzten Weiterbildungsunternehmen 
müssen für ihren Geschäftsbetrieb über eine Zertifizierung gem. Anerkennungsund Zulassungs-
verordnung - Weiterbildung - AZWV hinsichtlich Dozentenauswahl und curricularem Angebot 
oder über eine gleichwertige Zertifizierung verfügen. Für Maßnahmen nach lit. a) Verwaltungs-
vorschriften/Förderrichtlinien. 
Sofern zur Programmdurchführung sog. zwischengeschaltete Stellen eingesetzt werden, müs-
sen diese bereits langjährig ohne Beanstandungen treuhänderisch tätig sein und über einen 
Geschäftsbetrieb verfügen, der die Trennung von fördertechnischen Funktionen und das Vier-
Augen-Prinzip gewährleistet. 

2 Coaching von  
Unternehmen 
 

Unterstützung Gründungswil-
liger in der Vorgründungs-
phase durch Coaching;  
Themenspezifische Work-
shops für Gründer und Grün-
derinnen, die am Business-
planwettbewerb teilgenom-
men haben 

Betriebe bzw. gründungs-
willige Personen;  
Einrichtungen, die den  
Businessplanwettbewerb 
durchführen 

Das Land gewährt nach Maßgabe von Verwaltungsvorschriften unter Einbeziehung von Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds Zuwendungen für Coachingleistungen in der Vorgründungsphase 
sowie bis zu 6 Monaten nach Gründung zur operativen Ausgestaltung der Startphase. 
Ziel ist, die Risiken der Gründung durch Unterstützung bei der Entwicklung der Markteintrittsstra-
tegie zu minimieren. 
Mit der Durchführung des Programms wird ein Programmträger beauftragt, der nach öffentlicher 
Ausschreibung ausgewählt wird und gemäß § 44 Abs. 3 Landeshaushaltsordnung beliehen wird. 
Die im Programm tätigen Coaches werden durch den Programmträger nach öffentlicher Aus-
schreibung ausgewählt. 
Bevor Gründungswillige ein Coaching in Anspruch nehmen können, ist die Teilnahme an einem 
Assessment-Center-Verfahren zur Bestimmung des optimalen Beratungsbedarfs notwendig. Die 
Einrichtungen, die dieses AC-Verfahren durchführen, werden vom Programmträger nach öffent-
licher Ausschreibung ausgewählt. 
Die Entscheidungen des Programmträgers im Auswahlverfahren werden im Einvernehmen mit 
SenWTF getroffen; 
 
Workshops für ehemalige BPW-Teilnehmer/innen:  
Ermöglichung von Netzwerkbildung, Erörterung exemplarischer Fragen der Bestandssicherung 
und Unternehmensentwicklung. 
 
Wirkungsindikatoren: 
Gründungsrate und Überlebensrate nach 2 Jahren, geschaffene Arbeitsplätze, Umsatzsteuer-
entwicklung. 
Workshops für ehemalige BPW-Teilnehmer/innen:  
Etablierte Netzwerke. 
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Förderinstrument 
 

 
Gegenstand  
 

 
Zuwendungsempfänger 
 

 
Fachliche Auswahlkriterien 
 

3 Gründerwerkstatt 
 

Unterstützung technologisch 
orientierter Gründer/innen, 
die bei Vorhabensbeginn 
erwerbslos sind und ihr 
Gründungsvorhaben unter 
Nutzung des technischen 
Equipments einer Einrichtung 
angewandter Forschung zur 
Marktreife entwickeln. 

Einrichtungen angewandter 
Forschung mit wirtschaftlich-
technischer Ausrichtung als 
durchführende Einrichtung 
sowie Einzelpersonen als 
Gründer/innen  

a)   Gegenstand im Engeren 
Unterstützung Technologie orientierter Gründer und Gründerinnen durch Anstellung dieser Per-
sonen in einem Stipendiaten orientierten Dienstverhältnis bei einer Einrichtung angewandter 
Forschung mit wirtschaftlich technischer Ausrichtung für max. 18 Monate. Bereitstellung grün-
dungsspezifischer technischer Infrastruktur (Labore etc.) und Bereitstellung betriebswirtschaftli-
cher Beratung durch die jeweilige anstellende Einrichtung. 
Gründer und Gründerinnen dürfen neben der Tätigkeit im o.g. Sinne keiner anderen Vollzeitbe-
schäftigung nachgehen. 
b)   Subsidiarität 
Eine Aufstockung anderer öffentlicher gründungsorientierter Förderprogramme ist ausgeschlos-
sen. 
c)   Bezug zur VO 1081/2006  
Art. 3 (1) b) ii) 
d)   Verfahrensaspekte 
Die Förderung wird gewährt in der vorwettbewerblichen Entwicklungsphase. 
Die Höhe des Stipendiums an Gründer/innen wird vergleichbar zu anderen öffentlichen Stipen-
dien bemessen. 
Das Vorhaben wird von der durchführenden Einrichtung öffentlich ausgeschrieben. 
Die Vorhaben werden von einem Auswahlgremium der durchführenden Einrichtung ausgewählt 
unter Beteiligung externer Gutachter. 
Das Auswahlgremium wird gendergerecht (50 %) besetzt. 
Die Mitglieder des Auswahlgremiums und die externen Gutachter/innen werden vor Auswahl der 
einzelnen Gründungsvorhaben bekannt gegeben. 
Die durchführende Einrichtung wird gem. § 44 Landeshaushalt bezuschusst. Ihre Auswahl er-
folgt entsprechend nachgewiesener Kompetenz bei der Begleitung erfolgreicher Gründungsvor-
haben. 
e)   Wirkungs- und Ergebnisindikatoren 
Gem. beschlossenem OP. 
Fortsetzung eines erfolgreichen Instruments der abgelaufenen Förderperiode. 
Mindestens 75 % der Teilnehmer/innen haben erfolgreich den Markteintritt realisiert. 
f)    Ergänzende Auswahlkriterien 
Sofern die vorliegenden Anträge die verfügbaren Fördermittel übersteigen sollten, wird zusätz-
lich nach folgenden Kriterien ausgewählt: 
- Besonders innovatives Gründungsvorhaben mit Berliner Kompetenzfeldbezug 
- Gründungsvorhaben von Frauen 
- Gründungsvorhaben mit besonderem ökologischen Bezug 

4 Beratung von  
Existenz-
gründerinnen und 

Förderung einer gezielten 
Erstberatung für Frauen mit 
Existenzgründungsabsicht 

Projektträger mit frauenspe-
zifischem Ansatz 

Fördervoraussetzung sind fundierte Kenntnisse und Erfahrungen des Trägers in der Unterstüt-
zung von Existenzgründungen für Frauen, Kenntnisse der Beratungs- und Vernetzungsstruktur 
für Gründer/-innen und Unternehmen, um im Rahmen einer Erstanlaufstelle Wegweisefunktion 
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Unternehmerinnen 
 

und die bereits gegründet 
haben. 
Ziel ist die Verkürzung der 
Wege zu den entsprechen-
den existierenden Angeboten 
für Existenzgründer/-innen.  

zu übernehmen.  
Aufgabe der Erstanlaufstelle ist die Weiterleitung von Frauen durch gezielte Information und 
Unterstützung an Beratungsinstitutionen und Anbieter/-innen von Existenzgründungskursen mit 
frauenspezifischem Ansatz.  

5 Durchführung von 
Existenzgründungs-
kursen für Frauen 
 

Förderung von frauenspezifi-
schen Beratungsangeboten 
und Seminaren für Existenz-
gründerinnen und Unterneh-
merinnen 

Projektträger mit frauenspe-
zifischem Ansatz 

Fördervoraussetzung sind fundierte Erfahrungen des Trägers in der Unterstützung von Exis-
tenzgründungen für Frauen sowie eine weiträumige Vernetzung. Aufgabe ist die Vermittlung von 
Wissen und Fähigkeiten im Hinblick auf die Existenzgründung sowie die Erweiterung der Hand-
lungskompetenzen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und zu stabilisieren. 

6 Existenzgründung / 
Unternehmertum im 
Hochschulbereich 

Förderung von Sensibilisie-
rungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen  

Berliner Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen 

Gefördert werden Sensibilisierungsmaßnahmen für Studierende sowie Qualifizierungs- und 
Beratungsmaßnahmen für Existenzgründer/innen vor Gründung und in der Gründungsphase. 
Die Projekte müssen innovativ sein. 
Die Zuwendungsempfänger müssen über die notwendige Infrastruktur und Erfahrungen mit den 
Zielgruppen sowie über Kenntnisse des regionalen Bedarfs für Existenzgründungen verfügen.  
Sollten mehr Anträge eingegangen sein, als Mittel vorhanden sind, wird überprüft, ob bereits 
Erfahrungen mit dem Antragsteller vorliegen und die bisherigen Projekte zuverlässig und qualita-
tiv hochwertig durchgeführt wurden. Die Ergebnisse, insbesondere die Nachhaltigkeit, bisheriger 
Projekte werden bei der Beurteilung des neuen Projektes berücksichtigt.  

Prioritätsachse B: Verbesserung des Humankapitals  

10 Forschungs-
assistent 
 

Anpassungsqualifizierung für 
erwerbslose Hochschul-/ 
Fachhochschulabsolventen 
durch befristete Anstellung 
an einer Berliner Hochschule 
mit wirtschaftlich technischer 
Ausrichtung  

Hochschulen mit wirtschaft-
lich technischer Ausrichtung 
als durchführende Einrich-
tung; 
erwerbslose Hochschul-/ 
Fachhochschulabsolventen 
mit i.d.R. mindestens 
1jähriger Berufsbiographie  

a)   Gegenstand im Engeren 
Befristete Einstellung von erwerbslosen Hochschul- und Fachhochschulabsolventen für einen 
Zeitraum von bis zu max. 18 Monaten mit dem Ziel, sie über die Arbeit in Projekten angewandter 
Forschung auf reguläre nicht subventionierte Arbeitsplätze zu bringen. Über diese personelle 
Vermittlung soll ferner forschungsrelevantes Wissen in Betriebe transferiert werden. „Förderket-
ten“ dürfen nicht gegründet werden, insofern dürfen Personen nur einmal angestellt werden. 
Wirtschaftlich technisch orientierte Hochschulen verfügen über eine hohe Dichte an Unterneh-
menskooperationen. Insofern besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Vermittlungsziel zu 
erreichen. 
b)   Bezug zur VO 1081/2006  
Art. 3 (1) b); Art. 3 (1) d) ii) 
c)   Verfahrensaspekte 
Die Stellen für einzustellende Personen werden öffentlich ausgeschrieben und von der jeweili-
gen Hochschule unter Beteiligung des Personalrats, der Frauenvertreterin und der Vertretung für 
Schwerbehinderte eingestellt. 
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Die Vergütung beträgt Vgr. IVa/III des BAT-Anwendungstarifvertrages Land Berlin. 
Die einstellenden Fachbereiche innerhalb der Hochschule werden hochschulintern ausgeschrie-
ben. Auswahlkriterium ist die Prognose aufgrund bestehender Unternehmenskooperationen, das 
o.g. Vermittlungsziel auf reguläre Arbeitsplätze zu realisieren. 
d)   Wirkungs- und Ergebnisindikatoren 
Gem. beschlossenem OP. 
Fortsetzung eines erfolgreichen Instruments der abgelaufenen Förderperiode. 
Mindestens 75 % der Teilnehmer/innen wurden bisher nach Maßnahmeende auf dem regulären 
Arbeitsmarkt nicht subventioniert beschäftigt. 
e)   Ergänzende Auswahlkriterien 
Sofern die vorliegenden Anträge die verfügbaren Fördermittel übersteigen sollten, wird nach 
folgenden zusätzlichen Auswahlkriterien entschieden: 
- Einstellung von Personen, die länger als 1 Jahr erwerbslos sind. 
- Einstellung von Frauen 
- ökologische Relevanz des Vorhabens 

11 Kompetenzent-
wicklung / Innova-
tonskompetenz 
 

Identifizierung innovativer 
Wissensbereiche im Hoch-
schulbereich und Forchungs-
transfer in Unternehmen; 
Kooperationsvorhaben 
Hochschulen/Unternehmen; 
in diesem Zusammenhang 
Ermittlung innerbetrieblichen 
Qualifikationsbedarfe und Er-
stellung mitarbeiterbezoge-
ner Kompetenzprofile; trans-
nationaler Erfahrungsaus-
tausch, Workshops 

Hochschulen mit wirtschaft-
lich technischer Ausrichtung  

a)   Gegenstand im Engeren 
- Festlegung von Profilbereichen durch die jeweilige Hochschule 
- Potenzialanalyse des jeweiligen Profilbereichs im Hinblick auf Anforderungen der 
  regionalen Wirtschaft und im Hinblick auf die Teilnahme an überregionalen Aus- 
  schreibungen der Forschungsförderung  
- Akquise von Unternehmen 
- Identifizierung und Auswahl besonders innovativer Kooperationsprojekte Hochschul- 
  angehörige/Unternehmen 
- Entwicklung von Konzepten des Forschungstransfers in Unternehmen unter Ein- 
  schluss von Konzepten mitarbeiterorientierter Kompetenzanalyse und Kompetenz- 
  entwicklung 
- Transnationaler Erfahrungsaustausch:  
  Zielvereinbarung mit mindestens 2 Hochschulen aus 2 anderen EU-Mitgliedsstaaten  
  und ggf. weiteren Partnern aus dem Kreis der EU-Beitrittskandidaten, der GUS- oder  
  MENA-Region zum Transfer innovativer Konzepte in die betriebliche Weiterbildung 
- Ein Schwerpunkt soll die „Aufbereitung“ der Angebote Berliner Fachhochschulen im  
  Umweltbereich für die regionale Wirtschaft sein. 
b)   Bezug zur VO 1081/2006 
Art. 3 Abs. 1 d) ii), Art. 3 (2) a) iii), Art. 8 
c)   Verfahrensaspekte 
Jeweils hochschulinterne Ausschreibung;  
Auswahlgremien werden gendergerecht besetzt (50 %); 
Auswahlkriterien im Einzelnen: 
State of Art des Ansatzes des Vorhabens; 
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Bezug zur Praxis; 
Bezug zur Lehre; 
erfolgreiche Vorgängervorhaben; 
Letter of intent eines Unternehmens zur Kooperation;  
Leistungsprofil der Hochschulangehörigen 
Transnationaler Erfahrungsaustausch:  
Einbindung der für Forschung zuständigen jeweiligen Hochschulgremien; 
Letter of Intent der beteiligten auswärtigen Hochschulen 
d)   Qualitätskriterien 
Begleitende Evaluierung. 
e)   Wirkungs- und Ergebnisindikatoren 
Gem. beschlossenem OP; in betriebliche Bildung transferierbare Ergebnisse 
f)   Ergänzende Auswahlkriterien 
Sofern die vorliegenden Anträge die verfügbaren Fördermittel übersteigen sollten, wird nach 
folgenden zusätzlichen Auswahlkriterien entschieden: 
- Ökologische Relevanz des Vorhabens 
- Beteiligung von KMU, die weniger als 50 Personen beschäftigen. 

12 Frauenspezifische 
Qualifizierung 
 

Förderung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Frau-
en, die auf die gender gaps 
gerichtet sind, um die 
Hemmnisse bei der Gleich-
stellung von Männern und 
Frauen in der Arbeitswelt zu 
beseitigen, zur Erhöhung der 
Beschäftigungsfähigkeit bei-
zutragen sowie die Arbeits-
marktchancen zu verbes-
sern.  

Frauenspezifische Qualifizie-
rungsträger 

Fördervoraussetzung sind fundierte Kenntnisse und Erfahrungen des Trägers bei der Umset-
zung frauenspezifischer Qualifizierungsmaßnahmen sowie Kenntnisse der Arbeitsmarkt- und 
(Weiter-) Bildungspolitik. Innovative Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen 
am Arbeitsmarkt. Einerseits sollen gezielt benachteiligte Frauen am Arbeitsmarkt gefördert wer-
den, die Maßnahmen sollen andererseits dazu beitragen, benachteiligende Strukturen zu über-
winden. Nachzuweisen ist die Einbindung und Kooperation mit Unternehmen, um Praxiserfah-
rung und eine langfristige und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt bzw. den Erhalt des 
Arbeitsplatzes zu sichern. Gleichzeitig sollen Unternehmen für strategische Personalentwicklung 
sensibilisiert werden. 
Bei Vorliegen mehrerer Anträge ist neben dem fachlichen und organisatorischen Know how, den 
Erfahrungen, der Kooperation und Vernetzung des Träger bei der Umsetzung frauenspezifischer 
Maßnahmen der Transfer der Projektergebnisse, die Nachhaltigkeit und die Genderkompetenz 
ausschlaggebend.  

13 Weiterbildungs-
beratung von Frauen 
 

Förderung von Frauen-
weiterbildungsberatungsein-
richtungen, die ganzheitliche 
individuelle, auf den berufs-
biografischen Ansatz gerich-
tete Beratungen und ein flan-
kierendes Angebot an Semi-

Frauenspezifische Bera-
tungseinrichtungen 

Fördervoraussetzung sind fundierte Kenntnisse und Erfahrungen des Trägers in der Arbeitmarkt- 
und (Weiter-) Bildungspolitik, der Weiterbildungsstruktur und der  Ziele der Frauenförderung  in 
der Arbeitswelt.  Die Beratung soll zur  Aktivierung von Fähigkeiten und Kompetenzen entspre-
chend den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt beitragen und durch das Aufzeigen von Mög-
lichkeiten und Wegen diese durch geeignete Bildungsmaßnahmen ergänzen. Rückkopplungen 
zum Zuwendungsgeber sollen Defizite und Bedarf für frauenpolitische Intervention und Förder-
maßnahmen aufzeigen. 
Notwendig sind gute Kooperationen und Vernetzungen. Unternehmen sollen für strategische 
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naren anbieten.  
 

Personalentwicklung sensibilisiert  werden. 
Bei Vorliegen mehrerer Anträge ist neben dem fachlichen und organisatorischen Know how, den 
Erfahrungen, der Kooperation und Vernetzung des Träger bei der Umsetzung frauenspezifischer 
Maßnahmen der Transfer der Projektergebnisse, die Nachhaltigkeit und die Genderkompetenz 
ausschlaggebend. 

14 Maßnahmen zur 
beruflichen Orientie-
rung für Frauen und 
Schülerinnen 
 

Förderung von Informations- 
und Orientierungskursen, 
berufsfeldbezogenen Kursen 
und Beratung für Frauen, die 
nach familiär bedingter Be-
rufsunterbrechung bzw. Er-
werbslosigkeit eine neue 
Lebensperspektive bzw. 
berufliche Neuorientierung 
suchen sowie Angebote, die 
eine berufliche Orientierung 
für Schülerinnen und junge 
Frauen ermöglichen. 
 

Träger mit frauenspezifi-
schem Ansatz 

Fördervoraussetzung sind fundierte Kenntnisse und Erfahrungen des Trägers bei der Umset-
zung frauenspezifischer Qualifizierungsmaßnahmen sowie Kenntnisse der Arbeitsmarkt- und 
(Weiter-) Bildungspolitik insbesondere der Möglichkeiten für einen beruflichen (Wieder-)Einstieg. 
Gefördert werden Seminare, in denen grundsätzliche Orientierungs- und Entscheidungshilfen für 
die zukünftige Lebensgestaltung angeboten werden. 
Darüber hinaus sollen spezielle Angebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins, zur Erweite-
rung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen, zur Vorbereitung auf ein Bewerbungsge-
spräch sowie eine Wissensvermittlung zu verschiedenen Themen, wie z.B. über Fort- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten, Arbeitsmarktbedingungen und Fördermöglichkeiten beitragen. 
Ziel ist die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ggf. über eine Bildungsmaßnahme. 
Bei Vorliegen mehrerer Anträge ist neben dem fachlichen und organisatorischen Know how, den 
Erfahrungen, der Kooperation und Vernetzung des Träger bei der Umsetzung frauenspezifischer 
Maßnahmen der Transfer der Projektergebnisse, die Nachhaltigkeit und die Genderkompetenz 
ausschlaggebend.  

15 Qualifizierung: 
Kulturwirtschaft 
(KuWiQ) 
 
Der Regierende Bür-
germeister von Berlin, 
Senatskanzlei,  
Abteilung Kultur 

Zuwendungen für  
 
a) die Durchführung von 
berufsbezogenen nichtfachli-
chen Qualifizierungsmaß-
nahmen  
 
b) Beratungsmaßnahmen 
 
für die Zielgruppe der Krea-
tivberufe (insb. Urheber und 
Leistungsschutzberechtigte). 
 

Öffentliche und private Trä-
ger der beruflichen Bildung 
einschließlich der Berufsver-
bände, Fach- und Hochschu-
len  

1. Kriterien für grundsätzliche Förderfähigkeit:  
a.) Gefördert werden Qualifizierungsmaßnahmen, die der Zielgruppe (Angehörige der Kreativbe-
rufe einschließlich der intermediären Berufe2; ohne Architektinnen und Architekten sowie die 
Bereiche Werbung, Software, Telekommunikation) nichtfachliche berufsbezogene Kompetenzen 
bzw. entsprechendes Wissen (z.B. Urheber-, Vertrags- und Steuerrecht, (Selbst-) Vermarktung, 
Marketing, IT- und Betriebswirtschaft) vermitteln. Ziel ist, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
(bevorzugt selbständige und freiberuflich Tätige) durch ein höheres Maß an individueller berufs-
bezogener Handlungskompetenz Hilfe zur Selbsthilfe für die Behauptung auf den kreativwirt-
schaftlichen Märkten zu geben.  
Die Zuwendungsempfänger müssen Kenntnisse insb. des regionalen Kreativwirtschaftlichen 
(Teil-)Marktes besitzen. Für den Einsatz von Honorarkräften sind die Honorarbandbreiten des 
Rundschreibens SenInnSport I Nr. 62/2008 vom 24.10.2008 in der jeweils geltenden Fassung 
verbindlich. 
b.) Gefördert  werden daneben Beratungsmaßnahmen, die geeignet sind, eine Angebotslücke im 

                                                
 

2 Berufe, die unmittelbar und typischerweise auf der Basis von Kreativität an die Produktion von Kreativberuflern anknüpfen, etwa Kuratorinnen und Kuratoren oder Konzertveranstalterinnen und -veranstalter.  
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spezifischen, auf die besonderen Bedürfnisse und Bedingungen der Kreativberufe zielenden 
Bereich zu schließen. Weiteres Kriterium ist das Ausmaß, in dem die Maßnahmen mit dem be-
stehenden Angebot vernetzt und damit zugänglicher gemacht wird. 
2. Kriterien vornehmlich für Auswahl (zu a. und b. soweit nicht anders gekennzeichnet)  

- Nutzung von innovativen Methoden und Ansätzen. Unkonventionelle Aspekte des vor-
geschlagenen Vorhabens.   

- Qualität der Erfahrungen der Vergangenheit in der Kooperation mit dem Träger (insbe-
sondere auch außerhalb der ESF-Förderung). 

- Erfahrungen des Trägers mit der zu qualifizierenden bzw. zu beratenden Zielgruppe. 
- Nur zu a.): Diagnostik von Kompetenzdefiziten nebst flexibler Ausrichtung des Ange-

bots an die Ergebnisse bzw. Weiterbildungsnachfrage. 
- Nur zu a.): Angebote des Trägers zur weiteren Vermittlung und Betreuung der Teilneh-

mer („Nachsorge“). 
- Nur zu b.):  Aussagen zur längerfristigen Aufrechterhaltung des Beratungsangebotes 

auch über die ESF-Förderung hinaus. 
- Für den Stichentscheid bei sonst gleicher Erfüllung der vorgenannten Kriterien: Reihen-

folge des Antragseingangs.   
3. Kriterien mit Blick auf die Querschnittsziele des OP 

- Chancengleichheit: Bei allen Qualifizierungsvorhaben mindestens gleichrangige Be-
rücksichtigung von Frauen. 

- Nachhaltigkeit (sozial): Bevorzugung von Angeboten, die über eine bloße Bescheini-
gung der Teilnahme eine aussagefähige Bescheinigung der Inhalte und erworbenen 
Kompetenzen bieten. 

- Nachhaltigkeit (sozial): Bevorzugung von Vorhaben, die der Qualifizierung eine beson-
ders eingehende Defizitdiagnostik für die Teilnehmer/innen voranstellen und die Pflege 
und externe Vertiefung der erworbenen Kenntnisse ausdrücklich mitbehandeln.  

16 Lernort "Kultur" 
(LOK) 
 
Der Regierende Bür-
germeister von Berlin, 
Senatskanzlei,  
Abteilung Kultur 

Zuwendungen für Qualifizie-
rungsmaßnahmen vornehm-
lich für Jugendliche, Heran-
wachsende und junge Er-
wachsende  

Öffentliche Träger 
 
Nicht gewinnorientierte  
private Träger in enger  
Kooperation mit einer öffent-
lichen Kultur- und Bildungs-
einrichtung 

1. Kriterien für grundsätzliche Förderfähigkeit:  
Gefördert werden Projekte, die 
a. darauf zielen, Angehörige der Zielgruppe (vornehmlich Jugendliche, Heranwachsende und 
junge Erwachsende auch mit Migrationshintergrund zwischen 16 und 25 Jahren)  mit entspre-
chenden Defiziten im Hinblick auf Schlüsselkompetenzen des lebensbegleitenden Lernens3 (wie 
z.B. Sprach-, Lern-, Soziale und Bürgerkompetenz, Eigeninitiative und unternehmerische Kom-
petenz, Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit) unter Einsatz spezifischer Mittel 
des Kulturbereichs zu qualifizieren und ihren dadurch eine bessere Basisqualifikation zu ver-
schaffen; 

                                                
 

3 Vgl. Empfehlungen des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen (EU-ABl. L 394/10).  
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b. der Qualifizierung von Multiplikatoren zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen des lebens-
begleitenden Lernens dienen;   
c. der beruflichen Orientierung bzw. dem Berufseinstieg auf den kreativwirtschaftlichen Teilmärk-
ten dienen (Erstorientierungsmaßnahmen). 
Zu a. und c. bei privaten Trägern: Enge, möglichst konzeptionelle Einbeziehung einer öffentli-
chen bzw. überwiegend öffentlich getragenen Kultur- und/oder Bildungseinrichtung (Ausschluss-
kriterium). 
Für den Einsatz von Honorarkräften sind die Honorarbandbreiten des Rundschreibens Se-
nInnSport I Nr. 62/2008 vom 24.10.2008 in der jeweils geltenden Fassung verbindlich. 
2. Kriterien vornehmlich für Auswahl  

- Nutzung von innovativen Methoden und Ansätzen. Unkonventionelle Aspekte des vor-
geschlagenen Vorhabens.   

- Qualität der Erfahrungen der Vergangenheit in der Kooperation mit dem Träger (insbe-
sondere auch außerhalb der ESF-Förderung). 

- Erfahrungen des Trägers mit der zu qualifizierenden Zielgruppe. 
- Diagnostik des Kompetenzportfolio der Teilnehmenden  
- Flexibilität des Qualifizierungsangebots 
- Zu a. und c.: Umfang und Tiefe der beabsichtigten Zusammenarbeit mit Dritten aus 

dem Kultur- und Bildungsbereich  
- Zu a. und c.: Angebote des Trägers zur weiteren Vermittlung und Betreuung der Teil-

nehmer („Nachsorge“). 
- Nur zu c.: Kenntnisse des Antragstellers über den regionalen kreativwirtschaftlichen 

(Teil-)Markt  
- Für den Stichentscheid bei sonst gleicher Erfüllung der vorgenannten Kriterien: Reihen-

folge des Antragseingangs.   
3. Kriterien mit Blick auf die Querschnittsziele des OP 

- Chancengleichheit: Mindestens gleichrangige Berücksichtigung von Frauen. 
- Integration: Zu a. und c.: Grad der Einbeziehung von Teilnehmenden mit Migrationshin-

tergrund  
- Nachhaltigkeit (sozial): Bevorzugung von Angeboten, die über eine bloße Bescheini-

gung der Teilnahme eine aussagefähige Bescheinigung der Inhalte und erworbenen 
Kompetenzen bieten. 

- Nachhaltigkeit (sozial): Bevorzugung von Vorhaben, die der Qualifizierung eine beson-
ders eingehende Defizitdiagnostik für die Teilnehmer/innen voranstellen und die Pflege 
und externe Vertiefung der erworbenen Kenntnisse ausdrücklich mitbehandeln.  

17 Modell- u. Pilot-
projekte zur berufli-
chen Weiterbildung 

Es werden Zuschüsse ge-
währt, die der Sicherung der 
Beschäftigungsfähigkeit, der 

Träger und Einrichtungen der 
beruflichen Bildung 

Es werden ausschließlich Maßnahmen mit strategischem und innovativem Charakter gefördert, 
Kernanliegen der Förderung sind zentrale Problembereiche, für die ein dringender arbeitsmarkt-
politischer und weiterbildungspolitischer Handlungsbedarf besteht und die nachweislich zur Mo-
dernisierung der beruflichen Kompetenzentwicklung und zur Gewährleistung von Geschlechter-
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 Verbesserung der Arbeits-
marktchancen von Zielgrup-
pen, Maßnahmen zur Kom-
petenzentwicklung, der Ver-
besserung der Lernkultur, 
der Sicherung der Qualität 
der beruflichen Weiterbildung 
und der Verbreitung der mo-
dularen Qualifizierung dienen 

gerechtigkeit beitragen wird. 
Ein wesentliches Ziel ist entsprechend dem strategischen und innovativen Charakter der geför-
derten Maßnahmen die Nachhaltigkeit und der Transfer der Ergebnisse. 
Vordringlich gefördert werden Innovationen in folgenden Feldern: 

• Bedarfserhebungen zur Feststellung, in welchen Bereichen und mit welchen Qualifika-
tionen Fachkräfte benötigt werden 

• Entwicklung, Erprobung und Einführung neuer Lehr- und Lernmethoden und innovativer 
Weiterbildungskonzepte insbesondere zur Verstärkung des betriebsbezogenen Lernens 

• Implementierung von Lernzeiten in Unternehmen der Region Berlin-Brandenburg 
• Entwicklung von Bildungsnetzwerken in der Region Berlin-Brandenburg 
• Innerhalb des Berufskonzeptes qualitative und quantitative Entwicklung der Modulari-

sierung und Entwicklung eines Zertifizierungssystems. 
• Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Migrantinnen und Migranten 
• Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität der beruflichen Weiterbildung 

einschließlich der Messung des Lernerfolgs 
Anliegen aller  Projekte ist es, die individuell unterschiedlichen Lebenssituationen von Männern 
und Frauen zu berücksichtigen und als Innovationspotenzial anzuerkennen und zu nutzen. 
Die Auswahl der Träger und Projekte erfolgt dabei nach folgenden Kriterien:   
1. Aussagen zum Träger                                    
-Selbstdarstellung des Trägers vorhanden ? 
-mehrjährige Erfahrungen im QMS  
-gültiges zertifiziertes QM-System testiert 
-Bonität 
-Handelsregisterauszug/Satzung/ Gesellschaftsvertrag  
-Kompetenz des Trägers, Nachweis von Referenzen  
-unabhängig und neutral 
-Frauenförderverordnung beachtet 
-Know How in der Konzeption von Modell- und Pilotprojekten der beruflichen   Weiterbildung 
-Erfahrungen bei der ESF-Beantragung 
2. Aussagen zum Projektvorschlag  
-Situationsbeschreibung/Problemanalyse dargestellt? 
-Ziele des spezifischen Vorhabens dargestellt? 
-Einbeziehung regionaler Akteure vorgesehen? 
-Will der Träger dauerhaft Experten einbinden? 
-Grobablauf des Projektes dargestellt? 
-Instrumente, Weg, Methodik dargestellt? 
3. Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen  
-geplanter Personaleinsatz dargestellt und begründet? 
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-grobe Kostenschätzung, ESF-Förderfähigkeit der Kosten vorhanden? 
4. Zielgenauigkeit 
 -Inwieweit stimmen die Ziele im eingereichten Konzept mit den Zielen der Arbeitsmarkt- 
  und  Weiterbildungspolitik des Landes überein? 
- Inwieweit wird das Projekt zur Sicherung und Schaffung zukunftsorientierter  
  Arbeitsplätze beitragen? 
- Ist die Kooperation mit Arbeitsagenturen, Kammern, Sozialpartnern und anderen 
  Netzwerkpartnern vorgesehen? 
6. Controlling und Qualitätssicherung 
-Erfolgt eine Evaluation und gibt es Kriterien? 
-Werden Erfolgskontrolle und Qualitätskontrolle durchgeführt? 
-Wie erfolgt der Transfer der Projektergebnisse? 
7. Modellhaftigkeit/ Innovation 
-Enthält das Konzept Aussagen zur Modellhaftigkeit und ist es innovativ ? 
8. Übertragbarkeit 
 -Wird die Übertragbarkeit der Maßnahme auf andere Regionen oder Branchen 
   berücksichtigt? 
9. Nachhaltigkeit 
-Sind konkrete realistische Schritte zur Fortführung des Inhaltes nach dem  
 Förderzeitraum geplant? 
10. Erschließung zusätzlicher Ressourcen neben der  
      Förderung durch Senat 
-Beteiligen sich andere Partner mit Eigenmitteln ? 
-Werden andere Förderprogramme z.B. im Rahmen der Arbeits- oder Wirtschafts- 
 förderung genutzt? 
-Sind alle Kosten nach Förderfibel des Landes ESF-förderfähig ? 
11. Berücksichtigung von Querschnittsthemen wie Gender-  
      Mainstreaming und Förderung der Informationsgesellschaft 
-Werden die spezifischen Lebensbedingungen von Männern und Frauen berücksichtigt? 
-Hilft das Projekt, den Zugang von Frauen zur Weiterbildung zu erleichtern? 
-Werden neue Lehr- und Lernformen entwickelt und werden dadurch multi- 
  mediale und netzbasierte Lernprozesse befördert? 
12. Wirtschaftlichkeit der Maßnahme: 
-Werden alle Ressourcen (private Mittel, Sponsoren, Bundesmittel, Mittel der 
 Sozialpartner etc.) genutzt? 
-Sind die Kosten angemessen und entsprechen den Bestimmungen des ESF und 
 der LHO ? 
13. Kosten der Maßnahme: 
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-Sind die Kosten entsprechend der Förderfibel des Landes Berlin förderfähig? 
Es werden überwiegend mit der Konzeption und Durchführung von Modell- und Pilotprojekt äu-
ßerst erfahrene Träger beauftragt, die die o.g. Kriterien in besonderem Maße erfüllen. Die Aus-
wahl erfolgt über Interessenbekundungsverfahren oder freihändige Vergabe. 

18 Internationale 
Weiterbildungs-
maßnahmen 
 

Es werden berufliche Weiter-
bildungsmaßnahmen (trans-
nationale Maßnahmen und 
das Europäische Jahr für 
Jugendliche) zur Erhöhung 
der Beschäftigungsfähigkeit 
und der Einstellungschancen 
auf dem europäischen Ar-
beitsmarkt gefördert, 
die nicht nach dem SGB III 
förderfähig sind. Die Maß-
nahmen müssen arbeits-
marktpolitisch zweckmäßig, 
wirtschaftsnah und auf die 
persönlichen und fachlichen 
Eignungen der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer zuge-
schnitten sein.  
 

Träger und Einrichtungen der 
beruflichen Bildung 

Angesichts der Prozesse der Globalisierung und der europäischen Integration sowie des Einbe-
zugs Berlins und der Berliner Wirtschaft in den internationalen Wettbewerb kommt  der transna-
tionalen beruflichen Weiterbildung  zunehmende Bedeutung zu. In internationalen Weiterbil-
dungsmaßnahmen erweitern arbeitslose Berlinerinnen und Berliner ihr Wissen und Können vor 
allem in den Bereichen internationales Marketing, Vertrieb, internationale Tätigkeiten im kauf-
männischen und Bürobereich, Informations- und Kommunikationstechnologie und neue Medien 
sowie Management-Informatik. 
In zwei- bis viermonatigen Unternehmenspraktika im europäischen Ausland erweitern die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer über die berufliche Fachkompetenz hinaus auch ihre fremdsprach-
lichen und interkulturellen Fähigkeiten. 
Jungen Erwachsenen bis zum Alter von 27 Jahren, die nach der Ausbildung keinen Arbeitsplatz 
gefunden haben, bietet das „Europäische Jahr für Jugendliche“ eine 
internationale, branchenübergreifende Querschnittsqualifizierung. Für die Absolventinnen und 
Absolventen des EJJ eröffnen sich neue Berufschancen vor allem bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen, denen sie helfen können, Zugang zu neuen Technologien und neuen Märkten zu 
erschließen. 
Die im Folgenden dargestellte Förderung der transnationalen Weiterbildung einschließlich EJJ 
richtet sich an Bildungsträger, die über Erfahrungen in der Durchführung von transnationalen 
Bildungsmaßnahmen und über nachweisliche Kontakte zu ausländischen Bildungsträgern und 
Unternehmen vor Maßnahmebeginn verfügen. Die Träger der Maßnahmen müssen eine qualita-
tiv hochwertige Durchführung der transnationalen Weiterbildung sicherstellen. Entsprechende 
Maßnahmen, die zur Überprüfung der Qualität und Qualitätssicherung durch die Senatsverwal-
tung getroffen werden, sind zu ermöglichen. 

1. transnationale Weiterbildung als innovative Querschnittsaufgabe 
Transnationale Weiterbildung ist eine innovative Querschnittsaufgabe durch die Entwicklung 
transnationaler Module. Durch die Integration internationaler Inhalte in modularisierter Form 
sollen europäische fachbezogene Inhalte in die Weiterbildung integriert werden. Wirkungsvoll 
umgesetzt werden diese Inhalte durch Auslandsaufenthalte, die praxisbezogene Ausbildungstei-
le ins Ausland zu Partnereinrichtungen (Unternehmen) verlagern. Die zur Erreichung des Wei-
terbildungsziels erforderlichen Fach-, Sprach- und interkulturellen Kompetenzen müssen zeitlich 
und sachlich an die Bedingungen des Auslandaufenthalts angepasst werden. 

2. Förderung der Durchführung von qualitativ hochwertigen Auslandspraktika 
Es wird besonderer Wert gelegt auf die Durchführung qualitativ hochwertiger, den Weiterbil-
dungszielen entsprechenden Unternehmenspraktika im In- und Ausland. Die Praktika dienen der 
Vorbereitung auf ein zukünftiges Beschäftigungsfeld und sollen auf der Basis eines betrieblichen 
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Bildungsplanes durchgeführt werden. Ein regelmäßiger Kontakt der Bildungsträger zu den Prak-
tikaunternehmen ist erforderlich. Aufgrund der zeitlich begrenzten Auslandspraktika ist die Mo-
dularisierung der Lerninhalte erforderlich. 
Vor der Durchführung der Maßnahmen sind zur Gewährleistung qualitativ hochwertiger Prakti-
kaplätze Kontakte zu ausländischen Bildungsträgern und/Oder Unternehmen aufzunehmen. 
Auslandspraktikaplätze sollen zu Beginn der Maßnahmen nachgewiesen werden. Die Akquisiti-
on hochwertiger Praktikaplätze kann durch Bildungsträger oder Unternehmen vor Ort durchge-
führt werden. Es soll eine Zuordnung der Praktikanten zu den Praktikaplätzen spätestens 2 Mo-
nate vor Praktikumsbeginnerfolgen, um eine entsprechende Vorbereitung der Praktikanten auf 
ihre Tätigkeit in ausländischen Unternehmen zu ermöglichen. Ein regelmäßiger Kontakt zu den 
Praktikanten durch den Bildungsträger vor Ort ist zu gewährleisten. 

3. Vorbereitung auf die Auslandspraktika durch transnationale Module 
Für die Entwicklung beruflicher Fremdsprachenkompetenzen müssen Grundkenntnisse der in 
Frage kommenden Sprache vorausgesetzt werden. Zur Vorbereitung auf die Praktika werden 
u.a. folgende Module gefördert: 

• Training für die im Auslandspraktikum benötigten Sprachkenntnisse unter besonderer 
Berücksichtigung der fremdsprachlichen Fachdidaktik 

• Frühzeitige Unterrichtung in der erforderlichen Fachsprache durch begleitende fremd-
sprachliche Unterrichtsmaterialien 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung interkultureller Handlungskompetenzen werden folgende 
Module gefördert: 

• Einsatz von Methoden zum Verständnis an derer Kulturen durch landeskundliche und  
berufsfachliche Informationen, experimentelles und exemplarisches Lernen im Hinblick 
auf andere Berufsinhalte und –methoden, insbesondere der Herstellung der Transpa-
renz für ausländische Qualifikationen 

• Methoden und Techniken zur Vermittlung der Methodenkompetenz internationalen be-
rufsfachlichen Wissens 

• Methoden und Techniken für die Zusammenarbeit in Teams oder Projektgruppen u.a. in 
internationalen Unternehmen, Teamentwicklungstraining, Entwicklung des Verständnis-
ses für andere Berufs- und Organisationskulturen, die Fähigkeit anderskulturelle Hand-
lungsweisen zu verstehen und mit ihnen umgehen zu können 

• Training der Fähigkeit, unterschiedliche kulturelle Anforderungen im Beruf miteinander 
zu vereinbaren 

• Training des kulturellen Perspektivenwechsels durch Entwicklung eines kulturellen 
Selbstbewusstseins 

Die angeführten Module können ausschließlich als Bestandteile der Weiterbildungs-maßnahmen 
gefördert werden. 
Die Förderung der transnationalen Weiterbildung durch das Land Berlin kann bis zu 100% der 
förderfähigen Ausgaben jedoch nur höchstens 4,00 EUR pro Teilnehmer/-in und Stunde betra-
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gen. Die Förderung erfolgt nachrangig zur Förderung beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen der 
Bundesagentur für Arbeit und nach den arbeitsmarktpolitischen Sonderprogrammen des Bundes 
und der EU. 
Gefördert werden insbesondere Nichtleistungsempfänger nach SGB III.  
Gefördert werden insbesondere transnationale Maßnahmen und Projekte in den branchenbezo-
genen bzw. branchenübergreifenden Schwerpunktbereichen betriebliche Außenwirtschaft, inter-
nationales Marketing und Vertrieb, insbesondere Mittel- und Osteuropamarketing, Handel, inter-
nationales Projektmanagement für innovative Verfahren und Produktentwicklungen, internationa-
le Tätigkeiten im kaufmännischen und Bürobereich, Qualifikationsentwicklung für Tätigkeiten mit 
internationalen Bezug in Handwerk, verarbeitenden und Dienstleistungsgewerbe, Tourismus-, 
Gaststätten-, Sport- und Freizeitmanagement, Medien- und Kommunikationswirtschaft, Quali-
tätsmanagement, informationstechnologisch - organisatorisches Wissen sowie Management-
Informatik, Multimedia/Neue Technologien, ökologische Technik, rationelle Energieverwendung, 
Biotechnologie sowie sonstige Kommunikations- und Europakompetenzen.  
Erwünscht sind Maßnahmen und Projekte, bei denen der Unterhalt der Teilnehmenden gesichert 
ist, sowie modulare Weiterbildungsangebote und -konzepte.  
Gefördert werden Maßnahmen, die durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanzierbar 
sind und sich jeweils auf ein ESF-Fördergebiet Berlins beziehen; bei der Antragstellung ist dies 
zu berücksichtigen. 
Die Dauer der beruflichen Bildungsmaßnahmen soll 6 Monate nicht unterschreiten und 12 Mona-
te nicht übersteigen.  
Die Teilnehmenden der beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen sind durch den Bieter zu akqui-
rieren.  
Die Auswahl der Träger und Projekte erfolgt dabei nach folgenden Kriterien:  
1. Arbeitsmarktliche Einschätzung 
Förderung der lokalen Entwicklung 
Förderung der sozialen und arbeitsmarktspezifischen Dimension des Informationsgesetzes 
Gender-Mainstreaming 
Förderung der Nachhaltigkeit 
2. Trägerbezogene Kriterien 
Professionelle Leitung vorhanden 
Gibt es vorwiegend positive Erfahrungen mit dem Träger? 
Qualifikation und Erfahrung der Projektleitung allgemein projektbezogen 
Fremdsprachliche Kompetenzen 
Kontinuität des Arbeitens im transnationalen Bereich 
Erfahrung, Zuverlässigkeit und Kooperationsbereitschaft bei der Durchführung der Maßnahmen 
Nutzung von Synergieeffekten durch Trägerkooperationen in Berlin und im Ausland 
Erfahrungen bei der Kontaktaufnahme zur betreffenden Zielgruppe 
Akquisition der Projektpartner/innen im Ausland (europäische Dimension) 



 
Zwischengeschaltete Stellen Förderinstrument – Zuwendungsempfänger – Fachliche Auswahlkriterien 
 

 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 87 von 206 
 

 
Förderinstrument 
 

 
Gegenstand  
 

 
Zuwendungsempfänger 
 

 
Fachliche Auswahlkriterien 
 

Anzahl der Praktikumsorte im Ausland 
Unterstützung der Teilnehmer/innen bei der Arbeitplatzsuche während und nach Abschluss der 
Maßnahme 
3. Maßnahmebezogene Kriterien 
Modulares Kurskonzept entspricht der Zielstellung 
Zielgruppenbezug gegeben 
als berufliche Weiterbildungsmaßnahme konzipiert 
Wirtschaftsnähe gegeben durch überbetriebliche Zusatzqualifikation 
fremdsprachliche Qualifizierung 
interkulturelle Qualifizierung 
Erweiterung der Medienkompetenz 
Zeit- und Ablaufplanung zielgruppengerecht auf fachlichen Eingangsvoraussetzungen aufbau-
end 
Einsatz moderner Lehr- und Lernmaterialien und Methoden 
Akquisition der Praktikumsplätze im Ausland 
professionelle Koordination und fachliche Betreuung im Ausland gewährleistet 
Zertifizierung des Trägers nach einem anerkannten Qualitätsmanagementsystem 
4.Kostenkriterien 
Vergleich zu anderen transnationalen Maßnahmen 
Förderfähigkeit nach Förderfibel des Landes und ESF- Kriterien  
Es werden vorwiegend erfahrene Träger mit der Durchführung beauftragt. Die Auswahl erfolgt 
über ein Interessenbekundungsverfahren nach den genannten Förderkriterien. Die Umsetzung 
dieses Förderinstrument erfolgt über die Serrvicegesellschaften. 

20 Weiterbildungs-
datenbank 
 

Sicherung der Transparenz 
der beruflichen Weiterbildung 
durch Bereitstellung umfas-
sender Informationen 

EUROPUBLIC GmbH 
als Träger der Weiterbi-
dungsdatenbank 

Die Weiterbildungsdatenbank Berlin (WDB) trägt bereits wesentlich zu einem transparenten 
Berliner Weiterbildungsmarkt bei. Sie wird deshalb einschließlich der Praktika-Börse, die mit 
den Angeboten an Auslandspraktika die anzustrebende europäische Dimension von Information 
und Beratung eröffnet hat, ständig an sich ändernden Anforderungen angepasst. Ein gemeinsa-
mes Suchportal der Berliner und Brandenburger Weiterbildungsdatenbanken ermöglicht einer 
Recherche gleichzeitig in den Datenbeständen beider Datenbanken. Das nutzerfreundliche, 
barrierefreie Recherchesystem und ein intelligentes Ranking bietet den an Weiterbildung Inte-
ressierten wirksame Hilfe beim Finden einer passgenauen, bedarfsgerechten beruflichen Wei-
terbildung in der Region Berlin – Brandenburg. 
Im Sinne der weiteren Verbesserung des Zugangs von Beschäftigten in KMU zu Weiterbildung 
wird der Betrieb einer Unternehmensplattform bei der WDB gefördert. 
Ergänzt wird das Angebot durch eine Infothek. Sie enthält nützliche und aktuelle Informationen 
und Internetadressen zum Thema berufliche Bildung und Weiterbildung.  Unter dem Motto „Le-
benslanges Lernen“ finden sich Themen wie „Ausbildung/Studium“, „Weiterbildung“, „Förderung“ 
und „Kompetenzfelder“. Nützliche „Infos/Tipps“ zum Thema bereichern die Recherche. 
Die Infothek soll dem wachsenden Bedarf an individueller Orientierung für alle interessierten 
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Zielgruppen im Bereich beruflicher Bildung und Weiterbildung Rechnung tragen. Sie richtet sich 
an alle Ratsuchenden. Zur besseren Kundenorientierung ist eine Auswahl der Informationen 
nach Zielgruppen (Unternehmen, Arbeitnehmer/in, Arbeitsuchende/r und Schüler/in Student/in) 
möglich.  
Diese Zielgruppenauswahl ist besonders beim Abschnitt Förderung hilfreich, da hier der Orien-
tierungsbedarf der Ratsuchenden besonders hoch ist. Ergänzt wird das Angebot durch die Dar-
stellung der Kompetenzfelder. Der Abschnitt „Kompetenzfelder" stellt die Wachstumspotenziale 
der Stadt vor, die sich aus der Innovationsstrategie Berlins 
ergeben und erläutert den Zusammenhang zu Aus- und Weiterbildung bzw. Jobangeboten. 
Die Auswahl der Trägers erfolgt dabei nach folgenden Kriterien:  
1. formale Kriterien: 
Qualifikation der Mitarbeiter/innen 
Erfahrungen im Bereich der Weiterbildung, Datenverarbeitung, im Betrieb von Datenbanken, der 
Öffentlichkeitsarbeit und Schulung von Ratsuchenden 
personelle Voraussetzungen und fachliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen 
wirtschaftliche Seriosität 
Referenzen 
Arbeitsplanung, zeitliche Realisierung 
QM-zertifiziert 
Finanzierung entsprechend den Förderkriterien des Landes und ESF 
2. inhaltliche Kriterien 
Recherche, Erfassung und Aktualisierung der Daten 
Datenaustausch 
Information und Beantwortung von Anfragen 
Kooperationen 
statistische Aussagemöglichkeiten, Controlling 
3.technische Kriterien 
räumliche Ausstattung 
technische Ausstattung 
Hardware 
Software bereits vorhanden, Neuentwicklungen 
Realisierung 
4. konzeptionelle Vorstellungen 
PR-Konzept 
Mediathek, Infothek, Unternehmensplattform 
Zusammenarbeit mit der Weiterbildungsdatenbank Brandenburg und weiteren Datenbanken und 
Vernetzung 
Zusammenarbeit und Vernetzung mit den öffentlich geförderten Berliner Weiterbildungsbera-
tungsstellen 
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kontinuierliche Weiterentwicklung der Datenbank entsprechend der Anforderungen der Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik 
5. Gesamteindruck  
Erscheinungsbild 
Wiedererkennungswert 
Arbeitsweise 
barrierefreier Zugang 
Betrieb der Weiterbildungsdatenbank nach DIN PAS 1045 
Es kann nur eine Weiterbildungsdatenbank gefördert werden. Die Weiterbildungsdatenbank 
Berlin wurde im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung 1997 ausgewählt und kontinuierlich 
weiterentwickelt. Vor der Bewilligung einer Förderung wird geprüft, ob die Weiterbildungsdaten-
bank Berlin in besonderenm Maße die o.g. Kriterien zur Förderfähigkeit erfüllt. 

21 Weiterbildungs-
beratungsstellen 
einschl. Lernläden 
 

Erhöhung der Transparenz 
über berufliche Weiter-
bildungsangebote und Anbie-
ter, 
kostenlose Beratung für po-
tenzielle Weiterbildungsteil-
nehmer-/innen, insbesondere 
für Leistungsbezieher/innen 
von ALG I bzw. ALG II, 
die Förderung von Eigeniniti-
ative im Bereich des lebens-
begleitenden, berufsbezoge-
nen Lernens, 
Information und Beratung zu 
Beratungsdiensten, Kompe-
tenzbewertung, Mentoring, 
Fürsprache, Vermittlung von 
Fähigkeiten zur Entschei-
dungsfindung und zur Pla-
nung der beruflichen Lauf-
bahn. 
 

Weiterbildungsberatungs-
stellen, Lernläden und Koor-
dinierungsstelle für Qualität 
in der Weiterbildungsbera-
tung 

Eine wesentliche Rahmenbedingung für selbstgesteuertes lebenslanges Lernen ist die Gewähr-
leistung eines chancengleichen Zugangs zum Lernen, der durch individuelle Beratung, Lernmo-
tivation und durch einen transparenten Weiterbildungsmarkt gefördert wird. In allen Bereichen 
der Weiterbildung ist das Angebot für die Nachfrager/innen, für die einzelnen Bürger/innen und 
die Betriebe, insbesondere die Klein- und Mittelunternehmen, nur noch schwer zu überschauen. 
Neue Wege des Qualitätsmanagements und Anstrengungen zur Erhöhung der Transparenz 
über Anbieter und Angebote sind deshalb dringend erforderlich. Es gilt, Lernende bzw. potenziell 
Lernende und Lernangebote reibungsloser zusammenzuführen.   
Die Angebote richten sich an Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit Bedrohte, Arbeitnehmer/innen, 
Auszubildende, Wiedereinsteiger/innen ins Berufsleben, Arbeit suchende Jugendliche mit Be-
rufsabschluss, an junge Erwachsene ohne Ausbildung, an Studienabbrecher/innen, an ältere 
Arbeitslose bzw. Langzeitarbeitslose, an Unternehmen, Bildungsträger und Beratungsstellen 
sowie sonstige Institutionen. 
Weiterbildungsberatung im Sinne der Intervention an Punkten der beruflichen und persönlichen 
Entwicklung ist über die Beratung und Information über die Nutzung von Weiterbildungsangebo-
ten auch eine notwendige Begleitung der Beschäftigten und Arbeitslosen, um Möglichkeiten zum 
Erhalt des Arbeitsplatzes bzw. einer beruflichen Veränderung zu begleiten und den Erfolg von 
Bildungsmaßnahmen durch eine bessere Auswahl durch die Teilnehmenden zu erhöhen. 
Das Zusammenwirken der Beratungseinrichtungen und einheitliche Qualitätsstandards für die 
Beratung sind zz. noch nicht hinreichend gewährleistet. 
Über die bereits regelmäßig stattfindenden Erfahrungsaustausche der Beratungsstellen hinaus 
ist zur Sicherung von Synergieeffekten die qualitative Verzahnung der Beratungseinrichtungen 
erforderlich. Dies schließt einheitliche Beratungsdokumen-tationen als Grundlage der Evaluie-
rung der Beratungsstellen sowie für die Beratung politischer Gremien und der Verwaltung zu 
Fragen der beruflichen Weiterbildung ein.  
Ein qualitativer Aspekt der Weiterbildungsberatung ist die Berücksichtigung des Gender Main-
streaming. 
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Berufliche Weiterbildungsberatung muss zur Erfüllung ihres Auftrages einen barrierefreien und 
niedrigschwelligen Zugang auch für bildungsferne Gruppen gewährleisten und moderne Metho-
den der Bildungsberatung einschließlich der Online-Beratung nutzen. 
Berufliche Weiterbildungsberatung muss den Erfordernissen der Arbeitsmarktpolitik entspre-
chend als wirksames Bindeglied zwischen den Bildungssuchenden und den Trägern beruflicher 
Weiterbildung fungieren. 
Die Auswahl der Weiterbildungsberatungsstellen und Lernläden erfolgt dabei nach folgenden 
Kriterien:  
1. Aussagen zum Träger                                    
-Selbstdarstellung des Trägers vorhanden? 
-gültiges zertifiziertes QM-System in der WB-Beratung 
-Bonität 
-Handelsregisterauszug/Satzung/ Gesellschaftsvertrag  
-Kompetenz des Trägers, Nachweis von Referenzen in Bezug auf die Beratungs- 
 kompetenz 
-Unabhängigkeit und Neutralität in der Beratung 
-Frauenförderverordnung beachtet 
-Know How in der Konzeption und Umsetzung von Weiterbildungsberatung 
-Erfahrungen bei der ESF-Beantragung 
2. Aussagen zur Durchführung der Weiterbildungsberatung 
-Situationsbeschreibung/Problemanalyse dargestellt? 
-Ziele, Zielgruppen dargestellt? 
-Onlineberatung vorgesehen? 
-Einbeziehung regionaler Akteure vorgesehen? 
-Instrumente, Weg, Methodik dargestellt? 
-Verfügt das Personal über entsprechend nachgewiesene Erfahrungen und 
 Kompetenzen zur Weiterbildungsberatung? 
-Erreichbarkeit (niedrigschwelliger Zugang) und Transparenz des Beratungsangebotes 
-mobile Angebote 
-barrierefreier Zugang 
-PR-Konzept zur Verbreitung des Angebots 
3. Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen  
-geplanter Personaleinsatz dargestellt und begründet? 
-grobe Kostenschätzung, ESF-Förderfähigkeit der Kosten vorhanden? 
4. Zielgenauigkeit 
 -Inwieweit stimmen die Zielstellungen zur Weiterbildungsberatung im eingereichten 
  Konzept mit den Zielen der Arbeitsmarkt- und  Weiterbildungspolitik  
  des Landes überein? 
- Inwieweit wird das Beratungsprojekt zur Sicherung und Schaffung von Transparenz auf  
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  dem Weiterbildungsmarkt beitragen? 
- Ist die Kooperation und Vernetzung mit Arbeitsagenturen, Kammern, Sozialpartnern 
  und anderen Netzwerkpartnern vorgesehen? 
6. Controlling und Qualitätssicherung 
-Erfolgt eine Evaluation der Beratungstätigkeit und gibt es Kriterien? 
-Werden Erfolgskontrolle und Qualitätskontrolle durchgeführt? 
7. Übertragbarkeit 
 -Ist die Form der Weiterbildungsberatung auf andere Regionen und Zielgruppen  
  übertragbar? 
-Austausch mit anderen Akteuren und Regionen auch transnational 
8. Erschließung zusätzlicher Ressourcen neben der  
    Förderung durch Senat 
-Beteiligen sich andere Partner mit Eigenmitteln ? 
-Werden andere Förderprogramme z.B. im Rahmen der Arbeits- oder Wirt-  
 schaftsförderung genutzt? 
-Sind alle Kosten nach Förderfibel des Landes ESF-förderfähig ? 
9. Berücksichtigung von Querschnittsthemen wie Gender-  
     Mainstreaming und Förderung der Informationsgesellschaft 
-Werden die spezifischen Lebensbedingungen von Männern und Frauen bei der  
 Beratungstätigkeit  berücksichtigt? 
-Hilft die Beratung, den Zugang von Frauen zur Weiterbildung zu erleichtern? 
10. Wirtschaftlichkeit der Maßnahme: 
-Werden alle Ressourcen (private Mittel, Sponsoren, Bundesmittel, Mittel der 
 Sozialpartner etc.) genutzt? 
-Sind die Kosten angemessen und entsprechen den Bestimmungen des ESF und 
 der LHO ? 
 13. Kosten der Maßnahme: 
-Sind die Kosten entsprechend der Förderfibel des Landes Berlin förderfähig? 
Da die Mittel für die Förderung von Weiterbildungsberatungsstellen im Land Berlin sehr begrenzt 
sind, werden erfahrene z.B. bereits im Rahmen des Bundesprogramms „Lernende Regionen“ 
bewährte Träger bei der Bewilligung vorwiegend berücksichtigt. Diese müssen die o.g. Kriterien 
im besonderen Maße erfüllen. 

22 Europaagentur für 
Beratung internatio-
naler Maßnahmen 
 

Externe Dienstleistung 
zur Unterstützung der 
SenIntArbSoz (neu) bei 
Aktivitäten im europäischen 
Kontext  

BBJ Consult AG Kenntnisse der einschlägigen europäischen, nationalen und Berliner Institutionen der deutschen 
Arbeitsmarkt-, Berufsbildungs- und Sozialpolitik. Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der 
Administration, Kenntnisse der Berliner Verwaltung, Berliner Haushaltsrecht, der Bundesbehör-
den sowie der Dienststellen der Europäischen Union, der entspr. Gemeinschaftspolitiken und der 
in diesem Zusammenhang relevanten Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Kenntnisse im Be-
reich nationaler und Berliner Arbeitsmarkt-, Berufsbildungs- und Gleichstellungspolitik, europäi-
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scher Netzwerke, europäischer Städte- und Sozialpolitik, EU-Erweiterung sowie gute Kenntnisse 
der einschlägigen Programme und Initiativen auf europäischer Ebene. Kenntnisse hinsichtlich 
der Funktionsweise  und Umsetzung von Interventionen der europäischen Strukturfondsförde-
rung. Projekterfahrung im west- und osteuropäischen Raum, Nachweise Vor-Ort-Erfahrung in 
Brüssel und Moskau, des ausgeprägten regionalen Bezugs in Berlin oder im unmittelbaren Um-
land von Berlin, von Erfahrungen im Antragsverfahren zu EU-Ausschreibungen sowie der Auslo-
bung von EU-Mitteln. Sehr gute Kenntnisse über osteuropäische Staaten, insbes. Russische 
Föderation und Polen. Technisches und organisatorisches Know how. 

23 Außerbetriebliche 
Ausbildung im Rah-
men des Ausbil-
dungsprogramms 
Ost (APP) 
 

Ausbildungsplätze in wirt-
schaftsnahen, branchenori-
entierten und regionalen 
Ausbildungsverbünden 
überwiegend in gewerblich-
technischen und kaufmänni-
schen Berufen; Verbund 
zwischen Ausbildungsträger 
(18 Monate) und Betrieb 
(Rest) 
Ausbildungsplätze an ver-
schiedenen Berufsfachschu-
len 
Ausbildungsplätze durch 
Lernortkooperation zwischen 
Berufsfachschulen und Aus-
bildungsträgern (je zur Hälf-
te) 

KMU, Träger der beruflichen 
Bildung 

Unversorgte ausbildungssuchende Jugendliche deren Zuweisung über Arbeitsagenturen erfolgt. 
Die im Rahmen des APP geförderten Ausbildungsplätze sind zur Vermeidung des Abbaus be-
trieblicher Ausbildungsplätze streng an die Zusätzlichkeit gebunden  
Die Zusätzlichkeit von Ausbildungsplätzen im Partnerbetrieb ist gegeben, wenn die Ausbil-
dungsquote des Partnerbetriebs über 6 % liegt (Verhältnis der Gesamtzahl der Beschäftigten zu 
der Anzahl der Auszubildenden) und eigene, betriebliche Ausbildungsplätze durch die Verbund-
ausbildung nicht abgebaut werden, d.h. dass die Zahl der Ausbildungsplätze im Partnerbetrieb 
nicht unter den Durchschnitt der letzten 3 Jahre fällt oder wenn der Partnerbetrieb erstmals aus-
bildet. 

24 MDQM 
 

MDQM steht für Modulare 
Duale Qualifizierungs-
Maßnahme. 
Form der schulischen Aus-
bildung in zwei Stufen.  
MDQM I – Berufsvorberei-
tung 
MDQM II - Berufsausbildung 
2008 – 2009 Weiterführung 

bbw – Berufsvorbereitungs- 
und  
Ausbildungsgesellschaft 
mbH in Kooperation mit 
der Senatsverwaltung 
für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung 

Gefördert wird eine Maßnahme, die sich an Schülerinnen und Schüler ohne bzw. mit niedrigem 
Schulabschluss wendet, die keine Chance auf eine betriebliche Ausbildung haben. 
In beiden Stufen werden überschaubare Ausbildungsabschnitte (Module) absolviert 
und zertifiziert. Sofern im Einzelfall ein Ausbildungsabschluss nicht erreicht wird, können 
die zertifizierten Module auf dem Arbeitsmarkt hilfreich sein oder Möglichkeiten auf eine spätere 
Vervollständigung der Ausbildung eröffnen. 
Zum Schuljahresbeginn 2005 wurden letztmalig Plätze bereitgestellt. Ein Durchlauf 
der Maßnahme  (I und II) dauert mindestens 4 , maximal 5 Jahre. 
Die Maßnahme ist bis 2009 konzipiert. 
Der Zuwendungsempfänger (ZE) muss  über Erfahrungen im Bereich Lehrlingsausbildung ha-
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und Beendigung der Ausbil-
dung für die  Schüler und 
Schülerinnen im Bestand 
(Ausbildungsbeginn 2005). 

ben, zuverlässig und ausbildungsberechtigt sein. Zusätzlich muss der ZE über die fachliche 
(Personal) und technische (technische Ausstattung) Leistungsfähigkeit verfügen. 

25 Berufs-
orientierung von 
Jugendlichen mit 
Migrations-
hintergrund 
 

Im Rahmen dieser Maßnah-
men werden jugendliche 
Migrantinnen und Migranten 
unter 25 Jahren zur Ausbil-
dungsreife herangeführt wer-
den. 

Träger und Einrichtungen der 
beruflichen Bildung unter 
Aufsicht und finanzieller 
Steuerung einer SG bzw. der 
comovis GbR. 

Die Teilnahme beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die Jugendlichen befinden sich zum 
Eintritt in ein Projekt in keiner Maßnahme nach dem SGB. Die Teilnehmenden sollen gezielt, 
ausgehend von ihrem konkreten Lebenshintergrund und den individuellen sowie schulischen und 
(vor-) beruflichen Kompetenzen, auf eine Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarktbe-
reich vorbereitet werden. In diesen Maßnahmen ist ausdrücklich die enge Verzahnung von 
Sprachförderung (primär Sprache im Berufsfeld) und paralleler Berufsförderung und -
orientierung konzeptioneller Bestandteil. Eine flankierende sozialpädagogische Betreuung ist 
inhaltlich implementiert. Zusätzlich wird ab März 2008 vor Beginn einer Maßnahme ein sog. 
Profiling und ggf. eine Nachbetreuung im Hinblick auf die Ausbildungsplatzsuche in das Pro-
gramm integriert. Bei erfolgreicher Teilnahme ist u.a. die Einmündung in das Bund-Länder-
Sonderprogramm vorgesehen, wenn eine Vermittlung in eine betriebliche Berufsausbildung nicht 
gelingt. 

26 Netzwerke regio-
nale Ausbildungs-
verbünde 
 

Vernetzung von regionalen 
Ausbildungsverbünden sowie 
allen am Ausbildungsmarkt 
agierenden Partnern, die zur 
Schaffung zusätzlicher Aus-
bildungsplätze beitragen 

Träger der beruflichen Bil-
dung unter Führung eines 
„Leitträgers“ in Zusammen-
arbeit mit der Abt. Wirt-
schaftsförderung in den Be-
zirken 

Das Beratungsinstrument zur Erschließung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze in den 
Bezirken wird auch mit Hilfe der Verbundausbildung in den Bund-Länder Ausbildungsplatzpro-
grammen realisiert. Dabei sollen insbesondere die in den bezirklichen Stadtentwicklungskernen 
ansässigen KMU-Betriebe angesprochen und mit einbezogen werden. Durch die Einbeziehung 
der Bezirke wird die wirtschaftliche Angemessenheit der Höhe der Projektkosten gesichert; eine 
Doppelfinanzierung ist ausgeschlossen.   

27 Internationale 
berufliche Erstaus-
bildung in der Gast-
ronomie 
 

Zur Qualitätssteigerung und 
besseren Vermittelbarkeit 
von Auszubildenden in der 
Gastronomie sollen die Vor-
teile einer bilingualen Ausbil-
dung mit Auslandsaufenthalt 
genutzt werden 

Träger der beruflichen Bil-
dung mit entsprechenden 
Kontakten und Erfahrungen 
zum Ausland und Erwerb 
und Zertifizierung von im 
Ausland erworbenen Teilqua-
lifikationen 

Gefördert werden Jugendliche mit Migrationshintergrund die bei der Agentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldet sind. Sie sollen durch eine bilinguale Ausbildung und den Erwerb von interkulturellen 
Kompetenzen einen hohen Mobilitätsgrad durch ein mehrmonatiges Auslandspraktikum errei-
chen. In den bis zu halbjährigen Maßnahmen ist ausdrücklich eine enge Verzahnung von 
Sprachförderung und Berufsausbildung konzeptioneller Bestandteil mit sozialpädagogischer 
Betreuung. Im Rahmen einer Ausschreibung nach VOL wird die Zuverlässigkeit und Leistungs-
fähigkeit des Projektträgers überprüft sowie die wirtschaftliche Angemessenheit der Höhe der 
Projektkosten durch Vergleichsangebote kontrolliert. 

28 Weiterbildungs-
maßnahmen an 
Hochschulen 
 

Förderung von Zusatzqualifi-
zierungen  

Hochschulen und Wissen-
schaftseinrichtungen 

Gefördert werden die Entwicklung und Durchführung qualitativ hochwertiger  Qualifizierungs-
maßnahmen  

- für Studierende zur Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, 
- für Hochschulpersonal zur Verbesserung der Studienangebote,  
- für von Arbeitslosigkeit bedrohte und arbeitslose Akademiker, sofern ein regionaler Ar-

beitsmarktbedarf gegeben ist. 



 
Zwischengeschaltete Stellen Förderinstrument – Zuwendungsempfänger – Fachliche Auswahlkriterien 
 

 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 94 von 206 
 

 
Förderinstrument 
 

 
Gegenstand  
 

 
Zuwendungsempfänger 
 

 
Fachliche Auswahlkriterien 
 

Grundsätzlich müssen die Projektinhalte mit den Zielsetzungen des ESF und den europäischen 
Politiken kompatibel sein. Die Projekte müssen wissenschaftspolitisch bedeutsam und innovativ 
sein. Der Bedarf des Arbeitsmarktes ist nachzuweisen. 
Die Zuwendungsempfänger müssen über die notwendige Infrastruktur und Erfahrungen mit den 
Zielgruppen verfügen. 
Sollten mehr Anträge eingegangen sein, als Mittel vorhanden sind, wird überprüft, ob bereits 
Erfahrungen mit dem Antragsteller vorliegen und die bisherigen Projekte zuverlässig und qualita-
tiv hochwertig durchgeführt wurden. Die Ergebnisse, insbesondere die Nachhaltigkeit, bisheriger 
Projekte werden bei der Beurteilung des neuen Projektes berücksichtigt. 

29 Aufbaustudien-
gänge 
 

Förderung von Aufbau-
studiengängen 

Hochschulen Gefördert werden neben Masterstudiengängen auch Maßnahmen, in deren Ergebnis postgradu-
ale o.ä. Aufbaustudiengänge entwickelt werden sollen, für die ein Bedarf der regionalen Wirt-
schaft besteht. Alle Maßnahmen werden zusätzlich zum Regelangebot der Hochschulen einge-
richtet. Grundsätzlich müssen die Projektinhalte mit den Zielsetzungen des ESF und den euro-
päischen Politiken kompatibel sein. Die Projekte müssen wissenschaftspolitisch bedeutsam und 
innovativ sein. Die Zuwendungsempfänger müssen über die notwendige Infrastruktur und Erfah-
rungen mit den Zielgruppen verfügen. Sollten mehr Anträge eingegangen sein, als Mittel vor-
handen sind, wird überprüft, ob bereits Erfahrungen mit dem Antragsteller vorliegen und die 
bisherigen Projekte zuverlässig und qualitativ hochwertig durchgeführt wurden. Die Ergebnisse, 
insbesondere die Nachhaltigkeit, bisheriger Projekte werden bei der Beurteilung des neuen Pro-
jektes berücksichtigt. 

30 Erstausbildung 
für benachteiligte 
Jugendliche 
 

Zuwendungen für die Durch-
führung von Ausbildungen, 
sowie für die Erschließung 
von Beschäftigungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten 
durch Qualifikation und Be-
rufsorientierung 

Träger der beruflichen Bil-
dung, Träger der freien Ju-
gendhilfe 

Grundsätzlich müssen die Projektinhalte mit den Zielsetzungen des ESF kompatibel sein. Eine 
Jugend- und Bildungspolitische Bedeutsamkeit des Projektes muss gegeben sein. Die Zuwen-
dungsempfänger müssen über langjährige spezifische Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Förderung und Betreuung junger Menschen während der Erstausbildung sowie über 
Erfahrungen auf dem Gebiet der anschließenden Vermittlung verfügen. Des Weiteren sind Er-
fahrungen auf dem Gebiet der Beschäftigungs- und Ausbildungsakquisition und der damit ver-
bundenen Qualifizierung und Berufsorientierung erforderlich. Die Effektivität der bisherigen Pro-
jekte wird bei der Beurteilung des neuen Projektes ebenfalls berücksichtigt. Auch ist die Nach-
haltigkeit ein wichtiger Aspekt. Sollten mehr Anträge eingegangen sein, als Mittel vorhanden 
sind, wird überprüft, ob bereits Erfahrungen mit dem Antragsteller vorliegen und die bisherigen 
Projekte zuverlässig und qualitativ hochwertig durchgeführt wurden. Auch sind innovative Aspek-
te zu berücksichtigen.  

31 Lebensbegleiten-
des Lernen für  
Benachteiligte  
(Ältere, Frauen) 
 

Zuwendungen für die Qualifi-
zierung von Benachteiligten 
im Sprachbereich und zur 
Berufsorientierung sowie für 
die Durchführung von FSJ 

VHS´en von Berlin, Träger 
der freien Jugendhilfe, Insti-
tutionen des öffentlichen 
Rechts  

Grundsätzlich müssen die Projektinhalte mit den Zielsetzungen des ESF kompatibel sein. Eine 
Jugend- und Bildungspolitische Bedeutsamkeit des Projektes muss gegeben sein. Die Zuwen-
dungsempfänger müssen den größtenteils erwachsenen Benachteiligten (vorwiegend Frauen mit 
Migrationshintergrund) alltags- und arbeitsweltorientierte Deutschkenntnisse und Kenntnisse zur 
beruflichen Orientierung vermitteln, um die Chance auf den (Wieder)einstieg in das Erwerbsle-
ben zu erhöhen.  
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(Freiwilliges soziales Jahr) Die Durchführung des freiwilligen sozialen Jahres erfolgt durch Träger der freien Jugendhilfe. 
Die Effektivität der bisherigen Projekte wird bei der Beurteilung des neuen Projektes ebenfalls 
berücksichtigt. Auch ist die Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. Sollten mehr Anträge eingegan-
gen sein, als Mittel vorhanden sind, wird überprüft, ob bereits Erfahrungen mit dem Antragsteller 
vorliegen und die bisherigen Projekte zuverlässig und qualitativ hochwertig durchgeführt wurden. 
Auch sind innovative Aspekte zu berücksichtigen. 

32 Integrations-
angebote für benach-
teiligte Jugendliche 
(Übergang Schule-
Beruf) 
 

Zuwendungen zur berufli-
chen Integration, Berufsvor-
bereitung und Qualifizierung 
von benachteiligten Jugend-
lichen 

Träger der beruflichen Bil-
dung, Träger der freien Ju-
gendhilfe 

Grundsätzlich müssen die Projektinhalte mit den Zielsetzungen des ESF kompatibel sein. Eine 
Jugend- und Bildungspolitische Bedeutsamkeit des Projektes muss gegeben sein. Es werden 
Zuwendungsempfänger ausgewählt, die über notwendige Erfahrungen in der Förderung von 
Jugendlichen mit spezifischen Benachteilungen verfügen und unter Einbeziehung der betriebli-
chen Praxis einen Beitrag zur Integration leisten. Die Effektivität der bisherigen Projekte wird bei 
der Beurteilung des neuen Projektes ebenfalls berücksichtigt. Auch ist die Nachhaltigkeit ein 
wichtiger Aspekt. Sollten mehr Anträge eingegangen sein, als Mittel vorhanden sind, wird über-
prüft, ob bereits Erfahrungen mit dem Antragsteller vorliegen und die bisherigen Projekte zuver-
lässig und qualitativ hochwertig durchgeführt wurden. Auch sind innovative Aspekte zu berück-
sichtigen. 

33 Fortbildung im 
sozialen und schuli-
schen Bereich (Sozi-
alraum) 
 

Zuwendungen für die Durch-
führung von beruflichen Ori-
entierungen und Qualifizie-
rungen 

Träger der beruflichen Bil-
dung, Träger der freien Ju-
gendhilfe , Institutionen des 
öffentlichen Rechts 

Grundsätzlich müssen die Projektinhalte mit den Zielsetzungen des ESF kompatibel sein. Eine 
Jugend- und Bildungspolitische Bedeutsamkeit des Projektes muss gegeben sein. Die Zuwen-
dungsempfänger müssen in der Lage sein, in Zusammenarbeit mit regionalen Einrichtungen bei 
Jugendlichen Kompetenzen im sozialen und schulischen Bereich zu fördern. Die Effektivität der 
bisherigen Projekte wird bei der Beurteilung des neuen Projektes ebenfalls berücksichtigt. Auch 
ist die Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. Sollten mehr Anträge eingegangen sein, als Mittel 
vorhanden sind, wird überprüft, ob bereits Erfahrungen mit dem Antragsteller vorliegen und die 
bisherigen Projekte zuverlässig und qualitativ hochwertig durchgeführt wurden. Auch sind inno-
vative Aspekte zu berücksichtigen. 

34 Freiwilliges  
ökologisches Jahr 
(FÖJ) 
 

Förderung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der beruf-
lichen Orientierung und der 
Vorbereitung von Jugendli-
chen auf zukünftige Ausbil-
dungs- und Beschäftigungs-
verhält-nisse 

Träger  
 

Die Zuwendungsempfänger sind vom Land Berlin offiziell anerkannte gemeinnützige Vereine 
oder Einrichtungen, die zudem die Voraussetzungen des Gesetzes zur Förderung von Jugend-
freiwilligendiensten erfüllen müssen. Eine mehrjährige Erfahrung im ökologischen Bereich sollte 
vorhanden sein. Die Zuwendungsempfänger müssen über ausreichend qualifiziertes pädagogi-
sches Personal und geeignete Einsatzstellen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes verfü-
gen. Die Träger verpflichten sich u. a. zur Einhaltung der Grundsätze zur Durchführung des FÖJ 
für Jugendliche im Land Berlin und zur Beachtung und Umsetzung der pädagogischen Rahmen-
konzeption des Bundes. 
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Prioritätsachse C: Verbesserung des Zugangs zu Besc häftigung sowie der sozialen Eingliederung von bena chteiligten Personen 

 
40 Modell- u. Bera-
tungsprojekte für 
(Langzeit)-
Arbeitslose 
 

Förderung von Projekten mit 
neuen Ansätzen der Integra-
tion von Langzeitarbeitslosen 

Projektträger Durch die Erprobung von neuartigen Förderungen sollen die Chancen für eine Integration be-
sonders schwer vermittelbarer Langzeitarbeitsloser und damit für eine Bekämpfung speziell der 
Sockelarbeitslosigkeit (Menschen mit geringen Vermittlungsaussichten aus persönlichen Grün-
den, geringer beruflicher Qualifikation usw.) erhöht werden. Dabei liegt der Akzent auf der Teil-
habe benachteiligter Personen am gesellschaftlichen Leben und der Nutzung vorhandener Po-
tenziale durch Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein Ansatz dabei ist die Einrichtung 
spezieller Maßnahmen, die nicht das Ziel einer direkten Vermittlung in den regulären ersten 
Arbeitsmarkt haben, sondern der Bereitstellung von Arbeitsplätzen in einem öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektor. Dazu sollte nach dem Berliner Modell zunächst die Aktivierung von 
Transferleistungen zur Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung erprobt werden. 
Nachdem der Bund für die genannte Zielgruppe im Rahmen einer Gesetzesänderung zum SGB 
II (§ 16 e) ein neues Instrumentarium geschaffen hat, soll die Förderung in diesem Maßnahme-
bereich des ESF v.a. der Kofinanzierung solcher Projekte aus ESF-Mitteln dienen. 
Die Auswahl der Maßnahmen erfolgt anhand der folgenden Kriterien: 
Maßnahmen, mit gesamtstädtischer Bedeutung benötigen eine positive Stellungnahme der zu-
ständigen Fachverwaltung. Maßnahmen, die einem Berliner Verwaltungsbezirk zugeordnet wer-
den können, benötigen eine positive Stellungnahme des zuständigen Bezirksamts bzw. des 
regionalen Bündnis für Wirtschaft und Arbeit. 
Die Förderung setzt voraus, dass die beantragten Maßnahmen durch die zuständigen JobCenter 
gefördert werden. 
Die in Aussicht genommenen Träger werden nur gefördert, wenn eine ordnungsgemäße und 
erfolgreiche Durchführung der Maßnahme gewährleistet werden kann. 
Eine Förderung setzt voraus, dass es sich bei den Fördermaßnahmen um ausgewählte Arbeits-
inhalte handelt, die für Berlin einen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen. Für Maßnahmen, die 
die Voraussetzungen einer Arbeitserprobung erfüllen oder vordergründig die Arbeitsbereitschaft 
einzelner erwerbsfähiger Hilfebedürftiger feststellen sollen, wird eine Landesförderung ausge-
schlossen. 
Die Teilnehmenden am Berliner ÖBS müssen aus arbeitsmarktlichen Gründen über 25 Jahre alt 
sein. Fördervoraussetzung ist weiterhin, dass für die Teilnehmenden ein Entgelt von mindestens 
1.300 € (Arbeitnehmerbrutto) gezahlt wird und der  Beschäftigungszuschuss vom JobCentern in 
voller Höhe (75%) gezahlt wird. 
Sind alle Kriterien erfüllt und liegt ein positives Votum der beteiligten Stellen vor, entscheidet, 
wenn die Mittel insgesamt nicht für alle Maßnahmen ausreichen, die Reihenfolge des Eingangs 
der Anträge. 



 
Zwischengeschaltete Stellen Förderinstrument – Zuwendungsempfänger – Fachliche Auswahlkriterien 
 

 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 97 von 206 
 

 
Förderinstrument 
 

 
Gegenstand  
 

 
Zuwendungsempfänger 
 

 
Fachliche Auswahlkriterien 
 

41 Weiterbildungs-
maßnahmen für 
(Langzeit)-
Arbeitslose 
 

Qualifizierung Arbeitsloser 
(ALG II-Empfangende) zur 
Erhöhung ihrer Eingliede-
rungschancen auf dem Ar-
beitsmarkt 

Träger und Einrichtungen der 
beruflichen Bildung 

Langzeitarbeitslose sollen während des Bezugs von ALG II die Möglichkeit haben, im Rahmen 
von mehrmonatigen Qualfizierungsmaßnahmen ohne parallele Beschäftigungsmaßnahmen oder 
Arbeitsgelegenheiten ihre berufliche Qualifikation zu verbessern.  
Die Auswahl der Weiterbildungsmaßnahmen erfolgt anhand der folgenden Kriterien: 
Die Konzeption muss den Inhalten und Zielgruppen des Förderinstrumentes entsprechen.  
-Nachweis fachlicher Kompetenz in den Weiterbildungsangeboten 
-Nachweis geeigneter Maßnahmen zur Einmündung in den Arbeitsmarkt 
-Nachweis der zuwendungsrechtlichen Zuverlässigkeit 
-Schlüssiges Konzept zur Akquisition der Teilnehmer/-innen 
-Einhaltung der Kostensätze pro Bildungsstunde 

42 Bildung bei  
Arbeitsgelegenheiten 
mit Entgelt ("Stelle 
statt Stütze") 

Qualifizierung und Eingliede-
rung Arbeitsloser (vorrangig 
ALG II-Empfangende) in den 
ersten Arbeitsmarkt 

KMU mit bis zu 250 Beschäf-
tigten 

Förderung der Arbeitsaufnahme durch Finanzierung eines Zuschusses für Qualfizierung ergän-
zend zum Lohnkostenzuschuss der JobCenter bei Einstellung eines Arbeitslosen durch einen 
Betrieb. Bei Eingliederung in unbefristete Arbeitsverhältnisse werden umfangreiche Coaching-
dienstleistungen angeboten. 

43 Bildung bei  
Arbeitsangelegen-
heiten mit MAE  
(Zusatzjobs &  
Bildung) 

Zusätzliche Qualifizierung 
Arbeitsloser (vorrangig ALG 
II-Empfangende) zur Erhö-
hung ihrer Eingliederungs-
chancen auf dem Arbeits-
markt  

Träger und Einrichtungen der 
beruflichen Bildung 

Bereitstellung eines landesweiten beruflichen Bildungsangebotes ergänzend zu den Angeboten 
nach dem SGB II für die Teilnehmenden an Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädi-
gung. Gefördert werden arbeitsmarktrelevante Qualifizierungsmodule mit zertifizierten Abschlüs-
sen. 

44 Bürgerschaftli-
ches Engagement 
 

Förderung regionaler Projek-
te zur  
Stärkung des Gemeinwesens 
unter besonderer Berück-
sichtigung des demografi-
schen Wandels 

Gemeinnützige Träger und 
Verbände  

Gefördert werden Maßnahmen 
1. von Trägern,  

o die einen innovativen Projektvorschlag unterbreitet haben und  
o in der Vergangenheit durch ihre qualitative gute Arbeit und ihre Zuverlässigkeit über-

zeugt haben.  
Die geplanten Projekte können ohne ESF-Mittel nicht durchgeführt werden. 
2. zur Stärkung gemeinwesenorientierter Strukturen und vorrangig regionaler Netzwerke gegen 
Isolation, Ausgrenzung und Benachteiligung ausgewählter Bevölkerungsgruppen 

• Partizipation und Engagementförderung ausgewählter Bevölkerungsgruppen, insbe-
sondere der älteren Generation 

• Förderung generationsübergreifender sozial-kultureller Aktivitäten 
• Erfahrungsaustausch unter den Generationen 
• Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik zur Schaffung von Trans-

parenz und chancengleichen Zugang sowie zur Überwindung besonderer Problemlagen 
• Neue Zugänge zum ehrenamtlichen Engagement schaffen 
• Weiterentwicklung der Berliner Freiwilligenkompetenzen und Generierung einer Freiwil-
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ligenbörse in Berlin 
3. zur Qualifizierung von Fachkräften in Bezug auf Unterstützung und Moderation von Selbstor-
ganisation und gegenseitiger Hilfe, darunter: 

• Qualifizierung von Fachkräften zur Unterstützung von Bürgerschaftlichem Engagement 
und integrierter Stadtteilarbeit 

Vermittlung interkultureller  Kompetenz, Bildungsangebote gegen Rechtsextremismus und Ras-
sismus für lokale Akteure und Bürgerinnen 

45 Integrationshilfe 
und Betreuungs-
dienste 
 

Förderung von Qualifizie-
rungs- und Beratungsprojek-
ten zur Integration von Be-
nachteiligten in den Arbeits-
markt, in soziale Gemein-
schaften bzw. Beschäftigung 
sowie zur Verringerung ge-
sellschaftlicher Ausgrenzung 
und Isolation 
 

Freie Träger und Verbände Gefördert werden Maßnahmen, die insbesondere folgende Handlungsschwerpunkte umfassen:  
�  Beratung und Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zum Abbau von Vermitt-

lungshemmnissen / sozialen Problemlagen 
�  Beratung und Betreuung von sozial benachteiligten nicht erwerbstätigen Personen zur 

Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit bzw. zur Erhöhung ihrer Engagementbe-
reitschaft im Sozialraum 

�  personenbezogene Hilfen zur Behebung akuter Notlagen; Unterstützung des Zugangs 
zu besonderen privaten / öffentlichen Finanzierungsquellen 

�  niedrigschwellige Einstiegsangebote für breite und insbesondere bildungsferne Bevöl-
kerungsschichten  

�  Aufbau einer neuen sozialen Vernetzungsstruktur zur Stärkung gemeinwesenorientier-
ter Strukturen und vorrangig regionaler Netzwerke gegen Isolation, Ausgrenzung und 
Benachteiligung  

�  Weiterentwicklung und Etablierung generationsübergreifender Ansätze 
�  Förderung der Engagementbereitschaft und des Partizipationsverständnisses 

Weitere Auswahlkriterien: 
�  Vielfalt von Maßnahmen  
�  Vernetzung und Zusammenarbeit mit den die soziale Infrastruktur vor Ort bildenden 

Angeboten 
�  Beitrag zur qualitativen Weiterentwicklung des jeweiligen Arbeitsfelds  
�  Schlüssigkeit des Konzepts (u.a. Indikatoren für Projekterfolg)  
�  Fachkompetenz, Praxiserfahrungen und Leistungsfähigkeit des Projektträgers 
�  Finanzierungsstruktur, u.a. Angemessenheit der Projektkosten 
�  Voten anderer sachlich berührter (Verwaltungs-) Stellen 
�  Innovationsgehalt der Maßnahme  

46 Mobilitätshilfe-
dienste 
 

Förderung von Projekten zur 
Verbesserung und Weiter-
entwicklung des Angebots an 
Mobilitätshilfen 

Träger und Verbände, BBI 
Gesellschaft für Beratung 
Bildung Innovation mbH 

Gefördert werden Maßnahmen, die insbesondere folgende Handlungsschwerpunkte umfassen:  
�  Stärkung der infrastrukturellen Voraussetzungen der Mobilitätshilfedienste zur Erbrin-

gung begleitender Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit  
�  Gewinnung und Begleitung zusätzlicher Helfer auch des freiwilligen (bürgerschaftlich-) 

sozialen Engagements  
�  Qualifizierung der Mobilitätshilfedienste (hauptamtliche Mitarbeiter) für die Gewinnung 
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von und Arbeit mit ehrenamtlichen Helfern und Migranten 
�  Entwicklung bzw. Beförderung von Formen intergenerativer und interkultureller Hilfe 

sowie der Arbeit mit Angehörigen 
�  Interkulturellen Öffnung der Dienste 
�   Erweiterung der Leistungsangebots der Mobilitätshilfedienste um pflegeergänzende 

(haushaltsnahe) Dienstleistungen ohne Finanzierungsgrundlage im Leistungsrecht;  
Besondere Bedeutung kommt dabei Maßnahmen zur Qualifizierung langzeitarbeitsloser Perso-
nen bei den Berliner Mobilitätshilfediensten zu. 
Weitere Auswahlkriterien: 

�  Ergänzung der Infrastruktur der zuwendungsgeförderten Mobilitätshilfedienste  
�  Beitrag zur qualitativen Weiterentwicklung des Arbeitsfelds Mobilitätshilfedienste 
�  Vernetzung und Zusammenarbeit mit den bestehenden Mobilitätshilfediensten  
�  Schlüssigkeit des Konzepts (u.a. Indikatoren für Projekterfolg) 
�  Innovationsgehalt der Maßnahme 
�  Fachkompetenz, Praxiserfahrungen und Leistungsfähigkeit des Projektträgers 
�  Finanzierungsstruktur, u.a. Angemessenheit der Projektkosten 

Voten anderer sachlich berührter (Verwaltungs-) Stellen 

47 Qualifizierung  
von Sozialarbeitern 
in der ambulanten 
Altenhilfe 
 

Qualifizierung von Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbei-
ter für die Tätigkeit in der 
Alten-Beratung mit den 
Schwerpunkten Case Mana-
gement, Mediation, Netz-
werkmanagement 

Freie Träger und Verbände Gefördert werden Maßnahmen, die insbesondere folgende  
Handlungsschwerpunkte umfassen:  
Beitrag zur konzeptionellen Schärfung bzw. zeitgemäße Weiterentwicklung des Aufgaben- und 
Angebotsprofils der Berliner Koordinierungsstellen „Rund ums Alter“, insbesondere bezogen auf 

• spezielle Zielgruppen (Migranten, Demenzerkrankte) 
• Beratungsangebote für Initiativen gemeinschaftlichen Wohnens 
• Verbraucherschutz (Standardentwicklung/Beschwerdemanagement) 
• Verbund- bzw. Netzwerk-Arbeit auf bezirklicher  bzw. Stadtteil-Ebene 
• Einsatz bürgerschaftlich Engagierter (incl. Gewinnung und Anleitung) 

Im Bereich des Verbundes der Berliner Koordinierungsstellen ist der Standard nur durch konzep-
tionelle Weiterentwicklung und durch sach- und fachgerechte Qualifizierung und Anpassungs-
qualifizierung bedingt durch den demografischen Wandel erreichbar. Die Vermittlung von 
Sprach- und interkulturellen Kompetenten, Vermittlung von Sprachkenntnissen im Umgang mit 
dementen Menschen sowie Qualifizierung in den unterschiedlichen Formen des selbst bestimm-
ten Wohnens bieten langfristig die Gewähr für eine qualitative sach-,. fach- und personenbezo-
gene Beratung.  
Wie dargestellt werden bestehende Strukturen durch die ESF-Förderung qualitativ und quantita-
tiv erweitert. Es muss ein konzeptioneller Bezug zu regionalen Netzwerken und Verbünden be-
stehen.  

48 Soziale Infrastruk-
tur Berlin 

Erstellung eines Internetpor-
tals „Soziale Infrastruktur 

Klein- oder mittelständige 
Unternehmen aus der IT-

Anforderungen gem. den vergaberechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus muss der Beauf-
tragte über langjährige spezifische Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Software-
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 Berlin“ mit dem Kernzielen 
der Vorbeugung bzw. Mini-
mierung von Ausgrenzung 
bestimmter Gruppen durch 
Informationsdefizite.  
Es sollen übersichtliche und 
kompakte Informationsmög-
lichkeiten hinsichtlich von 
Angeboten, Dienstleistungen 
und Leistungen aus dem 
sozialen Bereich geschaffen 
werden. 

Branche mit Standort Berlin . entwicklung verfügen. Er sollte Referenzprojekte vorweisen können. Weiterhin muss aus den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ein tragbares und den gesteckten Zielen 
entsprechendes Ergebnis mit den vorhandenen Mitteln zu realisieren sein.  
 

49 Qualifizierung von 
Menschen mit Be-
hinderungen und 
Fachkräften zu ihrer 
Begleitung 
 

Berufliche Qualifizierung und 
Integration von Menschen 
mit Behinderungen in den 
ersten Arbeitsmarkt 

Träger und Einrichtungen  Es werden Maßnahmen zu folgenden Schwerpunkten gefördert: 
SP 1.) Maßnahmen, die den Einstieg von Jugendlichen mit gesundheitlicher Beeinträchti-

gung und Behinderung in das Erwerbsleben vorbereiten,  
SP 2.) Maßnahmen, die zur Steigerung einer dauerhaften Beteiligung von Frauen am Er-

werbsleben beitragen, 
SP 3.) Maßnahmen, die zur Steigerung einer dauerhaften Beteiligung von Migrantinnen 

und Migranten am Erwerbsleben beitragen, 
SP 4.) Modellprojekte mit neuen arbeitsplatznahen und zeitlich flexibel einsetzbaren Lehr- 

und Lernmethoden, 
SP 5.) Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Mobilität/Flexibilität bis hin zu euro-

päischen Einsatzmöglichkeiten (in anderen Ländern, ausländische Firmen mit Sitz in 
Deutschland), 

SP 6.) Maßnahmen zur Qualifizierung/betrieblichen Integrationsberatung und betriebsbe-
zogener Unterstützungsleistung für Wirtschaftsunternehmen, einschließlich Weiter-
bildung zum Arbeitsassistenten, 

SP 7.) Maßnahmen zur Qualifikation von Fachkräften zur Begleitung von Menschen mit 
Behinderungen 

Weitere Auswahlkriterien: 
�  Vielfalt von Maßnahmen 
�  Vielfalt von Berufsfeldern, in denen qualifiziert wird 
�  Fachkompetenz �  bisherige Erfahrungen des Trägers 
�  bisherige Umsetzung in der vorangegangenen Förderperiode (Zuverlässigkeit bei der 

Berichterstattung etc.) 
�  Nachhaltigkeit; Perspektiven der beruflichen Integration 
�  gute Verteilung der Maßnahmen nach den Schwerpunkten SP1 – SP7 
�  Finanzierungsstruktur, u. a. angemessene Kosten 
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�  Sicherstellung der Kofinanzierung  
�  abschlussorientiert (anerkannter Abschluss) oder zumindest ein qualifiziertes TN – Zer-

tifikat 

50 Qualifizierungs-
bezogene Beratung 
von jungen  
Migranten/innen 
 

Durchführung von Projekten 
im Übergangsfeld Schu-
le/Beruf 

Gemeinnützige Vereine zur 
beruflichen Förderung, Bil-
dung und Weiterbildung  

Durchführung von Projekten zur „Beruflichen Qualifizierung junger Migrantinnen und Migranten. 
Im Rahmen der Vorhaben wird auf die Verbesserung der Infrastruktur für die Qualifizierung jun-
ger Migrantinnen und Migranten hingewirkt, insbesondere der Schnittstellen zwischen den ver-
schiedenen institutionellen Bereichen. Dabei handelt es sich um folgende Handlungsfelder:  
a) Öffentlicher Dienst : Weiterentwicklung der Kampagne „Berlin braucht Dich!“ 
b) Entwicklung durchgängiger Angebote migrantensensibler Berufsvorbereitung im Sek. I-
Bereich 
c) Entwicklung und Abstimmung integrativer Ansätze in der dualen Ausbildung  
d) Entwicklung flächendeckender Ansätze von Elternarbeit in Kombination mit den Handlungs-
feldern a) - c)  
Es wurde ein Interessenbekundungsverfahren nach LHO § 7eingeleitet (veröffentlicht im Amts-
blatt und auf der Website des Integrationsbeauftragten). Grundlage des Verfahrens war eine 
Leistungsbeschreibung. Die Auswahl der Träger orientierte sich an den in der Leistungsbe-
schreibung dargelegten Arbeitsfeldern. Vor diesem Hintergrund wurden zur Bewertung der An-
gebote zehn inhaltliche Kriterien zu Grunde gelegt:  
- Analyse der Ausgangslage und Problemstellung 
- Schlüssigkeit des Konzepts,  
- Strategie der Netzwerkarbeit: Einbindung relevanter Akteure, 
- Ressourcenorientierung in Bezug auf die Zielgruppe,  
- Interkulturelle Konzeption, 
- Interkultureller Teamaspekt,    
- Schlüssigkeit der Zieldefinition und einzusetzender Methoden,  
- Innovative Aspekte des Angebots,  
- Einbindung der Wirtschaft 
- Schlüssigkeit des Mitteleinsatzes (Preis- Leistungsverhältnis) 

52 Mikroprojekte / 
lokaler sozialer Zu-
sammenarbeit 
 

Förderung von Kleinstvorha-
ben, die beschäftigungspoli-
tische Zielsetzungen zur 
Bekämpfung der Ausgren-
zung auf dem Arbeitsmarkt 
mit gemeinwesenorien-
tierten Zielstellungen verbin-
den 

Lokale Initiativen, Selbst-
hilfegruppen, Netzwerke und 
sonstige Träger 

Die zu fördernden Maßnahmen sollen 
• einem der vorgegebenen Förderschwerpunkte entsprechen 
• lokale Gegebenheiten berücksichtigen und den sozialen Zusammenhalt fördern 
• zur Verbesserung der beruflichen und sozialen Integration benachteiligter Personengruppen 

beitragen 
• mit anderen lokalen Initiativen kooperieren 
• die unterschiedliche Lebenssituation von Frauen und Männern berücksichtigen 
• auf konkrete Ergebnisse und Perspektiven orientiert sein 
• von den Bündnissen für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung ausgewählt sein. 
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53 Innovative Pilot-
projekte und Maß-
nahmen 
 

Förderung von innovativen 
Projekten, die der Verbesse-
rung der beruflichen Integra-
tion und der Integrations-
chancen in den Arbeitsmarkt 
dienen 

Projektträger Die Zuwendungsempfänger müssen über Erfahrungen und spezifische Kenntnisse in der Durch-
führung von Maßnahmen der Integration benachteiligter Personengruppen haben und einen vom 
Zuwendungsgeber für das jeweilige Pilotprojekt vorgegebenen Kriterienkatalog erfüllen. 

54 Innovative lokale 
Modellprojekte zur 
Beschäftigungs-
förderung von  
Benachteiligten 
 

Förderung von innovativen 
Projekten zur Schaffung 
neuer Beschäftigungs-, Aus-
bildungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sowie 
zum Aufbau bzw. Ausbau 
von beschäftigungsorientier-
ten Netzwerken auf bezirkli-
cher / lokaler Ebene 

Projektträger Die Maßnahmen müssen 
• einem der vorgegebenen Förderschwerpunkte entsprechen 
• die lokalen Gegebenheiten  berücksichtigen 
• auf ergebnisorientierte Ziele und Nachhaltigkeit gerichtet sein 
• der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern Beachtung schenken 
• von den Steuerungs-/Lenkungsgremien der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit 

zur Förderung ausgewählt sein. 
 

55 Qualifizierung, 
Beschäftigung,  
Beratung von  
Drogenabhängigen / 
Suchtmittelgefährde-
ten 
 

Förderung von Maßnahmen 
der Qualifizierung, Beratung 
und Beschäftigung von Dro-
genabhängigen / Suchtmit-
telgefährdeten in Berlin mit 
dem Ziel einer Stabilisierung 
der Lebensverhältnisse und 
einer Verbesserung der Teil-
habe am Arbeitsleben bei 
dieser Zielgruppe 

Projektträger, welche die 
verbindlichen Anforderungen 
(siehe rechte Spalte) erfüllen  

Die Förderung von Maßnahmen der Qualifizierung, Beratung und Beschäftigung von Drogenab-
hängigen / Suchtmittelgefährdeten erfolgt in zwei Förderschwerpunkten, die sich an den zu er-
reichenden zwei Zielgruppen orientieren:  
  Förderschwerpunkt 1:  
  Hochschwellige Maßnahmen für die Zielgruppe 1). Nicht konsumierende –    
  oder: abstinente, ehemals Suchtmittelabhängige. 
  und 
  Förderschwerpunkt 2: 
  Niedrigschwellige Maßnahmen für die Zielgruppe zu 2) Langjährig und aktuell konsumierende 
  Suchtmittelabhängige, darunter auch Substituierte und chronisch mehrfach beeinträchtigte 
  Abhängige. 
Innerhalb dieser Förderschwerpunkte wurden folgende Anforderungen an die Finanzierung (ori-
entiert an den gültigen Förderbedingungen zur Durchführung von ESF-Maßnahmen), an die 
Träger und an die Projekte (orientiert an den Ergebnissen der im Jahr 2008 durchgeführten. 
Bedarfs- und Strukturanalyse) festgelegt: 
Finanzierungsvoraussetzung: 
Zu erfüllende Grundvoraussetzung aller künftig zu fördernden ESF-Maßnahmen ist die Sicher-
stellung der erforderlichen Kofinanzierung aus öffentlich-rechtlichen Mitteln (mindestens 50 %). 
Es handelt sich hierbei um ein Ausschlusskriterium. 
Verbindliche Anforderungen an Träger künftiger ESF-Projekte: 
Nachfolgende drei Kriterien müssen von allen Trägern künftiger ESF-Maßnahmen vollständig 
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erfüllt sein: 
�  Der Träger muss ein erfahrener Suchthilfeträger sein. 
�  Der Träger muss über administrative Erfahrungen in der ESF- Mittelvergabe verfügen. 
�  Der Träger muss über professionelle und langjährige Erfahrungen hinsichtlich der Be-

schäftigung und Qualifizierung von Menschen mit Suchtproblemen verfügen. 
Folgendes viertes Kriterium ist ebenfalls zwingend zu erfüllen: 
�  Darüber hinaus müssen Träger von Maßnahmen im Förderschwerpunkt 1 –

hochschwellig - über eine schriftliche Kooperationsvereinbarung mit einem Regionalen 
Suchthilfedienst oder mit einem Teil eines Regionalen Suchthilfedienstes verfügen, 
während Träger von Maßnahmen im Förderschwerpunkt 2 –niedrigschwellig – mit ihren 
Diensten und Einrichtungen (Bestand-)Teil eines Regionalen Suchthilfedienstes sein 
müssen. 

Auch bei diesen Trägerkriterien handelt es sich um Ausschlusskriterien. 
Anforderungen an künftige ESF-Projekte:  
Hier wurden die Anforderungen an künftige Maßnahmen auf die beiden Förderschwerpunkte 
(FSP) bezogen festgelegt: 
Förderschwerpunkt 1 

�  Die Maßnahme sollte sich an nicht konsumierende – oder abstinente, ehemals Sucht-
mittelabhängige richten 

�  Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sollen vor allem auf die (Re-)Inte-
gration der o.g. Zielgruppe in das Arbeits und Berufsleben ausgerichtet sein. 

�  Die Erprobung der Arbeitsbelastung bzw. der im Projekt erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten sollten ein wesentliches Element des Arbeitsansatzes sein. 

�  Elemente vor-beruflicher und beruflicher Qualifizierung stellen einen Kernbereich der 
Maßnahme dar. 

Förderschwerpunkt 2 
�  Die Maßnahme sollte sich an langjährig (und aktuell) konsumierende Suchtmittelab-

hängige, darunter auch Substituierte und chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängi-
ge richten 

�  Die niedrigschwelligen Projekte sollten zum einen auf die (Wieder-) Erlangung von ar-
beitsrelevanten Grundkompetenzen, zum anderen auf den Erwerb vorbereitender Qua-
lifikationen ausgerichtet sein. 

�  Der Arbeitsansatz sollte durch eine sozialpädagogische Betreuung geprägt sein. 
�  Die Vermittlung und Festigung von arbeitsrelevanten Schlüsselqualifikationen sowie 

Elemente vorberuflicher Qualifizierung stellen den Kernbereich niedrigschwelliger Pro-
jekte dar. 

�  Im Sinne einer modularen Projektorganisation sollten nahtlose Übergänge zwischen 
den Angeboten mit unterschiedlichen Anforderungen in Anschlussmaßnahmen oder bei 
der Organisation von Praktika gewährleistet sein. 

Aus den vorstehend genannten Anforderungen wurden zwei sogenannte Checklisten (siehe 
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Anlage) entwickelt, auf deren Basis künftige Maßnahmen bewertet werden können. 

56 Entlassungstrai-
ning Strafentlassene 
und Vermittlung von 
Schlüsselkompe-
tenzen 
 

Förderung eines strukturier-
ten u. vernetzten Über-
gangsmanagements zur 
beruflichen u. schulischen 
Wiedereingliederung von 
Inhaftierten u. Strafentlasse-
nen 

Bildungsträger, Bildungsein-
richtungen, Beratungseinrich-
tungen für Benachteiligte 

Die Zuwendungsempfänger müssen folgende Auswahlkriterien erfüllen: 
- Anforderungen gemäß den vergaberechtlichen Bestimmungen 
- Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zur sparsamen und wirtschaftlichen 

Projektdurchführung 
- Zertifizierung bzw. Anerkennung als Bildungsträger 
- Erfahrungen in der vorberuflichen und beruflichen Bildung 
- Spezifische Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Bildungsarbeit und der Bera-

tungstätigkeit im Justizvollzug 
- Erfahrungen mit den verwaltungsmäßigen Anforderungen bei der ESF-Mittelvergabe  
- Realisierung eines innovativen, tragfähigen und nachhaltigen Übergangsmanagements mit 

den vorhandenen Projektmitteln 
Qualifikation/Erfahrung in genderspezifischen und interkulturell bedeutsamen Themenfeldern 

57 Bürgerschaftli-
ches Engagement - 
Strategie  
a) Aufbau eines um-
fassenden Informati-
ons- und Vermitt-
lungsportals „Bür-
gerengagement in 
Berlin“ 
 
 
 
 
 
 
b) ggf. Modellprojekt  
„Freiwilligen-
koordination an Ber-
liner Schulen“ 

Ausbau des in gemeinsamer 
Regie der Senatskanzlei und 
des Dritten Sektors in Berlin 
betriebenen Internetportals 
„bürgeraktiv Berlin“ zu einer 
umfassenden Informations-
/Kommunikations- und Ver-
mittlungsplattform unter Ein-
beziehung der bei den Orga-
nisationen des Dritten Sek-
tors in Berlin in unterschiedli-
chen Formen und Formaten 
vorhandenen Datenbestände 
in eine gemeinsame Daten-
bank (Metadatenbank).. 
Seit Inkrafttreten des novel-
lierten Berliner Schulgeset-
zes im Jahr 2005 ist die Öff-
nung der staatlichen Schulen 
gegenüber ihrem Umfeld und 
der Aufbau eines integrierten 
Kooperationssystems, in 
dem Schulen, Organisatio-

Als Projektträger kommen 
deutschlandweit tätige ge-
meinnützige Organisationen 
in Frage, die fundierte 
Kenntnisse und Erfahrungen 
mit dem Aufbau und Betrieb 
entsprechender Engage-
mentplattformen aufweisen 
(darunter: Paritätische Aka-
demie, DZI, Netzwerk Spen-
denportal). 
 
Die Ausschreibung läuft bis 
03. April 2008 (vergleiche 
Anlage).  
Akademie für Ehrenamtlich-
keit Deutschland und tandem 
BQG 

Der Aufbau der Informations- und Vermittlungsplattform dient der Aktivierung von Bürgerinnen 
und Bürgern und zeigt Wege für Beteiligungsformen (Partizipation, Subsidiarität) auf, die der 
Hilfe zur Selbsthilfe entsprechen und auf Nachhaltigkeit und Verstetigung setzen. Dabei handelt 
es sich nicht um Neuauflagen und Sonderprogramme, sondern um zusätzliche Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung und Ergänzung bereits bestehender Strukturen. 
 

Bürgerliches Engagement fördert generell individuelle soziale und kommunikative Kompetenzen, 
die die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt erleichtern. Sozial-strukturellen Defiziten wird 
auf diese Weise gezielt entgegengewirkt. Bei dem Ausbau der Engagementplattform wird insbe-
sondere auf die Bedürfnisse benachteiligter Zielgruppen (z.B. Migranten) geachtet.   
 

Die Maßnahme erfüllt folgende fachpolitische Förderkriterien:  
- generationsübergreifender Ansatz, 
- Leistung eines Beitrages  zur Integration von gesellschaftlichen  Randgruppen und Benach-

teiligten,  
- Interkulturalität  
- Förderung der Kooperation und Vernetzung zwischen Betroffenen / Laienexperten und Pro-

fessionellen. 
Im Rahmen des Modellprojekts sollen Freiwilligenkoordinatoren für ihre Tätigkeit an der Akade-
mie für Ehrenamtlichkeit ausgebildet und über den Projektzeitraum hinweg unterstützt und be-
gleitet werden.  
 
Das Projekt befindet sich noch in Konzeptionsphase.  



 
Zwischengeschaltete Stellen Förderinstrument – Zuwendungsempfänger – Fachliche Auswahlkriterien 
 

 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 105 von 206 
 

 
Förderinstrument 
 

 
Gegenstand  
 

 
Zuwendungsempfänger 
 

 
Fachliche Auswahlkriterien 
 

nen der Jugendhilfe und 
Zivilgesellschaft gemeinsam 
Teile des Bildungsauftrags 
umsetzen, Gesetzesauftrag 
(§ 5 Schulgesetz). 
 

Es müssen passende - in-
termediäre – Strukturen auf-
gebaut werden, damit die 
Kooperation zwischen Lehre-
rinnen und Lehrern als Fach-
leuten für das Lernen einer-
seits und Freiwilligen ande-
rerseits gelingt. Freiwilligen-
koordinatoren sollen in enger 
Kooperation mit der Schule 
Freiwillige im Stadtteil ge-
winnen und vernetzen und 
deren Engagement organi-
sieren und begleiten.  

 
Technische Hilfe 

 

Technische Hilfe Wissenschaftliche Begleitfor-
schung, Evaluierung, Infor-
mation und Publizität, exter-
ne und interne Verwaltungs-
unterstützung 

Überwiegend externe Dienst-
leister 

Ausschreibungsverfahren 
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Aufbau der Zwischengeschalteten Stellen  
Im Folgenden die Organigramme der ZGS in der Reihenfolge der ESF-Nummerierung.  
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Zuständigkeitsverteilung im Hinblick auf die Durchführung von ESF-kofinanzierten Projekten 

    Beauftragter für Integration und Migration    
    Hr. Piening -  Leitung d. Dienststelle    
    Entscheidung über die Förderung v. Projekten    

    Unterzeichnung der Bewilligungsbescheide    

   
  

 
   

 Referat Z    Referat B    
 Allg. Verwaltung/zentrale Angelegenheiten/Parlmentarische  Grundsatzangelegenheiten der     
 und EU-Angelegenheiten   Integrationspolitik /     
      Projekt -und Programmsteuerung    
           

 IntMig Z  
Hr. Schneider  

Leitung des Referats Z, interne Fachaufsicht in Haushalts- 
und Zuwendungsangelegenheiten auch betr. ESF, ESF-
Finanzplanung u. Mittelverteilung 

 IntMig B 
Hr. Germershausen   

Leitung d. Referats B, Vertr. v. IntMig 
inhaltl. -konzeptionelle Beratung, Steuerung, Kontrolle v. 
ESF-Projekten 
Vorbereitung der Auswahlkriterien, Öffentlichkeitsarbeit, 
Evaluation 

 

 Haushalt/Zuwendungen/Kosten- und Leistungsrechnung   IntMig B 1 
Fr. Nahawandi Mitarbeiterin Ref. B  

 IntMig Z 2   
Hr. Reiszky 

Gruppenleiter f. Zuwendungen, Anordnungsbefug-
nis/Zahlungsanweisung, Vertr. v. IntMig Z   IntMig B 2 

Fr. Fiedler Mitarbeiterin Ref. B  

 IntMig Z 21 
N.N.  

Hauptsachbearbeiterin- ESF-Beauftragte 
Beratung und Bearbeitung v. ESF-Vorgängen Prüfung d. 
Anträge, Berichte, Verwaltung und Abrechnung v. ESF-
Mitteln, Vertr. v. IntMig Z 2 

 IntMig B 3 
Hr. Raiser 

Mitarbeiter Ref. B, inhaltl.–konzeptionelle Betreuung von 
ESF-Projekten, Steuerung, Kontrolle, Mitwirkung an der 
inhaltlichen Gestaltung der ESF-Programmplanung, Vorbe-
reitung der Förderentscheidung, Vetr v. IntMig B 

 

 IntMig Z 22 
Fr. Busack  Sachbearbeiterin f. Zuwendungen  IntMig B 4 

Fr. Gembus Mitarbeiterin Ref. B  

 IntMig Z 23 
Frau Wedemeyer 

Sachbearbeiterin, Mitarbeit bei ESF-Projekten, Projektkon-
trolle in finanzieller u. administrativer Hinsicht, Vertr. v. IntMig 
Z 21 

 IntMig B 5 
Fr. Wesenack Mitarbeiterin Ref. B  

 IntMig Z 24 
Fr. Albrecht Sachbearbeiterin f. Zuwendungen  IntMig B 6 

Fr. Machon Mitarbeiterin Ref. B  

 IntMig Z 25 
Hr. Deuckert Sachbearbeiter f. Zuwendungen       
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Name Stellenzeichen Aufgaben Vertretung 

Leitung und Sekretariat 

Herr Piening, Günter IntMig L Beauftragter des Senats f. Integration und 
Migration; Beauftragter f. den Haushalt 

IntMig B 

Frau Kaddoura, Saada IntMig Sekr 1 Sekretariatsaufgaben IntMig Sekr 
2 

Frau Borchert, Monika IntMig Sekr 2 Sekretariatsaufgaben IntMig Sekr 
1 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Herr Röhe, John IntMig 1 Ressortsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit IntMig 11 

Frau Pohl, Elke IntMig 11 Mitarbeit bei IntMig 1 IntMig 1 

Herr Vollmer, Fred IntMig 12 Leitung Internetredaktion IntMig B 4 

Zentrale und parlamentarische Angelegenheiten / Büroleitung / Haushalt / Zuwendungen  

Herr Dr. Schneider, Robin IntMig Z Leitung des Referats Z IntMigZ 2 

Frau Goth, Yvonne IntMig Z BL Büroleitungsaufgaben  

Herr Potraffke, Ralf-Christian IntMig Z BL 1 Mitarbeit bei IntMig  Z BL  

Frau Trondt, Marianne IntMig Z BL 11 Empfang  

Frau Bade, Iren IntMig Z BL 12 Empfang  

N.N. IntMig Z BL 13  Empfang  

Herr Kohn, Kevin IntMig Z BL 2 Mitarbeit bei IntMig Z BL  

Herr Reiszky, Martin IntMig Z 2 Haushalt/Gruppenleiter Zuwendungen  IntMig Z 21 

N.N. IntMig Z 21 Hauptsachbearbeiterin für Projektförderung 
im Integrationsbereich, ESF-Beauftragte 

IntMig Z 23 

Frau Busack, Martina IntMig Z 22 Zuwendungssachbearbeiterin von Integra-
tionsprojekten, insb. Spätaussiedler   

IntMig Z 23 

Frau Wedemeyer, Manuela IntMig Z 23 Zuwendungssachbearbeiterin,einschließlich 
ESF u. a. EU-Programme  

IntMig Z 22 

Frau Albrecht, Constanze IntMig Z 24 Zuwendungssachbearbeiterin für das Akti-
onsprogramm „Vielfalt fördern – Zusam-
menhalt stärken“ 

 

Herr Deuckert, Alexander IntMig Z 25 Zuwendungssachbearbeiter für das Lan-
desprogramm gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus u. Antisemitismus 

IntMig Z4 

Frau Tomaske, Edith IntMig Z 3 Geschäftsstelle Integrationsbeirat   

Herr Lewanzik, Günter IntMig Z 4 Gruppenleiter für das Landesprogramm 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus u. 
Antisemitismus  

 

Herr Korgel, Lorenz  IntMig Z 41 Geschäftsstelle „Berliner Ratschlag für 
Demokratie“ 

IntMig Z4 

N.N. / 0,5 IntMig Z 42     
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Name Stellenzeichen Aufgaben Vertretung 

Rechtl. Grundsatzangelegenheiten der Integration und Migration; Beratung für Zugewanderte 

Frau Neupert, Renate IntMig A Leitung des Referats; 
rechtliche Grundsatzangelegenheiten der 
Integration 

IntMig A 1 

Herr Nguyen van Dr., Huong IntMig A 1 Mitarbeit bei IntMig A, insbesondere bei 
rechtlichen Problemen von Ausländern aus 
der ehemaligen DDR, Asylberechtigten und 
Kontingentflüchtlingen 

IntMig A 2 

Herr Zengen von, Eckard IntMig A 2 Mitarbeit bei IntMig A, insbesondere 
Grundsatzangelegenheiten der Rückkehr-
förderung 

IntMig A 1 

Frau Kutza, Anna IntMig A 3 Mitarbeit bei IntMig A, Sozialberatung aus-
ländischer Zugewanderter, insbesondere 
aus osteuropäischen Staaten; Sprachmittle-
rin für Russisch, Serbokroatisch und Pol-
nisch 

IntMig A 4 

Frau Mizrak, Fikrive IntMig A 4 Mitarbeit bei IntMig A , Sozialberatung aus-
ländischer Zugewanderter, insbesondere 
aus der Türkei 

IntMig A 3 

Stellv. IntMig; Grundsatzang. der Berl. Integrationspolitik; Projekt- und Programmsteuerung 

Herr Germershausen, Andreas IntMig B Leitung des Referates B – Grundsatzange-
legenheiten der Zuwanderungs- und Integ-
rationspolitik/ Projektsteuerung; 

IntMig  Z  
 
 

Frau Nahawandi, Doris IntMig B 1 Mitarbeit bei IntMig B  

Frau Fiedler, Christine IntMig B 2 Mitarbeit bei IntMig B, Grundsatzfragen der 
Integration von bleibeberechtigten Zuwan-
derern einschließlich Spätaussiedlern; An-
gelegenheiten der sozialen Infrastruktur für 
Zuwanderer und der Migrantensozial-
dienste; 

IntMig B 4 

Herr Ullrich Raiser IntMig B 3 Mitarbeit bei IntMig B , insbesondere Moni-
toring/Controlling Integrationskonzept  

 

Frau Gembus, Martina IntMig B 4 Mitarbeit und Vertretung im Rahmen des 
Newsletters Berlin International und im 
Zusammenhang mit dem Webauftritt Int-
Mig; Konzeptionierung, Fortentwicklung 
und Gestaltung des Willkommenspaketes 

IntMig 12 

Frau Wesenack, Selver IntMig B 5 Mitarbeit bei IntMig B, insbesondere  Ver-
besserung der Lernausgangslagen von 
Kindern im vorschulischen Alter  

 

Frau Machon, Silvia IntMig B 6 Mitarbeit bei IntMig B, Unterstützung der 
Job-Center bei Ihrer Öffnung für die Ziel-
gruppe der Migranten/innen   
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Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

ZS EU Dr. Rohde, Andrea Europa-Beauftragte der Senatsverwaltung; 
Grundsatzangelegenheiten der europäischen 
Zusammenarbeit und der EU-
Strukturfondsförderung; Betreuung der Berei-
che Wissenschaft und Forschung in EU-
Angelegenheiten; Geschäftsstelle des EuKiA-
Vorsitzes/KMK; Kulturausschuss des  
Bundesrates 

ZS EU 3 

ZS EU 1 König, Ulrich EU-Strukturförderung, insbesondere ESF;  
Bearbeitung von ESF-Projekten, ESF-  
Prüftätigkeiten, insbesondere Vor-Ort-
Kontrollen; Betreuung des Bereichs Schule in 
EU-Angelegenheiten; COMENIUS-
Beauftragter; MOE-Beauftragter 

ZS EU 3 

ZS EU 3 Budäus, Torsten EU-Strukturförderung, insbesondere ESF;  
Bearbeitung von ESF-Projekten, ESF-
Prüftätigkeiten, insbesondere Vor-Ort-
Kontrollen; Betreuung der Bereiche berufliche 
Bildung und Weiterbildung in EU-
Angelegenheiten; LEONARDO; EUROCITIES 

ZS EU 1 

ZS EU 4 Großkurth, Grit Mitarbeit in ESF-Angelegenheiten für die  
Bereiche Bildung und Jugend; Bearbeitung von 
ESF-Projekten, Zuwendungsangelegenheiten 
des ESF, Beratung und Berichterstattung;  
Mitwirkung bei der Betreuung des Bereichs 
Jugend in EU-Angelegenheiten 

ZS EU 3 

ZS EU 5 Michaelis, Gisa ESF-Beauftragte für den Wissenschaftsbereich; 
Bearbeitung von ESF-Projekten, ESF-  
Prüftätigkeiten, insbesondere Vor-Ort-
Kontrollen; Planungs-, Haushalts- und  
Zuwendungsangelegenheiten des ESF,  
Beratung und Berichterstattung 

ZS EU 8 

ZS EU 8 Ziehlke, Sabine Mitarbeit in ESF-Angelegenheiten für den  
Wissenschaftsbereich, Förderangelegenheiten 
mit besondererem Schwierigkeitsgrad 

ZS EU 5 

ZS EU 7 Szillat, Walter EU-Strukturfonds (EFRE), Prüftätigkeit im 
Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen 

ZS EU 1 
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Folgende Stellen sind darüber hinaus mit der fachlichen Betreuung (Prüfung der Anträge, 
fachliche Begeleitung und Abschluss) der Projekte befasst: 

Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

IV C Bering, Maria Kunsthochschulen, private Hochschulen (ohne 
Medizin) Studentenwerk; ständige  
Stellvertretung der Abteilungsleitung 

k.A. 

IV C 1 Haupt, Volker Gruppenleitung Universitäten; Freie Universität, 
Lehrerbildung 

k.A. 

IV C 1.1 Nitschmann, 
Stephan 

Humboldt-Universität k.A. 

IV C 1.2 
Zi 

Zimmer, Gitta Technische Universität k.A. 

IV C 2.1 Karger, Heidrun Mitarbeit Fachhochschulen; FHTW, TFH k.A. 

IV C 2.3 Schröder-Wostal, 
Elke 

Mitarbeit im Bereich Fachhochschulen k.A. 

IV C 3.1 Pallaske, Michael Mitarbeit im Bereich Kunsthochschulen k.A. 

V E Opens, Manfred Hochschulmedizin k.A. 

V E 2 Burkhardt, Susann Hochschulmedizin k.A. 

 

Die Auszahlung der ESF-Mittel für den Bereich Wissenschaft erfolgt: 

Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

ZS B 3.15 Dommack, Olaf Haushalts- und Wirtschaftssachbearbeiter für 
das Kapitel 10 91, Bewirtschaftung der EU-
Mittel, Angelegenheiten des Studentenwerks 

ZS B 3.14 

 

Aufgabe der Prüfstelle des Hauses: 

Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

ZS B 3 Nafe, Jürgen Leitung der Arbeitsgruppe Finanzen und  
Prüfung von Zuwendungen 

ZS B 3.1 
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Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

ZS EU Dr. Rohde, Andrea Europa-Beauftragte der Senatsverwaltung; 
Grundsatzangelegenheiten der europäischen 
Zusammenarbeit und der EU-
Strukturfondsförderung; Betreuung der  
Bereiche Wissenschaft und Forschung in EU-
Angelegenheiten; Geschäftsstelle des EuKiA-
Vorsitzes/KMK; Kulturausschuss des  
Bundesrates 

ZS EU 3 

ZS EU 1 König, Ulrich EU-Strukturförderung, insbesondere ESF;  
Bearbeitung von ESF-Projekten, ESF-  
Prüftätigkeiten, insbesondere Vor-Ort-
Kontrollen; Betreuung des Bereichs Schule in 
EU-Angelegenheiten; COMENIUS-
Beauftragter; MOE-Beauftragter 

ZS EU 3 

ZS EU 3 Budäus, Torsten EU-Strukturförderung, insbesondere ESF;  
Bearbeitung von ESF-Projekten, ESF-
Prüftätigkeiten, insbesondere Vor-Ort-
Kontrollen; Betreuung der Bereiche berufliche 
Bildung und Weiterbildung in EU-
Angelegenheiten; LEONARDO; EUROCITIES 

ZS EU 1 

ZS EU 4 Großkurth, Grit Mitarbeit in ESF-Angelegenheiten für die  
Bereiche Bildung und Jugend; Bearbeitung von 
ESF-Projekten, Zuwendungsangelegenheiten 
des ESF, Beratung und Berichterstattung;  
Mitwirkung bei der Betreuung des Bereichs 
Jugend in EU-Angelegenheiten 

ZS EU 3 

ZS EU 5 Michaelis, Gisa ESF-Beauftragte für den Wissenschaftsbereich; 
Bearbeitung von ESF-Projekten, ESF-  
Prüftätigkeiten, insbesondere Vor-Ort-
Kontrollen; Planungs-, Haushalts- und  
Zuwendungsangelegenheiten des ESF,  
Beratung und Berichterstattung 

ZS EU 8 

ZS EU 8 Ziehlke, Sabine Mitarbeit in ESF-Angelegenheiten für den  
Wissenschaftsbereich, Förderangelegenheiten 
mit besondererem Schwierigkeitsgrad 

ZS EU 5 

ZS EU 7 Szillat, Walter EU-Strukturfonds (EFRE), Prüftätigkeit im 
Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen 

ZS EU 1 
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Folgende Stellen sind darüber hinaus mit der fachlichen Betreuung (Prüfung der Anträge, 
fachliche Begeleitung und Abschluss) der Projekte befasst: 

Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

II D Kern, Hannelore Referatsleitung, Grundsatz Grundschule,  
Sonderpädagogik, Integration, Inklusion 

II D 2 

II A 1 Nix, Dr. Thomas Weiterführende allgemeinbildende Schulen , 
Zweiter Bildungsweg 

k.A. 

II A Arnz, Siegfried (komm.) Jugendsozialarbeit an Schulen,  
Soziale Stadt - Rahmenstrategie Soziale  
Stadtentwicklung 

k.A. 

II G 12 Walk, Gerald Operative Schulaufsicht II G 15 

II B Würger, Christine Schulentwicklungsplanung, Vorgaben,  
Standards 

II B 1 

II G Schmidt, Sabine berufliche und zentral verwaltete Schulen II G 

II F Kuhlich, Dagmar Referat Berufsbildendes Schulwesen k.A. 

I D Drusche, Esther Leiterin des Referats "Weiterbildung, Lebens-
langes Lernen“ 

k.A. 

III A Hilke, Andreas Jugend- und Jugendhilferecht k.A. 

III C Range-Schmedes, 
Karla 

Jugendarbeit, Kinderschutz und Prävention k.A. 

VI D Laubenthal, Ursel Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung VI D 1 

I D 11 Janßen, Kristine Grundsatzangelegenheiten der Weiterbildung k.A. 

VI A 1 Bänsch, Christian Fachreferent für Mathematik,  
Naturwissenschaften und Arbeitslehre 

VI A 

I Ltr Laube, Erhardt Unterstützung und koordinierende Beratung der 
regionalen Schulaufsichten, Referatsleiterin 

I Ltr/V 

 

Die Auszahlung der ESF-Mittel für den Bereich Bildung und Weiterbildung erfolgt: 

Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

II Gst 3 Hohl-Lax, Monika Haushaltsbeauftragte der Abt. II II G 41 
 

Die Auszahlung der ESF-Mittel für den Bereich Jugend erfolgt: 

Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

III E 351 Srocke, Reinhard Finanzierung und Haushalt k.A. 

Aufgabe der Prüfstelle des Hauses: 

Stellenz. Name, Vorname Aufgabe (Kurzbeschreibung) Vertretung: 

ZS B 3 Nafe, Jürgen Leitung der Arbeitsgruppe Finanzen und Prüfung 
von Zuwendungen 

ZS B 3.1 



Zwischengeschaltete Stellen ESF-Verfahren Nr. 4 und 5 
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Festlegung der Zuständigkeiten gemäß Art. 59 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
und Art. 12 Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 
 
Technische Hilfsmittel 

2008 
 
Im Jahr 2008 wurden keine Technischen Hilfsmittel der Förderperiode 2007-2013 verausgabt. 
 

Technische Hilfsmittel 
2009-2010 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
Antragsprüfung 
 

Die erforderliche Prüfung des EUREKA+-Antrages erfolgt 
durch  
I B 43 Christine Schittenkopf und wird durch Unterschrift auf 
dem Ausdruck des Antrags dokumentiert. 
Vor Absendung an die ECG erfolgt eine weitere Unterschrift 
auf dem Ausdruck durch eine/n anordnungsbefugte/n Mitarbei-
ter/in der ZGS. 
2. Unterschrift Antrag: 
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara  
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten 
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl: 
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech 
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher 
Ebenfalls unterschriftsberechtigt:: 
I AbtL Martin Schmahl ab 01.07.2010 auch als BdH 
bis 30.06.2010 I SL/BdH Birgit Jahn 

Bewilligung Die Technischen Hilfsmittel werden auf Basis des am 
18.12.2008 mit der SPI Consult GmbH geschlossenen Ge-
schäftsbesorgungsvertrages vergeben. Der Vertragsabschluss 
erfolgte in Vertretung von I AbtL durch Heinrich Beuscher –I B-
, wurde von I SL/BdH Birgit Jahn mitgezeichnet und nach Ab-
gang von I AbtL Martin Schmahl abgezeichnet 

Prüfung Bericht Prüfung des Berichtes/Verwendungsnachweises, 1. Unter-
schrift des Berichtes und Weiterleitung in EUREKA+an die 
ECG nach erfolgter 2. Unterschrift 
I B 43 Christine Schittenkopf  
2. Unterschrift Bericht: 
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara  
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten 
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl: 
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech 
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher 
Ebenfalls unterschriftsberechtigt:: 
I AbtL Martin Schmahl ab 01.07.2010 auch als BdH 
bis 30.06.2010 I SL/BdH Birgit Jahn 

Prüfung Mittelabruf 
 

Der Mittelabruf erfolgt durch Rechnungslegung des Ge-
schäftsbesorgers. Die Prüfung des Mittelabrufes und des mit-
gesandten Kontobelegs; Dokumentation der Prüfung durch 
handschriftlichen Vermerk auf dem Mittelabruf und Unterschrift  
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Technische Hilfsmittel 
2009-2010 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
I B 43 Christine Schittenkopf 
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff) 
andere/r Mitarbeiter/in der Abeitsgruppe I B 4 

Zahlungsanweisung Einbuchung der Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf 
Grundage des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 
18.12.2008 und des geprüften Mittelabrufes / Unterschrift des 
Profiskalausdrucks mit Bestätigung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit 
I B 43 Christine Schittenkopf 
Einbuchung der Freigabe der Zahlung im Rahmen von Pro-
fiskal / Unterschrift des Profiskalausdrucks zur Bestätigung der 
Freigabe mit Kürzel „FG“ oder Stempel „Freigabe“ 
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff) 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Profiskalzugangsberech-
tigten: 
I SL/BdH  Birgit Jahn bis 30.06.2010 
I SL 21 Barbara Schurr 
I SL 22 André Grobe 
I SL 23 Ines Rosenkranz 
I B 54 Andrea Subke  
I B 34 Annegret Stössel (nur Freigabe) bis 31.08.2010 

Anordnungsbefugnis Unterschrift des Profiskalausdrucks als Anordnungsbefugte 
vor der Freigabe der Zahlungsanweisung  
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara 
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Anordnungsbefugten:: 
I B Heinrich Beuscher oder 
I AbtL Martin Schmahl 
I SL/BdH Birgit Jahn bis 30.06.2010 
I SL 21 Barbara Schurr 

Prüfung Endbericht/ Endverwen-
dungsnachweisprüfung 

Prüfung des Endberichtes/ Endverwendungsnachweises, 1. 
Unterschrift des Berichtes und Weiterleitung in EUREKA+ an 
die ECG nach erfolgter 2. Unterschrift 
I B 43 Christine Schittenkopf  
2. Unterschrift Bericht: 
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara  
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten 
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl: 
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech 
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher 
Ebenfalls unterschriftsberechtigt:: 
I AbtL Martin Schmahl ab 01.07.2010 auch als BdH 
bis 30.06.2010 I SL/BdH Birgit Jahn 

Vor-Ort-Kontrolle Systemkontrolle: Durchführung, Dokumentation im Rahmen 
des EUREKA+-Prüfmoduls und Unterschrift durch 
I B 34 Annegret Stössel bis 31.08.2010 
Bei Abwesenheit 
I B 42 Martina Saddey 
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Technische Hilfsmittel 
2011-2013 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
Antragsprüfung 
 

Die erforderliche Prüfung des EUREKA+-Antrages erfolgt  
bis 31.05.2011 durch I B 44 Karin Eckloff und ab 01.06.2011 
durch I B 43 Karin Eckloff und wird durch Unterschrift auf 
dem Ausdruck des Antrags dokumentiert. 
Vor Absendung an die ECG erfolgt eine weitere Unterschrift 
auf dem Ausdruck durch eine/n anordnungsbefugte/n Mitarbei-
ter/in der ZGS. 
2. Unterschrift Antrag: 
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara  
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten 
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl: 
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech 
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher 
Ebenfalls unterschriftsberechtigt:: 
I AbtL/BdH Martin Schmahl 

Bewilligung Die Technischen Hilfsmittel werden auf Basis des am 
12.11.2010 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages 
vergeben.  

Prüfung Bericht Prüfung des Berichtes/Verwendungsnachweises, 1. Unter-
schrift des Berichtes und Weiterleitung in EUREKA+ an die 
Technische Hilfe nach erfolgter 2. Unterschrift 
bis 31.05.2011 durch I B 44 Karin Eckloff  
ab 01.06.2011 durch I B 43 Karin Eckloff 
2. Unterschrift Bericht: 
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara  
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten 
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl: 
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech 
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher 
Ebenfalls unterschriftsberechtigt:: 
I AbtL/BdH Martin Schmahl 

Prüfung Mittelabruf 
 

Der Mittelabruf erfolgt durch Rechnungslegung des Ge-
schäftsbesorgers. Die Prüfung des Mittelabrufes und des mit-
gesandten Kontobelegs; Dokumentation der Prüfung durch 
handschriftlichen Vermerk auf dem Mittelabruf und Unterschrift  
bis 31.05.2011 durch  I B 44 Karin Eckloff 
ab 01.06.2011 durch I B 43 Karin Eckloff 
oder ein/e andere/r Mitarbeiter/in der Abeitsgruppe I B 4 

Zahlungsanweisung Einbuchung der Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf 
Grundage des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 
18.12.2008 und des geprüften Mittelabrufes / Unterschrift des 
Profiskalausdrucks mit Bestätigung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit 
bis 31.05.2011 durch I B 44 Karin Eckloff 
ab 01.06.2011 durch I B 44 Karin Eckloff 
Bei Abwesenheit 
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Technische Hilfsmittel 
2011-2013 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
bis 31.05.2011 (bzw. bis zum vorliegen der Befugnisse für 
Frau Pittlik) I B 43 Christine Schittenkopf 
ab 01.06.2011 I B 44 Anna Pittlik (vorbehaltlich des Vorlie-
gens der Befugnisse). 
Dann erfolgt die Freigabe durch eine der unten genannten 
Personen 
Einbuchung der Freigabe der Zahlung im Rahmen von Pro-
fiskal / Unterschrift des Profiskalausdrucks zur Bestätigung der 
Freigabe mit Kürzel „FG“ oder Stempel „Freigabe“ 
bis 31.05.2011 (bzw. bis zum vorliegen der Befugnisse für 
Frau Pittlik) I B 43 Christine Schittenkopf 
ab 01.06.2011 I B 44 Anna Pittlik (vorbehaltlich des Vorlie-
gens der Befugnisse). 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Profiskalzugangsberech-
tigten: 
I SL 2 Barbara Schurr 
I SL 21 André Grobe 
I SL 22 Ines Rosenkranz 
I B 54 Andrea Subke  
I B 34 Hildegund Ziegler-Nawrot (nur Freigabe) vorbehalt-
lich des Vorliegens der Befugnisse 

Anordnungsbefugnis Unterschrift des Profiskalausdrucks als Anordnungsbefugte 
vor der Freigabe der Zahlungsanweisung  
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara 
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Anordnungsbefugten:: 
I B Heinrich Beuscher oder 
I AbtL/BdH Martin Schmahl 
I SL 2 Barbara Schurr 
I SL 21 André Grobe 

Prüfung Endbericht/ Endverwen-
dungsnachweisprüfung 

Prüfung des Endberichtes/ Endverwendungsnachweises, 1. 
Unterschrift des Berichtes und Weiterleitung in EUREKA an 
die Technische Hilfe nach erfolgter 2. Unterschrift 
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff 
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff 
2. Unterschrift Bericht: 
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara  
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten 
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl: 
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech 
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher 
Ebenfalls unterschriftsberechtigt:: 
I AbtL/BdH Martin Schmahl 

Vor-Ort-Kontrolle Systemkontrolle: Durchführung, Dokumentation und Unter-
schrift durch 
I B 34 Hildegund Ziegler-Nawrot 
Bei Abwesenheit 
I B 42 Martina Saddey 
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Fördermittel 
2008 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
Antragsprüfung 
 

Antragsprüfung und Weiterleitung in EUREKA+ an die ECG, 
Dokumentation der Antragsprüfung in einem Antragsprüfungs-
vermerk (Vordruck APV) und Erstunterschrift  
I B 44 Karin Trieloff oder 
I B 43 Christine Schittenkopf 

Bewilligung Unterschrift Bescheide 
I B 3 Christine Köhler-Azara  oder 
I B 4 Sibylle Martin  
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten 
durch Vertreter laut GVPl: 
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech 
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher 
Ebenfalls unterschriftsberechtigt: 
I AbtL Martin Schmahl 
I SL/BdH Birgit Jahn 

Prüfung Bericht / Verwendungs-
nachweis 

Prüfung des Berichtes/ Verwendungsnachweises 1. Unter-
schrift des Berichtes und Weiterleitung in EUREKA+ an die 
ECG nach erfolgter 2. Unterschrift 
I B 43 Christine Schittenkopf oder 
I B 44 Karin Trieloff 
2. Unterschrift Bericht: 
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara  
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten unterschriftsberechtigten 
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl: 
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech 
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher 
Ebenfalls unterschriftsberechtigt:: 
I AbtL Martin Schmahl 
I SL/BdH Birgit Jahn 

Prüfung Mittelabruf 
 

Prüfung des Mittelabrufes und des mitgesandten Kontobelegs; 
Dokumentation der Prüfung durch handschriftlichen Vermerk 
auf dem Mittelabruf und Unterschrift  
I B 43 Christine Schittenkopf oder 
I B 44 Karin Trieloff 

Zahlungsanweisung Einbuchung der Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf 
Grundage des Zuwendungsbescheides und des geprüften 
Mittelabrufes / Unterschrift des Profiskalausdrucks mit Bestä-
tigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 
I B 44 Frau Trieloff 
Bei Abwesenheit 
I B 43 Christine Schittenkopf 
Dann erfolgt die Freigabe durch eine der unten genannten 
Personen! 
 

Einbuchung der Freigabe der Zahlung im Rahmen von Pro-
fiskal / Unterschrift des Profiskalausdrucks zur Bestätigung der 
Freigabe mit Kürzel „FG“ 
I B 43 Christine Schittenkopf 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Profiskalzugangsberech-
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Fördermittel 
2008 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
tigten: 
I SL/BdH  Birgit Jahn 
I SL 21 Barbara Schurr 
I SL 22 André Grobe 
I SL 23 Ines Rosenkranz 
I B 54 Andrea Subke  

Anordnungsbefugnis Unterschrift des Profiskalausdrucks als Anordnungsbefugte 
vor der Freigabe der Zahlungsanweisung  
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara 
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Anordnungsbefugten:: 
I B Heinrich Beuscher oder 
I AbtL Martin Schmahl 
I SL/BdH Birgit Jahn 
I SL 21 Barbara Schurr 

Prüfung Endbericht/ Endverwen-
dungsnachweisprüfung 

Zwischenberichte und dazugehörige VN siehe Ausführungen 
zur Prüfung der Berichte 
 
Endberichte und Schlussverwendungsnachweise: 
Alle durch den Bereich Drogen und Sucht geförderten ESF-
Projekte müssen ein Wirtschaftsprüfertestat mit dem Endbe-
richt vorlegen; nach Prüfung des Endberichtes und des WP-
Testats durch die bewilligende Stelle und die ECG wird jeder 
Zuwendungsvorgang durch die Prüfstelle der Sen GesUmV 
geprüft; Grundlage der Prüfung ist § 44 LHO  
SE A 2 Sabine Eitner und Mitarbeiter/innen der Prüfstelle 

Vor-Ort-Kontrolle Durchführung und schriftliche Dokumentation mit Unterschrift 
durch 
I B 34 Annegret Stössel 
Bei Abwesenheit 
I B 42 Martina Saddey 

 
Fördermittel 

2009-2010 
Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
Antragsprüfung 
 

Antragsprüfung hinsichtlich der fachlichen Förderungswürdig-
keit (Konzeptprüfung) und Verfügbarkeit von Fördermitteln und 
Dokumentation der Antragsprüfung in einem Konzeptprü-
fungsvermerk  
I B 43 Christine Schittenkopf 

Bewilligung Schriftliche Information des Dienstleisters über die Förderent-
scheidung unter Vorgabe der Förderdaten: ESF-
Projektnummer, Zuwendungsempfänger, Projektname, Ziel-
gruppenbenennung, Zielbeschreibung der Maßnahme, För-
derzeitraum, relevante Finanzierungsdaten im Förderzeitraum 
und pro Jahr.  
I B 43 Christine Schittenkopf 
Vorgabe von Antragsprüfungsvermerken, Musterbescheiden 
für Vorschussbescheide, Bescheide und Änderungsbescheide 
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Fördermittel 
2009-2010 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
nebst Anlagen an den Dienstleister 
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff) 
I B 43 Christine Schittenkopf 
Prüfung und Dokumentation der Bescheide des Dienstleisters 
in Förderakten pro Projekt. 
I B 43 Christine Schittenkopf 
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff) 

Prüfung Bericht Erfolgt durch den Dienstleister 
Prüfung Mittelabruf 
 

Prüfung des Mittelabrufes der Treugutmittel und des mitge-
sandten Kontobelegs sowie der Übersicht zum Bewilligungs-
stand/Auszahlungsstand an die Endempfänger/ voraussichtli-
chen Bedarfs der Endempfänger im Abrufzeitraum; Dokumen-
tation der Prüfung durch handschriftlichen Vermerk auf dem 
Mittelabruf und Unterschrift  
I B 43 Christine Schittenkopf 
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff) oder andere Mitarbeite-
rin der AG I B 4 

Zahlungsanweisung Einbuchung der Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf 
Grundage des Treuhandvertrages vom 18.12.2008 und der 
Beleihung der SPI Consult GmbH gemäß § 44 Abs.3 LHO vom 
19.12.2008 und des geprüften Mittelabrufes / Unterschrift des 
Profiskalausdrucks mit Bestätigung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit 
I B 43 Christine Schittenkopf 
Dann erfolgt die Freigabe durch eine der unten genannten 
Personen! 
Einbuchung der Freigabe der Zahlung im Rahmen von Pro-
fiskal / Unterschrift des Profiskalausdrucks zur Bestätigung der 
Freigabe mit Kürzel „FG“ bzw. des Stempels „Freigabe“ 
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff) 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Profiskalzugangsberech-
tigten: 
I SL/BdH  Birgit Jahn bis 30.06.2010 
I SL 21 Barbara Schurr 
I SL 22 André Grobe 
I SL 23 Ines Rosenkranz 
I B 54 Andrea Subke  
I B 34 Annegret Stössel (nur Freigabe) bis 31.08.2010 

Anordnungsbefugnis Unterschrift des Profiskalausdrucks als Anordnungsbefugte 
vor der Freigabe der Zahlungsanweisung  
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara 
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Anordnungsbefugten:: 
I B Heinrich Beuscher oder 
I AbtL Martin Schmahl 
I SL/BdH Birgit Jahn bis 30.06.2010 
I SL 21 Barbara Schurr 

Verwendungsnachweisprüfung Endberichte und dazugehörige VN siehe Ausführungen zur 
Prüfung der Berichte 

Vor-Ort-Kontrolle Die erforderlichen Vor-Ort-Kontrollen der Endempfänger erfol-
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Fördermittel 
2009-2010 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
gen durch den Dienstleister. 
Eine Prüfung des Dienstleisters erfolgt im Rahmen der Fach-
aufsicht über den Geschäftsbesorger/Treuhänder im Hinblick 
auf die ordnungsgemäße Verwendung der ESF-Mittel gemäß 
Artikel 60 der VO 1083/2006 als Vor-Ort-Kontrolle im Wege 
einer Systemkontrolle. Die Durchführung erfolgt auf der Basis 
der festgelegten Kriterien der Anlage 2/Anlage B Checkliste 
Systemkontrolle und die Dokumentation im Rahmen des EU-
REKA+-Prüfmoduls und Unterschrift durch 
I B 34 Annegret Stössel bis 31.08.2010 
Bei Abwesenheit 
I B 42 Martina Saddey 

 
Fördermittel 

2011-2013 
Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
Antragsprüfung 
 

Antragsprüfung hinsichtlich der fachlichen Förderungswürdig-
keit (Konzeptprüfung) und Verfügbarkeit von Fördermitteln und 
Dokumentation der Antragsprüfung in einem Konzeptprü-
fungsvermerk  
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff 
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff 

Bewilligung Schriftliche Information des Dienstleisters über die Förderent-
scheidung per E-Mail.  
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff 
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff  
Festlegung und Fortschreibung von Formularen für Antrags-
prüfungsvermerke, Musterbescheide für Vorschussbescheide, 
Bescheide und Änderungsbescheide nebst Anlagen in enger 
Kooperation mit dem Dienstleister 
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Trieloff und I B 43 Christine 
Schittenkopf 
ab 01.06.2010 I B 43 Karin Eckloff und I B 44 Anna Pittlik 

Prüfung Bericht Erfolgt durch den Dienstleister 
Prüfung Mittelabruf 
 

Prüfung des Mittelabrufes der Treugutmittel und des mitge-
sandten Kontobelegs sowie der Übersicht zum Bewilligungs-
stand/Auszahlungsstand an die Endempfänger/ voraussichtli-
chen Bedarfs der Endempfänger im Abrufzeitraum; Dokumen-
tation der Prüfung durch handschriftlichen Vermerk auf dem 
Mittelabruf und Unterschrift  
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff 
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff  

Zahlungsanweisung Einbuchung der Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf 
Grundage des abzuschließenden Treuhandvertrages und der 
zu vollziehenden Beleihung eine künftigen Dienstleisters ge-
mäß § 44 Abs.3 LHO und des geprüften Mittelabrufes / Unter-
schrift des Profiskalausdrucks mit Bestätigung der sachli-
chen und rechnerischen Richtigkeit 
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff 
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff  
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Fördermittel 
2011-2013 

Aufgabe der ZGS Drogen und Sucht Zuständigkeiten 
Dann erfolgt die Freigabe durch eine der unten genannten 
Personen! 
Einbuchung der Freigabe der Zahlung im Rahmen von Pro-
fiskal / Unterschrift des Profiskalausdrucks zur Bestätigung der 
Freigabe mit Kürzel „FG“ bzw. Nutzung des Stempels „Freiga-
be“ 
bis 31.05.2011 (bzw. bis zum vorliegen der Befugnisse für 
Frau Pittlik) I B 43 Christine Schittenkopf 
ab 01.06.2011 I B 44 Anna Pittlik (vorbehaltlich des Vorlie-
gens der Befugnisse). 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Profiskalzugangsberech-
tigten: 
I SL 2 Barbara Schurr 
I SL 21 André Grobe 
I SL 22 Ines Rosenkranz 
I B 54 Andrea Subke  
I B 34 Hildegund Ziegler-Nawrot (nur Freigabe) (vorbehalt-
lich des Vorliegens der Befugnisse) 

Anordnungsbefugnis Unterschrift des Profiskalausdrucks als Anordnungsbefugte 
vor der Freigabe der Zahlungsanweisung  
I B 4 Sibylle Martin oder 
I B 3 Christine Köhler-Azara 
I B 38 Monika Wojak 
Bei Abwesenheit der vorgenannten Anordnungsbefugten:: 
I B Heinrich Beuscher oder 
I AbtL/BdH Martin Schmahl 
I SL 2 Barbara Schurr 
I SL 21 André Grobe 

Verwendungsnachweisprüfung Endberichte und dazugehörige VN siehe Ausführungen zur 
Prüfung der Berichte 

Vor-Ort-Kontrolle Die erforderlichen Vor-Ort-Kontrollen der Endempfänger erfol-
gen durch den Dienstleister. 
Eine Prüfung des Dienstleisters erfolgt im Rahmen der Fach-
aufsicht über den Geschäftsbesorger/Treuhänder im Hinblick 
auf die ordnungsgemäße Verwendung der ESF-Mittel gemäß 
Artikel 60 der VO 1083/2006 als Vor-Ort-Kontrolle im Wege 
einer Systemkontrolle. Die Durchführung erfolgt auf der Basis 
der festgelegten Kriterien der Anlage 2/Anlage B Checkliste 
Systemkontrolle und die Dokumentation im Rahmen des EU-
REKA-Prüfmoduls und Unterschrift durch 
I B 34 Hildegund Ziegler-Nawrot 
Bei Abwesenheit 
I B 42 Martina Saddey 
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Aufgabentrennung zwischen SenIAS (Abteilung I – Soziales) und dem Geschäfts-
besorger / Treuhänder im Rahmen TH-ESF für die Prozesse Antragsprüfung, Bewilli-
gung, Auszahlung und Projektkontrolle (Zuständigkeitsmatrix) 
 
 Fachbereiche ESF-Koordinierungsstelle Dienstleister 

Planung/ 
Haushalt 

Planung hinsichtlich der 
Kontingente und der 
Umsetzung der Instru-
mente / Konzeption; 
Haushaltsverantwor-
tung, 
insbesondere HH-
Anmeldung,  
Mittelbewirtschaftung 
(weitere Aufgaben unter 
“Umsetzung“) 

Koordination für den Ge-
samtbereich Soziales hin-
sichtlich der Planungen für 
Instrumente, Kontingente, 
HH-Anmeldungen,  
Mittelbewirtschaftung etc. 
(Bündelung der Vorgänge) 
 
Gesamtverantwortung für 
die  Technische Hilfe, wie u. 
a. Vertrags- und Haushalts-
angelegenheiten 

Bewirtschaftung,  
Verwendung, Control-
ling und  Abrechnung 
der HH-Mittel 
 

Auswahl Markterkundung; 
Auswahl der Träger und  
Maßnahmen;  
Begleitung der Träger 
bei der Antragstellung; 
Prüfung und  
Abzeichnung der Anträ-
ge  

 Etablierung TLN- 
Wettbewerb beim   
Instrument  49 (MmB) 
 
Beratung/Information  
Antragsteller  
(fördertechnisch 
und EDV-technisch); 
 
detaillierte finanzielle  
Prüfung und Bearbei-
tung der Anträge bis 
zur Bewilligungsreife 

Entschei-
dung 

Erstellung projektbezo-
gener Fördervermerke 
zur fachlich-inhaltlichen  
Prüfung und finanziellen  
Vorprüfung 

Überwachung und Koordina-
tion der Verwendung der 
Mittel für den  
Gesamtbereich Soziales 

Erstellung Antrags- 
prüfungsvermerke; 
Bescheiderteilung  
(Zuwendungs-, Ände-
rungs-Schlussbescheid) 

Umsetzung Kontrolle des inhaltli-
chen Projektfortschritts/  
Sachberichte; 
Mittelcontrolling; Über-
wachung der Mittelver-
wendung;  
 
Prüfung und Abzeich-
nung der Ausgabeerklä-
rungen (Erstellung er-
folgte aus EurekaPlus-
System durch die ESF-
Koord.-stelle)  

Koordination des Mittelcont-
rollings 
 
Koordination der Ausgaben- 
erklärungen ggü. der  
Bescheinigungsbehörde  
 
Vorgaben und Überwachung 
der Aufgabenerfüllung des  
Dienstleisters 

Überwachung und  
Organisation der Pro-
jekte 
Berichterstattung 
Verwendungsnachweis-  
und Berichtsprüfung;  
 
Zahlbarmachung/  
Treugutmittelverwaltung 
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 Fachbereiche ESF-Koordinierungsstelle Dienstleister 

Kontrolle informelle Teilnahme an 
Vor-Ort-Kontrollen der 
Projekte   

jährliche Systemkontrolle 
beim  Dienstleister  
Teilnahme an Vor-Ort-
Kontrollen in Ausnahmefäl-
len 

Verwendungsnachweis- 
prüfung; Erstellung von 
Prüfplänen; begleitende 
und abschließende Pro-
jektkontrollen vor Ort;  
ggf. Rückforderungen 
mit Anhörungsverfah-
ren;  
Verantwortung für die  
Bearbeitung von Prüf-
berichten externer Prüf-
instanzen und Umset-
zung etwaiger Korrektu-
ren 

Zuarbeiten Zuarbeiten an die ESF-
Koord-stelle bei Anfra-
gen der ESF- 
Verwaltungs-,  
ESF- Bescheinigungs- 
und Prüfbehörde 

Ansprechpartner für die  
ESF-Verwaltungs-, ESF- 
Bescheinigungs-  und Prüf-
behörde 

Analysen und statisti-
sche Zuarbeiten auf 
Anforderung und ge-
mäß vertraglicher  
Pflichten 

 



 
Zwischengeschaltete Stellen ESF-Verfahren Nr. 6 – 8 

 SenIAS, Referat I B, I SL  und I E der Abteilung I -Soziales 

 
 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 129 von 206 
 

 
Zuständigkeiten/Vertretungsregelungen im Prozessablauf von der Antragsstellung bis 
zur Kontrolle 
 

  
Zuständigkeit 

 

 
Vertretung 

Trägerauswahl/ 
 

inhaltliche Antragsprüfung 
und finanzielle  

Vorprüfung/Erstellung  
eines Fördervermerkes 

 

SenIAS;  
zuständiger Fachbereich 

Vertreter im Fachbereich 
lt. GVPL 

Bestätigung  
finanztechnische Prüfung 

und Bewilligung 

SPI Consult GmbH;  
zugeteilter Projektberater; 

Nutzung  
Standarddokumente 

 

alle Projektberater bei 
SPI Consult GmbH; 
Überwachung durch  

Prozesseigner 

Auszahlung an Träger SPI Consult GmbH;  
Buchhaltung nach  

Zahlungsanweisung durch 
Projektberater 

 

Prozesseigner bei 
SPI Consult GmbH;  

Geschäftsleitung 

Prüfung der  
Berichterstattungen 

SPI Consult GmbH,  
zugeteilter Projektberater; 

Nutzung  
Standarddokumente 

 

alle Projektberater bei 
SPI Consult GmbH; 
Überwachung durch  

Prozesseigner 

Projektkontrolle Unabhängige  
Belegprüfstelle  

SPI Consult GmbH (keine 
Projektberatung) und in 
Einzelfällen zuständiger 

Fachbereich 
 

Prozesseigner bei 
SPI Consult GmbH und 

Vertreter im Fachbereich 
lt. GVPL 
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Flußdiagramm

zur Darstellung der Abläufe bei der Planung und Umsetzung von ESF- Fördervorhaben

Verwaltungsbehörde

- Vorgabe aller rechtlichen relevanten Grundlagen und Rahmenbedingungen zur Umsetzung von ESF-
Fördervorhaben, Vorgaben aus der zentralen ESF- Finanzplanung.
- Vorgaben und Auswertung der Berichterstattung der zwischengeschalteten Stellen (ZWS) über die
ordnungsgemäße Umsetzung.

Beauftragter des Haushaltes

- koordiniert ESF- und Haushaltsplannung
- wirkt bei der Berichterstattung mit

Zwischengeschaltete Stelle (ZWS)
z.B. Sen IAS

-wirkt bei der OP-Erstellung und der Finanuzplanung mit
-setzt die ESF- Mittel um
-bei Beauftragung externer Dienstleister nimmt das zuständige
Fachreferat die Aufgaben der Fachaufsicht wahr

Technische Hilfe (TH)
z.B. ECG

- unterstützt die Verwaltungsbehörde (VB) bei ihren Aufagben
- unterstützt die ZWS durch Bereitstellung eines
Datenbanksystems zur administrativen Umsetzung von ESF-
Fördervorhaben (Antragstellung, Berichterstattung etc.)

- Träger- und Projektauswahl z.B. Markterkundungsverfahren

- Antragsberatung

- Antragsbearbeitung und Bewilligung gemäß den Vorgaben des Landes Berlin

- Projektbegleitung und Vorortkontrollen

- Mittelauszahlungen

- Projektkontrolle (ESF-Zwischen- und Endberichte, Verwendungsnachweise, WP-Berichte etc.)

-Rückforderungsverfahren bei Überzahlung und nicht anerkannten Ausgaben sowie Umsetzung
von Prüfungsfeststellungen Dritter, Durchführung von Wiederspruchsverfahren, Verfolgung von
Erstattungsansprüchen gegenüber den Endbegünstigten

Aufgaben im Rahmen der Fachaufsicht bei Einsatz externer Dienstleister

- Festlegung von Auswahlkriterien
- Schaffung haushaltswirtschaftlicher Voraussetzungen zur Finanzierung der Förderinstrumente

- Mitteilung der rechtlichen Rahmenbdingungen
- Zuteilung von Kontingenten

- Vorgabe der rechtlichen Rahmenbedingungen (Treuhandvertrag und ergänzende fachliche
Anweisungen)

- Überwachung der Prüfliste von Vorortkontrollen

- Überwachung des ordnungsgemäßen Mittelabflusses, Treugutauszahlungen, Überwachung der
Einhaltung der Treugut- und ESF- Planungskontingente

- Vorgaben durch Treuhandvertrag und seine Anlagen
- Vorortprüfungen bei den externen Dienstleistern

- Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung
- Widerspruchstelle (Entscheidung über Wiedersprüche der Endbegünstigten, denen die
Dienstleister nicht abhelfen können)

UMSETZUNG

PLANUNG

Aufgaben ZWS
z.B. SenIAS oder ext. Dienstleister

- Berichterstattung (z.B. Rechnungshoflisten, Ausgabeerklärung etc,)- Überwachung und Weiterleitung an zuständige Stellen
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Referat II A - Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik 
 
Stellen-
zeichen 

Name Aufgaben Vertretung 

II A  Hr. Schulz-Hofen Referatsleiter II A 1 

II A 1 Hr. Fischer Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik, 
Arbeitsförderungs- und 
Berufsbildungsrecht sowie verwandte 
Rechtsgebiete, Angelegenheiten der 
Obersten Landesbehörde für 
Berufsbildung 

II A 

II A 11 Hr. Rieger Oberste Landesbehörde für die 
Berufsbildung und Aufstiegsförderung 
(AFBG), Prüfungsordnungen, 
Widerspruchsbearbeitung, 
Meisterprüfungsausschüsse 

II A 12 

II A 12  Fr. Dieckmann Anerkennung und Begutachtung 
ausländischer und innerdeutscher 
Berufsbildungsabschlüsse, 
Umsatzsteuerbefreiungen, AFBG, BIBB - 
Gremien 

II A 11 / 
II A 13 

II A 13 Fr. Waterstradt Zuerkennung der fachlichen Eignung zur 
Ausbildung, Anerkennung von 
Berufsbildungsstätten, Anerkennung von 
Berufsabschlüssen, 
Umsatzsteuerbefreiungen, 
Leistungswettbewerbe 

II A 11 / 
II A 12 

II A 14 Fr. Kotzur Mitarbeit bei II A 13 SR 

II A 2 Hr. Joseph Grundsatzangelegenheiten der 
Berufsbildungspolitik, Zusammenarbeit 
mit Bund und Ländern, 
Abstimmungsbedarfe im Land Berlin 

II A 21 

II A 21 Fr. Dr. Huth Analysen und Strukturuntersuchungen zur 
Ausbildungsplatzsituation, Reformen der 
Berufsvorbereitung und Berufsausbildung, 
europäische Themen der 
Berufsbildungspolitik 

II A 2 

II A 22 Fr. Wollny Koordinierungsaufgaben in 
Angelegenheiten des LAB und der Soko 
"Ausbildungsplatzsituation" 

II A 61 
 

II A 23 Fr. Roosch Erledigung von Prüfvorgängen über 
Zuwendungen aus Bundes- und 
Landesmitteln für Modellversuche in der 
außerschulischen Bildung 

SR 

II A 24 Fr. Leucht  SR 
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Stellen-
zeichen 

Name Aufgaben Vertretung 

II A 3 Hr. Schenk Grundsatzangelegenheiten und 
Strategien regionaler Arbeitsmarktpolitik 

II A 6 

II A 31 Hr. Schmidt Vorbereitung der Vertretung des Landes 
Berlin in den Selbstverwaltungsgremien 
der Bundesagentur für Arbeit, 
Zusammenarbeit mit der 
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 

II A 3 

II A 4 Fr. Reichert Europäische Beschäftigungspolitik, 
europäische Partnerschaften und 
internationale Metropolenpolitik, 
Steuerung der Europaagentur 

II A 42 

II A 42 Hr. Both Planung, Konzeption und Realisierung 
einer europaweiten Ausschreibung 

SR 

II A 44 Fr. Steuber  SR 

II A 5 Fr. Irps Grundsatzangelegenheiten der Reformen 
der Arbeitsmarktpolitik sowie der 
arbeitsmarktpolitischen Umsetzung der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(SGB II) und von Folgegesetzen 

II A 51 

II A 52 Fr. Grosser Bearbeitung und Beantwortung 
schwieriger Bürgeranfragen und 
-beschwerden 

SR 

II A 6 Hr. Dr. Florian Grundsatzangelegenheiten, Strategien 
und programmatische Leitlinien der 
regionalen und überregionalen 
Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik 

II A 3 

II A 61 Fr. Bednarek Mitarbeit bei II A II A 22 
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Referat  II C   Stand: Februar 2010 

     Beschäftigung von Zielgruppen 
St.-Z. Name Vertr. Aufgaben 

II C Hr. Michelmichel II C 1 Referatsleiter 

II C 1 Hr. Kaiser II C  
Inhaltl. Fachaufsicht über Treuhänder der Arbeitsmarktpolitik,  
Weiterentwicklung arbeitsmarktlicher Förderinstrumentarien,  
stellvertr. Referatsleiter 

II C 11 Fr. Oelsner II C 14 Beratung und fachliche Begleitung von Arbeitsförderbetrieben und  
Maßnahmen der beschäftigungswirksamen Investitionsvergabe 

II C 12 Hr. Brinkrolf II C 1 Betriebsförderung und -beratung, LKZ für Zielgruppen, Integrations-
maßnahmen; ESF-Kofinanzierungen, Stelle statt Stütze, Loop 

II C 13 Fr. Beese II C 16 Sachbearbeitung für II C 12, Integrationsmaßnahmen, ESF- und  
Treugutverwaltung 

II C 14 Fr. Scheel II C 11 Individuelle Projektberatung, Fachbegleitung der Treuhänder bei  
Beschäftigungsinitiativen, Trägereingaben 

II C 15 Hr. Koglin II C 11 Maßnahmen der beschäftigungswirksamen Investitionsvergabe 

II C 16 Fr. Vehreschild II C 13 Prüfung von Mittelabforderungen, Prüfung von Arbeitsmarkt-
förderungen in Verbindung mit ESF, Rückforderungen 

II C 17 Fr. Schumann II C 14 Information, Beratung und Sachbearbeitung zu Förderinstrumenten,  
Beschwerdemanagement 

II C 2 Hr. Stasch II C 3 
Fachaufsicht über Treuhänder hinsichtlich ABM, SAM, Zusatzjobs und 
Bildung, Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor, Kommunal-
Kombi 

II C 21 Fr. Bielert II C 2 Treugutverwaltung bei Arbeitsförderinstrumenten der Treuhänder,  
Geschäftsstelle 

II C 22 Hr. Keller II C 32 Information, Beratung und Sachbearbeitung zu Förderinstrumenten, 
Beschwerdemanagement 

II C 3 Hr. Tolksdorf II C 2 Zuwendungsförderung, ESF-Finanzierungen, Rechnungshof-
angelegenheiten, Finanzielle Fachaufsicht über Treuhänder 

II C 31 N.N. II C 3 Projektförderung Freier Träger, Widerspruchsstelle, Sachbearbeitung 
für II C 3 

II C 4 Fr. Borchard II C 5 Rechts- und Aufsichtsangelegenheiten der SGB II - Umsetzung 

II C 41 N.N. II C 4 Sachbearbeitung der SGB II - Umsetzung in Berlin 

II C 42 Fr. Ulrich II C 43 Sachbearbeitung der SGB II - Umsetzung in Berlin 

II C 43 Hr. Gierth II C 42 Sachbearbeitung der SGB II - Umsetzung in Berlin 

II C 5 Fr. Bagusch - 
Sauermann II C 1 Leitung der zentralen Steuerungs- und Serviceeinheit 

II C 51 Hr. Michler II C 52 Zentrale Steuerungs- und Serviceeinheit 

II C 52 N.N. II C 51 Zentrale Steuerungs- und Serviceeinheit 

II C 6 Fr. Dr. Fitzner II C 61 
Koordination der Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit, (BBWA),  
Fachaufsicht Lokales Kapitel (LSK), Partnerschaft-Entwicklung-
Beschäftigung (PEB) 

II C 61 Fr. Kramer II C 6 Sachbearbeitung für II C 6, Projektförderung neuer arbeitsmarkt-
politischer Modelle, Zuwendungsangelegenheiten 

II C 62 Fr. Stingl II C 22 Information, Beratung und Sachbearbeitung zu Förderinstrumenten, 
Beschwerdemanagement 
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Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
 

 

IID  
Frau Zauner 

IID 1 
Frau Knuth 

IID 2  
Frau Franz 

IID 3 
Herr Jarkow 

IID 4 
Herr Werda 

IID 5 
Herr Schlaebitz 

IID 11 
Frau Böttcher 

IID 12 
Herr Marquas 

IID 13 
Frau Skibba 

IID 21 
Herr Beyer 

IID 23 
N.N. 

IID 31 
Frau Lischke 

IID 32 
Frau Prescher 

IID 33 
Herr Jäger 

IID 34 
Frau Kogge 

IID 35 
Frau Jaeger 

IID 36 
Herr Mißfeld 

IID 41 
Frau Degner 

IID 42 
Frau Peters 

IID 43 
Frau Kühl 

IID 44 
Frau Fabian 

IID 45 
Frau Ahlfeld 

IID 14 
Frau Köppling 

IID 85 
Herr Jahn 

 

IID 47 
Frau Totz 

IID 48 
Frau Reinhardt 

IID 15 
Frau Richter 

IID 86 
Herr Lange 

IID 38 
Herr Sill 
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II D – Berufliche Qualifizierung  Stand: 17.05.2011 

Stellen-
zeichen 

Aufgabenbeschreibung Namen Vertretung 

II D Leiterin des Referats; 
abteilungsübergreifende Angelegenheiten 
des Dienstleistungssektors; Vertretung des 
Landes Berlin im Berufsbildungswerk Ber-
lin e.V. (Annedore-Leber-Berufsbildungs- 
werk)  

Zauner, 
Margrit 

II D 2 

II D 1 Grundsatzfragen der beruflichen Weiterbil- 
dung im Kontext des lebensbegleitenden und 
informellen Lernens; Demografische Entwick-
lung und Fachkräftebedarf; Bildungsurlaub; 
Begleitung von Gremien der Berufsbildungs-
politik im Land Berlin und im Bund in Fragen 
der beruflichen Weiterbildung 

Knuth, 
Antje 

II D 11 
 
 

II D 11 Grundsatzangelegenheiten  der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung; Vorbereitung und 
Begleitung von Kongressen, Veranstaltungen 
und Expertisen; besondere Vorhaben der 
Aus- und Weiterbildungspolitik in Berlin und 
Brandenburg;   

Böttcher, 
Bianca 

II D 1 

IID 12 Anerkennung von Bildungsveranstaltungen Herr Marquas II D 13 

II D 13 Anerkennung von Bildungsveranstaltungen Skibba, 
Roswitha 

II D 12 

II D 14 Mitarbeit bei II D 12 und II D 13; Statistik 
über Bildungsurlaub 

Köppling, 
Angelika 

SR 

II D 15 Grundsatzangelegenheiten der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung; Vorbereitung und 
Begleitung von Kongressen, Veranstaltungen 
und Expertisen; 
Insbesondere Masterplan Qualifizierung 

Richter, 
Bärbel 

II D 11 
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II D – Berufliche Qualifizierung  Stand: 17.05.2011 

Stellen-
zeichen 

Aufgabenbeschreibung Namen Vertretung 

II D 2 Grundsatzfragen der beruflichen Weiterbil-
dung, der Weiterbildungsinformation und –
beratung sowie der beruflichen Weiterbil-
dungspolitik in Berlin und Brandenburg; Qua-
litätsstandards in der beruflichen Weiterbil-
dung und Bildungsberatung; Begleitung von 
Modellvorhaben des Bundes im Bereich der 
beruflichen Weiterbildung sowie der Gremien 
der Berufsbildungspolitik im Land Berlin; 
Landes-, Bundes- und ESF-Förderungen im 
Bereich der  Beruflichen Bildung; Fachauf-
sicht über die mit den Förderprogrammen 
beauftragten externen Dienstleister im Wei-
terbildungsbereich sowie inhaltliche Steue-
rung der Modellprojekte der beruflichen Wei-
terbildung;  stellv. Referatsleiterin 

Franz, 
Brigitte 

II D / II D 21 

II D 21 Information und Beratung zur beruflichen 
Weiterbildung; Umsetzung der landes- und 
ESF-geförderten  Weiterbildungsprojekte; 
Bewertung von Projektvorschlägen zur beruf-
lichen Weiterbildung 

Beyer, 
Hans-
Joachim 

II D 2 / II D 
22 

II D 23 Mitarbeit bei II D; koordinatorische und orga-
nisatorische Aufgaben des Referats und des 
Sachgebiets II D 2 

N.N. II D 45 

II D 3 Grundsatzfragen sowie regionale Fragen der 
Berufsausbildung;  Beratung und Förderung 
von Ausbildungsverbünden und Netzwerken 
sowie von Einzelvorhaben für  besondere 
Personengruppen; Fachaufsicht über die mit 
den Förderprogrammen beauftragten exter-
nen Dienstleister im Ausbildungsbereich und 
sowie des externalisierten Förderprogramms 
bei der Handwerkskammer Berlin; Einzelan-
gelegenheiten der Förderung der Berufaus-
bildung im Land Berlin; Begleitung von Mo-
dellvorhaben des Bundes und der Gremien 
der Berufsbildungspolitik im Land Berlin in 
Fragen der Ausbildung, Landes-, Bundes- 
und ESF-Förderungen im Bereich der Be-
rufsausbildung 

Jarkow,  
Dietmar 
 

II D 31 

II D 31 ESF-Koordinatorin des Referates; Umset-
zung der ESF-geförderten Ausbildungspro-
jekte; Förderung der Berufsausbildung; Aus-
bildungsplatzförderprogramme 

Lischke, 
Heidemarie 

II D 5 
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II D – Berufliche Qualifizierung  Stand: 17.05.2011 

Stellen-
zeichen 

Aufgabenbeschreibung Namen Vertretung 

II D 32 Umsetzung der Verwaltungsvorschriften zur 
Förderung der Berufausbildung im Land Ber-
lin; Mitarbeit bei der Umsetzung von ESF-
geförderten Projekten 

Prescher, 
Edeltraud 

II D 33  
 

ÎI D 33 Zuwendungen nach den Verwaltungsvor-
schriften zur Förderung der Berufsausbildung 
im Land Berlin bei Maßnahmen der Ver-
bundausbildung und bei speziellen Modell-
versuchen und Pilotprojekten; Splitterberufe; 
ÜLU-Garten und Landschaftsbau 

Jäger,  
Edwin 

II D 32 

II D 34 Prüfungsangelegenheiten bei der Umsetzung 
von ESF-geförderten Projekten; finanzielle 
Abwicklung von ESF-geförderten Projekten 
(z.B. AiS), Förderung der Berufsausbildung 
(ÜBS); Zuwendungsangelegenheiten von 
Verbundsausbildungsprojekten bei Modell-
versuchen und Erprobungsprojekten 

Kogge,  
Waldtraut 

II D 31  
(II D 85) 

II D 35 Umsetzung der Verwaltungsvorschriften zur 
Förderung der Berufsausbildung im Land 
Berlin; Mitarbeit bei der Umsetzung von ESF-
geförderten Projekten 

Jaeger,  
Gabriele 

 

IID 36 Umsetzung der Verwaltungsvorschriften zur 
Förderung der Berufsausbildung im Land 
Berlin; 

Mißfeld, And-
re 

 

IID 38 Umsetzung der Verwaltungsvorschriften zur 
Förderung der Berufsausbildung im Land 
Berlin; 

Sill, 
Mark 

 

II D 85 Entwicklung der zukünftigen Ausbildungs-
platzprogramme mit Schwerpunkt Bund-
Länder-Programme“ 

Jahn,  
Manfred 

 

II D 86 Prüfungsangelegenheiten bei der Umsetzung 
von ESF-geförderten Projekten; finanzielle 
Abwicklung von ESF-, Bundes- und Landes-
geförderten Projekten; Zuwendungsangele-
genheiten und Mitarbeit bei gruppenübergrei-
fenden Förderangelegenheiten 

Lange,  
Bernd 
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II D – Berufliche Qualifizierung  Stand: 17.05.2011 

Stellen-
zeichen 

Aufgabenbeschreibung Namen Vertretung 

II D 4 Angelegenheiten der zuständigen Stellen für 
die Berufsbildung in der Land- und Hauswirt-
schaft; Geschäftsstellenangelegen-heiten der 
Berufsbildungs-, Schlichtungs-, Ausbilder- 
und Meisterprüfungsausschüsse; Zusam-
menarbeit mit anderen zuständigen Stellen 
der beruflichen Bildung; Angelegenheiten der 
Ausbildungsberatung 

Werda, 
Horst 

II D 41 

II D 41 Berufung von Prüfungsausschüssen; Prüfer-
kartei; Prüfungszulassung; Abstimmung von 
Prüfungsterminen und  
-ausschüssen; Zusammenarbeit von Prü-
fungsgruppen 

Degner, 
Helene 

II D 4 

II D 42 Verzeichnis der Berufsausbildungsverhält-
nisse und anerkannten Ausbildungsstätten; 
Prüfungsanmeldungen; Organisation und 
Freisprechungen; Anträge auf Befreiung von 
oder Zulassung zur Ausbildereignungsprü-
fung; Geschäftsstellenangelegenheiten des 
Schlichtungsausschusses; Angelegenheiten 
der Begabtenförderung 

Peters, 
Sylvia 

II D 41 

II D 43 Erhebung von Prüfungs- und Eintragungsge-
bühren; Entschädigungsleistungen, Prü-
fungskosten, Raummieten; Terminkoordina-
tion der Ausbildungsberatung Landwirtschaft 
und Hauswirtschaft; Prüfungsorganisation 
und –koordination; Kontrolle der Prüfungser-
gebnisse; Statistik; Prüfungsbeschei-
nigungen, Zeugnisse; Archivierung der Prü-
fungsunterlagen; Verkürzungs- und Verlän-
gerungsanträge nach § 29 BBiG; Ersatzur-
kunden 

Kühl, 
Manuela 

II D 44 

II D 44 Erhebung von Prüfungs- und Eintragungsge-
bühren; Entschädigungsleistungen, Prü-
fungskosten, Raummieten; Terminkoordina-
tion der Ausbildungsberatung Landwirtschaft 
und Hauswirtschaft; Prüfungsorganisation 
und –koordination; Kontrolle der Prüfungser-
gebnisse; Statistik; Prüfungsbeschei-
nigungen, Zeugnisse; Archivierung der Prü-
fungsunterlagen; Verkürzungs- und Verlän-
gerungsanträge nach § 29 BBiG; Ersatzur-
kunden 

Fabian, 
Monika 

II D 43 
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II D – Berufliche Qualifizierung  Stand: 17.05.2011 

Stellen-
zeichen 

Aufgabenbeschreibung Namen Vertretung 

II D 45 Mitarbeit bei II D 4 Ahlfeld,  
Manuela 

SR 

II D 47 Mitarbeit bei II D 4 Totz, 
Christel 

 

II D 5 Einzelfragen der Förderung von Projekten 
der Aus- und Weiterbildung; Umsetzung von 
ESF-geförderten Aus- und Weiterbildungs-
projekten; Kosten- und Leistungsrechnung 
für das Referat; Produktliste II D 

Schlaebitz, 
Christian 

II D 31 
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Festlegung der Zuständigkeiten und Ablauf bei der Umsetzung gem. Art. 59 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 
1083/2006und Artikel 12 Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 
Stand: Mai 2011 
 
Fördermittel 
 
Die Abteilung II und das Referat IID bedienen sich  weitestgehend Treuhändern/beliehenen Unternehmen mit der 
Tätigkeiteines Geschäftsbesorgers und den damit verbundenen Dienstleistungen. 
Es existieren hierzu 3 Verfahren der Umsetzung: 
 
Verfahren 1 für die Instrumente 18, 23 und 25: 
 
Treuhandvertrag 
Vertragsdauer: 01.06.08 – 31.12.2011 vom 30.05.2008 mit gsub, Oranienburger Str. 65, 
10117 Berlin; 
SPI Consult GmbH, Bernburger Str. 27, 10963 Berlin; 
Zukunft im Zentrum GmbH, Rungestr. 19, 10179 Berlin; 
 
Verfahren 2 für die Instrumente 17, 20, 21 (Jobassistenz, Kontinuum, Weiterbildungsdaten-
bank) 
 
Zuwendungsbescheide 
-vom 17.12.2009, Änderungsbescheid vom 10.03.2011 mit gsub-ProjektgesellschaftmbH, Oranienburger Str. 65, 
10117 Berlin;  
-vom 17.12.2009 mit Zukunft im Zentrum GmbH, Rungestr. 19, 10179 Berlin; 
-vom 17.12.2009, Änderungsbescheid vom 07.01.2011 mit SPI Consult GmbH, Bernburger Str. 27, 10963 Berlin 
 
Die zwischengeschaltete Stelle (ZGS) SenIAS nimmt in diesem Verfahren die Aufgabe als Fachaufsicht über die 
Treuhänder wahr. 
Bei 1. und 2.fungieren Treuhänder alsDienstleister für die Senatsverwaltung Ref. II D ebenfalls als  
zwischengeschaltete Stelle (ZGS) im Sinne des Artikels 12 der VO 1828/2006bei der administrativen Umsetzung 
von ESF-Mitteln. 
 
Verfahren 3 für die Instrumente  21 (3 Lernläden, KES, k.o.s, LNBB), 26 und 27 
 
Die SenIAS fungiert unmittelbar als  Zwischengeschaltete Stelle bei der Umsetzung der Instrumente21und 26, 27. 
Die Darstellung der Zuständigkeiten der ZGS Dienstleister erfolgtgesondert. 
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Darstellung der Zuständigkeiten der ZGS Sen IAS 
 

Fördermittel 
Aufgaben der ZGS Berufliche 

Qualifizierung 

 
Zuständigkeiten 

 
 
 
 
Antragsprüfung 

Antragsprüfung hinsichtlich der fachlichen Förderwürdigkeit und Verfügbarkeit 
von Fördermitteln für alle Verfahren: 
Verantwortlich:                                     Vertretung: 
1. IID Frau Zauner                               IID 2 Frau Franz/ IID 3Herr Jarkow 
2. IID 2 Frau Franz                              IID Frau Zauner / IID 3 Herr Jarkow 
3. IID 3 Herr Jarkow                            IID Frau Zauner / IID 2 Frau Franz 
Antragsprüfung und Weiterleitung der Anträge in EUREKA an die TH (ECG); 
Dokumentation der Antragsprüfung in einem Antragsprüfvermerk (APV) und  
Erstunterschrift. 
Verfahren 1 und 2: Dienstleister, Treuhänder 
Verfahren 3: 
Verantwortlich:                                       Vertretung: 
1. IID 21Herr Beyer                                IID 2 Frau Franz 
2. IID 85 Herr Jahn                                 IID 3 Herr Jarkow 

 
 
Bewilligung 

Verfahren 1 und 2: 
Schriftliche Information des Dienstleisters über Förderentscheidung. 
Übergabe der relevanten Finanzierungsdaten im Förderjahr. 
Verantwortlich:                                    Vertretung: 
1. IID 2 Frau Franz                              IID 3 Herr Jarkow / IID 5 Herr Schlaebitz 
2. IID 3 Herr Jarkow                            IID 2 Frau Franz / IID 5 Herr Schlaebitz 
Verfahren 3: 
Nach Vorlage eines APV der ECG Fertigung von Zuwendungsbescheiden: 
Verantwortlich:                                    Vertretung: 
1. IID 85 Herr Jahn                             IID 3 Herr Jarkow 
2. IID 21 Herr Beyer                           IID 2 Frau Franz 
Erteilung der Zuwendungsbescheide: 
Unterschrift in Abhängigkeit von der Höhe der Anordnungsbefugnis: 
Verantwortlich:                                    Vertretung: 
1. IID Frau Zauner                               IID 2 Frau Franz, IID 3 Hr. Jarkow 
2. IID 2 Frau Franz                              IID  Frau Zauner, IID 3 Hr. Jarkow 

 
Prüfung Zwischenbericht /  
Verwendungsnachweis 

Verfahren 1 und 2: 
Dienstleister, Treuhänder. 
Verfahren 3: 
Prüfung der Berichte / Verwendungsnachweise 1. Unterschrift und Weiterlei-
tung an die in EUREKA an die ECG nach erfolgter 2. Unterschrift. 
Verantwortlich:                                       Vertretung: 
1.Unterschrift: IID 21, IID 85                   IID 2 Frau Franz, IID 3 Hr. Jarkow 
2.Unterschrift: IID 2, IID 3                       II D 21 Hr. Beyer, IID 85  Hr. Jahn 

 
 
Prüfung Mittelabruf 

Prüfung des Mittelabrufs und Dokumentation der sachlichen und rechneri-
schen Richtigkeit auf dem Mittelabruf für alle Verfahren: 
Verantwortlich:                                          Vertretung: 
1. IID 85                                                    IID 3 
2. IID 34                                                    IID 3 
3. IID 21                                                    IID 2 
4. IID 3                                                      IID 2 

 
 
Zahlungsanweisung 

Buchung der Auszahlung in Profiskal auf Grundlage des Zuwendungsbeschei-
des und des geprüften Mittelabrufs / Unterschrift des Profiskalausdrucks mit  
Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit. 
Verantwortlich:                                           Vertretung: 
IID 2, IID 21, IID3, IID 31, IID 34,               gegenseitige Vertretung mgl. 
IID 5, IID 85                                                entsprechend der Befugnisse 
                                                                    in Profiskal 
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Fördermittel 
Aufgaben der ZGS Berufliche 

Qualifizierung 

 
Zuständigkeiten 

 
 
Anordnungsbefugnis 

Freigabe der Zahlungsanweisung und Unterschrift des Anordnungsbefugten 
auf dem Profiskalausdruck. 
Verantwortlich:                                           Vertretung: 
IID, IID 2, IID 3, IID 31, IID 34,                   gegenseitige Vertretung mgl.  
IID 5, IID 85                                                entsprechend  der Anordnungs- 
                                                                    befugnisse 

Prüfung Endbericht / Endver-
wendungsnachweis 

Prüfung siehe Prüfung Zwischenbericht / Verwendungsnachweis. 
Alle ESF-geförderten Projekte werden durch beauftragte Dienstleister geprüft. 

 
 
 
Vor-Ort-Kontrolle 

Verfahren 1 und 2: 
Die Vor-Ort-Kontrollen der Endbegünstigten erfolgt durch die Dienstleister. 
Eine Prüfung der Dienstleister erfolgt im Rahmen der Fachaufsicht über den 
Geschäftsbesorger/Treuhänder im Hinblick auf: 

- Umsetzung der Festlegungen im jeweiligen Treuhandvertrag 
- Ordnungsgemäße Verwendung der ESF-Mittel 
 

Verantwortlich:Vertretung: 
Verfahren 1 und 2 
IID 31 Fr. Lischke / IID 5 Hr.                      IID 86 Hr. Lange 
Schlaebitz                                             
Verfahren 3: 
Verantwortlich:                                            Vertretung: 
IID 2 Fr. Franz  / IID 5 Hr.                           IID 86 Hr. Lange / Herr Beyer 
Schlaebitz                                           
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Projektumsetzung bei  

SenJust 

III B 7 
 

Antragsprüfung 

I C 
 

Bewilligung des  
Antrages 

TP 1 Frau Hewel  
TP 2 Herr Vogel 

TP 3 Frau Hewel/ 
Herr Vogel 

1. Stufe 
P: Berichte/  
Mittelabruf   

III B 7 
2. Stufe 

Prüfung der Berichte 
und des Mittelabrufs 

(abschließend) 

I C 
 

Zahlungsanweisung 
Anordnungsbefugter 

III B 7 
 

Verwendungs-
nachweisprüfung 

III B 2 
 

Vertretung 
Antragsprüfung 

I C 5 
 

Vertretung  
Bewilligung des  

Antrages 

III B 2 
 

Vertretung 
Verwendungs-

nachweisprüfung 

I C 5 
 

Vertretung 
Zahlungsanweisung 
Anordnungsbefugter 

Vor-Ort-Kontrolle 
TP 1  Herr Vogel 
TP 2 Frau Hewel 

TP 3 Frau Fritsche 

Vor-Ort-Kontrolle 
Vertretung 

TP 1 Frau Fritz 
TP 2 Herr Enders 
TP 3 Herr Liber 

TP 1 Frau Friebe 
TP 2 Frau Fritz   

TP 3 Frau Fritz/ Frau 
Friebe 
1.Stufe  

Vertretung  
Berichtsprüfung  

III B 2  
2. Stufe 

Vertretung 
Prüfung der Berichte 
und des Mittelabrufs 
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Aufgabenzuschreibung an einzelne Beschäftigte innerhalb der  
Abteilung III; 
Referat III B  (laut GVPL) 

 

Stellenz. Name Aufgabe (Kurzbeschreibung) 

III B 7 Frau Franz Entwicklung EU-geförderter Projekte zur 
Beschäftigung und Qualifizierung von Ge-
fangenen; fördertechnische Umsetzung 
der ESF-Projekte im Justizvollzug 

III B 2 Frau Grote-Kux, 
 

Vertretung III B 7 in Angelegenheiten der 
Entwicklung EU-geförderter Projekte zur 
Beschäftigung und Qualifizierung von Ge-
fangenen; fördertechnische Umsetzung 
der ESF-Projekte im Justizvollzug 

 
 

Die Auszahlung der ESF-Mittel der Abteilung III, Referat III B erfolgt 
durch die Abteilung I, Referat I C: 
 

Stellenz. Name Aufgabe (Kurzbeschreibung) 

I C  Frau Jaeger Beauftragte für den Haushalt (Kap. 06 00) 

I C 5 Herr Hübner Angelegenheiten der Titelverwaltung für 
das Kapitel 06 00; Anordnungsbefugter für 
Kapitel 0600 Sachtitel 

I C 6 Frau Jäckel Angelegenheiten der Titelverwaltung für 
das Kapitel 0600; Erfassung der Kassen-
anordnung 

I C 7.1 Frau Kniewel Angelegenheiten der Titelverwaltung 
für das Kapitel 0600; Prüfung 
Auszahlungsanordnung 
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Aufgabenzuschreibung in nachgeordneten Einrichtungen außerhalb der 
Senatsverwaltung für Justiz: 
 

Stellenz. Name Aufgabe (Kurzbeschreibung) 

JVA für Frauen 
Berlin: Leiterin 
des außerschul. 
Bildungs- u.  
Arbeitswesens 
 
JVA für Frauen 
Berlin 

Hewel, Marion 
 
 
 
 
 
Frau Fritsche 
 

Projektdurchführung im  
Geschäftsbereich der JVA für Frauen 
Berlin (Teilprojekt 1); Vor-Ort-
Kontrollen für ESF-Projekte der JSA 
Berlin 
 
(Nicht mit der Projektumsetzung be-
traut) Vor-Ort-Kontrollen für Teilpro-
jekt 3 (Netzwerk) in der JVAF Berlin 
und der JSA Berlin 

JVA für Frauen 
Berlin: Mitarbei-
terin bei der 
Vollzugsleitung 

Friebe,  
Melanie 
 

Projektverantwortung vor Ort;  
Vertretung für Vor-Ort-Kontrollen für 
ESF-Projekte der JSA Berlin 

JSA Berlin: Lei-
ter Arbeits- und 
Bildungspäda-
gogik 
 
 
JSA Berlin 
 

Vogel, Klaus 
 
 
 
 
 
Liber, Jens 

Projektdurchführung im  
Geschäftsbereich der JSA Berlin 
(Teilprojekt 2); Vor-Ort-Kontrollen für 
ESF-Projekte der JVA für  
Frauen Berlin 
 
(Nicht mit der Projektumsetzung be-
traut) Vertretung für Vor-Ort-
Kontrollen für Teilprojekt 3  
(Netzwerk) in der JVAF Berlin und der 
JSA Berlin 
 

JSA Berlin:  
 

Fritz, Astrid  Projektdurchführung im Geschäftsbe-
reich der JSA Berlin  
(Teilprojekt 2); Vertretung für Vor-
Ort-Kontrollen für ESF-Projekte der 
JVA für Frauen Berlin 

 
 
Kontaktinformationen der nachgeordneten Einrichtungen: 
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- Frau Marion Hewel, JVA für Frauen Berlin,  

Leiterin des außerschulischen Bildungs- und Arbeitswesens,  
Tel.: 90253-610;  
E-Mail: Marion.Hewel@jvaf.berlin.de 

- Frau Melanie Friebe, JVA für Frauen Berlin,  
Mitarbeiterin bei der Vollzugsleitung 
Tel.: 90253-63 
E-Mail: Melanie.Friebe@jvaf.berlin.de 

- Herr Klaus Vogel, Jugendstrafanstalt Berlin,  
Leiter Arbeits- und Bildungspädagogik;  
Tel.: 90144-26 60;  
E-Mail: klaus.vogel@jsa.berlin.de 

- Frau Astrid Fritz, Jugendstrafanstalt Berlin, 
Gruppenleiterin Haus 3;  
Tel.: 90144-2855 
E -mail: astrid.fritz@jsa.berlin.de  
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III C   „Europäische Strukturfondsförderung“ 
Herr Walch 

�  8334 

 
EFRE Verwaltungsbehörde 

 
ESF Verwaltungsbehörde 
 

 

III C 1  Fr. Sternberg  ����  8277 

 

III C 2   Fr. Wadewitz ����  8319  
III C 21 Fr. Abendroth    �  8161 
III C 22 Hr. Bernatzki     �  8256 
III C 23 Fr. Fischer        �  8365  
 

 

III C 3   Fr. Dr. Ulle       ����  8494 
III C 31 Fr. Drost �  8245 
III C 32 Fr. Zerbin          �  7436 
III C 34 Fr.Stangel      �  7543 
III C 36 Fr. Chapman    �  8399 
III C 37 Hr. Peter           �  8040 
III C 97 Fr. Kraus          �  8186 

III C 4 Hr.Dr.Schmidt  ����  8322 

 

III C 5   Hr. Gut         ����  7219 
III C 51 Fr. Lauff   �  8935 
III C 52 Fr. Engel      �  8147 

 

III C 6   Hr. Kuhlmann ����  8145 
III C 61 Fr. Dummer �  8539 
III C 62 Fr. Böttcher  �  8259 
III C 63 Fr. Meißner   �  8285  
III C 95 Hr. Hehl   �  7027 

Geschäftsstelle 
III C 53   Frau Schmitz   �  8356 
Haushalt 
III C 64   Frau Stollberg  �  8349 
 
 

Referat III C  Stand: Juni 2011 
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Beschäftigungsposition Aufgabengebiet Vertretung  

III C 4 Leitung Verwaltungsbehörde ESF III C 5 

III C 5 Planung, Bewertung, Evaluierung III C 51 

III C 51 Sachbearbeitung Strategie, Evaluie-
rung, Publizität 

III C 5 

III C 52 Sachbearbeitung Finanzplanung, 
Controlling 

III C 5 / III C 51 

III C 6 ESF-Umsetzung, Publizität, Prüfung III C 61 

III C 61 Sachbearbeitung Prüfung, Kontrolle III C 62 

III C 62 Sachbearbeitung Publizität III C 61 

III C 63 Mitarbeit Zahlungsanträge, Begleit-
ausschüsse, Berichterstattung 

III C 53 

III C 95 VKS, Sachbearbeitung Prüfung, Kon-
trolle 

III C 61 
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Referatsleitung „Betriebliche Arbeitsförderung“ 
III E 

Entscheidungsträger bezüglich grundsätzlicher Förderangelegenheiten; regelmäßige Durchfüh-
rung von Arbeitsgesprächen mit Zuwendungsempfängern und Dienstleistern; Unterzeichnung von 
ESF-Anträgen, bevor sie im EurekaPlus-Programm an die Technische Hilfe zur Erfassung ge-
sandt werden; Vor-Ort-Kontrollen bei Zuwendungsempfängern und Dienstleistern; Beauftragung 
von Wirtschaftsprüfern für die Durchführung der zuwendungsrechtlichen und ESF-
förderrechtlichen Prüfung ESF-geförderter Projekte (= Beauftragung der Prüfung der Gesamtver-
wendungsnachweise durch Wirtschaftsprüfer) 

Gruppenleitung 
III E 1 

ESF-Mittel- und Teilnehmerplanung, ESF-
Angelegenheiten des Referates, Erstellung von 
Prüfpfaden; Regelmäßige Durchführung von Arbeits-
gesprächen mit Zuwendungsempfängern und Dienst-
leistern; Prüfung von Mittelabforderungen der Projek-
te aus den Arbeitsbereichen III E 11/III E 12; Be-
richtsbearbeitung im EUREKA-Programm sowie 
Verwendungsnachweisprüfung im Rahmen der ESF-
Quartalsberichterstattung für Vorgänge der Arbeits-
gruppe III E 2; Haushaltsangelegenheiten des Refe-
rates; Vor-Ort-Kontrollen bei Zuwendungsempfän-
gern und Dienstleistern; Prüfung und Unterzeichnung 
der vorbereiteten ESF-Ausgabeerklärungen für die 
Bescheinigungsbehörde; Fachaufsicht über Dienst-
leister 

Gruppenleitung 
III E 2 

Bearbeitung von Widersprüchen; Grundsatzfragen des 
Zuwendungsrechts im Referat; ESF-
Antragsbearbeitung für die Förderinstrumente „Be-
triebliche Anpassungsqualifizierung“, „Personalvor-
auswahl“ und das Projekt „ExzellenzTandem“; Be-
richtsbearbeitung im EurekaPlus-Programm sowie 
Verwendungs-nachweisprüfung im Rahmen der ESF-
Quartalsberichterstattung für Vorgänge der Arbeits-
gruppe III E 1; Prüfung von Mittelabforderungen, 
Vorbereitung von Auszahlungsanordnungen, soweit 
dies nicht durch III E 21 erfolgt; Auswertung von WP-
Feststellungen; Überwachen von Zahlungsrückflüs-
sen; regelmäßige Teilnahme an Arbeitsgesprächen 
mit Zuwendungsempfängern und Dienstleistern; Vor-
Ort-Kontrollen bei Zuwendungsempfängern und 
Dienstleistern 

Sachbearbeitung 
III E 11 

Mitarbeit bei III E 1, insbesondere 
ESF-Antragsbearbeitung für die 
Projekte „Gründerwerkstatt“, „Hoch-
schulbasierte Weiterbildung für Betrie-
be“, „Berufsbegleitende Bacheloraus-
bildung Elektro/Metall u. Medien“, 
„Zusätzlicher Studiengang an der 
Berufsakademie der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin“; hierfür 
auch Prüfung von Mittelabforderungen, 
Vorbereitung von Auszahlungsanord-
nungen; Berichtsbearbeitung im 
EUREKA-Programm sowie Verwen-
dungsnachweisprüfung im Rahmen 
der ESF-Quartalsberichterstattung für 
Vorgänge der Arbeitsgruppe III E 2; 
Auswertung von WP-Feststellungen; 
Überwachen von Zahlungsrückflüssen; 
Vorbereitung von ESF-
Ausgabeerklärungen gegenüber der 
Bescheinigungsstelle; regelmäßige 
Teilnahme an Arbeitsgesprächen mit 
Zuwendungsempfängern und Dienst-
leistern; Vor-Ort-Kontrollen bei Zu-
wendungsempfängern und Dienstleis-
tern 

Sachbearbeitung 
III E 12 

Mitarbeit bei III E 1, insbesondere 
ESF-Antragsbearbeitung für Förde-
rungen im Kontext „Coaching für 
Gründer/innen“ hierfür auch Prüfung 
von Mittelabforderungen, Vorberei-
tung von Auszahlungsanordnungen, 
Berichterstattung im EurekaPlus-
Programm sowie Verwendungs-
nachweisprüfung im Rahmen der 
ESF-Berichterstattung für Vorgänge 
der Arbeitsgruppe III E 2; Auswer-
tung von WP-Feststellungen; Über-
wachen von Zahlungsrückflüssen; 
Vorbereitung von ESF-
Ausgabeerklärungen ggü. der Be-
scheinigungsstelle; Quartalsweise 
Meldung von Unregelmäßigkeiten an 
die Verwaltungsbehörde nach refe-
ratsinterner Zulieferung; regelmäßige 
Teilnahme an Arbeitsgesprächen mit 
Zuwendungsempfängern und Dienst-
leistern; Vor-Ort-Kontrollen bei 
Zuwendungsempfängern und Dienst-
leistern 

Sachbearbeitung  
III E 21 

Mitarbeit bei III E 2, insbesondere 
ESF-Antragsbearbeitung im Eure-
kaPlus-Programm für die Projekte 
„Forschungsassistenz“ der Berliner 
Hochschulen und dem Projekt 
„Nachhaltiges Wirtschaften in Berli-
ner Betrieben“, hierfür auch Prüfung 
von Mittelabforderungen, Vorberei-
tung von Auszahlungs-anordnungen, 
Berichtsbearbeitung im EurekaPlus-
Programm sowie Verwendungs-
nachweisprüfung im Rahmen der 
ESF-Quartals-berichterstattung für 
Vorgänge der Arbeitsgruppe III E 1; 
Auswertung von WP-Feststellungen; 
Überwachen von Zahlungs-
rückflüssen; Vorbereitung von ESF-
Ausgabeerklärungen ggü. der Be-
scheinigungsstelle; Regelmäßige 
Teilnahme an Arbeitsgesprächen mit 
Zuwendungsempfängern und Dienst-
leistern; Vor-Ort-Kontrollen bei 
Zuwendungsempfängern und 
Dienstleistern; Angelegenheiten des 
Referates im Zusammenhang mit 
dem EurekaPlus-Programm 

Zuarbeiten für Referatsleitung 
III E 22 

insbesondere in Fällen von ESF-Antragsbearbeitung für das Projekt IT 
for Green; hierfür auch Prüfung von Mittelabforderungen, Vorbereitung 
von Auszahlungsanordnungen, Auswertung von WP-Feststellungen, 
Überwachen von Zahlungsrückflüssen; regelmäßige Teilnahme an 
Arbeitsgesprächen mit Zuwendungsempfängern und Dienstleistern; 
Mitarbeit bei Vor-Ort-Kontrollen bei Zuwendungsempfängern und 
Dienstleistern 
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Übersicht über persönliche Zuständigkeiten im ESF-Antrags- und Bewilligungsverfahren, 
Begleitung der ESF-Projekte sowie Prüfungs- und Kontrollverpflichtungen: 
 
 
 
IV AbtL    —        IV AbtL 1 
Abteilungsleiterin          ESF-Angelegenheiten der Abt. 
(Frau Hentschel)          (Frau Hochhäuser) 
  �           - Grundsatzangelegenheiten 
IV B           - ESF-Finanz- und Teilnehmerinnenplanung 
Referatsleiterin                - Beratung von Projekten bezüglich ESF- 
(Frau Daniel)   �           - Antragstellung und Kofinanzierung  
            - Vor-Ort-Besuche bei ESF-Projekten 
           - Begleitung von Fachgesprächen mit Trägern 
 
IV B 6 
 (Frau Fischer) 
ESF-Angelegenheiten des Referats,            
Fachaufsicht über ziz  (Frau Fischer)   
 - finanzielle Zuständigkeit für das     
   Förderprogramm 
- Kontrolle des Zahlungsflusses 
 - Auszahlung der Mittel an ziz 
 - Durchführung von Quartalsgesprächen  
   mit ziz 
 - Prüfung der Jahresabrechnung von ziz 
 - Vor-Ort-Besuche bei ESF-Projekten 
 
die inhaltliche Bewertung der Maßnahmen erfolgt bei den lt. GVPL zuständigen Fachreferen-
tinnen von IV B. 
 
Analog dem GVPL die Beschreibung des Aufgabengebietes der zuständigen Kolleginnen, 
soweit es den ESF betrifft, mit Erläuterungen und Befugnissen: 
 
IV B: Leiterin des Referates –  
Anordnungsbefugte 
 
IV B 6:  
ESF-Angelegenheiten des Referates, Fachaufsicht (Kontroll- Eingriffs- und Weisungsbefug-
nis) über zukunft im zentrum GmbH, die mit der Bearbeitung der ESF-Projekte betraut ist; 
Mittelanweisungen an zukunft im zentrum GmbH für  Projekte und den Dienstleister, Fest-
stellerin der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 
Vertretung durch IV AbtL 1 
 
IV AbtL 1: 
ESF-Angelegenheiten der Abteilung 
Mittelplanung 
Anordnungsbefugte   
Vertretung durch IV C 21 als Anordnungsbefugte 
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Geschäftsverteilung innerhalb des Referats III A ab 01. März 2007  
 
III A Marion Schmialek 
Inneres, Justiz, Finanzen, Vertr.: 
Hauptstadtangelegenheiten, Konrad Schumann 
Bezirke, Rat der Bürgermeister, 
Verwaltungsmodernisierung  
Bürgerschaftliches Engagement, 
Deutscher Städtetag 
 
III AH Konrad Schumann 
Hauptstadtangelegenheiten; Vertr.: 
Senatsverwaltung für Justiz Marion Schmialek 
 
III AF Thomas Ortmann 
Mitwirkung an der Aufstellung Vertr.: 
der Finanzplanung; Axel Behrens 
Senatsverwaltung für Finanzen; 
(außer Kosten- und Leistungsrechnung/ 
Budgetierung, ZEP, Stellenwirtschaft) 
 
III AI Axel Behrens 
Senatsverwaltung für Inneres, Vertr.: 
(außer Verfassung und Verwaltung, Thomas Ortmann 
Personal); Landesgeschäftsführer  
des Deutschen Städtetages 
 
III AO Monika Janzen 
Mitarbeit bei III A; Einzelfallbearbeitung, Vertr.: 
Aktenführung und Dokumentation; Yvonne Pütz 
Mitarbeit RdB Sabine Bödner 
 
III A/S 1 Bärbel Mangels-Keil 
Mitarbeit im Bereich des Bürgerschaftlichen Vertr.: 
Engagements Marieluise Gregersen 
 
III A/S 2 Marieluise Gregersen 
Mitarbeit im Bereich des Bürgerschaftlichen Vertr.: 
Engagements Bärbel Mangels-Keil 
 
III A Sekr 1 Yvonne Pütz 
Sekretärin des Referats; Vertr.: 
Organisation; Vorschlags- und Ideen- Sabine Bödner 
management (von Bürgerinnen und Bürgern) Monika Janzen 
 
III A Sekr 2 Sabine Bödner 
Sekretärin des Referats Vertr.: 
 Yvonne Pütz 
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AUSBAU EHRENAMTSPORTAL “BÜRGERAKTIV BERLIN” – 

PROJEKTORGANISATION 

 

 
Entscheidungsinstanz 

 
Skzl StS Helbig 

III A Schmialek 
II A 1 Ulrich 

 

Steuerungsgruppe 

Skzl II A1 Ulrich (Leitung) 
Skzl II A 11 Schmidt (stellv. Ltg) 

Herr Dziadek (Berlin.de) 
Landesfreiwilligenagentur / -netzwerk (NN) 

Sozial-AG (NN) 
Herr Grenz (Gute-Tat.de) 

Dr. Scherer (Verband für sozial-kulturelle Arbeit) 
Prof. Wagner (Paritätische Akademie) 

ggf. SenIAS Graubuch (NN) 

Projektbüro 
Skzl III A/S 2 

 Gregersen (Ltg.) 
Frau Kant, 

Ehrenamtsnetz 

 
Projektleitung 

Skzl II A 1 Ulrich 
Skzl II A 11 Schmidt (Stellv.) 

 
Projektträger 

Paritätische Akademie 

Projektbeirat 
(Redaktion bürgeraktiv Berlin) 

Skzl II A 11 Schmidt (Ltg.) 
Skzl III A/S 2  Gregersen (Stellv.) 

Frau Müller (SenIAS) 
Herr Wiebusch (SenIAS) 

Frau Stötzner (Sekis) 
Frau Meier-Obi (Sekis) 
Frau Schaaf-Derichs  

(Treffpunkt Hilfesbreitschaft) 
Herr Scherer  

(Verband für sozial-kulturelle Arbeit 
Frau Kant (Ehrenamtsnetz) 

DZI 
Graubuch 

Kooperation 

SenJust 
Stiftungs-

verzeichnis 

IT- und Anwendungsentwickler 

(Sozial-AG, Index, Berlin.de, DZI 
und andere Dienstleister) 
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Auszug aus dem Geschäftsverteilungsplan Skzl-Kult; Stand 1.1.2010 
 
REFERAT V A 
 
Planstelle                                            Person                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V A - RefLtr.  Helge Rehders                                          
                                                            
Vertreter:                                                                                                              
V A 3 Ry  Liane Rybczyk 
  
Aufgabenbeschreibung: 
Leiter/in des Referates "Grundsatzangelegenheiten, Kunst am Bau, Bauangelegenheiten". 
 
Organisationsentwicklungsplanung für die Abteilung, Konzeptentwicklung und -betreuung 
z.B. für ein übergreifendes Informations- und Wissensmanagement, Benchmarking; Gre-
mientätigkeit, gutachterliche Stellungnahmen, Votierungen und Parlamentsangelegenheiten, 
Europa- und Internationale incl. Strukturfondsangelegenheiten . 
====================================================================== 
 
 
Planstelle                                         Person                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V A 2 SBa Reiner Schmock-Bathe                                         
 
Vertreter:  
V A 2 EU 1 Regina Preuß                                                             
 
Aufgabenbeschreibung: 
Grundsatzfragen der europäischen Kulturangelegenheiten einschl. der EU-Strukturfonds im 
Kulturbereich; Beratung zur EU-Kulturförderung; Koord. in Angelegenheiten der Kulturab-
kommen und der kulturellen Zusammenarbeit in den Städtepartnerschaften sowie des Kul-
turaustausches; Angelegenheiten der Kulturellen Zusammenarbeit mit den Vertretungen und 
Kulturinstitutionen der europäischen Länder; Koordination der Kontaktaufnahme mit europäi-
schen Ländern und Regionen. Federführende Bearbeitung kulturwirtschaftlichen Angelegen-
heiten, Mitarbeit bei Standortmarketing und Kulturtourismus. 
====================================================================== 
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Geschäftsführung 
Thomas Kieneke 

RA 
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BFF 

Arbeit Bildung Qualität 

Bereichsleitung 
Eva Grohmann 

Koordination 
Antje Klages, Katja Möhle 

Philipp Leiser, Nela Saathoff, 
Angelika Klepsch 

 
Koordination 

 

Bereichsleitung Bereichsleitung 

Sachbearbeitung 
 

Sachbearbeitung 
Ina Eichhorn-Lewitz Projektbearbeitung 
Margrit Tegos Projektbearbeitung 
Kerstin Klein Projektbearbeitung 
Jacqueline Schügner Projektbearbeitung 
Heike Schlei Treugut 
Laura Recla Treugut 
Sabine Siegener Treugut 
Ilona Leipnitz Vor-Ort- Kontrollen 
Veronika Butschke-Lorenz Prüfgruppe 
Ines Nahrhaft Prüfgruppe 
Lydia Oberhack Prüfgruppe 

Koordination 

Sachbearbeitung 
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Aufgabenzuschreibung an einzelne Beschäftigte 
Die im Rahmen der Betreuung der Förderoperationen den einzelnen Beschäftigten zugewie-
senen Aufgaben sind in der nachfolgenden, tabellarischen Übersicht benannt.  
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

1 
SenIAS 
N.N. 

IntMig Z 21 IntMig Z 23 IntMig  IntMig B IntMig Z 21 IntMig Z 23 IntMig Z 2 IntMig Z 21 IntMig Z 21 
SenIAS ZS C 3 

IntMig Z 23 IntMig Z 21 IntMig Z 23 

2 
SenBWF / 
Wissenschaft 
Rohde 

ZS EU 5 
In Verbin-
dung mit  
dem jeweils  
inhaltlich 
zuständigen 
Fachreferat 

ZS EU 8 ZS EU 
(bis 
500.000€) 
ZS Ltr 
(über 
500.000 €) 

ZS EU 2 ZS EU 5 
In Verbindung 
mit dem 
jeweils  
inhaltlich 
zuständigen 
Fachreferat 

ZS EU 8 
In Verbin-
dung mit  
dem jeweils  
inhaltlich 
zuständigen 
Fachreferat 

ZS B 3.15 Vertretung 
innerhalb des 
Sachgebiets  

jeweils  
inhaltlich  
zuständiges 
Fachreferat 
(Vorprüfung) 
(Schlussprü-
fung) 

Vertretung 
innerhalb des 
Fachreferats  

ZS EU 5 
ZS EU 7 
mit dem 
jeweils  
inhaltlich 
zuständigen 
Fachreferat 

Gegenseitige  
Vertretung/ 
Vertretung  
innerhalb des  
Fachreferats 

3 
SenBWF / 
Bildung, 
Jugend 
Rohde 

ZS EU 1 
ZS EU 3 
ZS EU 4 
ZS EU 7 
ZS EU 8 
In Verbin-
dung mit dem 
jeweils inhalt-
lich zuständi-
gen Fachre-
ferat 

Gegenseitige 
Vertretung 

ZS EU 
(bis 
500.000€) 
ZS Ltr 
(über 
500.000 €) 

ZS EU 2 ZS EU 1 
ZS EU 3 
ZS EU 4 
ZS EU 7 
ZS EU 8 
 

Gegenseitige 
Vertretung 

II Gst 3  
(Bildung) 
III E 351 
(Jugend) 

Vertretung 
innerhalb des 
Sachgebiets 

ZS EU 1 
ZS EU 3 
ZS EU 4 
ZS EU 7 
ZS EU 8 
 

Gegenseitige 
Vertretung 

ZS EU 1 
ZS EU 3 
ZS EU 4 
ZS EU 7 
ZS EU 8 
 

Gegenseitige 
Vertretung 

4 
SenGUV 
Eckloff und 
Pittlik 

TH-Mittel 
2009-2010 
I B 43 
 
2011-2013 
I B 44 
 
 
 
 
 
 

TH-Mittel 
2009.2010 
I B 4 
 
2011-2013 
I B 4 
 
 
 
 
 
 

TH-Mittel 
2009-2010 
I AbtL 
 
2011-2013 
I AbtL, I BdH 
 
 
 
 
 
 

TH-Mittel 
2009-2010 
I B  
 
2011-2013 
I B 
 
 
 
 
 
 

TH-Mittel 
2009-2010 
I B 43 
 
2011-2013 
I B 43 
 
 
 
 
 
 

TH-Mittel 
2009-2010 
I B 4  
 
2011-2013 
I B 4 
 
 
 
 
 
 

TH-Mittel 
2009-2010 
I B 43 
AOB I B 4 
2011-2013 
I B 43 
AOB I B 4 
 
 
 
 
 

TH-Mittel 
2009-2010 
I B 42 
AOB I B 3 
2011-2013 
I B 44 
AOB I B 3 
 
 
 
 
 

TH-Mittel  
2009-2010 
I B 43 
I B 4 
2011-2013 
I B 44 
 
 
 
 
 
 

TH-Mittel  
2009-2010 
I B 4 
I B 3 
2011-2013 
I B 4 
 
 
 
 
 
 

TH-Mittel 
2009-2010 
B 34 
 
2011-2013 
I B 34 
Es wird eine 
Systemkon-
trolle des 
Dienstleisters 
durchgeführt 
 

TH-Mittel 
2009-2010 
I B 42 
 
2011-2013 
I B 42 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

4 Für die Bearbeitung der Vorgänge des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens wird in Berlin die IT-Anwendung `ProFiskal´ genutzt. Dieses System erzwingt durch den vorgegebenen Workflow die Einhaltung 
des Vier-Augen-Prinzips bei allen Zahlungsvorgängen.  
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

Fördermittel 
2008 
I B 44 
 
2009-2010 
I B 43 
Prüfung 
Umwid-
mungs-
anträge 
Geschäfts-
besorger / 
Treuhänder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2013 
Prüfung 
fachliche 
Förderungs-
würdigkeit 
und Verfüg-
barkeit von 
Fördermitteln 
I B 43 
 
Antragsprü-
fung Ge-
schäftsbe-

Fördermittel 
2008 
I B 43 
 
2009-2010 
I B 44 
Vertretung ist 
durch den 
Dienstleister 
sichergestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2013 
I B 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertretung 
wird durch 
den Dienst-

Fördermittel 
2008 
I B 44 
 
2009-2010 
schriftliche 
Information 
des Dienst-
leisters über 
Förderent-
scheidung 
unter Vorga-
be der För-
derdaten  
I B 43 
 
Bewilligung 
durch Ge-
schäftsbeso-
ger / Treu-
händer SPI 
Consult 
 
 
 
 
 
2011-2013 
schriftliche 
Information 
des Dienst-
leisters über 
Förderent-
scheidung I B 
43 
 
 
Bewilligung 
durch Ge-
schäftsbeso-

Fördermittel 
2008 
I B 43 
 
2009-2010 
I B 44 
 
 
Vertretung 
wird durch 
Geschäfts-
besorger / 
Treuhänder 
sichergestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2013 
I B 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertretung 
wird durch 
Geschäfts-

Fördermittel 
2008 
I B 43 
 
2009-2010 
Prüfung Mit-
telabruf Treu-
gutmittel des 
Geschäftsbe-
sorgers / 
Treuhänders 
I B 43 
 
Prüfung der 
Berichte der 
Endempfän-
ger und von 
deren Mit-
telabrufen 
erfolgt durch 
den Ge-
schäftsbesor-
ger / Treu-
händer 
 
 
 
2011-2013 
Prüfung Mit-
telabruf Treu-
gutmittel des 
Geschäftsbe-
sorgers / 
Treuhänders  
I B 44 
 
 
Prüfung der 
Berichte der 
Endempfän-

Fördermittel 
2008 
I B 44 
 
2009-2010 
Mitarbeiter 
Arbeitsgrup-
pe I B 4 
 
Vertretung 
wird durch 
Geschäfts-
besorger / 
Treuhänder 
sichergestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2013 
Mitarbeiter 
Arbeitsgrup-
pe I B 4 
 
 
 
 
 
 
Vertretung 
wird durch 
Geschäfts-

Fördermittel 
2008 
I B 44 
AOB I B 4 
2009-2010 
Auszahlung 
Fördermittel 
als Treugut-
mittel an den 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer  
I B 43 
AOB I B 4 
 
Auszahlung 
der Fördermit-
tel an die  
endempfän-
ger erfolgt 
durch den 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer 
 
 
 
2011-2013 
Auszahlung 
Fördermittel 
als Treugut-
mittel an den 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer  
I B 44 
AOB I B 4 
Auszahlung 
der Fördermit-
tel an die  

Fördermittel 
2008 
I B 43 
AOB I B 3 
2009-2010 
profiskalbe-
rechtigte 
Mitarbeiter 
der Bereiche  
I B oder I SL 2 
AOB I B 3 
 
Vertretung 
wird durch 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer si-
chergestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2013 
profiskalbe-
rechtigte 
Mitarbeiter 
der Bereiche  
I B oder I SL 2 
AOB I B 3 
 
 
 
Vertretung 
wird durch 
Geschäftsbe-

Fördermittel 
2008 
SE A 2 
 
2009-2010 
Verwendungs-
nachweisprü-
fung erfolgt 
durch den 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2013  
Verwendungs-
nachweisprü-
fung erfolgt 
durch den 
Geschäftsbe-
sorger/ Treu-
händer 
 

Fördermittel 
2008 
Mitarb SE A 2 
 
2009-2010 
Vertretung wird 
durch Ge-
schäftsbesor-
ger/Treuhänder 
sichergestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2013 
Vertretung wird 
durch Ge-
schäftsbesorger 
/ Treuhänder 
sichergestellt 
 

Fördermittel 
2008 
I B 34 
 
2009-2010 
Prüfung der 
Wahrneh-
mung der 
Mittelverwal-
tung durch 
den Ge-
schäftsbesor-
ger / Treu-
händer im 
Rahmen der 
Systemkon-
trolle  
I B 34 
 
Vor-Ort-
Kontrollen bei 
den Endemp-
fängern erfol-
gen durch den 
Geschäftsbe-
sorger/ Treu-
händer 
2011-2013 
Prüfung der 
Wahrneh-
mung der Mit-
telverwaltung 
durch den 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer im 
Rahmen der 
Systemkon-
trolle  
I B 34 

Fördermittel 
2008 
I B 42 
 
2009-2010 
I B 42 
 
Vertretung 
wird durch 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer si-
chergestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-2013 
Vertretung 
wird durch 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer si-
chergestellt 
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

sorger / 
Treuhänder 
 

leister si-
chergestellt 
 

ger / Treu-
händer SPI 
Consult 
 

besorger / 
Treuhänder 
sichergestellt 
 
 

ger und von 
deren Mit-
telabrufen 
erfolgt durch 
den Ge-
schäftsbesor-
ger / Treu-
händer 

besorger / 
Treuhänder 
sichergestellt 
 

endempfän-
ger erfolgt 
durch den 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer 
 
 

sorger / Treu-
händer si-
chergestellt 
 

Vor-Ort-Kon-
trollen bei den 
Endempfän-
gern erfolgen 
durch den 
Geschäftsbe-
sorger / Treu-
händer 

5 
SenGUV 
Rothe 

III A 32 III A 3 III A 32 III A 3 III A 321 
III A 322 

III A 322 
III A 321 

III A 32 III A 3 III A 321 
III A 322 

III A 322 
III A 321 

III A 321 
III A 322 

III A 322 
III A 321 

6 
SenIAS 
Reitemeier / 
Ernst 

1. inhaltliche 
Prüfung und 
finanzielle 
Vorprüfung/ 
Erstellung 
eines Förder-
vermerkes 
durch die 
Fachberei-
che:  
Instr. 44 –   
I B 31 
Instr. 49 –  
I SL 22 
 
2. Antrags- 
prüfung: 
Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8,  
SenIAS  
– Abt. I –  

zu 1:  
Instr. 44 –   
I B 37 
Instr. 49 –  
I SL 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I –  
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I   
 
 

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I  

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I  
 
Prüfung der 
Treugutmittel-
abforderung  
von SPI Con-
sult GmbH 
durch die 
Fachbereiche: 
Instr. 44 –   
I B 31 
Instr. 49 –  
I SL 22; 
 

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I –  
 
 
Vertretung 
für die Prü-
fung der 
Treugut-
mittel-
abforderung: 
Instr. 44 –   
I B 37 
Instr. 49 –  
I SL 23 
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I  
 
Bereitstellung 
der Treugut-
mittel an   
SPI Consult 
GmbH durch 
die Fachbe-
reiche:  
Instr. 44 –   
I B 31 
Instr. 49 –  
I SL 22 
Anordnungs-
befügnis: 
Instr. 44 –   
I B 37   
Instr. 49 –  
I SL 23 

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe ESF-
Verfahren, Nr. 
6-8, SenIAS –  
Abt. I  
 
 
Vertretung für  
die Bereit- 
stellung der 
Treugutmittel: 
Instr. 44 –   
I B 37 
Instr. 49 –  
I SL 23 
Vertretung  
Anordnungs- 
befugnis: 
I B 3,  
I B , I SL 2, 
I SL 21,  
I SL 22, 
I SL 23 
I B 37  

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder SPI 
Consult GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS –  
Abt. I  
 
 
Die Prüfung der 
Sachberichte 
erfolgt durch 
die Fach-
bereiche:  
Instr. 44 –   
I B 31 
Instr. 49 –  
I SL 22 
 

Die Vertretung 
ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS –  
Abt. I 
 
 
Vertretung 
Sachberichts-
prüfung: 
Instr. 44 –   
I B 37 
Instr. 49 –  
I SL 23 
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I   
 
Der Fachbe-
reich kann an 
diesen Kon-
trollen teil-
nehmen. 

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe ESF-
Verfahren, Nr. 
6-8, SenIAS,– 
Abt. I  
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

7 
SenIAS 
Reitemeier / 
Ernst 

1. inhaltliche  
Prüfung und 
finanzielle 
Vorprüfung/ 
Erstellung 
eines Förder-
vermerkes 
durch die 
Fachberei-
che:  
Instr. 45 –   
I B 31 
Instr. 46 –  
I B 38 
Instr. 47 –  
I E 22 
 
2. Antrags- 
prüfung:  
Geschäfts- 
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS  
– Abt. I  
 

zu 1:  
Instr. 45 –  
I B 37 
Instr. 46 – 
I B 3 
Instr. 47 – 
I E 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I  
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I   
 

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister  
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I  
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I – 
 
Prüfung der 
Treugutmittel-
abforderung  
von SPI Con-
sult GmbH 
durch die 
Fachbereiche: 
Instr. 45 –   
I B 31 
Instr. 46 –  
I B 38 
Instr. 47 –  
I E 22 
 

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I–  
 
 
Vertretung 
für die  Prüf-
ung der Treu-
gutmittel-
abforderung: 
Instr. 45 –   
I B 37 
Instr. 46 –  
I B 3 
Instr. 47 –  
I E 26 
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I   
Bereitstellung 
der Treugut-
mittel an   
SPI Consult 
GmbH durch 
die Fachbe-
reiche:  
Instr. 45 –   
I B 31 
Instr. 46 –  
I B 38 
Instr. 47 –  
I E 22 
Anordnungs-
befügnis bei 
Instr. 45 –  
I B 37 
Instr. 46 – 
I B  
Instr. 47- 
I E 22 

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8 SenIAS – 
Abt. I – 
 
Vertretung für  
die  Bereit- 
stellung der 
Treugutmittel: 
Instr. 45 –   
I B 37 
Instr. 46 –  
I B 3 
Instr. 47 –  
I E 26 
Vertretung  
Anordnungs- 
befugnis : 
I SL 2, 
I SL 21,  
I SL 22,  
I SL 23, 
I B, I B 3, 
I B 37 
I E 2, I E 23,  
I E 27 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder SPI 
Consult GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS –  
Abt. I   
 
 
Die Prüfung der 
Sachberichte 
erfolgt durch 
die Fachberei-
che:  
Instr. 45 –   
I B 31 
Instr. 46 –  
I B 38 
Instr. 47 –  
I E 22 
 

Die Vertretung 
ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I 
 
 
Vertretung 
Sachberichts-
prüfung: 
Instr. 45 –   
I B 37 
Instr. 46 –  
I B 3 
Instr. 47 –  
I E 26 
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I  
 
Der Fachbe-
reich kann an 
diesen Kon-
trollen teil-
nehmen. 

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I   
 

8 
SenIAS 
Reitemeier / 
Ernst 

1. inhaltliche  
Prüfung und 
finanzielle 
Vorprüfung/ 
Erstellung 
eines Förder-
vermerkes 
durch den 
Fachbereich:  

zu 1.  
I SL 14 
 
 
 
 
 
 
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I  

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I  
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I  

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I  
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I  

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I  
 

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder SPI 
Consult GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS –  
Abt. I  
 

Die Vertretung 
ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe 
ESF.Verfahren 
Nr. 6-8, 
SenIAS –  
Abt. I  

Geschäfts-
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I  

Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt. 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS – 
Abt. I  
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

I SL 13 
2. Antrags- 
prüfung:  
Geschäfts- 
besorger/ 
Treuhänder 
SPI Consult 
GmbH  
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS - 
Abt. I  

 
zu 2. 
Die Vertre-
tung ist beim 
Dienstleister 
sichergestellt 
siehe ESF-
Verfahren Nr. 
6-8, SenIAS 
– Abt. I  
 

  
Prüfung der 
Treugutmittel-
abforderung  
von SPI Con-
sult GmbH 
durch den 
Fachbereich: 
I SL 13 
 

 
Vertretung 
für die  Prü-
fung der  
Treugutmit-
tel-
abforderung: 
I SL 14 
 

 
Bereitstellung 
der Treugut-
mittel an   
SPI Consult 
GmbH durch 
den Fachbe-
reich:  
I SL 13 
Anordnungs-
befugnis  
I SL 14 

Vertretung für  
die Bereit-
stellung der 
Treugutmittel: 
I SL 14 
Vertretung  
Anordnungs- 
befugnis : 
I SL 2,  
I SL 21, 
I SL 22, 
I SL 23 

 
Die Prüfung der 
Sachberichte 
erfolgt durch  
den Fach- 
bereich:  
I SL 13 

 
Vertretung 
Sachberichts-
prüfung: 
I SL 14 
 

 
Der Fachbe-
reich kann an 
diesen Kon-
trollen teil-
nehmen. 

95 
SenIAS 
Fitzner 

II C 61 
 

II C 61 
 

II C 6 
 

II C / II C 1 
 

II C 61 
 

I C 6 
 

II C 6 
 

II C / II C 1 
 

II C 6 II C 61 
 

II C 61 
 

II C 6 
 

10 
SenIAS 
Reichert 

II A 4 
 
 

II SL 2 
 

II A 4 II SL 2  II A 4 II SL 2 II A 4/  
II A 42 

II SL 2  II A 4 II A 42 II A 4 II A 42 

116 
SenIAS 
Tolksdorf 

II C 12 
II C 2 

II C 1 
II C 3 

II C 12 
II C 2 

II C 1 
II C 3 

II C 13 
II C 21 

II C 12 
II C 2 

II C 12 
II C 2 

II C 1 
II C 3 

II C 13 
II C 21 

II C 12 
II C 2 

II C 16 
II C 21 

II C 13 
II C 2 

12 
SenIAS 
Tolksdorf 

II C 12 II C 13 II C  II C 1 II C 13 II C 12 II C 12 II C 1 II C 13 II C 12 II C 16 II C 13 

137 
SenIAS 
Franz 
Instr. 17,20,21 

II D 21 
 

II D 2 
 

II D 2 
 

II D 3 II D 21 
 

II D 2 
 

II D 21 
 

II D 2 
 

II D 86/II D 21 
 

k.V. 
 

II D 86/II D 21 
 

II D 2/II D 86 

                                                
 

5 Es handelt sich um die Verwaltung von Treugut - die Antragsbearbeitung und Bewilligung von Fördermitteln gegenüber den Letztempfängern (Projektträger) obliegt den Treuhändern. Hier sind nur die Zuständig-
keiten für die Abstimmung, Auszahlung und Überwachung des Treuguts sowie die Fachaufsicht beschrieben. 
6 Es handelt sich um die Verwaltung von Treugut – die eigentliche Antragsbearbeitung und Bewilligung von Fördermitteln gegenüber den Letztempfängern (Beschäftigungsträgern) obliegt den Treuhändern. Oben 
sind lediglich die Zuständigkeiten für die Abstimmung, Auszahlung und Überwachung hinsichtlich des Treuguts beschrieben. Die erste Zeile betrifft Instrument 41, die zweite Zeile die Instrumente 40 und 43. 
7 Für die ESF-Verfahren 13-16 gilt die Beschreibung über die Festlegungen der Zuständigkeiten und Ablauf bei der Umsetzung von ESF-Projekten. 
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

14 
SenIAS 
Franz 
Instr. 18 

Geschäfts-
besorger 
(GB) 
comovis 

GB 
comovis 
 
 

GB 
comovis 
 
 

GB 
comovis 
 
 

GB 
comovis 
 

GB 
comovis 

GB 
comovis 
 

GB 
comovis 
 

GB 
comovis 
 
 

GB 
comovis 
 

IID 31 
 

II D 5 
 
 

15 
SenIAS 
Jarkow 
Instr. 23 

II D 85 
 

II D 3 
 

GB comovis / 
SPI 

GB comovis / 
SPI 

GB comovis / 
SPI 
 
II D 85 

GB comovis / 
SPI / IID 3 

II D 3 
 

II D 
 

GB comovis / 
IID 85 
 

GB comovis / 
IID 3 
 

II D 31 
 
 

II D 5 
 
 

16 
SenIAS 
Jarkow 
Instr. 24 
 
 
Instr. 25 
 
 
Instr. 26 
 
 
Instr. 27 

 
 
 
II D 31 
 
 
GB comovis 
 
 
II D 85 
 
 

 
 
 
II D 3 
 
 
GB comovis 
 
 
II D 3 
 
 

 
 
 
II D 3 
 
 
GB comovis 
 
 
II D 3 
 
 

 
 
 
II D 
 
 
GB comovis 
 
 
II D 
 
 

 
 
 
II D 31 
 
 
GB comovis / 
II D 34 
 
II D 85 
 
 

 
 
 
II D 3 
 
 
GB comovis / 
II D 3 
 
II D 3 
 
 
 

 
 
 
II D 31 
 
 
GB comovis / 
II D 3 
 
II D 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
II D 3 
 
 
GB comovis / 
II D 
 
II D 3 
 
 
 

 
 
 
Treuhänder / 
IID 34 
 
GB comovis /  
II D 34 
 
GB comovis 
 
 
 

 
 
 
Treuhänder / 
IID 5 
 
GB comovis /  
II D 3 
 
GB comovis 
 
 
 

 
 
 
II D 34 
mit Gsub 
 
II D 31 
 
 
II D 31 
 
 
 

 
 
 
II D 5 
mit Gsub 
 
II D 5 
 
 
II D 5 
 
 
 

17 
SenJust8 
Franz 

III B 7 III B 2 I C I C 5 Teilprojekt 1: 
Frau Hewel 
Teilprojekt 2: 
Herr Vogel 
Teilprojekt 3: 
Frau Hewel / 
Herr Vogel 
1. Stufe  
Berichte / 

Teilprojekt 1: 
Frau Friebe 
Teilprojekt 2: 
Frau Fritz 
Teilprojekt 3: 
Frau Fritz / 
Frau Friebe 
1. Stufe 
Berichte / 

I C I C 5 III B 7 III B 2 Teilprojekt 1: 
Herr Vogel 
Teilprojekt 2: 
Frau Hewel 
Teilprojekt 3: 
Frau Fritsche 

Teilprojekt 1: 
Frau Fritz 
Teilprojekt 2: 
Frau Fritsche 
Teilprojekt 3: 
Herr Lieber 

                                                
 

8 Die Senatsverwaltung für Justiz partizipiert in der Förderperiode 2007 – 2013 erstmals an der ESF-Förderung. Die operative Förderung befindet sich noch in der Vorbereitung, die Zuständigkeiten sind noch nicht 
abschließend geklärt.  
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

Mittelabruf 
2. Stufe:  
III B 7  
Prüfung der 
Berichte u. d. 
Mittelabrufs 

Mittelabruf 
2. Stufe: 
III B 2  
Prüfung der 
Berichte u. d. 
Mittelabrufs 

189 
SenWTF 
TH 

III C4, III C 5 
und Weitere 
(Vergabe- 
Gremien) 

III C 6, III C 
51 
und Weitere 
(Vergabe- 
Gremien) 

Bewilligung = 
Zuschlags-
erteilung 
(durch III C, 
III AbtL) 

Bewilligung = 
Zuschlags-
erteilung 
(III C 4, 
(dann keine 
Beteiligung 
bei Prüfung) 

III C 5, 
III C 6 

III C 51, 
III C 61 

III C 4, 
III C 6 

I B Entfällt 
(Vertragsrecht) 

Entfällt 
(Vertragsrecht) 

III C 5, 
III C 6 
(nicht im Sinn 
zuwendungs-
rechtlicher 
VOK) 

III C 51, 
III C 61 
(nicht im Sinn 
zuwendungs-
rechtlicher 
VOK) 

19 
SenWTF 
Brouwers  

Instrument 1 
(soweit nicht 
externer 
Dienstleister 
N.N.)10 
Projekte „Hoch-
schulbasierte 
Weiterbildung 
für Betriebe“, 
„Berufsbeglei-
tende Bachelor-
ausbildung 
Elektro/Metall u. 
Medien“,  
„Zusätzlicher 
Studiengang an 
der Berufs-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III E 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III E 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III E 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III E 2,  
III E 21/ 
III E 11,  
III E 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III E 21,  
III E 2 / 
III E 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I B 4, I B 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I B, I B 1, 
I B 2, I B 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der 
ESF-Quartals-
berichte:  

III E 2, III E 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der 
ESF-Quartals-
berichte:  

III E 21, III E 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III E 1 / 
III E 11;  
ggf. IIIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III E 2 / 
III E 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

9 Im Regelfall verwendet die Verwaltungsbehörde Mittel der Technischen Hilfe, um – nach Ausschreibungsverfahren – externe Dienstleister vertraglich zu binden. Auf die Spezifika der Verfahren wird in der VKS-
Gesamtdarstellung eingegangen. 
10 Bei den Förderungen zu „Betriebliche Anpassungsqualifizierung“ ist der externe Dienstleister N.N. Zwischengeschaltete Stelle gegenüber Fördermittelempfängern.  
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

akademie der 
HWR Berlin“;  
 
Projekte“ 
„Betriebliche 
Anpassungs-
qualifizierung“, 
„Personal-
vorauswahl 
 
 
„Betriebliche 
Anpassungs-
qualifizierung“ / 
Externer 
Dienstleister 
N.N. 

 
 
 
III E 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 11, 
III E 1 / 
III E 2 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 12 / 
III E 21 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
I B 4, I B 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
I B, I B 1,  
I B 2, I B 21 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 11, III E 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 2 / 
III E 21;  
ggf. III E 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

 
 
 
III E 1 / 
III E 11 
 
 
 
 
 
 
 
N.N. 

Instrument 2  
(soweit nicht 
ziz)11 
 
 
 
 
Treuhänder ziz 
(Instrument 
„START: 
Chance“) 
 

 
 
 
III E 12 
 
 
 
Beratung 
Angelika 
Klepsch, Nela 
Saathoff 

 
 
 
III E 11 
 
 
 
Beratung 
Nela Saathoff, 
Angelika 
Klepsch 

 
 
 
III E 
 
 
 
Beratung 
Angelika 
Klepsch, Nela 
Saathoff 

 
 
 
III E 1 
 
 
 
Beratung 
Nela Saathoff, 
Angelika 
Klepsch 

 
 
 
III E 21, 
III E 2 / 
III E 12, III E 1 
 
SB 
Laura Recla, 
Kerstin Klein 

 
 
 
III E 2,  
III E 21 / 
III E 11 
 
SB 
Kerstin Klein, 
Laura Recla 
 

 
 
 
I B 4, I B 41 
 
 
 
SB-TG 
Heike Schlei, 
Sabine  
Siegener, Laura 
Recla 

 
 
 
I B, I B 1, 
I B 2, I B 21 
 
 
SB-TG 
Sabine  
Siegener, Laura 
Recla, Heike 
Schlei 

Im Rahmen der 
ESF-Quartals-
berichte:  

III E 21, III E 2 
 
 
 
SB-PG 
Ines Nahrhaft, 
Ilona Leipnitz 
 

Im Rahmen der 
ESF-Quartals-
berichte: 

III E 2, III E 21 
 
 
 
SB-PG 
Ilona Leipnitz, 
Ines Nahrhaft 
 

 
 
 
III E 1,III E 12 
 
 
 
SB-PG,  
Beratung 
Ilona Leipnitz, 
Angelika 
Klepsch 

 
 
 
III E 2, III E 11 
 
 
 
SB-TG,  
Beratung 
Eva Grohmann, 
Nela Saathoff 

 
Instrument 10 
 
 

 
 
 
III E 21 

 
 
 
III E 2 

 
 
 
III E 

 
 
 
III E 1 

 
 
 
III E 11,  
III E 12 /  
III E 21 

 
 
 
III E 12,  
III E 11,  
III E 1 / III E 2 

 
 
 
I B 4, I B 41 
 

 
 
 
I B, I B 1,  
I B 2, I B 21 

Im Rahmen der 
ESF-Quartalsbe-
richte:  

III E 11, III E 12 

Im Rahmen der 
ESF-Quartalsbe-
richte:  

III E 12,  
III E 11, III E 1 

 
 
 
III E 2,  
III E 21,  
ggf. III E 

 
 
 
III E 1,  
III E 11,  
III E 12 

                                                
 

11 Bei dem Förderprogramm “START:Chance“ ist die ziz GmbH Zwischengeschaltete Stelle. Ziz identifiziert Funktionen nicht anhand von Stellenzeichen. Die Zuordnung erfolgt insoweit über Funktionsbeschreibung 
(Beratung, SB = Sachbearbeitung, SB-TG = Sachbearbeitung Treugut, SB-PG = Sachbearbeitung Prüfgruppe) und Personen. 
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

Instrument 11 
Projekt  
„Exzellenz 
Tandem“ 
 
Projekt  
„IT for Green“ 

 
 
Projekt  
„Nachhaltiges 
Wirtschaften  
in Berliner  
Betrieben“ 
 

 
III E 2 
 
 
 
III E 22 
 
 
 
III E 21 
 
 

 
III F 21 
 
 
 
III E 21 
 
 
 
III E 2 
 

 
III E 
 
 
 
III E 
 
 
 
III E 
 

 
III E 1 
 
 
 
III E 1 
 
 
 
III E 1 
 

 
III E 1 / 
III E 2 
 
 
III E 11/  
III E 22 
 
 
III E 11/  
III E 21 
 

 
III E 11,  
III E 12 / 
III E 21 
 
III E 1,  
III E 12 / 
III E 21 
 
III E 12,  
III E 1/ III E 2 
 

 
I B 4, I B 41 
 
 
 
I B 4, I B 41 
 
 
 
I B 4, I B 41 
 

 
I B, I B 1,  
I B 2, I B 21 
 
 
I B, I B 1,  
I B 2, I B 21 
 
 
I B, I B 1,  
I B 2, I B 21 
 

 
III E 1 
 
 
 
III E 11 
 
 
 
III E 11 
 
 
Jeweils nach 
Projektende wird 
in den Instrumen-
ten 1, 2, 10, 11 
ein externes Wirt-
schaftsprüferbüro 
mit der Endver-
wendungsnach-
weisprüfung 
beauftragt. 

 
III E 11, III E 12 
 
 
 
III E 1, III E 12 
 
 
 
III E 12, III E 1 
 

 
III E 2,  
III E 21,  
ggf. III E 
 
III E,  
III E 22 
 
 
III E 2,III E 21, 
ggf. III E 
 
Jeweils nach 
Projektende 
wird in den 
Instrumenten 1, 
2, 10, 11 ein 
externes Wirt-
schaftsprüfer-
büro mit der 
Prüfung im 
Buchwerk vor 
Ort beauftragt.  

 
III E 1, III E 11 
 
 
 
III E 2,  
III E 21 
 
 
III E 1,  
III E 11 
 

20 
SenWTF 
Brouwers 
Instrument 3 
 

 
 
 
III E 11 

 
 
 
III E 12 

 
 
 
III E 

 
 
 
III E 1 

 
 
 
III E 21, 
III E 2/ 
III E 11,  
III E 1 

 
 
 
III E 2,  
III E 21/ 
III E 12 

 
 
 
I B 4, I B 41 
 

 
 
 
I B, I B 1, 
I B 2, I B 21 
 

Im Rahmen der 
ESF-Quartals-
berichte: 
III E 21, III E 2 
Jeweils nach 
Projektende 
wird ein exter-
nes Wirt-
schaftsprüfer-
büro mit der 
Endverwen-
dungsnach-
weisprüfung 
beauftragt. 

Im Rahmen der 
ESF-Quartals-
berichte: 
III E 2, III E 21 

 
 
 
III E 1,III E 11 
Jeweils nach 
Projektende 
wird ein ex-
ternes Wirt-
schafts-
prüferbüro mit 
der Prüfung 
im Buchwerk 
vor Ort beauf-
tragt.  

 
 
 
III E 2, III E 
21, III E 12 
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System 
(ESF-Nr.) 

Antrags- 
prüfung 

Antrags-
prüfung 
 
 
 
Vertretung 

Bewilligung Bewilligung 
 
 
 
 
Vertretung 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf 

Prüfung 
Bericht/ 
Mittelabruf  
 
 
Vertretung 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r)4 
 

Zahlungs-
anweisung / 
Anordnungs- 
befugte(r) 
 
Vertretung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 

Verwendungs- 
nachweis- 
prüfung 
 
 
Vertretung  

Vor-Ort-
Kontrolle 

Vor-Ort-
Kontrolle 
 
 
 
Vertretung 

21 
SenWTF12 
Fischer 

Ziz in Ab-
stimmung mit 
der zuständi-
gen Fachre-
ferentin von 
IV B 

Ziz Ziz Ziz Ziz Ziz Ziz Ziz Ziz Ziz Ziz Ziz 

22 
Skzl 
Schmialek 

III A/S 1 
Antrags-
vorprüfung / 
Vorprüfung 
Bewilligung  
 
III A 
Antrags-
prüfung und 
Bewilligung  

III AH III A 
 
III – Leiter 
Unterschrift 
Zuwendungs- 
und Bewilli-
gungsbe-
scheide  

III AH II A 1 II A 11 ZC 1 ZC 2 II A 1 II A 11 II A 1 II A 11 

23 
Skzl  
Schmock-
Bathe 

V A 2 SBa 
i.V.m. Fach-
referat (Stel-
lungnahme) 

V A 2 EU 1 
i.V.m. Fach-
referat (Stel-
lungnahme) 

V A  
auf Vorlage  
V A 2 SBa 

V A 3 Ry  
auf Vorlage  
V A 2 SBa 

Fachreferate 
z.B. V D St 

Fachreferate 
z.B V D Ja 

V S 1 Oh +  
V S 1 Kl 

V S 1 Kl + 
V S 1 Ne 

Fachreferate 
z.B. V D St  
+ Prüfgruppe  
V S 1 

Fachreferate 
z.B. V D Ja  
+ Prüfgruppe  
V S 1 

Fachreferate 
z.B. V D St 

Fachreferate 
z.B V D Ja 

 
Anmerkung 1: Weitere und Informationen zu den Abläufen und konkreten Bearbeitern/Bearbeiterinnen sind in den Darstellungen der einzelnen Zwischen-

geschalteten Stellen enthalten.  
Anmerkung 2: Die Verwaltungsbehörde, vertreten durch die Technische Hilfe ESF, ist regelmäßig, d.h. in 100% aller Fälle, einbezogen in: 

   a) die Antragsprüfung (nach Antragsprüfung der ZGS und vor Bewilligung durch die ZGS); 
   b) die Prüfung der Zwischenberichte; 
   c) die Prüfung der Endberichte;  
   zudem d) bei stichprobenweisen Vor-Ort-Kontrollen. 

Es ist also auch dann, wenn innerhalb einer Behörde die Bearbeitung jeweils lediglich einer/einem Beschäftigten zugeordnet ist, im Ge-
samtverfahren regelmäßig das 4-Augen-Prinzip gewahrt.  

 
                                                
 

12 Umsetzung durch die Servicegesellschaft `Zukunft im Zentrum´ (ZiZ), vgl. entsprechende Anlage zu Kapitel 3 in Gesamtdarstellung. 
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Dem Personal der Zwischengeschalteten Stellen vorgegebene schriftliche Ver-
fahren 
Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Verfahren zur Einführung, Änderung oder Aufgabe solcher Verfahren 

Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Beschreibung der Verfahren für die Auswahl und Genehmigung von Vorhaben  

Hierzu wird verwiesen auf die im einleitenden Teil des Kapitels 3 dargestellten Projektaus-
wahlkriterien (Spalte 4).  
 
 
Überprüfung der Vorhaben (Artikel 60 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 
1083/2006 des Rates) 
Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Kriterien und Verfahren der Überprüfung sowie daran beteiligte Institutionen 

Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Vor-Ort-Kontrollen 

Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Kriterien der Auswahl durchzuführender Vor-Ort-Kontrollen 

Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Ergebnisdokumentation der Überprüfungen 

Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Verfolgung von Unregelmäßigkeiten 

Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
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Aufgabentrennung in Fällen, in denen Zwischengeschaltete Stellen selbst Empfänger 
von Fördermitteln sind 

Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Beschreibung der Verfahren für die Zuarbeit zu den von der Bescheinigungs-
behörde zu erstellenden Erstattungsanträgen 
Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
 
 
Aufbewahrungspflichten 

Hierzu wird verwiesen auf die in Kapitel 2 dargestellten, für alle ZGS verbindlichen Vorgaben 
und Verfahrensregelungen der Verwaltungsbehörde.  
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4. BESCHEINIGUNGSBEHÖRDE 

4.1 Die Bescheinigungsbehörde und ihre wesentlichen Aufgaben  
Im Rahmen ihrer spezifischen Aufgabenstellung ist die Bescheinigungsbehörde zuständig für 
die Operationellen Programme EFRE und ESF Berlin 2007 bis 2013. Ihre Aufgaben werden 
ausschließlich im Sachgebiet „Bescheinigungsbehörde“ bei der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen Berlin wahrgenommen. Mit Organisationsverfügung des 
zuständigen Staatssekretärs vom 11. Juli 2008 wurde die Bescheinigungsbehörde gemäß 
Art. 59 der VO (EG) Nr. 1083/2006 offiziell benannt. Die Bescheinigungsbehörde des Landes 
Berlin für die EU-Strukturfonds ist eine Stabsstelle beim Staatssekretär der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (eingerichtet durch Organisationsverfügung vom 
15.05.2009 mit Wirkung zum 01.05.2009). Sie ist gleichzeitig in Personalunion als Zahlstelle 
zuständig für die wahrzunehmenden Aufgaben der Förderperiode 2000 bis 2006/08 für die 
Strukturfonds EFRE, ESF und EAGFL-A im Land Berlin. 
 
Zu den Hauptaufgaben der Bescheinigungsbehörde gehören gemäß Artikel 61 VO (EG) 
1083/2006 folgende Tätigkeiten: 

• die Erstellung und Übermittlung der Ausgabeerklärungen im Rahmen der Zwischen-/ 
und Schlusszahlungsanträge an die Europäische Kommission über das Medium 
SFC2007 

• die Prüfung und Bescheinigung der Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit der getätigten 
Ausgaben aufgrund der übermittelten und in der gemeinsamen, einheitlichen EDV 
Datenbank / IT-Begleitsystem hinterlegten Berichtsdaten 

• die Aufforderung im Einzelfall an die Verwaltungsbehörde bzw. Zwischengeschalteten 
Stellen, die Klärung von einzelnen oder systematischen Unstimmigkeiten herbeizu-
führen 

• die Überwachung der Wiedereinziehung geschuldeter Beträge 
• Erstellung der Jahresmeldung gemäß Art. 20 der VO 1828/2006 über bereits wieder-

eingezogene und noch wiedereinzuziehende Beträge 
• die Sicherstellung einer elektronischen Buchführung 
• die systematische Auswertung der Berichte der Prüfbehörde anhand von Checklisten 

und deren Dokumentation sowie die Überwachung der notwendigen Abhilfemaßnah-
men 

• die Durchführung eigener Plausibilitätskontrollen im Sinne von Systemkontrollen bei 
den Zwischengeschalteten Stellen anhand eines einheitlichen Fragenkatalogs und 
Checklisten 

• die Erstellung der Ausgabenvorausschätzung 
• Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Durchführungsberichts 

Die vorgenannten Aufgabenstellungen werden ausschließlich durch die Bescheinigungsbe-
hörde wahrgenommen und sind nicht auf andere Stellen des Landes Berlin delegiert. 
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4.2 Aufbau der Bescheinigungsbehörde  
Die Aufgaben der Bescheinigungsbehörde liegen für das Land Berlin gemäß Geschäftsver-
teilungsplan des Senats von Berlin im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen. Die Bescheinigungsbehörde des Landes Berlin für die EU-
Strukturfonds ist eine Stabsstelle beim Staatssekretär der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen (eingerichtet durch Organisationsverfügung vom 15.05.2009 mit 
Wirkung zum 01.05.2009) 
 
Die Leitung der Bescheinigungsbehörde ist zuständig für den EFRE und den ESF. Für die 
Aufgabenwahrnehmung der Bescheinigungsfunktion ESF ist laut Geschäftsverteilungsplan 
eine Vollzeitstelle, eine Teilzeitstelle und anteilig die Leitung ausgewiesen. Die detaillierten 
Arbeitsaufgaben der Stelleninhaberinnen sind in umfangreichen Anforderungsprofilen be-
schrieben, die zur Zeit aktualisiert werden, da das vorhandene Personal bereits seit Beginn 
der Förderperiode 2000 bis 2006/08 die beschriebenen Aufgaben wahrnimmt. 
 
Darüber hinaus beschreiben die „Leitlinien der Bescheinigungsbehörde zur Umsetzung der 
Europäischen Strukturfondsmittel 2007 bis 2013 im Land Berlin“ in der Fassung vom 
23. Juni 2008, zuletzt geändert am 21. Dezember 2009, die Verfahrensabläufe, Arbeitsschrit-
te und Prüfungsnotwendigkeiten.  
 
Das Handbuch zur Umsetzung der ESF-Förderung, Stand 01.07.2010, wurde seitens der 
ESF Verwaltungsbehörde elektronisch übermittelt. Neben den einschlägigen europäischen 
Rechtsvorschriften stützt sich jegliches administratives Handeln auf die nationalen Vorschrif-
ten des Verwaltungs- und Haushaltsrechts. 
 
Änderungen der Leitlinie und/oder Organisationsstruktur aufgrund rechtlicher Vorgaben der 
EU-, Bundes- und/oder Landesebene sind zeitnah durch eine Änderungsverfügung zu do-
kumentieren und zu veröffentlichen. Die Änderungsverfügung wird von der Leitung der Be-
scheinigungsbehörde schlussgezeichnet und von der Verwaltungsbehörde mitgezeichnet. 
Nach Schlusszeichnung wird die Prüfbehörde umgehend schriftlich über die Änderungen 
durch die Leitung der Bescheinigungsbehörde unterrichtet. Abschließend sind die veränder-
ten Beschreibungen in den Beschreibungen zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen des 
Landes Berlin anzupassen und der Europäischen Kommission über das Medium SFC2007 
mitzuteilen. 
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EU Bescheinigungsbehörde des Landes Berlin 
Petra Dittmeyer                                                                                                                                    

BB L 
 �� 030  9013 8157                         

petra.dittmeyer@senwtf.berlin.de 

Leitung  Bescheinigungsbehörde  EFRE - ESF im Land Berlin. Schlusszeichnung  der  Zahlungsanträge.   Grundsatzfragen in EU-Haushaltsangelegenheiten.                                                 
Finanzielle Fachaufsicht über die  EU-Mittel-umsetzenden Dienststellen. Systemkontrollen der EU- Abrechnungsverfahren.  

  I          I    
Manuela Czopek     Michaela Stirba    

BB 1   BB 2 
�� 030  90137612 �   �� 030  9013 8404�

manuela.czopek@senwtf.berlin.de   michaela.stirba@senwtf.berlin.de 
  
  

Erstellung der EFRE-Zahlungsanträge.                                                    
Systemkontrollen der EFRE-umsetzenden Dienststellen.                                                                                      

EFRE Rückforderungsangelegenheiten.                                   
Führung des Debitorenbuches.   

Erstellung der ESF-Zahlungsanträge.                                                        
Systemkontrollen der ESF-umsetzenden Dienststellen.                         

ESF Rückforderungsangelegenheiten.                                                                                
ESF-Berichterstattung. 

  I         I    
René Tietz   Marina Kuhfeldt    

BB 3   BB 4 
�� 030  9013 8121�   �� 030  9013 8517�

rene.tietz@senwtf.berlin.de   marina.kuhfeldt@senwtf.berlin.de 
  
  

EFRE Sachbearbeitung für BB 1.                                                                  
EFRE-Berichterstattung 

  

Mitarbeit bei BB L.                                                                                                              
ESF Rückforderungsangelegenheiten.                                                         

Führung des Debitorenbuches.  
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4.3 Bescheinigung von Ausgabenerklärungen  
Gemäß Leitlinie der Bescheinigungsbehörde vom 23.Juni 2008 erstellen und bescheinigen 
die Zwischengeschalteten Stellen die Ausgaben der Operationen schriftlich unter Anwen-
dung eines landeseinheitlichen Vordrucks. Der Vordruck besteht aus folgenden Tei-
len/Anlagen: 

• Ausgabebescheinigung analog Anhang X der Verordnung (EG) 1828/2006 der Kom-
mission vom 8. Dezember 2006 

• eine aus dem EDV-Begleitsystem aggregierten Tabelle der tatsächlich getätigten 
Ausgaben 

• eine Übersicht der Wiedereinziehungen geschuldeter Beträge 
 
Die Zwischengeschalteten Stellen müssen die auferlegten Berichtspflichten inhaltlich, aber 
auch terminlich streng einhalten, damit die Antragstellung auf Rückerstattung der vorfinan-
zierten Mittel des Landes Berlin eingehalten werden. Hierzu gehört insbesondere die Anlei-
tung und Überwachung der einzelnen Begünstigten, die unmittelbar in das IT-Begleitsystem 
ihre Zwischen- und Endberichtsdaten eingeben. 
 
Unmittelbar nach Eingang der Ausgabebescheinigungen der Zwischengeschalteten Stellen 
erfolgt im Einzelfall eine Prüfung der Angaben per Checkliste unter Berücksichtigung folgen-
der Kriterien. 

• Anwendung der von der Bescheinigungsbehörde vorgegebenen Vordrucke. nebst An-
lagen  

• Beibringung der rechtsverbindlichen Unterschriften 
• Beachtung Stichtag und Abrechnungszeitraum 
• Darstellung der Finanzierungsquellen 
• Berücksichtigung von Prüfergebnisse vorheriger Zahlungsanträge, wie z.B. Rückstel-

lungen oder Kürzungen 
• Bei Bedarf Abgleich mit der ESF-Verwaltungsbehörde sowie der Prüfbehörde 

 
Ergebnis der Prüfung ist die sachliche und rechnerische Feststellung zur Aufnahme der An-
gaben in den Zahlungsantrag an die Europäische Kommission oder die Zurückstellung bzw. 
Kürzung der gelieferten Daten zu einem späteren Zeitpunkt. Gründe für eine Zurückstellung 
bzw. Kürzung liegen vor wenn, 

• Prüfungsmonita der Europäischen Kommission, der Prüfbehörde aufgrund von Sys-
temprüfungen und/oder der ESF-Verwaltungsbehörde nicht ausgeräumt bzw. ausge-
sprochenen Empfehlungen nicht gefolgt wurde. 

• Systemprüfungen der Bescheinigungsbehörde zu Beanstandungen geführt haben. 
• Unregelmäßigkeiten bzw. deren Verdacht, Meldung durch die Verwaltungsbehörde, in 

einem schwebenden Verfahren ist. 
• der zulässige Interventionssatz, ohne qualifizierte Begründung, überschritten wurde. 

 
Die Unabhängigkeit der Bescheinigungsbehörde wird dadurch dokumentiert, dass die ab-
schließende Entscheidung, welche Angaben in einen Zahlungsantrag eingehen, ausschließ-
lich von ihr getroffenen wird. 
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Vor Erstellung des Zahlungsantrages an die Europäische Kommission erfolgt ein Abgleich 
mit dem Debitorenbuch nach folgenden Gesichtspunkten: 

• Ist der Wiedereinziehungsvorgang der entsprechenden umsetzenden Dienststelle 
Bestandteil der Erfassungssystems?  

• Sind umgesetzte Wiedereinziehungen im EDV-Begleitsystem buchungstechnisch be-
richtigt? 

• Ist die erforderliche Anlage Bestandteil der Ausgabenbescheinigung? 
• Sind die Mittel finanztechnisch zurückgeflossen bzw. verrechnet? 

 
Zurzeit erfolgt die Antragstellung auf Zwischenzahlungen an die Europäische Kommission in 
Papier- und elektronischer Form über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die 
künftige Antragstellung über das Medium SFC2007 ist sichergestellt. 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Bescheinigungsfunktion ist die Vergewisserung der Validität der 
Berichtsdaten der Begünstigten und Zwischengeschalteten Stellen und die Umsetzung der 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme. Die Bescheinigungsbehörde erhält regelmäßig seitens 
der Prüfbehörde Prüfberichte über durchgeführte System- und Projektprüfungen bei den 
Zwischengeschalteten Stellen. Festgestellte Mängel und/oder Empfehlungen werden analy-
siert, dokumentiert, Abhilfemaßnahmen überwacht und gegebenenfalls Korrekturen im 
nächsten Zahlungsantrag aufgenommen. Darüber hinaus hat die Bescheinigungsbehörde 
Zugriff auf die Prüfergebnisse der Zwischengeschalteten Stellen / Verwaltungsbehörde im 
Prüfmodul des IT-Begleitsystem. 
 
Des Weiteren ist der Informationsfluss zwischen Bescheinigungsbehörde und Verwaltungs-
behörde wie folgt in der Praxis geregelt: 

• wöchentliche Teilnahme an der ESF-Informations-Beratungsrunde der Verwaltungs-
behörde 

• monatliche Teilnahme an der ESF Controllingrunde der Verwaltungsbehörde 
• Einladung zu den ESF Beauftragtensitzungen durch die Verwaltungsbehörde, mit der 

Möglichkeit der Darstellung und Information über die Aufgabenwahrnehmung der Be-
scheinigungsbehörde im Land Berlin 

• ungehinderter Zugang zum gemeinsamen IT-Begleitsystem und Integration in das 
Online Info System im Hinblick notwendiger Ergänzungen / Veränderungen und Hin-
weisen von besonderer Bedeutung für die Aufgabenwahrnehmung der Bescheini-
gungsbehörde 

 
Mit der Verwaltungsbehörde wird zur Zeit die Erstellung einer Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Verwaltungsbehörde und Bescheinigungsbehörde erörtert, mit der Zielstellung hinrei-
chende Angaben zu den Verfahren und Überprüfungen für die in den Ausgabeerklärungen 
geltend gemachten Ausgaben sicher zu stellen und zu erklären, dass die Ausgabenerklärun-
gen wahrheitsgetreu, auf Buchführungssystemen beruhen und auf Grundlage von Projekt-
auswahlkriterien von den Zwischengeschalteten Stellen erstellt wurden. 
 
Die Verwaltungsbehörde ist im Gesamtsystem verantwortlich für die ordnungsgemäße Um-
setzung, Abrechnung und Überprüfung der EU Mittel im Land Berlin. Ferner obliegt ihr die 
Federführung bei der Erstellung der gemeinsamen VKS Beschreibungen, d.h. dass nach 
erfolgter Zertifizierung jegliche Änderungen in den VKS Beschreibungen unverzüglich der 
Bescheinigungsbehörde schriftlich anzuzeigen sind. Aufgrund der Verpflichtung im Operatio-
nellen Programm wird die Verwaltungsbehörde die gemeinsame VKS Beschreibung des 
Landes Berlin durch einen Regierungs-(Senats-)beschluss für alle Zwischengeschalteten 
Stellen zwingend vorgeben. 
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Für die Umsetzung bedienen sich die Verwaltungsbehörde und die Zwischengeschalteten 
Stellen eines einheitlichen zentralen IT-Begleitsystems, in dem neben finanziellen Angaben 
auch materielle Angaben zum Projekt und dessen Verlauf dokumentiert sind. Darüber hinaus 
bietet das zentrale IT-Begleitsystem der Bescheinigungsbehörde die Möglichkeit jederzeit im 
„Prüfmodul“ den Sachstand und die Auswertungen durchgeführter Kontrollen der Verwal-
tungsbehörde / Zwischengeschalteten Stellen nachzuvollziehen und für eigene Prüfhandlun-
gen heranzuziehen. 
 
Die Verwaltungsvereinbarung wird für die Laufzeit der Förderperiode abgeschlossen und 
wird u.a. den Hinweis enthalten, dass künftig die Verwaltungsbehörde zu jedem Zahlungsan-
trag mittels eines einheitlichen Formvordrucks folgendes erklären wird: 
 
Die im IT-Begleitsystem hinterlegten einzelnen Projekte mit dem Berichtsstatus 50 zum 
Stichtag XX wurden tatsächlich durchgeführt, nach Projektauswahlkriterien ausgewählt, die 
Kofinanzierung wurde erbracht, nationales und Gemeinschaftsrecht wurde eingehalten und 
ausreichende Prüfpfade sind vorhanden. 
 

4.4 Buchführungssystem  
Das zentrale IT-Begleitsystem für den ESF – EUREKAPlus – sichert u. a. der Bescheini-
gungsbehörde einen umfassenden Zugriff über das Internet; siehe auch Teil 6 der Beschrei-
bung des Anhangs XII über das Informationssystem. 
 
Für die Erstellung von Ausgabeerklärungen gilt folgender Verfahrensablauf. Für sämtliche 
Einnahmen und Ausgaben sind vom Begünstigten per Eingabe über eine Bildschirmmaske 
Daten des eigenen Buchführungssystems an das IT-Begleitsystem zu übergeben. So kumu-
lieren sich die Daten für die Zwischen- und Endberichte, ein durchgängiger Prüfpfad ist somit 
sichergestellt. Als nächste Instanz prüft die Zwischengeschaltete Stelle die Angaben des 
Begünstigten sachlich und rechnerisch. Es erfolgt ein weiterer Prüfschritt durch den externen 
Dienstleister der VB (Technische Hilfe). Nach erfolgter Prüfung ist der Bericht als vollständig 
und ordnungsgemäß gespeichert mit einer Statusangabe. Die mit dem Bericht gemeldeten 
finanziellen Angaben können somit in die Ausgabeerklärung einfließen. 
 
Die Zwischengeschalteten Stellen können nunmehr aus dem IT-Begleitsystem heraus im 
Online Verfahren, Projekt- und Instrumenten/Prioritätsachsen Listen erstellen. Hierbei stellt 
der „Status 50“ sicher, dass nur Angaben hinsichtlich endgültiger geprüfter und tatsächlich 
getätigter Ausgaben Bestandteil des Berichtes sind. Die Ausdrucke aus dem IT-
Begleitsystem sind Bestandteil der Ausgabebescheinigungen (einheitlicher Vordruck) der 
Zwischengeschalteten Stellen an die Bescheinigungsbehörde. 
 
Das IT-Begleitsystem wird seit der Förderperiode 2000 bis 2006/08 umfassend angewendet. 
Es wurde im Rahmen einer Systemkontrolle der Europäischen Kommission (GD Employ-
ment) im Dezember 2005 als betriebssicher testiert (siehe hierzu ESF Prüfbericht Nr. 
2005082). 
 
Der Detaillierungsgrad des Systems ermöglicht Auswertungen und Überprüfungen auf allen 
finanziell relevanten Ebenen, z.B. Auskünfte über Finanzierungsquellen oder Abruf einzelner 
Belegdaten. 
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4.5 Rückforderungen 
Die Prüfbehörde bzw. der von ihr extern beauftragte Dienstleister führt die Projektprüfungen 
bei den Endbegünstigten durch. Grundlage hierfür sind die projektbezogenen Verwendungs-
nachweise und Einzelbelege. Die Ergebnisse werden dokumentiert. 
 
Der Bescheinigungsbehörde werden die Prüfberichte von der Prüfbehörde über die Verwal-
tungsbehörde zur Kenntnis und Übersendung an die Zwischengeschalteten Stellen im Land 
Berlin übermittelt. 
 
Den Zwischengeschalteten Stellen obliegt die Umsetzung der Prüfergebnisse, sowie die 
Durchsetzung von Rückforderungsansprüchen im Rahmen eines Rückforderungs- und An-
hörungsverfahrens, sowie die Überwachung und fristgerechte Wiedereinziehung geschulde-
ter Beträge. Sie berichten den Verfahrensstand auf Anforderung. 
 
Wieder eingezogene Beträge werden nach erfolgter Wiedereinziehung von der Ausgabener-
klärung abgezogen und von der Bescheinigungsbehörde im Zusammenhang mit dem Zah-
lungsantrag und/oder der Jahresmeldung nach Art. 20 (VO 1828/2006) gemeldet. 
Ein Wiedervorlagensystem stellt sicher, dass in wiederkehrenden Abständen der aktuelle 
Sachstand des Rückforderungsverfahrens bei den Zwischengeschalteten Stellen nachge-
fragt wird. Ein diesbezügliches Mahnwesen wird von der Prüfbehörde federführend in Ab-
sprache mit der Bescheinigungsbehörde umgesetzt. 
 
Die Auswertung und Bearbeitung der vorgelegten Prüfberichte durch die Bescheinigungsbe-
hörde basiert auf einem standardisierten Verfahren. 
 
Die Auswertung erfolgt per standardisierter Checkliste. 
 
Alle Prüfvorgänge werden im Debitorenbuch, welches mittels Excel-Sheet geführt wird, nach 
folgenden Angaben / Kriterien erfasst: 

• Schuldner 
• laufende Nummer im Debitorenbuch 
• ESF-Projektnummer 
• Prioritätsachse 
• Landesinstrument 
• ESF-mittelumsetzende Stelle (Stellenzeichen; Behörde) 
• Jahr des Beginns der Wiedereinziehung 
• Forderung gesamt 
• davon ESF 
• Wiedereinziehung gesamt 
• davon ESF 
• davon ESF Zinsen 
• Erledigungsvermerk 
• Meldung zum Zahlungsantrag (Berücksichtigung überprüfen) 

 
Stellungnahmen über den Fortgang bzw. Abschluss des Vorgangs werden von den Zwi-
schengeschalteten Stellen in schriftlicher Form übermittelt und ebenfalls im Debitorenbuch 
erfasst. Die Prüfbehörde wird über den Fortgang in Kenntnis gesetzt.  
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Die Überwachung der termingerechten Umsetzung der Prüfungsfeststellungen, sowie der 
rechtzeitigen Wiedereinziehung von zu unrecht gezahlten Beträgen obliegt der Prüfbehörde, 
jedoch in enger Kooperation mit der Bescheinigungsbehörde. 
 
Nach Abschluss des Wiedereinziehungsverfahrens nimmt die Bescheinigungsbehörde einen 
Abgleich mit dem gemeinsamen IT-Begleitsystem vor, um sicher zu stellen, dass die wieder-
eingezogenen Beträge dort ordnungsgemäß verbucht wurden (Korrekturbericht). Somit ist 
gewährleistet, dass die Wiedereinziehungen bei dem nächsten Zahlungsantrag bzw. bei der 
Jahresmeldung nach Artikel 20 VO(EG) 1828/06 Berücksichtigung finden. 
 
Darüber hinaus erstellt die Bescheinigungsbehörde einmal jährlich für die  Europäische 
Kommission die erforderliche Erklärung gemäß Artikel 20, Abs. 2 VO 1828/06 über Strei-
chungen, wieder eingezogene und noch wieder einzuziehende Beträge. Ebenso wie für den 
Zahlungsantrag müssen die Zwischengeschalteten Stellen den Stand der Wiedereinzie-
hungsverfahren per 31.12. jeden Jahres an die Bescheinigungsbehörde melden. Die Be-
scheinigungsbehörde vergewissert sich, dass die gemeldeten Daten mit dem Debitorenbuch 
sowie dem IT-Begleitsystem überein stimmen, aggregiert die gemeldeten Daten auf Ebene 
der Prioritätsachsen und leitet diese Angaben im Format gemäß Anhang XI über das Bun-
desministerium für Finanzen an die Europäische Kommission weiter. 
 

4.6 Kontrollen der Bescheinigungsbehörde 
Die Bescheinigungsbehörde führt eigene Vor-Ort-Kontrollen und Plausibilitätskontrollen im 
Sinne von Systemkontrollen bei den Zwischengeschalteten Stellen anhand eines einheitli-
chen Fragenkatalogs und Standard-Checklisten zur Prüfung der Verwaltungs- und Kontroll-
systeme für die ESF Mittel / Prüfmodul des IT-Begleitsystems durch. Weitergehende Vor-Ort-
Kontrollen bei den Begünstigten durch die Bescheinigungsbehörde sind EU-rechtlich nicht 
vorgesehen. Ziel der Kontrollen bei den Zwischengeschalteten Stellen ist die Vergewisse-
rung über die ordnungsgemäße Erstellung und durch Buchführungssysteme gestützte Aus-
gabeerklärung / gemeldete Wiedereinziehung. 
 
Die Anzahl der Kontrollen und der Umfang der Prüfung ermittelt die Bescheinigungsbehörde 
anhand einer Risikoanalyse und Risikobewertung. Hierbei werden folgende Faktoren heran-
gezogen: 

• Gesamtvolumina der erklärten und bescheinigten Ausgaben nach Prioritätsachsen 
(Grundlage ist die Veranschlagung im Haushaltsplan sowie Mittelzuteilung durch die 
Indikativen Finanzpläne gemäß OP) 

• Anzahl der durchzuführenden Operationen pro Zwischengeschaltete Stelle (Anzahl 
der Förderrichtlinien / gesetzlichen Grundlagen) 

• Erfahrungen in der Umsetzung von Strukturfondsförderung bzw. „Neustarter“/ Dele-
gation von Aufgaben an Externe Dienstleister 

• Informationen und Auswertungen über die Ergebnisse durchgeführter Kontrollen der 
Prüfbehörde / Verwaltungsbehörde und ggfs der Zwischengeschalteten Stellen / 
Dienststellen der Kommission / Landesrechnungshof 

• Projekte, die aus mehreren Förderrichtlinien finanzielle Beteiligung erhalten: Vermei-
dung von Doppelförderung 

 
Nach erfolgter Kontrolle dokumentiert die Bescheinigungsbehörde ordnungsgemäß die Er-
gebnisse nach einem einheitlichen Berichtsmuster, verfolgt die von ihr festgestellten Mängel 
und unterrichtet elektronisch die Verwaltungsbehörde über mögliche finanzielle Korrekturen. 
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Durch follow-up Kontrollen wird sichergestellt, dass geeignete Abhilfemaßnahmen umgesetzt 
wurden. Die Berichte werden in eine Gruppenablage im IT System eingestellt. 
 
Die Bescheinigungsbehörde beabsichtigt im Laufe der Förderperiode 2007-2013 alle in der 
VKS dargestellten Systeme der Zwischengeschalteten Stellen vor Ort zu prüfen. Hierbei 
werden insbesondere die Prüfauswertungen der vorgenommen Prüfungen der Verwaltungs-
behörde / Zwischengeschalteten Stellen für eine Prioritätensetzung berücksichtigt. 
 
Nach Abschluss der durchgeführten Systemkontrollen bei allen Zwischengeschalteten Stel-
len wird die Bescheinigungsbehörde in einem weiteren Schritt vor jedem zu erstellenden 
Zahlungsantrag stichprobenartig einzelne Projektakten/Förderfälle mit den dazugehörenden 
Abrechnungsberichten und Beleglisten durchführen. Am Beispiel eines Förderfalles wird von 
zwei Mitarbeiterinnen (Wahrung des Vieraugenprinzips) anhand der Förderakte, der Förder-
datenbank (IT-Begleitsystem) und den Belegen die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Aus-
gaben, deren Prüfung, Speicherung und Weiterverarbeitung bis zur Erstellung der Ausgabe-
erklärung nachvollzogen und kontrolliert. 
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5. PRÜFBEHÖRDE UND PRÜFORGANE 

5.1 Beschreibung der Hauptaufgaben der Prüfbehörde und der ihr unterstell-
ten Prüforgane sowie ihre Beziehungen untereinander 

Im Rahmen ihrer spezifischen Aufgabenstellung ist die Prüfbehörde zuständig für die Opera-
tionellen Programme EFRE und ESF Berlin 2007 bis 2013. Ihre Aufgaben werden aus-
schließlich von der Stabstelle „Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption“ bei der Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin wahrgenommen. Unterstellte 
Prüforgane bestehen nicht. 
 
Die Prüfbehörde wird ihre Aufgaben unter Einbindung externer Wirtschaftsprüfer erledigen. 
Die Arbeit der beauftragten Wirtschaftsprüfer unterliegt einer engen Begleitung und Kontrolle 
durch die Prüfbehörde. Hierdurch ist gewährleistet, dass die vergebenen Leistungen ent-
sprechend den jeweiligen EU-Verordnungen unter Einhaltung international anerkannter Prü-
fungsstandards erbracht werden.  
 
Zu den Hauptaufgaben der Prüfbehörde gehören gem. VO (EG) Nr. 1083/2006 folgende 
Tätigkeiten: 

a) Vorlage der Prüfstrategie 

Die Prüfstrategie ist ein Planungsdokument, mit dem sichergestellt werden soll, das die 
Prüfbehörde in der Lage ist, die jährlichen Kontrollberichte zu erstellen und eine Aussa-
ge zur Wirksamkeit der Verwaltungs- und Kontrollsysteme und der Ordnungsmäßigkeit 
der Ausgabenerklärungen abgeben zu können. Die Prüfstrategie enthält eine Risikoana-
lyse und darauf aufbauend Aussagen zur Methode und zu den Parametern der Stich-
probe entsprechend den Vorgaben gem. Art. 17 i.V.m. Anhang IV der Verordnung (EG) 
Nr. 1828/2006. 

b) Vorlage des Berichts über die Konformitätsprüfung der eingerichteten Systeme 

Mit dem Bericht über die Konformitätsprüfung wird dazu Stellung genommen, ob die 
Sollprozesse und der Aufbau der eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsysteme den 
Anforderungen der EU-Verordnungen entsprechen. Bei der Prüfung wird die von der Eu-
ropäischen Kommission erstellte Checkliste herangezogen und auf die einzelnen Sys-
teme angepasst. 

c) Durchführung von Systemprüfungen und Stichprobenkontrollen 

Auf der Grundlage der Prüfstrategie werden Systemprüfungen und Stichprobenkontrol-
len durchgeführt. Die Kontrollen dienen dem Zweck, die Wirksamkeit der Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme und selektiv die auf verschiedenen Ebenen ausgestellten Ausga-
benerklärungen nachzuprüfen. Im Rahmen der Systemprüfungen werden Funktionstests 
durchgeführt, die Aussagen über das tatsächliche Funktionieren der Systeme ermögli-
chen. Vorhandene Checklisten für Systemprüfungen und für die projektbezogenen Prü-
fungen vor Ort werden überarbeitet bzw. angepasst. Die Prüfergebnisse berücksichtigen 
die Stellungnahmen der Programm durchführenden Stellen und ggf. der Verwaltungsbe-
hörde (kontradiktorischen Verfahren). Die Ergebnisse und Prüfungsfeststellungen wer-
den in einer Prüfdatenbank in elektronisch auswertbarer Form festgehalten. Die Prü-
fungshandlungen werden abgeschlossen mit einem endgültigen Votum zur Umsetzung 
der Prüfungsfeststellungen, mit der Kontrolle der endgültig gegenüber der KOM abzu-
rechnenden Berichtsdaten und einer grundsätzlichen Auswertung der Prüfergebnisse im 
Hinblick auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Verwaltungs- und Kontrollsysteme. 
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d) Erfüllung aller Berichts- und Auskunftspflichten gegenüber der KOM mit Schwerpunkt 
Jahreskontrollberichte 

Die Prüfbehörde übermittelt der Kommission die jährlichen Prüfpläne, die Ergebnisse 
von Systemprüfungen sowie die Jahreskontrollberichte einschließlich der Stellungnahme 
mit den Schlussfolgerungen über das Medium SFC2007. Die Erarbeitung der Jahres-
kontrollberichte gem. Art. 62 lit. d der VO(EG) Nr. 1083/2006 incl. der Stellungnahmen 
zur Wirksamkeit der Verwaltungs- und Kontrollsysteme erfolgt in Verantwortung der 
Prüfbehörde. Sie stützt sich dabei auf die Ergebnisse aus den Prüfungen und Kontrollen, 
die in den jeweiligen Berichtszeiträumen durch sie veranlasst wurden. Alle diesbezügli-
chen Informationsanforderungen seitens der KOM werden von der Prüfbehörde abge-
deckt.  

e) Fertigung und Einreichung der Abschlusserklärung nach Beendigung des Programmzeit-
raumes  

Der Abschlussbericht mit dem Abschlussvermerk zum Programmzeitraum 2007 bis 2013 
wird von der Prüfbehörde auf der Grundlage der jeweiligen Jahreskontrollberichte unter 
Einschluss der abschließenden Bewertung zur Ordnungsmäßigkeit der Restzahlung und 
abschließenden Ausgabebescheinigung erstellt und der Kommission übermittelt. 

f) Für den EFRE nimmt die Prüfbehörde außerdem die Koordination und Berichterstattung 
für die meldepflichtigen Unregelmäßigkeiten wahr. 

 

5.2 Aufbau der Prüfbehörde und der ihr unterstellten Prüforgane 
Die Aufgaben der Prüfbehörde liegen für das Land Berlin – gemäß dem Geschäftsvertei-
lungsplan des Berliner Senats - zentral im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen. Die Prüfbehörde ist als Stabsstelle dienstrechtlich dem 
Staatssekretär / der Staatssekretärin zugeordnet.  
 
Die ebenfalls durch die Stabstelle wahrgenommenen Aufgaben der Antikorruption sind ei-
nem eigenständigem Sachgebiet mit zusätzlichem Personal zugeordnet. Mit Ausnahme der 
Leitungsfunktion gibt es bezüglich der beiden Aufgabenbereiche keine personellen oder 
funktionellen Überschneidungen  
 

5.2.1 Organigramm 
Zum Organigramm der SenWiTechFrau s. S. 151 / System 18f. 
 
Leiterin der Prüfbehörde EU-Finanzkontrolle, Antikorruption ist Frau Barbara Krull, zusätzlich 
sind in der Stabstelle sieben Vollzeitstellen ausgewiesen, davon entfallen 2 Stellen auf die 
Aufgaben der Prüfbehörde zum ESF, 4 Stellen auf die Aufgaben der Prüfbehörde einschließ-
lich der Unregelmäßigkeitsmeldungen für den EFRE und 2 Stellen auf die Antikorruption / 
Innenrevision. 
 
Aufbau und Zuständigkeiten der Prüfbehörde sind im Wesentlichen identisch mit der Unab-
hängigen Stelle der Förderperiode 2000 – 2006. Um den erhöhten Prüfungsaufwand in der 
Phase der Überlappung der beiden Förderperioden bei gleichbleibenden internen Personal-
ressourcen zu leisten, wird die Prüfbehörde das an externe Wirtschaftsprüfer vergebenen 
Leistungsspektrum erweitern.  
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Beschäftigungsposition Aufgabengebiet Vertretung  

PA L Leitung Prüfbehörde ESF 
/EFRE Antikorruption, Innen-
revision 

PA 1 

PA 2 Sachgebietsleitung ESF PA 21 

PA 21 Sachbearbeitung ESF-
Prüfbehörde 

PA 2 

 

5.2.2 Vorkehrungen zur Wahrung der Unabhängigkeit 
Die Prüfbehörde ist von allen mit der Planung und Umsetzung der Strukturfondsförderung im 
Land Berlin befassten Stellen funktional und organisatorisch getrennt und unabhängig. Die 
Unabhängigkeit der Prüfbehörde insgesamt sowie ihrer einzelnen Dienstkräfte ist mit Orga-
nisationsverfügung vom 03.08.2007 gesichert. Die Verfügung regelt die funktionelle Unab-
hängigkeit der Mitarbeiter/innen gegenüber den Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden 
sowie den Zwischengeschalteten Stellen des EFRE und des ESF. Sie haben im Rahmen 
ihrer Aufgaben ein uneingeschränktes Auskunfts- und Unterlageneinsichtsrecht und unterlie-
gen ausdrücklich keinerlei Weisungen durch Dienstvorgesetzte oder die politische Leitung.  

Die Unabhängigkeit der beauftragten Wirtschaftsprüfer wird dadurch gesichert, dass seitens 
der Prüfbehörde keine Vermischung von Prüfungshandlungen zwischen erster und zweiter 
Prüfebene zugelassen wird und die Wirtschaftsprüfer kein System, Projekt bzw. keine Maß-
nahme prüfen dürfen, für die sie schon vorher ein Testat ausgestellt haben. 
 

5.2.3 Erforderliche Qualifikationen bzw. Erfahrungen 
Das Personal der Prüfbehörde verfügt über betriebswirtschaftliche oder juristische Kenntnis-
se aus einem einschlägigen Fachhochschul- bzw. Universitätsstudium, oder über vergleich-
bare Kenntnisse und Fähigkeiten aus langjähriger Prüfertätigkeit. Daneben liegen fundierte 
Kenntnisse im Zuwendungs-, Haushalts,- Verwaltungsrechts sowie dem einschlägigen Ge-
meinschaftsrecht, insbesondere bezogen auf die Strukturfonds, dem Beihilfe- und Vergabe-
recht vor. Die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Prüfbehörde ist seit mehre-
ren Jahren im Bereich der Unabhängigen Stelle der Förderperiode 2000 – 2006 tätig und hat 
sich mit den Prüfungstechniken unter Anwendung internationaler Prüfstandards vertraut ge-
macht.  

Die Qualifikation wird durch regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen weiter gefördert. Vorran-
gig werden dabei die von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Schulungs- und Fortbildungs-
maßnahmen für die EU-Finanzkontrolle/ Revision“ entwickelten Seminare wahrgenommen.  
Darüber hinaus wird sich die Berliner Prüfbehörde, wie bisher, an dem Erfahrungsaustausch 
zwischen den Prüfbehörden von Bund, Ländern und Kommission beteiligen. Die zuständigen 
Bundesbehörden haben zugesagt, die Prüfbehörden zeitnah über Änderungen der Struktur-
fondsvorschriften sowie andere wichtige Entwicklungen im Bereich der Finanzkontrolle zu 
informieren. 

Das beauftragte Wirtschaftsprüferbüro wird verpflichtet, die einschlägigen internationalen 
Prüfstandards einzuhalten und entsprechend erfahrenes Personal einzusetzen. Wesentliche 
Änderungen in der Zusammensetzung des Personals unterliegen der Mitwirkung der Prüfbe-
hörde. 
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5.2.4 Beschreibung der Verfahren zur Begleitung der Umsetzung von in den 
Prüfberichten enthaltenen Empfehlungen und Korrekturmaßnahmen 

Die Ergebnisse der Prüfungen werden von den Prüfern in Prüfberichten dokumentiert. So-
weit Fehler festgestellt werden, enthalten die Berichte auch Empfehlungen zur Behebung der 
Fehler. Parallel werden etwaig festgestellte Beanstandungen in der Prüfdatenbank – geglie-
dert nach formellen und monetären Fehlern – erfasst. 
 
Die Prüfberichte werden den Bewilligungsstellen und parallel dazu der Verwaltungs- und 
Bescheinigungsbehörde zur Kenntnis und Stellungnahme übermittelt. Dies leitet die Phase 
der Umsetzung von Abhilfemaßnahme oder bei Widerspruch das kontradiktorische Verfah-
ren ein, das im Prüfmodul des zentralen IT-Begleitsystems zu dokumentieren ist.  
 
Die geprüften Stellen sind unter Einbindung der Verwaltungsbehörde aufgefordert, Fehler zu 
berichtigen und unklare Sachverhalte aufzuklären. Insbesondere muss nachgewiesen wer-
den, dass monetäre Fehler berichtigt und systematische Fehler durch Verfahrens- oder 
Strukturänderungen beseitigt werden.   
 
Ein Wiedervorlagensystem stellt sicher, dass die zuständigen Stellen termingerecht auf die 
ausgesprochenen Handlungsempfehlungen reagieren. Sämtliche Prüffeststellungen werden 
systematisch und laufend weiterverfolgt. Art und finanzieller Umfang der Korrekturmaßnah-
men werden ebenfalls in der Prüfdatenbank erfasst.  
 
Nach Abschluss des Verfahrens gibt die Prüfbehörde ein abschließendes Votum zum Vor-
gang ab. Sie überprüft hierzu, ob die erforderlichen Korrekturen in den Zahlungsanträgen der 
Bescheinigenden Behörde Berücksichtigung finden und die ggf. erforderlichen Unregelmä-
ßigkeitsmeldungen nach den Bestimmungen des Abschnitts 4 der VO (EG) Nr. 1828/2006 
veranlasst wurden. 
 

5.2.5 Zusammenarbeit mit den beauftragten Wirtschaftsprüfern 
Da ein wesentlicher Teil der Prüfungstätigkeit der Prüfbehörde im Wege der Beauftragung 
durch externe Wirtschaftprüfer durchgeführt wird, wird der Steuerung und Überwachung des 
Prüfungsauftrags durch die Prüfbehörde ein hoher Stellenwert beigemessen.  
 
Die Prüfbehörde wird daher bereits im Rahmen der Vergabeverfahren die grundlegenden 
Anforderungen an die Inhalte, Umfang, Dokumentation und das Follow-up zu System- und 
Stichprobenkontrollen definieren sowie Details zur Ausführung zu Beginn des Auftrags ge-
meinsam mit der beauftragten Wirtschaftsprüfer festlegen.  
 
Hinsichtlich der Anforderungen wird sich die Prüfbehörde dabei im Wesentlichen auf die in 
der Förderperiode 2000-2006 von der Unabhängigen Stelle erarbeiteten Leitfäden für Sys-
tem- und Stichprobenkontrollen, Checklisten, Berichtsmustern und Fehlerbewertungen stüt-
zen, deren Anpassung an die Rechtsnormen und Erfordernisse der Förderperiode 2000 – 
2007 im Zuge der Erstellung der Prüfstrategie Mitte 2008 abgeschlossen wurde.  
 
Im Laufe der Umsetzung des Auftrags wird die Prüfbehörde regelmäßige Informations- und 
Abstimmungsgespräche mit den beauftragten Wirtschaftsprüfern führen, um etwaige Ausle-
gungsfragen und Problemstellungen zeitnah zu erörtern. Ferner wird stichprobenweise an 
den Prüfungen der Wirtschaftsprüfer teilnehmen und die Prüfungsunterlagen sichten. Dar-
über hinaus wird die Prüfbehörde sämtliche Prüfberichte auswerten sowie das Follow-up zu 
Prüffeststellungen eng begleiten. In den Fällen, in denen die Wirtschaftsprüfer keine zufrie-
denstellenden Abhilfemaßnahmen im Rahmen des Follow-up feststellen können, oder bei 
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Feststellung gravierender systematischer Fehler wird die Prüfbehörde in die Verhandlungs-
verfahren mit der Verwaltungsbehörde und der geprüften Stelle eingeschaltet und entschei-
det insoweit über die notwendigen Handlungsempfehlungen bzw. die abschließende Bewer-
tung des Einzelfalls. 
 
Zur Dokumentation des Prüfungsgeschehens werden die wesentlichen Daten der Prüfungs-
handlungen von den Wirtschaftsprüfern in einer Prüfdatenbank festgehalten. Die Datenbank 
steht der Prüfbehörde jederzeit zur Feststellung der Prüfungsfortschritte und zu Zwecken der 
Auswertung zur Verfügung.  
 

5.3 Jährlicher Kontrollbericht und Abschlusserklärung 

5.3.1 Beschreibung der Verfahren für die Erstellung des jährlichen Kontrollbe-
richts, der jährlichen Stellungnahme und der Abschlusserklärung  

Jahreskontrollberichte und Stellungnahmen gemäß Art 62 Abs. 1 (d) werden nach den Mus-
tern der Anhänge VI und VII erstellt und von der Prüfbehörde verantwortlich gezeichnet und 
der Kommission über SFC2007 übermittelt.  
 
Wesentliche Grundlage dafür sind neben den einzelnen Prüfberichten zu Stichproben- und 
Systemkontrollen und Stellungnahmen die datenbankgestützte Erfassungen und Auswertun-
gen zu den Prüfungsergebnissen und Abhilfemaßnahmen der System- und Stichprobenkon-
trollen im Berichtszeitraum. 
 
Die Verwaltungsbehörde wird aufgefordert, Änderungen hinsichtlich Aufbau, Struktur und 
Arbeitsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme mitzuteilen. Diese Angaben dienen ne-
ben den eigenen Prüfergebnissen gleichzeitig als Basis der jährlichen Überprüfung und Ak-
tualisierung der Prüfstrategie. 
 
Unter Zugrundelegung der für die Ermittlung der Zuverlässigkeit der Verwaltungs- und Kon-
trollsysteme im Rahmen der Prüfstrategie festgelegten Kriterien wird jeweils die Stellung-
nahme erstellt.  
 
Die Verfahren zur Erstellung der Abschlusserklärung gemäß Art. 62 Abs. 1 (e) VO 
1083/2006 sowie der abschließende Kontrollbericht nach dem Muster in Anhang VII der VO 
1828/2006 entsprechen dem o.g. Verfahren weitgehend, wobei sämtliche Prüftätigkeiten und 
Ergebnisse der Förderperiode 20007- 2013 sowie die Überprüfung der Richtigkeit des Rest-
zahlungsantrags und der abschließenden Ausgabenerklärung zugrunde gelegt werden.  
 

5.4 Koordinierendes Prüforgan 
Auf Ebene des Mitgliedstaates wurde keine offizielle Koordinierungsstelle nach Art. 73 Abs. 1 
VO 1083 eingerichtet. Das Bundesfinanzministerium sowie die zuständigen Fachministerien 
des Bundes werden aber weiterhin den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen 
den Prüfbehörden von Bund, Ländern und ggf. der Kommission koordinieren und sicherstel-
len, dass wesentliche Entwicklungen im Prüfungswesen sowie neue Regelungen und Ände-
rungen im Bereich der Strukturfondsförderung und der Gemeinschaftspolitiken den Prüfbe-
hörden bekannt werden. 
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6. INFORMATIONSSYSTEM 

Beschreibung des für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007-2013 
im Rahmen des Verwaltungs- und Kontrollsystems von der Verwaltungsbehörde im 
Land Berlin eingesetzten IT-Begleitsystems 

6.1 Vorbemerkung 
Grundlage für die folgende Beschreibung sind die Anforderungen aus den Verordnungen der 
Europäischen Union und die gemeinsamen Anforderungen des zuständigen Bundesministe-
riums und der Länder, wie sie im abgestimmten Stammblattverfahren für die Förderperiode 
2007-2013 niedergelegt sind.  
Zudem sind die Anforderungen berücksichtigt, die sich aus dem Operationellen Programm 
des Landes Berlin für den Europäischen Sozialfonds für die Förderperiode 2007-2013 spe-
ziell für die wissenschaftliche Begleitforschung ergeben.  
Für die Förderperiode 2007-2013 ist für die Antragstellung, alle notwendigen Prüf- und Kon-
trollaufgaben sowie das Monitoring und Controlling ein IT-Begleitsystem realisiert, das vom 
Funktionsumfang dem des bereits in der Förderperiode 2000-2006 eingesetzten entspricht. 
Dieses wurde im Dezember 2005 im Rahmen einer Prüfung der Europäischen Kommission 
begutachtet. Im Prüfbericht wird hierzu Folgendes bemerkt: „Das EDV-System ist sehr weit 
fortgeschritten und erscheint in der Lage allen gestellten Anforderungen gerecht zu werden.“ 
(ESF Prüfbericht Nr. 2005082 – Verordnung Nr. 438/2001) Das in der Förderperiode 2000 -
2006 entwickelte und eingesetzte System wurde durch die laufenden Entwicklungsarbeiten 
in Einzelheiten weiter ergänzt und optimiert, mit zusätzlichen Analyse- und Berichtsfunktiona-
litäten versehen, insbesondere aber auch mit einer modernisierten, technischen Basis ver-
sehen, die der aktuellsten Software- und Programmiertechnik entspricht. Die Kernfunktionen 
von Antragsprüfungs-, Bewilligungs-, Prüf- und Kontrollverfahren waren bereits im bislang in 
Berlin verwendeten System vollständig enthalten. 
 
Das IT-Begleitsystem der Förderperiode 2007-2013 ist Teil einer gemeinsam mit dem EFRE 
im 1. Quartal 2008 durchgeführten europaweiten Ausschreibung, in deren Ergebnis einem 
der Bieter (www.ecg.eu GmbH in Zusammenarbeit mit Steria Mummert Consulting AG) am 
28.04.2008 ein Zuschlag erteilt wurde. Die Entwicklungsarbeiten wurden im Mai 2008 aufge-
nommen. Die im vorhandenen IT-Begleitsystem enthaltenen ESF-Datenbestände zur För-
derperiode 2007 – 2013 wurden in die neue Version migriert. Während für den EFRE ein 
solches System eine Neu- und Erstentwicklung darstellt, wurden für den ESF die bisher in 
Eureka vorhandenen Funktionalitäten vollumfänglich an die Gegebenheiten der Förderperio-
de 2007 – 2013 angepasst, die Nutzung vereinfacht, neue Komfort-Features eingeführt und 
insbesondere die technische Architektur in zeitgemäßer Form modernisiert, damit die Flexibi-
lität und die Performance des Systems erhöht werden kann.  
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6.2 Beschreibung des IT-Begleitsystems im Einzelnen 

6.2.1 Grundlegendes zum IT-Begleitsystem 
Das IT-Begleitsystem des ESF ist eine Webapplikation, die einen gesicherten Zugriff der 
beteiligten Instanzen innerhalb und außerhalb der Berliner Verwaltung (Begünstigte, Zwi-
schengeschaltete Stellen, Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde sowie 
Prüfstellen der beteiligten Verwaltungen, Technische Hilfe) über das Internet ermöglicht.  
 
Das IT-Begleitsystem hat folgenden generellen Anforderungen zu genügen: 

• Beachtung der Grundsätze eines modularen Programmaufbaus, d.h. für einzelne 
Aufgabenstellungen sind separate Programmmodule vorhanden, insbesondere für: 
�  Stammdatenpflege, 
�  Projektantragstellung, 
�  Projektberichterstellung, 
�  Belegliste, 
�  Teilnehmerstammblatt, 
�  organisationsspezifischer Teil des Stammblatts, 
�  Ausgabenerklärung / Zahlungsantragstellung, 
�  Schnittstellen zum Datenimport und Datenexport, 
�  Projektprüfung, 
�  Nutzereinrichtung und Rechteverwaltung, 
�  Projekthistorie, 
�  Datenauswertungen. 

• Beachtung der einschlägigen Verwaltungsvorschriften für IT-Verfahren, insbesondere 
der „IT-Standards der Berliner Verwaltung“ sowie der „Verwaltungsvorschriften zur 
Schaffung Barrierefreier Informationstechnik (VVBIT)“ des Landes Berlin. 

• Soweit möglich, Auswahl der Datenfeldinhalte über Nomenklaturen (soweit Vorgaben 
vorhanden, entsprechend der Durchführungs-VO (EG) 1828/2006 und des mit dem 
Bund abgestimmten Stammblattverfahrens, ansonsten durch Festlegungen der Ver-
waltungsbehörde). Vor jedem Speichern von Daten finden  Plausibilitätsprüfungen 
statt. 

• Standardisierte Verfahrensabläufe durch Vorgabe von Bearbeitungsschritten, bei de-
nen die Beteiligten (sog. Kontaktpersonen) über sämtliche Vorgänge in der ESF-
Projektantragstellung, Projektberichterstellung und im Prüfmodul, die mit einem 
Wechsel der Instanz verbunden sind, über ein Email-System informiert werden. 

• Projektübergreifende Auswertungen der Antrags-, Berichts-, Ausgabenerklärungs- 
und Zahlungsantragsdaten sowie Kontingentdaten der Operationellen Programmpla-
nung unter Beachtung der Zugriffsrechte zu den Finanz- und Teilnehmerdaten der 
Projekte. 

• Anzeigen der Datenbestände zu Stichtagen (Datenhistorie). Daher werden für alle 
Bewegungsdaten historische Tabellen angelegt. Bedeutsam ist dies insbesondere für 
die Finanzdaten der Ausgabenerklärung. 

• Projektbezogene Anzeige der mit einem Statuswechsel verbundenen Emails und Zu-
ordnung der entsprechenden Dokumente zur Projektantragstellung, Projektbericht-
erstellung, Ausgabenerklärung und Projektprüfung (sog. Projekthistorie). 
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Nicht Gegenstand des IT-Begleitsystems ist die Darstellung der Zahlungsströme zwischen 
den Dienststellen des Landes Berlins und den Begünstigten. Diese werden über das im 
Rahmen des Haushaltswesens im Land Berlin einheitlich zur Verfügung gestellte Programm 
abgewickelt, aber im IT-Begleitsystem vom Begünstigten als Einnahme erfasst. 
 
Im IT-Begleitsystem werden keine Dokumente entsprechend den nationalen Anforderungen 
an eine elektronische Signatur unterzeichnet. Daher ist überall dort, wo eine rechtsverbindli-
che Unterschrift gefordert ist, eine zusätzliche Weiterleitung der Dokumente in Papierform 
erforderlich. 
 

6.2.2 Verwaltung der Organisations- und Nutzerdaten und -rechte 
In der Organisations- und Nutzerverwaltung sind folgende Daten zu verwalten: 

�  Daten der beteiligten Instanzen (Begünstigte, Zwischengeschaltete Stelle usw.) und 
�  personenbezogene Nutzerdaten (Nutzerkonten). 

 
Nutzerkonten sind mit einem Passwort anzulegen. Dabei sind gängige Sicherheitsregeln zu 
berücksichtigen, insbesondere bezüglich Länge, Inhalt und Erneuerung des Passwortes. 
 
Die Zuordnung der Nutzungsrechte für Nutzer der Begünstigten und der Zwischengeschalte-
te Stellen kann projektbezogen in Form eines Lese-, Schreib- und Senderechts erfolgen. Für 
Nutzer der Begünstigten können Rechte zudem differenziert für einzelne Programmmodule 
(Projektantragstellung, Projektberichterstellung, Verwendungsnachweis, Teilnehmerstamm-
blatt, organisationsspezifischer Teil des Stammblatts, Prüfmodul) vergeben werden. Für die 
Zwischengeschalteten Stellen ist eine Nutzerverwaltung entsprechend der Hierarchie des 
Geschäftszeichens eingerichtet. Eine Person mit übergeordnetem Geschäftszeichen erhält 
danach automatisch Leserechte für Projekte der ihr untergeordneten Personen. Zugriffsrech-
te auf Projekte und damit gleichzeitig auf deren Datenauswertungen sowie Prüfberichte kön-
nen nur für die eigene Organisationseinheit vergeben werden. 
 
Jedem Projekt sind für den Begünstigten, die Zwischengeschaltete Stelle und die Techni-
sche Hilfe jeweils eine Person zum Projekt zuzuordnen, die als sog. Kontaktperson per 
Email: 

�  über Bearbeitungszustände informiert bzw. aufgefordert wird, ihren Beitrag zu leisten 
und  

�  das für die Projektantragstellung und Projektberichterstellung erforderliche Sen-
derecht ausüben kann.  

 
Personen der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde, der Technischen Hilfe und 
der Prüfbehörde erhalten Leserechte für sämtliche Projektdaten und deren Datenauswertun-
gen sowie Schreibrechte für ihre eigenen Projekte bzw. Prüfberichte. 
 

6.2.3 Stammdaten aus der Operationellen Programmplanung 
Zum Zwecke der Kontrolle und Auswertung werden folgende Veränderungen unterliegende 
Vorgabewerte / Kontingente aus der Operationellen Programmplanung gepflegt:  

�  Jahrestranchen der zur Verfügung stehenden ESF-Mittel entsprechend dem Operati-
onellem Programm und 
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�  jährliche Finanzkontingente für einzelne Zwischengeschaltete Stellen (Referatsebe-
ne) pro Instrument.  

 
6.2.4 ESF-Projektantragstellung  
Die Datenerfassung zur ESF-Projektantragstellung erfolgt auf der Grundlage der Vorgaben 
der Europäischen Kommission, des mit dem Bund abgestimmten Stammblattverfahrens und 
eigener Anforderungen der Verwaltungsbehörde differenziert für Qualifizierungs- und Bera-
tungsprojekte. Ein ESF-Projektantrag besteht aus dem Online-Projektantragsformular, erläu-
ternden Anlagen und außerhalb des IT-Begleitsystems beizufügende Anlagen in Papierform, 
die in der Projektdokumentenakte dem Projekt hinterlegt werden. 
 
Im Online-Projektantragsformular sind folgende Angaben gefordert: 

�  Angaben gemäß Teil A des mit dem Bund abgestimmten Stammblattverfahrens (An-
gaben zum Vorhaben nach Zuwendungsbescheid (Anhang III der DVO Teil A)), 

�  Angaben gemäß Teil C des mit dem Bund abgestimmten Stammblattverfahrens (Ein-
teilung der Fondsinterventionen in Bereiche/Kategorien (Anh. II der DVO)), 

�  Zuordnung des von der Verwaltungsbehörde festgelegten Codes zum Instrument, 
�  materielle Angaben (insbesondere teilnehmerbezogene Angaben), die in Absprache 

mit der wissenschaftlichen Begleitforschung für die Förderperiode 2007-2013 auf Pro-
jektebene als Plangrößen erhoben werden, 

�  Angaben zum Finanzierungsplan (Ausgaben / Kostenarten differenziert nach den Ka-
tegorien Personal-, Sach- und Teilnehmerkosten sowie geplante Einnahmen differen-
ziert nach den Finanzierungsarten öffentlich-rechtliche Mittel, private Mittel, sonstige 
Einnahmen und ESF-Mittel. 

 
Durch die Zwischengeschaltete Stelle ist zudem zu jedem ESF-Projektantrag ein Scoring-
Fragebogen zu den EU-Querschnittszielen auszufüllen. 
 
Die Projektantragsbearbeitung durchläuft generell verschiedene Bearbeitungsphasen über 
verschiedene Instanzen in folgender Reihenfolge: 

1) Erstellung / Überarbeitung durch den Begünstigten. 

2) Prüfung  durch die Zwischengeschaltete Stelle. 

3) Prüfung durch die Technische Hilfe. 

4) Erstellung des Antragsprüfungsvermerks durch die Technische Hilfe. 

5) Zwischengeschaltete Stelle erstellt Zuwendungsbescheid; die Dokumentation erfolgt 
in der Projektdokumentation im IT-Begleitsystem. 

6) ZGS setzt den Projektantrag damit auf „bewilligt“. Eine Berichterstellung kann erfol-
gen. 

 
Zudem sind folgende Bearbeitungszustände möglich: 

�  Bewilligter Projektantrag wurde per Änderungsantrag überarbeitet und per Ände-
rungsbescheid bewilligt 

�  Projektantrag wurde storniert/widerrufen, d. h. das Projekt wird nicht mit ESF-Mitteln 
gefördert bzw. wurde aus der ESF-Förderung genommen. 
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Die Bearbeitungszustände/-phasen der Projektantragsbearbeitung sind durch eine Status-
Angabe zu kennzeichnen. Sie können sich wiederholen; z.B. kann ein ESF-Projektantrag zur 
Überarbeitung zurück überreicht werden, dazu werden Standardfehlerbausteine genutzt: 

�  Von der Zwischengeschaltete Stelle an den Begünstigten und 

�  von der Technischen Hilfe an die Zwischengeschaltete Stelle. 
 
Alle beteiligten Instanzen haben bezüglich des ESF-Projektantrages jederzeit ein Leserecht. 
Das Schreibrecht für die inhaltlichen Angaben zum ESF-Projektantrag hat generell nur der 
Begünstigte, aber nur dann, wenn dieser von ihm erstellt oder überarbeitet wird. Das 
Schreibrecht zur Korrektur bzw. Ergänzung der Angaben zu Kapitel, Titel hat auch die Zwi-
schengeschaltete Stelle, aber nur dann, wenn der ESF-Projektantrag von ihr bearbeitet wird. 
Die Zuordnung des Förderinstruments erfolgt ausschließlich durch die Zwischengeschaltete 
Stelle. 
 
Die Technische Hilfe kann einem ESF-Projektantrag lediglich einen  Antrags-
prüfungsvermerk hinzufügen, aber keine inhaltlichen und auch keine Zuordnungsangaben 
ändern. Sind von ihr Angaben zu beanstanden, muss der ESF-Projektantrag von ihr zur 
Überarbeitung über die Zwischengeschaltete Stelle an den Begünstigten zurückgereicht 
werden. Wurde der Zwischengeschalteten Stelle ein ESF-Projektantrag zurückgereicht, kann 
sie nochmals entscheiden, ob der ESF-Projektantrag zur Überarbeitung an den Begünstigten 
zurückgesandt, abgelehnt oder bewilligt werden soll: 

�  Wird der ESF-Projektantrag abgelehnt, ist eine Begründung anzugeben. Ein Wechsel 
in einen anderen Bearbeitungsstatus ist anschließend nicht mehr möglich. 

�  Die Bewilligung per Zuwendungsbescheid oder –vertrag findet außerhalb des IT-
Begleitsystems statt. Bewilligungsunterlagen werden im IT-Begleitsystem als Voraus-
setzung für den Bewilligt-Status durch die ZGS hinterlegt. 

 
Das Datum des Bescheides / Vertrages ist zu erfassen und der ESF-Projektantrag auf den 
Status „bewilligt“ zu setzen. Die Kontaktpersonen der TH und des Begünstigten erhalten hie-
rüber eine Email, in der Begünstigte zugleich mit Terminsetzung zur Berichterstellung aufge-
fordert werden. Ab diesem Zeitpunkt können Daten in den Projektmodulen Belegliste, Teil-
nehmerstammblatt und im organisationsspezifischen Teil des Stammblatts erfasst werden. 
Eine Bearbeitung des ESF-Projektantrages ist ab jetzt nur noch in Form eines Änderungsan-
trages möglich. Alle Beteiligten haben ausschließlich Leserechte.  
 
Bei der Projektantragstellung erfolgt eine Kontrolle anhand der Finanzkontingente des Ope-
rationellen Programms auf der Ebene der Zwischengeschalteten Stelle. 
 
Der ESF-Projektantrag ist während der gesamten Projektlaufzeit änderbar (sog. Änderungs-
antrag). Der Änderungsantrag durchläuft analog zur Antragsbearbeitung verschiedene Bear-
beitungsphasen über verschiedene Instanzen. 
 

6.2.5 Verwendungsnachweis / Übersicht der Belege 
Die Datenerfassung der tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen erfolgt auf der Grundlage 
der Vorgaben der Europäischen Kommission. Für sämtliche Ausgaben und Einnahmen sind 
vom Begünstigten entweder über eine Importschnittstelle oder per Eingabe über eine Bild-
schirmmaske Daten des eigenen Buchführungssystems an das IT-Begleitsystem zu überge-
ben. Hierdurch wird ein durchgängiger Prüfpfad sichergestellt. Die Original-Belege verblei-
ben dort, wo die Ausgaben und Einnahmen angefallen sind.  
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Zu jeder Ausgabe sind folgende Angaben erforderlich: Projektnummer; Buchungsnummer 
(Vergabe durch IT-Begleitsystem); Ausgabenart / Kostenart; Belegnummer; Belegdatum; 
Buchungsdatum; Zahlungsdatum (=Abrechnungsdatum); Zahlungsempfänger; Zahlungs-
grund; Rechnungsbetrag; Anteil des Rechnungsbetrages in Prozent, der dem Projekt zuzu-
rechnen ist; anrechenbarer Betrag; Zahlungsart; Bemerkung / Erläuterung zum Beleg / Be-
legupload (mit Zugriffsrecht durch 1. Prüfebene VB bzw. ZGS) 
 
Zu jeder Einnahme sind folgende Angaben erforderlich: Projektnummer; Buchungsnummer 
(Vergabe durch IT-Begleitsystem); Einnahmenart / Finanzierungsart; Belegnummer; Beleg-
datum; Buchungsdatum; Zahlungseingangsdatum (=Abrechnungsdatum); Zahler; Zahlungs-
grund; Einnahmebetrag; Zahlungsar; Bemerkung / Erläuterung zum Beleg/Belegupload. 
 
Schreibrechte zum Verwendungsnachweis hat ausschließlich der Begünstigte. Von der ZGS 
und den weiteren Prüfinstanzen können Korrekturen an den Abrechnungen in Form von 
Prüfbelegen vorgenommen werden, die in den Verwendungsnachweis des Begünstigten 
einfließen und dessen Abrechnung damit korrigieren.  
Die Daten des Verwendungsnachweises fließen in die Berichterstellung ein. Das Zahlungs-
datum einer Ausgabe bzw. das Zahlungseingangsdatum einer Einnahme gilt als Abrech-
nungsdatum und ist somit Zuordnungskriterium für die Einordnung eines Beleges in einen 
Berichtszeitraum.  
 
Eine Buchung, deren Abrechnungsdatum in eine bereits abgeschlossene Berichtperiode fällt, 
kann ausschließlich über eine Korrekturbuchung des Begünstigten oder einen Prüfbeleg ei-
ner Prüfinstanz geändert werden. Der Korrekturbuchungsbeleg erhält ein Abrechnungsdatum 
innerhalb des aktuellen Berichtszeitraums und wird als solche gekennzeichnet. 
 

6.2.6 Teilnehmerstammblatt 
Im Online-Teilnehmerstammblatt werden folgende Angaben erwartet: 

�  Angaben gemäß Teil D des mit dem Bund abgestimmten Stammblattverfahrens 
(Teilnehmerspezifischer Teil - Quantitative Outputindikatoren) und 

�  darüber hinausgehende teilnehmerbezogene Angaben (z.B. Daten zum Verbleib / Er-
folg in Abhängigkeit vom Förderinstrument, Umfang der Qualifizierung / Beratung -
Teilnehmerstunden), die in Absprache mit der wissenschaftlichen Begleitforschung 
für die Förderperiode 2007-2013 auf Projektebene als Ist-Größen erhoben werden. 

 
Schreibrechte zum Teilnehmerstammblatt hat ausschließlich der Begünstigte. Die Daten 
können vor Absenden des letzten Zwischenberichtes jederzeit geändert werden. Änderun-
gen fließen in den jeweils nächsten Zwischenbericht ein. Die Vor- und Zunamen werden 
nach Weiterleitung durch den Begünstigten im System anonymisiert und sind nur dem Be-
günstigten bekannt. 
 

6.2.7 Organisationsspezifischer Teil des Stammblatts 
Im organisationsspezifischen Teil des Stammblatts werden Angaben gemäß Teil E des mit 
dem Bund abgestimmten Stammblattverfahrens erfasst. Diese Angaben sind erforderlich, um 
der Veröffentlichungspflicht nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe d der VO (EG) 1828/2006 
nachkommen zu können. 
 



 
Informationssystem 
 
 

 
 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013   Seite 203 von 206 

 
 

Schreibrechte zum organisationsspezifischen Teil des Stammblatts hat ausschließlich der 
Begünstigte. Die Daten können vor Absenden des letzten Zwischenberichtes jederzeit geän-
dert werden. Änderungen fließen in den jeweils nächsten Zwischenbericht ein. 
 

6.2.8 Projektberichterstellung 
Die Projektberichterstellung erfolgt auf der Grundlage der Vorgaben der Europäischen 
Kommission, des mit dem Bund abgestimmten Stammblattverfahrens und eigener Anforde-
rungen der Verwaltungsbehörde.  
 
In die Projektberichterstellung gehen jeweils die im Verwendungsnachweis / Belegliste, Teil-
nehmerstammblatt und organisationsspezifischen Teil des Stammblatts erfassten und zum 
Berichtszeitraum gehörenden Daten ein. Die Datenübernahme ist im Rahmen der Erstellung 
des Zwischenberichts in Form eines Online-Berichtsformulars durch den Begünstigten anzu-
stoßen. Dieser Vorgang ist wiederholbar. 
 
Das Online-Projektberichtsformular enthält folgende Angaben: 

�  Allgemeine Angaben aus dem ESF-Projektantrag gemäß Teil A und C des mit dem 
Bund abgestimmten Stammblattverfahrens, 

�  teilnehmer- und organisationsbezogene Angaben gemäß Teil D und E des mit dem 
Bund abgestimmten Stammblattverfahrens, 

�  teilnehmerbezogene Angaben, die über Teil D hinausgehen (insbesondere Daten 
zum Verbleib / Erfolg einer Maßnahme sowie Daten zur Ermittlung von Förderfallkos-
ten) und in Absprache mit der wissenschaftlichen Begleitforschung für die Förderperi-
ode 2007-2013 auf Projektebene als Ist-Größen erhoben werden, 

�  Gegenüberstellung der laut ESF-Projektantrag für das Haushaltsjahr (=Förderjahr) 
bzw. für den Berichtszeitraum geplanten und der im Berichtszeitraum laut Verwen-
dungsnachweis realisierten Kosten des Projektes (förderfähigen Ausgaben) nach den 
Kostengruppen Personalkosten, Sachkosten und Teilnehmerkosten. 

�  Gegenüberstellung der laut Antrag für das Haushaltsjahr (=Förderjahr) bzw. für den 
Berichtszeitraum geplanten und die im Berichtszeitraum laut Verwendungsnachweis 
realisierten Einnahmen des Projektes nach einzelnen Finanzierungsarten (öffentlich-
rechtliche Mittel, private Mittel, sonstige Einnahmen und ESF-Mittel). Vom Begünstig-
ten sind zudem in einer weiteren Spalte jeweils die getätigten Ausgaben nach Finan-
zierungsquellen zu untersetzen. 

�  Angaben zum Sachbericht, insbesondere zur Art und Weise der Erfüllung des Maß-
nahmezwecks, zu den erzielten Ergebnissen sowie zur Verwendung der bewilligten 
Fördermittel im Berichtszeitraum. 

 
Die Projektberichterstellung durchläuft generell für einen vorgegebenen Berichtszeitraum 
verschiedene Phasen über verschiedene Instanzen in folgender Reihenfolge: 

1) Erstellung / Überarbeitung des Zwischenberichts durch den Begünstigten, 

2) Prüfung des Zwischenberichts durch die Zwischengeschaltete Stelle, 

3) Prüfung des Zwischenberichts durch die Technische Hilfe, 

4) der Zwischenbericht ist als vollständig geprüft gespeichert. Eine Änderung ist nicht 
mehr möglich. Die mit dem Bericht gemeldeten finanziellen Angaben können daher in 
die Ausgabenerklärung einfließen. 
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Die Bearbeitungsphasen des Zwischenberichts werden durch eine Status-Angabe gekenn-
zeichnet. Die Bearbeitungsphasen können sich wiederholen, z.B. kann ein Zwischenbericht  

�  von der Technischen Hilfe an die Zwischengeschaltete Stelle und  

�  von dieser weiter an den Begünstigten zur Überarbeitung überreicht werden. 
 
Dazu sind Standardfehlerbausteine zu nutzen.  
Alle beteiligten Instanzen (einschließlich Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde und 
Prüfbehörde) haben bezüglich der ESF-Berichterstellung jederzeit ein Leserecht. Ein 
Schreibrecht hat nur der Begünstigte, sofern der Zwischenbericht ihm zur Erstellung bzw. 
Überarbeitung zugeordnet ist. Nur in diesem Fall können Belege des Verwendungsnachwei-
ses, die in den Abrechnungszeitraum des Zwischenberichts fallen, angelegt, korrigiert und 
gelöscht werden. Z. Z. erfolgt die Berichterstellung quartalsweise zur Aufrechterhaltung der 
bestehenden Kontrollmöglichkeiten. Die Begünstigten müssen die Abrechnung innerhalb von 
4 Wochen einreichen und die ZGS erhalten für ihre Prüfungen zusätzlich einen Zeitraum von 
ebenfalls 4 Wochen, so dass (bei zeitgerechter Berichterstattung) sowohl der Begünstigte als 
auch die ZGS jeweils einen Bearbeitungszeitraum von jeweils 4 Wochen bis zur Abgabe bei 
der TH erhalten.  
 
Zukünftig soll die Anzahl der Zwischenberichte pro Jahr und der damit verbundene Berichts-
zeitraum variabel gehandhabt werden. Sind in einem Berichtzeitraum keine finanziellen, teil-
nehmer- oder organisationsbezogenen Angaben zu berichten, ist trotzdem ein Zwischenbe-
richt zu erstellen. 
 
Zwischenberichte können nur in ihrer zeitlichen Abfolge bearbeitet werden. Jahres- und 
Endberichte werden automatisch generiert: 

�  Die Jahresberichte fassen Zwischenberichte eines Jahres zusammen. 

�  Ein Endbericht fasst alle Zwischenberichte zusammen. 
 
Zum ESF-Projektbericht wird ein Fehlercheck durchgeführt. Weist ein ESF-Projektbericht 
einen Fehler aus, ist ein Weiterleiten des Berichts erst nach Fehlerkorrektur möglich. Ergän-
zend zur Berichterstellung wird projektbezogen ein Mahn- bzw. Erinnerungswesen für fällige 
Projektberichte eingesetzt. 
 

6.2.9 Ausgabenerklärung / Erstattungsantrag 
Die Ausgabenerklärungen der Zwischengeschalteten Stellen erfolgen online unter Einbezug 
der Finanzdaten der im IT-Begleitsystem als vollständig geprüft gespeicherten Zwischenbe-
richte für einzelne Instrumente zu Stichtagen. Ergänzend erhält die Bescheinigungsbehörde 
rechtsverbindliche Ausgabenerklärungen der Zwischengeschalteten Stellen in Papierform. 
 
Die Bescheinungsbehörde erhält durch das IT-Begleitsystem Zugriff sowohl auf die kumulier-
ten Daten der Ausgabenerklärungen der Zwischengeschaltete Stellen und als auch auf de-
taillierte Buchführungsunterlagen eines Einzelprojektes. Nach Prüfung werden die einzelnen 
Ausgabenerklärungen ggf. korrigiert und zu einem Erstattungsantrag zusammengefasst. 
 
Durch die Bescheinigungsbehörde werden im Rahmen ihrer Ausgabenerklärung / ihres Er-
stattungsantrages gegenüber der Europäischen Kommission Angaben gemäß Teil B des mit 
dem Bund abgestimmten Stammblattverfahrens (Für das Vorhaben gemeldete Ausgaben 
(Anhang III der DVO Teil B)) erfasst. 



 
Informationssystem 
 
 

 
 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013   Seite 205 von 206 

 
 

 

6.2.10 Import-Schnittstellen 
Projektbezogen können Daten aus den Buchführungssystemen der Begünstigte importiert 
werden. Im Einzelnen können dies Ausgaben und Einnahmen zum Verwendungsnachweis / 
der Belegliste, die Daten zum Teilnehmerstammblatt sowie zum organisationsspezifischen 
Teil des Stammblatts sein. Beim Datenimport finden gängige Plausibilitätsprüfungen zum 
Vorhandensein und zur Vollständigkeit eines Datensatzes, zur Einhaltung der vorgegebenen 
Datenformate, zur Gültigkeit des Wertes eines Datenfeldes (insbesondere der über eine 
Nomenklatur festgelegten Vorgaben) sowie zur Konformität (z.B. innerhalb der Projektlauf-
zeit) statt. 
 
Die der Europäischen Kommission zur Operationellen Programmplanung sowie zum Zah-
lungsantrag regelmäßig zu übermittelnden Daten sollen per Schnittstelle gemäß den Vorga-
ben der Europäischen Kommission zum Programm SFC2007 geliefert werden. 
 
Der Datenaustausch zu einem separaten Programm für das Controlling und Monitoring im 
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung erfolgt ebenfalls per Schnittstelle. Als Ex-
portdaten kommen sämtliche im IT-Begleitsystem gewonnenen Daten in Frage. Als Import-
daten sind es Daten der Operationellen Programmplanung und deren Fortschreibung. 
 
6.2.11 Prüfmodul 
Grundlage für die Umsetzung des Prüfmoduls ist das in der Förderperiode 2000-2006 erar-
beitete „Handbuch zur Prüfung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme für die ESF-Mittel im 
Land Berlin“. 
 
Prüfinstanzen sind die 

�  Prüfbehörde und von ihr beauftragte Wirtschaftsprüfer, 

�  ESF-Verwaltungsbehörde, 

�  Bescheinigungsbehörde, 

�  Zwischengeschaltete Stellen einschließlich deren Prüfdienste. 
 
In den Prüfberichten werden die Prüfungsbeanstandungen unter Anwendung einer Prtüf-
checkliste erfasst. Die Umsetzung in Form einer Korrektur der Berichtsdaten erfolgt über die 
Zwischengeschalteten Stellen per Prüfbeleg entweder in der nächsten Berichterstattung bei 
laufenden Projekten oder per Korrekturbericht bei bereits abgeschlossenen Projekten. 
 
Zu den Prüfungen der Verwaltungsbehörde und der Prüfbehörde werden die Angaben ge-
mäß Teil B des mit dem Bund abgestimmten Stammblattverfahrens (Für das Vorhaben ge-
meldete Ausgaben (Anhang III der DVO Teil B)) erfasst. 

 
Ausblick 
Nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten des neuen Informationssystems (EurekaPlus) 
werden neben den bereits in der Vorbemerkung erwähnten Zielen perspektivisch zwei weite-
re verfolgt:  

1. Die Einführung einer elektronischen Signatur.  
Gerade vor dem Hintergrund, dass zukünftig alle Dokumente in das IT-System integriert 
werden sollen, wäre es wünschenswert, auch die derzeit sich noch außerhalb vollzie-
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henden Aktivitäten (z.B. formelle Zuwendungsbescheide) rechtssicher in der EDV abwi-
ckeln zu können. Es bedarf hier aber noch umfassender Abstimmungen, da noch keine 
landeseinheitlichen Vorgaben zur elektronischen Signatur bestehen. 

2. Die Integration des IT-Begleitsystems ESF mit dem in Berlin für das Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen benutzten System ProFiskal.  
Eine solche Integration wäre arbeitsökonomisch sehr wünschenswert, war bislang je-
doch aufgrund von Sicherheitsbedenken der Senatsverwaltung für Finanzen nicht reali-
sierbar. Nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten zum IT-Begleitsystem soll die Dis-
kussion erneut aufgegriffen werden.  

 
Anmerkung 
Das hier dargestellte IT-Begleitsystem ist das zentrale und einzig verbindliche IT-System für 
a) die Vorgangsbearbeitung und b) die Erfassung der ESF-relevanten Daten der Förderope-
rationen. Andere Systeme, wie sie z. B. bei Begünstigten genutzt werden, tangieren dieses 
System nicht in seiner Funktionalität oder im Umfang der dort hinterlegten Verfahrens- und 
Datenerfassungserfordernisse; sie haben den Charakter von Buchhaltungssystemen o. Ä., 
können jedoch in keiner Weise und zu keinem Zeitpunkt mindernd oder ergänzend oder in 
Gänze an die Stelle des IT-Begleitsystems treten.  
 
 


